
Gesetzsammlung
des Firstenthums Reuß älterer Linie

#%

J. 1
(Ausgegeben den 5. Januae 1854.)

1. Landesherrliche Verordnung,
die Abhaltung Pfarramtlicher Sübeeterwine in Ehescheidungs-angelegenheite

betressend.

Wie Heinrich der Zwanzigste von Gottes Gnaden, älterer
Linie souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu

Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 22. c.

baben Uns, da die Ersobrung gelehrt bar, daß nichr felten Ebegatten, unelngedene
des sich vor den Alrare des Herrn zegehenen. Versprechens beständiger Treue, bei ein-
getrekener Unelulgkeit und Enefremdung fosort dle Wiederauflösung des ehelichen Ban-
des begehren und ohne thren Entschluh einer reiflicheren Erwägung zu uncerziehn und
Juwörderst die Wiederherstellung des gestörten ehelichen Friedens ernstlich zu versuchen,

auf Trennung der Ehe klagen, bewezn gsent zu verordnen wie solgt:
In ollen Fällen, in weschen ein r auf Annullation oder Trennung der

Ebe, sey es vom Beude ooder von Tisch und Bette klagen will, muss der Erbebung
der Kloge, da sern nicht der andere Ehegatte sich im Auslande besindet oder sein
uleha unbekannt ist, ein Suhnenversuch vor dem Pfarrer vorausgehn, in dessen

Parochie der Ebemann beimathberechtige ist oder mit der Absicht längere Zeit und
bis auf eiwa verauderte Verbältnisse da zu bleiben seinen Aufenthalt genommen hat.

Bei etwaigen hierbei entslehenden Competenzzweiseln hat derjenige Pfarrer den
Sühnenversuch zu ubernebmen, welcher zuerst darum angegangen wird.

C. 2.
Das Aubringen des die Scheidung beabsichcigenden Ebegatten bel dem zustän-

digen Gei#tlichen ersolgt mündlich und wird seinem wesenklichen Inhalle nach reglsteirt.
Die Vorladung an beide Ehegatten konn sowoßl mündlich ols schriftlich ergeben, je
nachdem dleselben sich an Wohnorte des Pfarrers oder anderwärts aufhalcen.
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Im Suhnetermin haben sich belde Thelle personlich elnzufinden. Bleibt der-
jenige Ehegatte, gegen welchen das Anbrlngen des andern gerichtet ist, aus, so hat
der Pfarrer e'nen anderwelten Suhnetermin anzusetzen und, salls nicht dle unter-
lassene Besolgung der Pfarramtlichen Ladung mit einem genugenden Grunde ent-
schuldigt worden ist, die zuständige Obrigkeit des Außengebliebenen zu ersuchen, letz
teren zum Eescheinen in dem anberaumten Termin anzuhalten.

Die Behörden aber haben einem solchen Antrage in der Weise zu enesprechen,
daß sie dem auslengebliebenen Ehegalten die Besolgung der Pfarramtlichen Ladung
zuvörderst bel angemessener Geldskrase, bel sortgeseztem Ungeborsam, bel Vermeldung
der Reaktikarion oufgeben und lehtere da nöthig zur Anwendung beingen. Bleibt
jedoch der Ehegarke, welcher den Sühnerermin ausgebracht hat, in demselben aus, so
ist mit weiterem Versahren bis auf anderweile besondere Anregung desselben Anustond
Ju nehmen.

8.3In dem Suhnetermin hat sich der # durch Gehör beider Theile und
Scellung geesgneter Fragen von dem wahren Grunde des ebelichen Zerwirfalsses
Mrmögllchst genou zu unterrichten und sodann mit Benutung der durch die Verbondlung

genommenen Anhallpunkie und unter nachdrucklichem Hinwelse anf die, Ehegattendurch Religion und Moral gebotenen, Pflichten die moglichste Muhe und Sorgsfalt
aufzuwenden, um eine Versohnung zu Stande zu bringen.

Ueber die Verhandlung ist ein Protocoll auszunehmen, welches den Parteien
in jedem Falle vorzulesen, bei erfolgter Wlederverelnigung derselben aber auch von
ihnen mit zu unterschreiben ist. Gelingt es nicht, die Partelen zu versöhnen, so
bat der Psarrer hierüber ein Zeugniß auszuslellen und dem Impetrancen aus#hän=
digen, welches außerdem über die bauptsächlichsten Punkle aus den Lebensverhältnissen
des unelulgen Ebegakten, nomentlich über dos Lebensalter derselben, deren Kinder,
Dauer der Ehe, Gewerbe, so wie über die vou ihnen vorgebrachten Gründe des
ehelichen Zwiespaltes die ersorderlichen Bemerkungen enthalten muh. ine Ehe-
scheidungsklage kamm mit Vorbehalt der§.1 gedachten Ausnohmesälle nur dann zur
Versügung der Rechtsgebübe= angenommen werden, wenn ihr ein solches Pforramt=liches Zeugniß belgesügt (st.

Fär Anbringen und Citation der Panlie sind die Pfarrer—Rehlr. 10 Sgr.

— M., süc Haltung des Sühnelermins und Führung des prcofos —Riblt.
20 Sgtr. — Pf., sur Ausferilgung des Zeugnisses — Rihle. 15 Sgr. — Pf.,

allenthalben mit Einschluß der Rreinfrt 440 ausschllehlich 51vrwa Boten-
uhe und sonstigen Auslagen zu sordernbDie Berlchtigung der Pfarramtlichen ###itnarlon liegt dem Impretanten ob;
doch ist der desfallsige Verlag, solls aus Erstaltung der Kosten erkannt wird, blervon
ulchr ausgeschlossen.
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6. 5.
Gegenwärtige Verordnung irlte sosort nach deren Erloß in Krastz auf bereits

überrelchte Ehescheidungsklagen jedoch finder dleselbe, auch wenn darauf noch kelne
Ausserelgung ergangen ist, keine Anwendung

Hiernoch haben sich Unser *9 und sämmtliche Pfaorrer des Londes 0
wie Alle, die es angehr, gebührend zu a

Urkundlich haben Wir dleseVelttenungelgenhändlg vollzogen und mir Unserem
Neglecungsinstegel versebn lossen.

Greiz, den 21. December 1853.

(I. S.) Heinrich XX.
Otto.



2. Bekauntmachung Fürstlicher Landesregierung,
die in dem Großherzogthum Hessen zu Ausstellung von Heimath.
scheinen und Heimathöreversen ermächtigten Behörden, sowie den
Beitritt der Landgräflich Hessischen Regierung zu dem Vertrag wegen
gegenseitiger Uebernahme der Auszuweisendend. d. Gotha 15. Juli 1851

bekreffend.

Nach elner von dem Großberzoglich Hessischen Ministerium des Hauses und
des Aeußern anber gemachten Mittheilung sind an die Stelle der dortigen Regie-
rungscommtsionen die Kreisämter getrelen und auf diese insbesondere die
jenen zugestandene Ermächtigung zu Auestellung von Bescheinigungen über dle Unter.
thanseigenschast und die Wiederausnahme übergegangen.

Solches wicd unter Bezugnahme auf das in der Bekonnemachung vom
Jull 1852 (No. 0 der Gesehsammiung Jahrgang 1852) unter II. 5 —i 4.
Nachachtung hlermit bekannt gemacht.

Nachdem von dem genannten Ministerium zugleich mitgerheile worden, dah dle
Landgräflich Hessen Homburzische Regierung der Convention wegen gegenseitiger
Uebernahme der Auszuweisenden il. (l. Gotha 15. Juli 1851 mit der Maabßgab=
belgerreten sei, daß der Vertcog dem Landgrafehum gegenüber mit dem 1. Jonuae
1854 in Wieksamkeic trict, so wird auch Solches biermit zur öffentlichen Kenne#nsßt
gebracht.

Grel3, den 21. December 1853.

Fürstlich Neuß. Plauische Landesregierung das.
J. Frit.rn Th. Dietel.
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3. Bekanntmachung
des Vertrags zwischen Preußen und den übrigen Staaten des Zoll-
vereins einerseits und Waldeck andererseits, die Fortdauer des An-
schlusses des Fürstenthums Pyrmont an das Zollsystem Preußens und

der übrigen Staaten des Zollvereins
betreffend.

Nachdem der unkerm 3. September d. J. zwischen Preuhen und den übrigen
Staaten des Jollverelns einerselts und Woldeck andererselts abgeschlossene Vercrag
wegen der Fortdauer des Anschlusses des Fürstenthums Pyrmont an das Zolllystem
Preußens und der übrigen Scoaten des Zollvereins ratisicire, auch die Auswechse-
lung der gegenseitigen Ratisicationsurkunden erfolgt ist, so wird derselbe mie Sere-
nissimi Hoöchster Genehmigung mit Nachslehendem hlermit zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht.

Greig, den 22. December 1833.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

Ad. Dititl.

Vertrag
zwiscken Preußen, Bayern, Sachsen, Honnover, Würtemberg, Baden, Kurbessen,
dem Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringischen Zoll- und Handelsvereln,
gehörigen Seaaten, Braunschweig, Oldenburg, Nossau und der sceelen Stadt Frank-
furt einerseils und Waldeck andererseils, die Fortdauer des Aaschlusses des Fürsten-

ebumes Pyrmone an das Zollsostem Preußens und der ubrigen Staaten des
Zollvereins betressend.

Bel dem bevorstehenden Ablause des Vererages vom 11. Derembee 1844 über
den Anschluhß des Fürstenthumes Pyemont an das Zollsysem Preußens und der übrl-
gen Staaten des Zollverelns haben die kontrahirenden Theile, in Anerkennung der
wohlthötigen Wirkungen des gedachten Anschlusses für den Handel und Verkehr der
belderseitigen Unterthancn, zum Jwecke der Verlängerung jenes Vertrages Unterhand-
lungen eröffnen lassen und dehbalb zu Bevollmachtiglen ernanne:

elnerselts
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Selne Majestat, der Konig von Preußen, fut Sich und in Vertretung der
übrigen Mitglieder des krost der Verträge vom 22. und 30. Mäe# und
11. Mal 1833, 12. Moi und 10. December 1835, 2. Januar 1836,
83. Mal, 10. Oktober und 13. November 1841, endlich vom 4. Apeil
1853 bestehenden Zell und Handelsvereines, nämlich der Kronen Boyern,
Sachsen, Hannover und Würtemberg, des Großherzogehumes Baden, des
Kursurstentbhumes Hestsen, des Orosiher jogihnmes Hessen, der den Thurin-
glschen Zoll- und Handesverein bildenden Stoaten—namentlich des Groß.

berzogtbumes Sachsen, der Herjogebümer Sachsen. Meiningen, Sachsen-
Altenburg und Sachsen-Koburg. Gotha, und der Fürstenthümer Schworz.
burg.Rudolstodt und Schwarzburg. Sondershausen, sowie der Fürstlich Reuf.
sischen Länder älkerer und füngerer Linle — des Herzogehumes Braunschweig,
des Großherzogthumes Oldenburg, des Herzogthumes Nassau und der srelen
Stabt Franksurt

Allerhöchsl,Jhren gehelmen Ober- Flnanzrath Friedrlch Leopold Henning
und

Allerhochst-Ihren geheimen Legations- Rath Alexander Max Phillppsborn
und andererselts

Selne Durchlaucht, der Furst zu Waldeck und Pyrmont:

Hochst- Ihrer Gehelmrath Carl Wilhelm von Stockhausen,
von welchen Bevollmachtigten, unter dem Vorbehalt der Ratifikorlon, solgender Ver.
ttag abgeschlossen worden ist.

Actikel 1.

Der wegen des Beleelets Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Waldeck und Pyr-
mont mic dem Füestentbume Pyemont zu dem Zollihsteme Preußens und der übrl.
gen Stoaten des Zollvereines om 11. December 1841 abgeschlessene Vererog soll
ble zum letten December 18605, jedoch mit nachsolgenden Veränderungen, verlängert
werden.

Artikel 2.

Selne Durchlaucht, der Fürst zu Waldeck und Pyrmone, übernehmen auch ser-
ner die Verbindlschkeit, im Fürstenthume Pyrmone den Im Inlande berelteten Rü-
benfucker derselben Besteuerung zu unterwersen, welche in den übrigen Staaten des

Jollvereines besteht. Zu dem Ende sollen wegen Anwendung der dieserhalb im Zoll-
vereine bestehenden geselichen und administrativen Beslimmungen und Elnrichtungen
im Fürstenthume Pyrmont und wegen deren etwaiger künstiger Abänderung dleselben
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WVeränderungen maaßgebend sein, welche in den Artifeln 2 und 3 des Vertrages
vom 11. December 1841, den Anschlußz des Fürstenthumes Pyrmont an das Zoll-

sostem Preusiens und der ubrlgen Staaten des Zollvereins betreffend, und in dem
dazu geborigen Seperat·Actikel 2 in Bezug auf die Zolle getrossen worden sind. In
Folge dessen wird wischen dem Königreiche Preußen und den mie ihm zum Zoll-
vereine verbuadenen Staaten und dem Füörstenhume Pyrmonk serner eine Gemein-
schost der Rübenzucker Steuer Stoct sinden und der Ertcag dirser Steuer nach dem
Verhalmisse der Bevölkerung gecbellt werden.

Actike! 3.

Soweit sich nach der bisherlgen Ersahrung einzelne Abänderungen, Ergänzun-
gen und nähere Bestlmmungen der bestehenden Vereinborungen als im Bedürsnisse
llegend zu erkennen gegeben haben, ist darüber eine besondete Uebereinkunse getcoffen
werden.

Artikel 4.

Ole Einelchtung der Zoll= und Ri#iben jucker · Steuerverwaltung im Furstenthume
Pyrmont soll, soweit sie einer Abanderung bedarf, in gegenseitigem Einvernehmen
mit Hulse der von beiden Seiten zu diesem Behuse zu ernennenden Aussuhrungs-
Kommlssate angeordnet werden.

Nrtikel5.
Wenn der gegenwärtige Vertrag nicht spätestens neun Monate vor dessen Ab-

lause gekündige wird, soll derselbe auf. zwöls Jahre und so sort von zwölf zu zwölf
Jahren als verlänger angesehen werden.

Derselbe soll alebold sämmelichen betheiligten Regierungen vorgelegt und follen
dle Bußeottens-Uuhunden mit möglichsler Beschleunigung, späteslens biunen vlerWochen, ausgewechselc w

Zu Urkund dessen * die delderseiigen Bevollmächtigten den gegenwärtigen
Vertrag unterzeichner und uncerstegel

So geschehen Berlin, aom B September 1833.

(gez.) Friedrich Leopold Aleronder Mar# Carl Wllbelm
Heuning. Pbilipsborn. von Seockhausen.

(L. S.) (I. S.) (I. S.)



4. Verordnung,
die Verpflichtung der sämmtlichen Stadt= und gandbäckermeister und
Concessionisten zum Brodbacken, zur Bereithaltung eines Vorraths

von altbackenem Brod während der hohen Kornpreise
bekrefsend.

Mit Serenissimi höchster Genehmigung wird von Füll. Landes= Reqierung
allbler in Rücksichtnahme der jebe schon lönger andauernden Theurungscalamlkäk über-
baupt und insbesondere der hohen Kornpeeile bierdurch verordnet: daß, so lange das
Grelzer Vlertel Korn mehr als zwei Tholer koslet, die sämmtsichen Stode und
Landbäckermeisler und Corcessionisten zum Brodbacken, siels zwei Tage altes Brod
zum WVerkauf vorräthig haben mussen und neubacknes Brod nur auf besonderes Ver-
langen verkaufen dürsen

Die Urbtrwechen dieser Verordnung, welche drei Tage nach ihrer Bekannt=
machung in Krase ktrit#, wird den sämmtlichen Unterbehörden und dem Polzeipersonal
blermit noch besonders zur Pflicht gemacht und ist die Uebertretung derselben mit
zwei Tblr. — Sgr.—M.Geld= oder verhälmihmähiger Gesängnihstrose zu ohnden.

Grelz, den 30. December 1853.

Fürstl. Reuß Plauische Landesregierung dal.
Otto.

v. Gelderm: Erlopmmdorf.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

M. 2.
(Ausgegeben den 17. Januar 1854.)

5. Patent,
die im Jahr 1854 zu entrichtenden Landesabgaben

bekrefsend.

(Publicirt in Nummer 101 des Amts= und Verordnungéblattes, Jahrgang 18563.)

Da die Erbebung der auf vorgängige ständische Bewilllgung mitrelst Patents
vom 16. December 1852 ausgeschriebenen össentlicken Abgaben mit UAblauf dieses
Johres zu Ende geht, zur Deckung der Londesbedürfnisse aber die Sicherslellung der
unemtbehrlichen regrimäßigen Zuflüässe zur Landescosse unumgänqlich nörhig ist, so ist
von Durchlauch:igsier Landesherrschaft, ouf Vorkrag Fücslll. Regierung und mit ous-
drücklicher landsländischer Bewilligung, die Forterhebung

e MeoiebiebertennContelbutionsabgabe mit Einschluß der städtischen Consumrions=bgabe vom Bier
D) der etene den allen ordinären Landessteuern bisher entrichteten drei Susten-

karionssteuern,
C) des bisherigen Karkenstempels, und
(!) sämmeticher zeitherlger Zustusse der Landstraßenbancasir, einschließlich der davon

zur Landesschulcasse überwiesenen Abgabe, mit landesherrlich zugestandener
sorrdauernder Widmung der Tanzdispensationsgelder,

und zwar insgesammt
« bis Ende des Jahres 1854,

sowelt nicht oen im Lause desselben elne Aenderung im versassungsmäßigen Wegebeschlossen wor
em zu —— werden, mie nurbemerktem Vorbehalte, vor Furstl. Regierung

die erwähnten lünfzehn ordinären Landessteuern, welche bel Einführung des Vier-
gehntbalersusies lour des § 26 des Münzgesetzes vom 1.1. December 1841, mit Zu.
rücksührung des Steuerbetrags nach Conventionsqgroschen auf die gleiche Höhe in
Silbergroschen und mit Erlaßdes Agio, an die Seelle der stüheren zwölf ordlnären
Steuern des Conventionssußes gerreten sind, und dle erwähmten drei Sustentations-



— 10 —

steuern, zusammen also achtzehn Landessteuern wle blsher, auf dass Jaht 1854 hier.mi: ausgeschrieben und Uind in folgenden Terminen zu enrrichten

die drei ersten auf den 20. Mäe
dle viecte und fünsse auf den 22 Adbrll,
die sechste und siebente auf den 22. Mai,
die achte und neunte auf den 26. Junl,
die zehnte und eilste ous den 24. Juli,
die zwölste und dreizehnte auf den 28. August,
die vierzebnke und fünfzehnte auf den 2. October,
die sechszehnte ouf den 30. Occober,
die siebenzehme auf den 27. November,
die achtzehnte auf den 29. December.

Greil, den 23. December 1853.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldemn= Crispmdors.



6. Verordnung,
die Verzollung des ausländischen Syrups

betreffend.

Nachdem unter den Zollvereinsstaaten elne Verelnbarung über die Aussährung
der Verabredungen wegen Vergollung des ausländischen Syrups getroffen worden ist,
so wird demgemäh mit Serenissimi Höchlter Genehmigung verordnet, was folge:

* 1.
Der durch dle Regierungsverordnung vom 5. Jull 1853 (No. 14 der Geseß-

lammlung, Jahrgang 1853) für den Zeitraum vom 1. Januar 1854 bis Ende
August 1855 vorgeschrlebene Zollsaß von 1 Nrhte für den Cen#ner ausländischen
Syrups beziebt sich auf gewöhnlichen Syrup, d. b. solchen, welcher nach dem Ergeb-
niß der darüber von der Seeuerbehörde anzuordnenden Eemittelungen koepstallisirboren
Zucker gar nicht oder nur in geringer Menge enthält. Der nicht unter diesen Saß
sollende Syrup soll mit dem Eingangszolle von 4 Rehlc. süc den Centner belegt werden.

42.
Dlese Anordnung foll auf alle seit dem 1. Januar 1854 bewirkte Verzollun=

gen zur Anwendung gebrocht werden.

Grelz, den 4. Januar 1854.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.
Oito.

EILEI



7. Negierungs-Verordnung,
die Auszahlung der Pensionen verstorbener Pensionärs an deren

Hinterlassene
betressend.

Zur Beseitigung vorkommender Ungewißhesten und Zweisel darüber, inwlewele
die Penstonen verstorbener Pensionärs an deren Hinterlossene noch zur Ausgzahlung
kommen, wird mit Serenissimi HöchsterGenehmigung Hiermit verordner, doß wenn

cin Beamier, oder eines Beamten Witewe, welche aus der allgemeinen Landescasse
oder aus der Landessalariencasse eine Penson bezogen, mit Tod abgeht, diese von
den binterlassenen Eiben nur bis zum Schluß des auf den Sterbemonat solgenden
Monals beansprucht werden kann.

Greiz, den 7. Jannar 1834.

Fürstl. RNeuß. Plauische Landesregicrung vas.
Otto.

v. Geldern Crispendors.



8. Bekanntmachung Fürstlicher Landesregierung,
die Entrichtung einer Abgabe für die, die Saalbrücke bei Burgk

passirenden Bauholzflöße
betreffend.

Bel dem vermehrten Transport von Bauholz auf der Saale (#6 in Rücksiche
auf die durch die Bauholzstöße der Saalbrücke bei Burgk zugesägten und eiwa zu
besürchtenden Beschädigungen mie Sorenissimi Höchster Genehmigung die Erhebung
von fünf Silbergroschen von jedem, die Brücke possirenden Floß — wovon
auch das aus den Herrschaftlichen Forsten stommende Bauholz nicht ausgenommen
ist — zur Fürktlichen Reaccasse Burgk beschlossen und die Burgkhammerodminsstra-
tion beaustrage worden, dlese Abgabe, zugleich bei Erbebung des Wehrgeldes, eln-
zunehmen.

Solches wird unter der nachdrücklichen Verwarnung vor Hinteriehung dleser
Abgobe, welche mit zwel Silbergroschen für jeden desraudirten Psennig geahndet
werden wird, zur Nachachtung der Bethelligten hiermit bekannt gemocht.

Grelz, den 9. Januar 1854.

Fürstlich Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geidem, C#spendors.



9. Regierungs- Verordnung,
einige erläuternde und ergänzende Bestimmungen rücksichtlich des bei

Trauungen zu beobachtenden Verfahrens
bekreffend.

Bel Anwendung der beskehenden geseklichen Worschristen über die Erfordernisse,
welchen Verlobte Bebuss ihrer Trauung im biesigen Lande zu entsprechen haben, sind
namenislch ausländischen Behörden gegenuber manche Zweisel und Ungewißheicen ent-
standen, zu deren Beseicigung mit höchster andecherrlicher Genehmigung hierdurchFolgendes verordnet und bekannt gemacht wird

Da die Vorschilft, nach welcher in .mosiheit der Verordnung vom 28. Sep-
tember 1825 ausländischen Mannspersonen, welche sich im biesigen Laude trauen las-
sen wollen, nach Besinden die vorgängige Beibriugung einer Ausnahmezusicherung
fuc ihre kunftige Frau und die mit ibr elwa erzeugten Kinder obliegt, den Scaaten
gegenüber, welche der Convention über die Aufnahme Auszuweisender vom 15. Juli

1854 beigetreten sind, — also bezüglich sämmtlicher deutscher Staaten mie Peiutzer
Ausnahme des Koiserthums Oesterresch, des Großherzogthums Baden, des Herzog
thums Holstein, des Großherzogthums Luremburg, des “ Liechtenstein 00
der frelen Stadt Lübeck — in Anbetracht der im &amp; 3 und § 4 des gedachten
Vercrags enthaltenen Bestimmungen ihre Bedeutung nieren bar, so soll dieselbe
känftig nur noch in Ansepung der Untertbanen solcher Staaten, wolche sich der scag ·
lichen Convention nicht angeschlossen haben, Anwendung finden, außerdem aber gäng-
lich außer Krast treten.

2 .

Weil ferner, nach auher ergangenen Mittheilungen, zu Ausstellung von Trau-
Erlaubuihscheinen

a. im ##tzeeiße Sochsen nicht die Heimach-, sondern dle Wohnorts-=Behörden,
D. Im Großherzogthume Sachsen-Weimar ble dorelgen Bürgermeister (Ge-

melndevorstände
sür zuständlg geachtet werden, so sollen derartlge Zeugnisse, welche Unterthanen der
genannten Staaten zum Vehuse ihrer Trouung in hieligem Lande beibringen, auch
bler dle nämliche Güleigkeit und Wirksamkeit haben, welche sonst, nach Maaßgabe
der Verordnung vom 7. November 1851, die Trauung von ausländischen Manas-
personen becreffend, nur den betcesfenden Bescheinigungen der Heimarhsbehörden bel-



3.
Daß dle in den Jahren der Reservepflicht slehenden Mannspersonen einer be-

sonderen Erlaubulß zu ihrer Werbeirathung nicht bedürsen, unterliege nach
des Gesees vom 31. December 1843, die Erfüllung der Militärpfliche betreffend,
keinem Zweisel; es missen dieselben jedoch, bevor zu ihrer Trauung geschricten wer-
den dars, zuvorderst ein Zeugnist der Fürstlichen Reefrungebehire darüber, daßihter Verheicothung ein Hluderniß nicht entgegenstehe, beibeingen

Hiernach haben sich Alle, die es angehr, inebesondere aber sämmülche Psatrer
des Landes gebuhrend zu achten

Grelz, den 11. i-e 1854.

Fürstl. Reuß·PlauischeLandesregierungdas.
Otto.

v. Geldern: Crispendors.





Gesetzsammlung
des Fürsteuthums Reuß älterer Linie.

N. .
(Ausgegeben den 24. Jannar 1854.)

10. Gese
wegen weiterer Abänderung des Vereinszolltarifs.

*-
Wir Feinrich der Zwanzigste von Gottes Gnaden, älterer Linie

sonverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,
Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. v. .

verordnen in Verfolg des Gesebes vom 20. Oktober 1853 (Nr. 20 der Gesetztamme
lung) Abänderungen des Wereinszolltariss betressend, in Gemäßbeit der beim Ab-
schluß des Vertrags vom 1. April d. J. die Forkdauer und Erweiterung des Zoll-
verelns betressend, unter den berheiligten Regierungen gelcossenen Vereinbacungen,
was solge:

Vom 1. Januar 1854 an treien, außer den in dem Gesetze vom 20. Okkobee
d. J. vorgeschriebenen, noch solgende weitere Abänderungen und Zusätze zu dem Zoll-
karif für dle Jahre 1846. 1817 und 18.18 bis auf Welteres in Wirksamkeit:

1) Die in der Aumerkung zu Pes. 12 D. der zweiten Abtheilung des Toriss
sellgesebten Jollsätze sic Holz werden auch auf die Einsuhren in den Hä-sen von Hannover und Oldenburg in Anwendung gebracht
Alte Fischernebe, altes Tauwerk und Stricke unterliegen auch beim Aus-
gange über hannoversche und oldenburgische Häsen dem in der Anmerkung
zu Pos.21 der zweiten Abeheilung des Zolltariss für den Ausgang überAwrisila“ Seehäsen angeordneten ermäßigten Ausgongszoll von 10 Sgr.
für den Centner.
Auf den Grengsiaken von Harburg bis Leer, beide Orte eingeschlossen,
werden zu solgenden, gegen die unter Pos. 30 der zweiten Abcheilung des
Zolltariss vorgeschriebenen Eingangszölle ermäßigten Säßen eingelassen

Thle. Sgr. Fl. Fr.
a. Fullen unter elnem Jabrel1Stuck — 15 — 527
h. magete Ochsen, ein Stück 2 15 1 223
 magere Kuhe, ein Stük 1 15 2 377#

(I. magere Rinder, ein Stück 1 — 1 45

—

S—

l



 D., c. und d., wenn sie zur Mastung bestlmme sind und uncer denKuservnnlchen Kontrolen
Der unter Pos. 4 u. der zweilen Abebeilung des Zollrariss vorgeschrie.
bene Ausgangsjoll sür rohe und gekämmte Schaaswolle, einschließlich der
Gerberwolle, wird auf 10 Sgr. oder 35 Fr. sür den Ceniner und der
Ausgangs #oll für Haidschnuckenwolle bei dem Ausgange über die hannover.
sche und oldenburgische Grenze ausf 24 Sgr. vom Centner ermählgt.

Urkundlich haben Wir dieses Geset F gechinden volljogen und Unser gröheres
Regierungssiegel beidrucken lassen.

Gegeben Grelz, den 31. Dezember 1853.

(L. S.) Heinrich XX.
D

—

 ’ lo.
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11. Nachtrag
zu den dem hiesigen Schneiderhandwerk unterm 28. Dezember 1807

Landesherrlich verliehenen Innungsartikeln.

Wir Heinrich der Zwanzigste von Gottes Gnaden, älterer
Linie souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu

Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. K. .
urkunden ßlermie:

Nachdem von den Seadt, und Landmeistern der blesigen Schneiderinnung auf
den Geund eines zwischen denselben getrossenen Uebereinkommens mittelst Eingabe
vom 24. Oktober und 5. November d. J. bei Unserer Regierung verschiedene An-
eräge in Bezug auf die Abänderung resp. Erweikerung einiger Beslimmungen der dem
gedachten andwerk unterm 28. Dezember 1807 verliehenen Innungsartikeln gestelle
worden sind, dieselben auch zugleich gebeten hoben, die Hieraus ersolgenden Beschlüsse
mit dem Jnubalte der ihnen bereils im Lause dieses Jabres mit Unserer Genehmi-
gung ertheilten Resolutionen, die Regulirung einiger nicht genngend geordneten In-
nungsangelegenbeiten und die Abstellung eingeschlichener Mißbräuche betressend, in
Form eines befondern Anhangs zu den verllehenen Innungsartikeln zusammenzusassen,
Wir auch nach bierüber vernommenem (utachten Unfere Regierung den gestellten

Antragen unter billiger Anerkennung der bierkei an den Tag gelegeen, auf zeiege-
mäßen Fortschritt gerichteten Bestrebungen, in den wesentlichsten Punkten zu sügen
Uns bewogen gefunden baben, so bestimmen Wir unter gleichzeitiger Einschaltung das
eine Abänderung oder Modisikation artikelmäßiger Vorschristen bestimmenden Inhaltes
der der Jnnung unterm 28. Februar und 25. Mai d. J. ertheilten Resolmionen
blerdurch Folgendes:

1.
Arc. I. &amp; 7.-

Anlangend "
u e Kosten des Aufdingens und Lossprechens bei Meisterssöbnen, wolche

bleher in
b 1 Tolr. 15 Sgr. — . in fürstliche Remkkasse,

1. 15. — in die Innungslade,
. 22 6 „ un die Cämmereikasse,

— „ 11 „ 3 . in den Kirchkasten,

— " 7. 6 „ dem Nathsdepurirten,
— 5. — dem Immmngeschreiber,

— 2 6 „ dem Jungmeister,
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ausschließlich der Forder= und Schließgebühren, beslanden boben, so wurden die be-
tbeiligten Kassen durch den unter irriger Bejugnahme auf eine bel dem Leinweber-
bandwerk angeblich bestebende gleiche Elmichtung beantragten gän zlichen Wegsall
der denselben zu gewährenden Betcäge zu sehr benachrhelligt werden; die obigen Säße
werden jedoch hiermit solgendermasten abgemindert und relp. sestgeslellt:

blr. 20 Sgr. — Pf. in sürflliche Rentkasse,
10 in die Cämmercikasse,

— „ 5. — „ in den Kiechkasten,

— 7. 6 . dem Ralhsdeputicten,

— — — dem Inmungsschreiber,
- 6 „ dem Jungmeilker.

#0) zurden von renehn bei dem Ausdingen so wie bei dem Lossprechen zu

entrichtenden - lommen künftig noch solgende Gebühren:10 Sgr. — MW. für den Obermeisler,
10. — tu der unter Pos. 4 näher bezeichneten Schul-veneilgungefeffe.

2.
Zu Ark. I. &amp; 8.

Jeder ehh hat, bevor er zum Gesellen gesprochen werden kann,)ein Paar Beinkleider und eine Weste als Probestuck anzusertigen,
1 ein Zeugniß über den sleihigenBesuch der Sonntagsschule aufzuwelsen,

sofern er während seiner Lehrzeit zu dem biesigen Kirchspiele gehöre
bat, wenn solches aber nicht der Fall gewesen, ein von der bezüglichen
Lokaliuspektion beglaubigtes Akkestat beizubringen, dah er im Lefen,
Schreiben und Rechnen zur Geunge geübt sei.

3.
Zu Arc. III. 7.

Das zu lieseende Meisterstück ist von vier Schnitemeistern zu prüsen. Von
diesen werden je zwei aus der Mitte der Londmeisterlchaft und je zwei aus der Zahl
der Stademelster durch Wabl innerholb der beiden Innungegremien bestimmt. Fur
diese Prüfung ist von jedem Meisterrechtsbewerber mithin auch von Meisters,
löhnen — außer den sür die Innungskasse besiimmten, unter Pos. 1 erwähnten
Secho Tbalern, jedem Schulitmeister eine Vergütung vom 10 Sgr. zu gewähren.
Eine Gebühr von gleichem Betrage ist bei Erlangung des Meisterrechts — und
zwar ebenso von Fremden wie von Meisterssöhnen — an jeden der nach Pos. 7

künstig inretc vier Belsitzer und an den Obermeister zu entrichten.
Esversleht sich übrigens von selbst, doß die für die Schnictmeisler bestimmte

Vergütm“ nur bei wirklich ersolgender Ferligung eines Melstersiücks in Rechnung
zu bringen ist, mithin bei ausnahmsweise erlangker dessallsiger Dispensarion oder bei



Ertheilung des Meisterrechts an einen in die Innung eintretenden sremden Melster
in Wegsall kommt.

4.
Zu Act. III. 69, 10, 11 und 12.

Jeder Neumeister hat anstatt der bieher üblich gewesenen, nach Maaßgabe der
soredauernd gestiegenen Meisterzabl berechneten Mahlzelegelder eine firlete Abgabe von

chs Tholern
in die Hwangefags elnzuzahlen.ei Ertheilung des Meisterrechts vorgekommene —artikelwibrige — An·
sab von 4 Sgr. tz Pff. „für Frühslück an jeden Stademeister“, wird biermit aus-
drücklich uncersogt.

Dagegen sind in jedem der in den &amp;##0, 10, 11 und 12 anber bezeichneten
Fälle außer den dort bestimmten Gebühren künstig noch zu enrrichren

2 * 4 Bildung elnes besonders zu verwaltenden Schuldenillgunge ·
2 Ictr. ur Dotlrung einer besondern, zur Bestreltung der Almosen an

durchreisende Gesellen bestimmte Casse.
5.

Zu Art. V. 6
Für die dem Obermeister oder dessen Stellvertreter durch Unrersuchung zre

gelgeer Psuschereien erwachsenden Bemühungen ist in jedem einzelnen Falle elne
gütung aus der Innungskasse zu gewähren. Dieselbe wird hiermit auf 10 Sr.
und resp. 5 Sgr. bestlimmt. Der ersiere Ausatz sindet start, wenn die dessatlsige
Untersuchung auf dem Lande, — der letzterc, wenn dielelbe in der Stadtvorzunehmen
ist. Dagegen sollen dicjenigen Meister, durch deren Anzeige die Untersuchung einer
ongeblichen Pfuscherei verursacht worden, Im Fall sic den Nachweis derselben
nicht ausrelchend zu führen vermögen, und semit der Innungskasse Koslen
zuzlehen kunselg verbunden sein, den betressenden Aufwand durchweg zu erstatten.

0.
Zu Art. VI

Sollie der Fall eintreten, daß von der Innung ein Lokal für regelmählge und

außerordentlicke Innungszusommenkünste itwere käuslich acquicirt oder cemiether
würde, so wirdder Vo schrijt des §&amp; 6 At. VI., wornach alle Innungsversomm-lungen in dem Hause, in welchem die dail siehr, mirbin bei dem Obermeiller ob-
gehalten werden sollen, keine weitere Folge gegeben werden.

Zu Art.III. 1 "“
In Zukunst —8 dem jetesmoligen städrischen Obermeister zwel Belsitzer aus

der städischen und zwei Beiftbmeister aus der ländlichen Meisterschaft beizugeben.
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Die ersteren sind ous der Gesammehelt der Scabemeister fur je ein Jnnungsjahr
durch die Wahl zu bestimmen.

r im jahrlichen Wechsel zu ersolgende Eintritt der lehtern wird nach der

durch % Zri der Meisterrechtsacquisition an die Hand gegebene Reibesolge bestimmt,rgestolt daß je einer aus dem Beginn der Reihe und je einer aus deren

Muter ¾ eowiro slelgender Folge iaiure hat.
8 . VII. 66.

Jeder e, welcher mit den in dem — Paragraphen angeordneten
Auflagen — unter denen vorzugsweile die ohne Abzug in die Handwerkecasse ein-
zuzahlendenQuartalgelder zu verstehen sind — zwei Jahre in Rücksland verblleben
st, wird auf so lange, als der letztere nicht völlig berlchtiger worden, von der Theil-
nahme an den Innungswahlen gänzlich ausgeschlossen, dars also während dieser Zelt
weder selbst eine Funkcion bei der Innung bekleiden, noch als Mitwähler zugclossen
werden.

9.
Zu Art. VIII.

Dle den Landmeillern bisher mißbräuchlich ongesonnene Entrichtung von Ab-
gaben zur Leichenkasse wird hicemit auedrücklich als unstatthaft bejeichuer. Die zu
hohlenden Bußen sue Schnitssehler sind in Zukunft nicht in die Leschenkasse, sondern
zur Innungskasse zu enrrichten.

10.
Diejenigen Individuen, welche, nach Erlangung der durch Unsere Regierung er-

theilten Erlaubniß zur Bewerbung um das Meisterrecht, mit den zu diesem Zwecke
ersorderlichen vorschristsmähßigen Schritten länger als zwei Monate Austand nehmen,
—werden der ertheilten Erlaubniß hiermit sur verlustig erklart, ohne daß es in den

vockognene einzelnen Fällen einer besonderen Zurücknahme derselben bedarf.
bi der Innung überlassen, für die nöthige Veröffenllichung dieser Be-gimmmn ee Sorge zu teagen.

Zu Urkund dessen hoben Wic gegenwärtigen Nachtrag zu den Iniumgsareikeln
des biesigen Schneiderhondwerks unter Verdruckung Unsere größern Reglerungesiegels
aussertigen lossen und solchen eigenhändig vollgogen.

Gegeben, Greiz, den 31. December 1853.

(I. S.) Heinurich XI.
Otto.



12. Bekanntmachung,

den Beitritt ver Wne Bayerischen Aegierung zu dem Vertragd. Eisenach den 11. Juli 1853
betressend.

In welterem WVerselg der Bekannmachung Fürlll. Regierung vom 44. No-
vember v. J. (Gesetz Sammlung 27, No. 60), die mit mehreren deueschen
Scaaten geschlossene Uebeceinkunst wegen Vetpklegung erkrankler und Beerdigung
verstorbener Angehöriger betrefsend, wird hierdurch zur öffentlichen Kenn#niß gebracht,
daß laut anher gelangter Miteheilung ouch die Könsglich Bayerische Regle.
rung, und zwar durch Erklärung vom 21. December v. Jahres, dem obengedachten
WVertrage il. (I. Elsenach den 11. Juli 1853 nachträglich belgerreten ist.

Oreiz, den 14. Januar 1854.

Fürstlich Reuß Plauische Landesregicrung das.
Otto.

v. Gelderm, Cr#spendors.
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13. Bekanntmachung,
die Aufhebung des unterm 1. September 1844 mit Belgien abge-
schlossenen Handels= und Schiffahrtsvertrags, sowie der hierauf

bezüglichen Conventionen
betressend.

Da durch die zeither deshalb staktgesundenen Verhandlungen elne weitere Fort-
etzung des unter dem 1. September 1844 zwischen dem deutschen Joll, und Han-

delsvereine elnerseits und Belgien andererselte abgeschlossenen Handels= und Schiff.
sohrtsvertrages nicht erzielt worden ist: so rreten die Bestimmungen dieses Vertrages
und der dazu gehörlgen Additional, Convention vom 1#. Februar 1852 (Gesetzsamm.
lung vom Jahr 1852, Nr. 4), sowie der darauf bezüglichen Uebereinf#unse vom 26.
Junl 18.16 zur Unmterdrückung des Schleichhondels und vom Jahr 1847 binschtlich
der Steuerbesreiung der beiderseitigen Hondelsreisenden (Amts, und Verordnungsblatt
vom Jahr 1847, No. 10) vom 1. Januar 1834 ab außer Anwendung.

Solches wird zur Nachachtung pierdurch zur össentlichen Kenneniß gebrocht.
Gresq, den 18. Januar 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregicrung das.
Otto.

v. Geldern, Ensspendor.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

##

M. a.
(Ausgegeben den 31. Januor 1854.)

14. Firmen. und Procura. Ordnung.

Wir H einrich der Zwanzigste von Gottes Gnaden, älterer Linie
souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.
sügen hlermie zu wissen:

Da bel dem sleigenden Handelsverkehr das Bedüesulg einer Regelung des Fle-
men= und Procurawesens sich geltend gemacht und namentlich in einem Antcag des

blesigen Handelsllandes auf Erlaß dessallssger Bestimmungen seinen Auedruck erhal-
ten bat, so haben Wir auf Vorkrag Unserer Londesreglerung und auf Grund der in
benachbarten Stoaten desfalls bestebenden gesehllchen Vorschriften Folgendes zu ver-
ordnen Uns bewogen gesunden:

. 1.

Die Begründung elnes kaufmännischen Wechsel, Woaren-Spedleisons-Commis-
lions Fabrik= oder Agenturgeschäfte mit Einschlus des Buch= und Kunslhandels ver-
pflichtet zur Anzeige der Firma, unker welcher, und der Personen, von welchen und
sür deren Rechnung dos Geschäfe gesübrt wird.

Elne gleiche Verpflichtung triffe diesenigen Handwerksmeister, welche ihre Ge-
schäste sobrikmähig betreiben oder mit ihrer Waare die Messe beziehn — dle soge-
nannten Mehmeilker — serner die Wollkämmer, deren Betrieb in dem Ankause
roher und dem Verkause der durch Andere in ihrem Austrage gekümmten Wolle auf
eigne Rechnung bestehr, liagleichen solche Gewerbtreibende, welche Fabrikate für An-
dere um Lohn in geschlossenen Ecablissements durch elne geöhere Anzohl von Arbel-
tern herslellen lossen; aols y. B. die Inhaber von Lohndeuckereien, Färbereien, Ap-
preturgeschäften und dergleichen mehr.

Dieselbe Verpflichtung finder statt, wenn Geschäfte nach ihrer Einrlchtung in
eln Geschäft der gedachten Arc übergehen oder wenn in Bezug auf beltebende Firmen
oder deren Inhaber Veränderungen vorgeben.
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Die Anzelge hat in allen Fallen, wo dle Verpsflichtung dazu eintritt, bel Unserer
Landesregierung zu geschehen.

Ueber dos Verhältniß, welches zwischen Theilhabern einer Geschästsfirma wegen
des Antheils jedes Einzelnen om Betriebskopital und am gemeinschostlichen Gewl#nne
so wle In Betceff der Verbindllchkeit zur Uebertrogung vorkommender Verluste be-
llehr, bedarf es zwor keiner Angabe; doch boben sedensalls Geschäststheilhaber, welche
es unterlassen, erwaige abweichende Veriragebesüimmunen zur Anzeige zu bringen,Geschäsiegläublgern gegenüber mit ihrem ganzen Vermögen ohne Ausnahme und un-
ter Ausschluß der Rechtswohlkhat der c#oilu#, aelbarlh zu hasten.

. 2.

Als Flema ist jede Art der Uncerschrist und Bezelchnung des Geschäftés, deren
sich der Inhaber desselben als solcher bedient, zu betrachten und somie auch dle, wel-
che die wilklichen Vor- und Zunamen des Inhabers oder der Inhober enthält. Ee
ist aber nicht erlaubt, eine Flrma anzunehmen, welche zu Mißverständnissen, Ver-
wechselungen oder Täuschungen Anlaß geben konnte.

Insbesondere ist daher nicht gestalket:
) elne am Ort schon beslehende Firmo, sel es auch in der Uebertragung in

elne andere Sprache, ohne Beisügung einer unterscheidenden Bezeichnung zu wählen.
Dieß gile namentlich in Fällen, wo Geschäftsinhaber von glelchem Vor= und Zu-
namen diese als Firma gebrauchen;

2) dem Namen der Geschäftslnbaber elne andere Flrma mit dem Zusaß
„jet“ oder „sonst“ oder einem öbnlichen vorausgehn zu lassen oder belzusügen, ohne
l * Bothelligen sich als Uebernehmer oder Erben des Geschästs ausgewlesen
babe

3) der Zusoß „K Comp.“ oder einen onderen, auf mehrere Theilhaber
bindeutenden, Zusaß beizusügen, dasern es sich ulche ouf glelche Welse um die Forc-

sübrung einer bereits beslandenen solchen Firma bandele, oder wirklich, außer den
namentlich ausgeführten Geschäftsinhabern, rine oder mehrere Personen sich als ge-
nannte Theilhaber im Geschäfste brsinden. Auch ist

4) die Anwendung des Beisahes „Fürsllich Reußisch“ in der Flema oder
dee Gebrauch eines Fürsilich Reußischen Wappenstempels ohne Unsere besondere Ge-

nehmigung nlcht gestarter. Aber auch in dem lehteren Falle darf sich dleses GWe
stempels zum Verschluß bei Versendung von Briesen und Packeten durch die Post

anslal#, sowle in allen den Fällen, welche das Fabrik= oder dos endelbgeschistangehen, nlcht bedlent werden.



g. 3.

Die §. 1. erwähnte Anzelge ist insbesondere zu bewirken:

1) bel Beg'ündung eines neuen Geschäfts, bei Errichtung eines Zwelg.
geschästes am deieren Orte (Commandite), bei Uebernahme einer berelts bestehenden
Fiema, bei Veränderung der bisherigen Firma und bei dem Eintricte neuer genann-
ter Theilnehmer, von sämmtlichen Theflnehmern der anzunehmenden oder fortzusüh-
renden Firma, besiebenelcch mit Einschluß der neu einkrelenden Thellhaber, bevor das
neue Geschäfst eröffner wird, der neue Gesellschafter eintrict, oder von der neuen
Firma Gebrauch gemacht wird, Circulare erlassen werden oder sonst eine Bekannt-
machung erfolgt;

2) wenn ein Geschäfst ausgegeben wird, Gesellschasten sich crennen, oder ein-
zelne Theilhaber austreten, von sämmtlichen bleherigen Theilnehmern sosort, nachdem
dleß gescheben ist, und ehe die Verändecung durch Clrculare oder auf andere Weise
öffentlich bekannt gemacht wird;

wenn der Inhaber einer Flema oder einer der mehreren Inbaber derfel-
ben flirbe, ersteren Falls von den Erben, und wenn Procurislen im Geschäst vor-
banden sind oder sär dosselbe angenommen worden, auch von dlesen (pätellens sechs

Wochen nach dem Tode, :4ren Falls von den verbleibenden Jnhabern spatestens
vierzehn Tagen nach dem Tod

Wird beabsichtiat, einzelnen Abeilheben das Fiemiren ulcht zu gestacten, soist Solches bei der Anzeige mit zu bemerken

Walte# Sereic über die Annahme oder Foresührung elner Firma ob, so ist
das thatsächlich bestebende Verhältniß anjuzelgen.

Selbst wenn es sich nur um einstweilige Forssihrang eines Geschästes bandele,ist die im §. 1. voegeschriebene Anzeige ersorderlich.
Wegen der Erlanbniß, deren es zu Begründung neuer Geschäfte und zum Ein-

tritt neuer Theilnehmer bedars, bewendet es übrigens, der in gegenwärtiger Ver-
ordnung enthaltenen Vorschristen unbeschader, auch serner bei der zeitherigen Ein-
richtung.

 4.

Die Anzelge baben in der Regel sämmellche hlerzu Verpflichtete (§. 3.) münd-
lich bel Unserer Regierungskanzlel zu bewirken, woräber bei letterer ein von den
Erschlenenen mit zu unterzelchnendes Protokoll aufzunehmen ist.



Es blelbt jedoch denen, welche durch Abwesenheit oder Entfernung zu diesem
Zwecke personlich vor Unserer Regierungskanzlei zu erscheinen behindert sind, nach-
gelassen, die erforderliche Erklärung schrifelich elnzureichen; nur müssen sie sich zu
derselben vorher vor Gericht oder Notar bekannt haben und sich deshalb durch Re.
cognltionsscheln ousweisen.

Auch ist in jedem Falle dann, wenn es sich um Errichtung eines neuen Ge.
schäsess, um Annahme einer neuen Fiema oder um den Eintrite elnes neuen Theil-
babers bandelr, die gleichzeitige Beibringung zweier Exemplare des zu erlassenden
Circulars norhwendig.

. 5.

Unsece Landesregierung hat blerauf
1) zu prüsen, ob die Föhrung der angeseigten Firma nach Maaßgabe die-

ser Ordnung slarthast sei, und salls eln Bedenken usche entgegensslehe,
auch eln Widerspruch dagegen nicht vorliegt, dle Genehmigung hlerzu
mmttelst eines Erlaubnißscheins zu ertheilen, ausserdem aber

2) sedesmal nach dem Ersolge bezügliche Bekanntmachung lm hiesigen Amts-
blatte zu erlossen, auch, sofern ein biesiges Ecablissement in Frage steht,
der hlesigen Kramerlunung, in allen sonstigen Fällen Unseren betrefsen-
den Justiqbehörden, und zwar besiehentlich unter Beisüqung des einen
Exemplors des überreichten Circulors und unter geeigneter Mittheilung
über etwalge von Geschäftsrheilhabern bezüglich tbrer Hastung sür Ge-
schästeschulden abgegebene Eiklärungen, Nachricht zu ertheilen.

3) Das zweite Exemplar des Circulars ist zu den über das Fiemenwesen zu
baltenden Akten zu nehmen und ein genaues alphabetisches Register über
dle bestehenden Firmen zu halten.

KC. “6.

Die Justizbehörden und die hiesige Kramerinnung Haben über dlie lnen in
Betteff des Firmenwesens von Unserer Landesregierung zugehenden Mitébeilungen
gebbrige Akten zu hallen und solche denjenigen, welche ein Inleresse daran haben,
auf Ansuchen zur Einsichmahme vorgulegen.

Tuch bleibe es Unserer Landesregierung vorbehalten, nach Befinden am Schlus-
se jeden Jahres eine kurze Zusommenstellung über die im Lause desselben neu ent-
stondenen Fiemen und die in Bejug auf berelts entstandene Firmen ersolgten Ver-
anderungen im Amts- und Werordnungsblatte zu verösfemtlichen.
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. 7.

We dle Inhaber elnes kausmännischen Geschäsis oder deren Erben einem
Dritien den Auftrag, Dispositionen im Geschäft zu machen und die Firmen per
Progura zu unterzelchnen erkheilen wollen, so ill demselben eine schrisillche gugleich
mie dem vollen Nomen sämmrlicher Geschäftsinbaber unterjeichnete Vollmacht (Pro-
cura) auszustellen und daorin insbesondere der Austcog, die Fiema zu unterzeschnen,
auszudrücken. Diese Vollmacht haben die Umerzeichneten binnen 8 Tagen in der
6. a. vorgeschriebenen Weise und somle entweder persönlich oder gerichtlich anerkanne
bei Unserer Landesreglerung zu überreichen. Letzterc hat#sodonn über die erfolgte
Ueberreichung in der G. 5. gedachten Art ein Protokoll ousnehmen und eine beglau-
bigte Abschrist der Vollmocht Ju den Akcen bringen zu lassen.

Das Nämliche giie, wenn Miterben Einen oder Elnige unter sich in der vor-
gedachten Maobße zu Bercelbung der Geschöste bevollmächelgen, oder wenn elne er-
theilte Vollmoche zurückgenommen, oder elne nur auf bestimmte Zeit ertheilte Voll-
mache verlängert wird.

Für dle Procura gelten dle in &amp;. 5. unter 4. und 5. rücksichellch der Flrmen
gekrossenen Bestimmungen ebensalls.

6. .
An Gebübren ust für die nach Maossgabe der 46. 5. und 7. erforderlichen

obriakeltlichen Verhondlungen und Schriften überhaupt und mie Einschluß der Co-
plalien außer den Insertionsgebühren (§. 5. Nr. 2. ) und etwalgen sonstlgen Ver-
läge niche mehr als 1 Thaler zu liquidlren. Es sind jedoch, wenn durch unvoll-
ständlge oder sonst niche -epigen: Anzeigen besondere Verhonoe nöthig. wer-
den, diese besonders zu liquidlre

. P

Wer dle im §. 1. zur Pflche gemachte Anzeige der beabsichtigten ENboa’’.
½% aenden eines Geschästes zu bewirken oder sonst den in 96.2.3. 4. und

eser Ordnung enthaltenen Voesche isten pünkilich nachzukommen unoerläht, ver-Lue in titlesndlvsdwlstcheo
Zehn Thalern

und dlese Strase stelge, so (nge die desfallsige Verpflichtung unersülle blelbe, miejedem Monat um fünf Tha

G. 10.

Gegenwäriige Firmen und Procura-Ordnung leidet auch auf die zur Zelt der
Bekannemachung derselben bereils bestehenden, und mit oder ohne Flemen berriebe-
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nen Geschafte der . 1. bezeichneten Art und auf bie zu dleser Zelt berelts erthell.
ten Vollmachten Anwendung, dergestalt, dasi die Anzeige der ersteren und die Ueber-
relchung der letzteren blnnen zwel Monoten von der gedachten Zelc an gerechner, bei
Vermeidung der im vorigen §. ongedrohten Stcase noch den Bestimmungen dieser
Ordnung zu bewlrken ist. Es bleibr jedoch denjenigen, wesche bereits vor Erlassung
dleser Ordnung eine Fiema der in §. 2. unter 2. und 3. gedachten Arc angenom-
men hatten, dleselbe beizubehalten gestatter.

So geschehen Greiz, den 25. Januar 1844.

(L. S.) Heinrich XX.

Otto.



14. Bekanntmachung,
den Verkauf des Salzes betreffend.

Da der im bleligen Lande bisher beslandenen Elnrichtung, wornach dle Be-
wohner gewisser Oreschoften bezüglich der Erholung ihres Salzbedarss an bestlmmte
behfallsige Konzessionlilten gewiesen waren — ursprünglich dle besondere Rücksicht auf
möglichste Verbütung von Descaudationen durch Salzankauf im Auslande, zu Grun-
de lag, — inzwischen aber die Verhälenisse sich insosern wesenklich geändert haben,
als gegenwäctig der ln den Nachbarstaaten angenommene Salfppreiß nlcht gerluger
bemessen ist, ols in dem blesigen Fürstenthum, so wlrd gJur Erleichterung des berref-
senden Verkehrs den Landesongehörigen hierdurch mit Höchster Genehmlgung bls auf
weltere Anordnung nachgelassen, Iören Solzbedars in Zukunft bel denje-
algen in ländischen Kongessionlstenzuentnehmen,welchen fe wegen
der Oertlichkelt oder aus andern Gründen den Voryzug geben.

In Folge dessen werden die betrefsenden Konzesssonlsten ihrer zeieherigen Ver-
pflichtung, das Salz nur an dle Bewohner bestimmcer lbnen zugewiesener Ortschaf.
ken oder Distrikte zu verkausen, hiermit entbunden. Uebrigens aber verfslehe es sich
von selbst, daß denselben der Verkauf von Salz an Ausländer nach wie vor
untersage blelbt.

Grelz, den 28. Januar 1854.

Fürstlich Reuß Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern: Cr#spendors.





Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

#

. 5.

(Ausgegeben den 7. Februar 1854.)

16. Gesetzliche Verordnung,
die Ortsangehörigkeit der Inländer und die darauf beruhende Ver-
pflichtung zu Unterbringung Obdachloser und Versorgung Hülfs-

bedürftiger betreffend.

Wie Heinri ch derZwanzigste von Gottes Gnaden, älterer Linie
souverainer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobensteln 2c. 2c. 2c.
sügen biermie zu wissen:

Nachdem durch die am 15. Jull 1851 zu Gotha mit der Mebrzahl der deut-
schen Sraaten abgeschlossenen Convention wegen gegenseitiger Uebernahme der Aus-
zuweisenden die früher öfters zyischen einzelnen deutschen Staatgregierungen ongereg-
ten Zweifel über vorgekommene Fcagen rücksichtlich der Staatsangehörigkeit mögichst
beseitigt, und durch Unsere Verordnung vom 7. November 1851 über die Erwer-
bung und den Verlust der Eigenschaft eines Landesangehbrigen und Unterthonen Un-
seres Fürstenehums bestimmee Vorschristen ausgeslellt worden, ist es nöthig erschlenen,
auch über die Orksongebörigkeit der Inländer und die damie in Verblndung slebende
Verpflichtung des Wohnorts zu Ugterbringung Obdachloser und Verforgung Halss-
bedürsilger gesebliche Anordnungen zu tressen; in Folge der dielerhalb auf dem jüngst
abgehaltenen Deputationskag Scalt gehabten elnleltenden Besprechungen verordnen
Wir nach vorgehabtem Belrath Unserec getreuen Londstände, was folge:

. 1.

Dle Otchange hor aten wird erworbenurch Abstommung (6. 2.)"7 ul Verbelrathung (§. J.)
III. durch Aufnahme (6. d. 5. und 6.)
IV. durch Anstellung G. 7.)
V. durch Zuwelsung (F. 8.)

Erwerbung
btr Orisangthd·

rigkeic.



trbung
durch Abstam-

g.

Erwerbungdurch Hetaht.

— 34 —

2.
Ebeliche Klnder, deren Vater, uneheliche Kinder, deren Mutter zur Zeit

ber ur in einer Ortschast Unseres Fürslenthumsbeimotheberechiige ist, erwerben
ch ihre Geburf die Ortsongehörigkeit.

Dieß ceitt auch donn ein, wenn die Geburt außerholb des Wohnorts der Eltern,
oder auchim Auslande erfolgt; dahingeqgen erlangen Kinder, deren Eltern im Orte
ihrer Geburk nicht beimatheberechtige lind, durch ihre Geburt keine Ortsangehörigkeit.

Ausdiesem Grunde dars auch einer Inländerin, welche austerhalb ihres Wohn
orts ibte Niederkunst abwarten will, wegen der blosien Besorgniß, daß dadurch dem
Orte eine Versorgungslast zuwochsen könne, wenn nicht andere Bedenken obwalten,
keln Hinderniß entgegengesebt werden.

Durch nachsolgende Ebe legielmirte Kinder erlangen die Ortsangehörigkelr on
dem Wohnorte ibres Vaters; dogegen giebe Adoptlon oder Legitimation durch londes-
berrliches Decret keine Octsangehörigkeit, vielmehr st zu Erkangung derselben in
diesen Fällen die sörmliche Aufnahme des Udoptirten oder Legitimirten ersorderlcch;
auherdem behält derselbe seine sendere Ortsangehörigkeitbel.

Frauenspersonen erlangen. durch die Verheirathung die Ortsangehorigkelt ln dem
Wohnorte ihrer Ehemanner

Auf die Onssangehörigten. ehelicher oder unehrliche Kinder hat dle Vecbebatoin
der Murtker außerhalb ihres bisherigen Wohnorte keinen Einfluß, vielmehr bebalte
dieselben das Heimachsrecht an dem Orte, wo sie dasselbe bis dohin gehabt.

Diese Bestimmung findee auf Kinder, deren Mutter berests vor Erlah der
gegenwäctigen rm*sm durch Verheiralbung Heimathsrecht on elnem andern Orte

erworben har, keine Anwendung, infofern nicht die Gemeinde ihres seüheru Wohn-
orte die sortdauernde Orksangehêclakeic ausdrücklich anerkanne hat.

Rcksichtlich des Widerspcuchscechts der Ortsgemeinden gegen die Verheicarhung
solcher Mannepersonen, welsche nicht vermögend siud, für sich und lhre künftige Fa-
mille ein Umterkommen zu beschofsen, bewender es bei Unserer Verordnung vom 11.

Aprll 1850; auch sind die Or#egemelnden besuge, von einbelratbenden ausmäralgen
Frauenspersonen die Belbringung eines Siternzeugnisses qu verlongen, und imdiesem Ersorderniß niche oder nicht geborig genügt wird, der Heirach zu wider,
sprechen. Ueber die Zulässigkelt des Widerspruchs entscheldet in ersler Juslanz dle
Gerichtsbehörde der widersprechenden Ortegemeinde, in zweiker Instanz Unsere Landes-

* Ausgebot eines Oulaangehörigen mit einer, im Orte nicht bereits heimath-
berechinten Frauensperson dors nicht eber erfolgen, ale bis in den Städten von
dem Stadtrathe, in den Landgemeinden von dem Ortsvorstande bii dem bekressenden
Plarramte die auedrückliche Erklärung abgegeben worden, daß von Seitender Ge-
melnde gegen die Aufnahme der Braut keln Widerspruch erregt werde. Keine



Gemeinde ist befugt, von elner einhelrathenden inlandischen Frauensperson einen Ver-
mogensauswels zu verlangen.

é. 4.

Zur Ausnahme eines Mmmin elnem anderen, als seinem bisherigen Hei
mathsorte ist ersorderlich, doß derselb

1) sich wegen seines bisherigen Wehwerholns 10 unbescholcenen Lebenswandels
durch ein Zeugnist seiner bisherigen Obrigkelt auswei

2) an dem Ore, wo er sich niederlossen a,“eine eigene Wohnung oder ein
Uncerkommen finde

3)an diesem Oue, nach den daselbst bestehenden Verhaltnissen sich und selne
Angehsrigen zu ernähren im Stande sei.

Die Ausfnahme erstreckt sich auch auf die Ehesrau und die noch unter vaterlicher
Gewal stehenden minderjährigen Kinder des Autzunebmenden; bar derselbe vollsährige
Kinder und wünscht er, dah dieselbe das Heimothsrecht in seinem neuen Wohnort
erwerben sollen, so bat er dles bel Anbringung des Aufnahmegesuchs auödrücklich
anzuzeigen.

. 5.
NRäcksschellch des Versahrens bes Ausnahmen von Jaländern bewender es, soviel

die Städte anlange, bel den Vorschriften der bezüglichen Stadfordnung und den sonft
dleserholb besonders gegebenen Bestimmungen; bel den Aufnahmen in Oreschosten des
blatten Landes ist Folgendes zu beobachten.

1) Wer sich um die Aufnahme bewerben will, bar sich bei der Gerschesobrigkele
des Ortes, wo er seinen Wohnsitz zu nehmen gedenkr, und zwar in folchen Orten,
wo gemischte Jutisdiction Statt sindet, bei derjenigen Behorde, welcher die Jurls-
dietion in Gemeindesachen zusleht, zu melden, und vie näthigen Nachwelse darüber
beizubringen, daß er die zur Aufnahme ersorderlichen Eigenschasten besttzt.

Hat der Ausjunehmende Kinder, so Har er deren Namen und Alter anzugeben,
und ausdrücklich onzuzeigen, sür welche derselbrn er die Micausnahme suchr.

Die Gerichtsobrigkeir hat die betheiligte Ortsgemeinde von jedem angebrachten
Ausnahmegesuch mitkelst öffemtlichen Auschlags in Kenmtniss zu setzen und sie dabei

zu bedeuren, ihre etwalgen Einwendungen gegen die Aufnahme binnen vierzehnlägiger
Präclustoseist anubringen.

2) Hinsichtlich des Nachweises darüber, daß der Aussunehmende an dem Orte,
wo er sich niederzulassen gedenkt, nach den daselbsl bestehenden Verbalinissen sich und
selne usebirigen zu einähren im S-cande sei, greisen solgende Bestimmungen Piatz:Will sich der Auszunehmende mit elnem Gute oder einem Hause aufässig
mochen, so hat er nachzuweisen, daß er wenigstens die Hälste des Kauspreises an
elgnen vorlägbaren Vermögen besibt; dabei konn sedoch das eingebrachte Vermögen
der Ebesran mit in Anrechnung gebracht werden.

1 P

Erwerbung
durch Aufnahme.

Vcrsabren bel
Ausnahmen.
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Die Octögemeinde Ist besuge, Inlandern, welche sich zur Aufnahme melden,
dlese Bedingung ganz oder tbeilweis zu erlossen und kann in diesem Falldie Orté-
obrigkeit von Beibringung des Nachweises abseben; sollte ihr jedoch dabei aus beson-
deren Gründen ein Bedenken beigehen, so bar sie deesolls bel Unserer Landeregier-
ung anzufrogen, welche darüber Beschluß zu sossen boc, ob der in Rede stehende
Nachweis noch zu sordern ist, oder nicht.

b) Will der Aulsssnehmende sich bloh als Elnmiether nlederlassen, so Ist baupt=
sächlich darauf zu sehen, daß er sählg I#t, seinen und der Selnigen Unterhale durch
Aebele zu verdienen, und, wenn er eln Gewerbe betreibt, zu welchem eine Anlage
ersorderlich ist, sich in tem Besihe der nöthigen Mircel befnder. Ueber den erfor-
derlichen Betrag hat die Gerichtebehörde nach Besund der Umslände Bestimmung
zu tressen; auch ist zu Aufnahme eines Einmierbers siels die ausdrückliche Zustim-
mung der Gemeinde erforderlich, welche auch versagt werden kann, selbst wenn der
Bewerber die zur Aufnahme ersorderlichen Nochweise vollständig zu liesern vermag.

Uebrigens hängt, auch bei erfolgter Zustimmung der Gemeinde, die wlckliche
Ausnahme slets vom Ermessen der Ortsobrigkeit ab.

***e

Ausnabmeschein. Werden die belgebrachten Ausweise genügend besunden, und findet dle Aus-
nahme auch soust kelnen Anstand, so hat die Ortebehörde einen Aufnahmescheln aus-
Kaserligen.

. 7.
Landesberrliche und Communal- Beamiteke, Geistliche und Schullehrer erlangen,

e,, wenn se auf Lebens zeit angestellt werdea, durch die Anstellung dieOrtsangehorigkelt.
Geboren zu einem Kirchspiel iehtete Ortschasten, oder sind mehrere Ortschaften

in elne Schule gewiesen, so haben die Geistlichen und Schullehrer die Ortsangeho-
rigkeit in diesen sammtlichen Orischaften gleichmaßig.

Ausnahmswels konn die Ortsongehörtgkeit auch durch Zuwelsung begründer
ow werden; diese tritt jedoch nur bel solchen Indlolduen ein, welche in kelnem Orte des

Inlandes die Ortsangehörigkeit gesetzlich erworben haben (vergl. §. 1—7) und gleich.
wohl nicht dem Auslande zugewiesen werden können.

In deegleichen, der Nakur der Sache nach ohnehin selten vorkommenden Fällen,
bat Unsere Landesregierung zu bestimmen, welchem Orte des Inlondes ein sosches
Indlviduum ongehören soll; die Bestimmung bleibe nur lo lange In Kease, ble ein
sut Ausnahme desselben verpstichteter Orc des In-- oder Auslandes ausgemittele und

diese A gegen denselben gelcend gemacht worden istder Fall ein, daß ein auf diese Weise Zugewiesener mit Unterkommen
oder u versorge werden muß, so bat zwar die Ortsgemeinde zunächst dasür
#zu sorgen; es kann jedoch auf deren Ansuchen nach Ermessen Unserer Landesreglerung
eine Unterstüung aus Landesmitteln bewilligt werden.



. 9.
Inländer, welche nur zeitweis as. ibres Erwerbes oder ous anderen Gründen e,it

ihren Aufenthalr oußerholb ibres eigenelichen Wohnorts nehmen, z. B. Handweres. rich
gesellen, Lehtlinge, Handlungsdiener, Fabrikarbeiter u. s.w.,Dienstboten aller Art,
wohin ouch Hof= und Schiermeister, Wirthschaftsvoigte,Käsematter, Gemeindehleten,
Schäfer und Schafknechte mie ihren Familien zu rechnen sind, serner bloße Zelt-
pachter, Soldaten und Gensdarmen, wesche außerholb ihres Wobnorts Kationice sind
u. s. w., bedürsen zwar alche der Uufnahme, erlangen ober auch durch ihren Auf-
entbalr, selbst bei noch so longer Dauer, keine Ortsongehörigkeit.

Kinder, von dergleichen Personen, welche an dem seweiligen Aufenthaltsore
ihrer Elkern, bezüglich ihrer Mutter geboren sind, erlangen durch die Geburt doselbst

kein Wohnorksreche, seden ebbten dem elgentlichen Wohnorte ihrer Eltern, bezüg-lich ihrer Mutter an. G.2

Jeder Inländer, welcher belm r-ind- des 4uurnmiihe Gesebes Lunn üür
sesten Ausenthalt on einem Orte Ha, ohne zu den §K. 9. bezeichneten Personen zu uccht und u.
gehoren, oder einen Revers wegen Lnt anedez Octsongebhrigkele bertgebra•ht ww ul·
zu haben, ist so lange als seinem dermaligen Aufenshalisarte angehörig zu betrachten, *½
bis seine anderweite Ortsangehörsgkeir wachsewiefn wir

Jeder Ort bllder, auch wenn dies eilhe noch niche der Fall war, In Be- Snen Pdee
3ebung auf Ortsaongeßöcigkeit und Versorgungepsiche eine Gemeinde 4Fgrg.unn5.

Gemeindeglieder sind alle selbstständige Personen eines Ortes, die in bensebenirrr hGae4
tbren bleibenden Wohnsih haben, oder bewohnbares Grundeigemthum besiben; Klmm- penit *'
sübig bei Gemeindeangelegenheilen sind aber nur die im Orte mie Wohnpäusern
Angesessenen.

Alle eeinzeln gelegenen Mühlen, Gasthäuser und sonstigen Wohnungen sollen,
losern sie nicht schon zu bestimmten Gemeinden gehören, in obiger Hinsicht von Un-
sern Aemtern an bestimmte, nahe gelegene Gemeinden gewlesen werden;infosern nicht
besondere Umstände eine andere Bestimmung nöothig machen, sind sie der Ortschast
zuzuweisen, zu wescher ste biober rücksichelich der sssenclichen Abgoben gerechnet worden.

Sollien blerven sosche Bestgungen betcossen werden, welche zu Unseren Doma-
amlal, und Kommer= oder Cb#oulloeemögen geboren, so iann dle Zuweisung nur mit
Unserer ausdrucklichen Genepmigung geschehen und behalten wir Uns die besondere

Entschließung sur jeden einzelnen Fall —E
Verschiedenhelt der inlandischen He Siebarkei und der sonstigen rechllichen Gteichgenngde-

Verhältnisse der Grundslücke soll in Beslehung auf die Ortsangehot igkelt und dlec un.
Versorgungepfiicht kelnen Unkerschled begründen; demnoch sind auch dleenigen Orte- zen rae
angehbrigen, welsche von Rlttergutsboden abgebaute Häuser bewohnen (Ritkerguks,onct Rhen
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zaeser Sele, inglelchen Pfarrdotalen Angehörige der Ortsgemeinde und ebaben= in dleser
Saln, . Beziehung mit den übrigen Elnwoßnern gleiche Rechte und Pflicht« In n Folge treten hiusichtlich der Rittergutshäusler und Hsertdolalen bel

Mecharrachungn, Ausnahmen und Neubauten dleselben Worschristen ein, wie bel
andern Einwohnern (9. 3. und 5.) und es sleht dabel den Gemeinden eln glelches
Widerspruchsreche zu.

8.1E * Werschiedene Ortegemeinden können 119 salls die Umstände dies räthlichmachen,
gemeinden. Behuss der Armenversorgung mie Genehmigung Unserer Landesreglerung zu einem

Gemelndeverbande verelnigen.
8. 14.

Ortschaften wo In Oreschasten, wo biher keine eigentliche Gemeinde beslond, ist sosort eine
nn n. solche durch dle zuständige Gerichtsbehorde mit Genehmigung Unserer Landesregierung

u bilden. Wenn dergleichen Ortschaften nur aus so wenigen Häusern bestehen, daß
die Bildung einer eigenen Gemeinde nach dem Ermessen Unserer Landesregierung
nicht thunlich erscheint, so sind sie einer benachbarten Gemelnde zuzuwelsen und dabel
dle Vorschristen §. 11. in Auwendung zu bringen.

6. 15.

Ortschoften, In solchen Ortlchaften, welche blos ous Riltergücern und Rittergukshäuslern
Frastt, "%bestehen und wo daher eine eigentliche Gemeinde nicht bestand, vlelmehr die Bewil-

en lans der Aufnahme und die Werpflichtung zur Versorgung Hüssbedlrstiger allein
uu besteden. dem Rittergucsbesiter zukam, ilt zu Bildung einer sörmlichen Gemeinde dann zu

schreiten, wenn von der elnen oder der andern Seite ausdrücklich darauf angetragen
wird, oder besondere Umstände ein Einschreiten von Seiten der Londesregierung nö-
tbig machen; bis dohin bleiben die bisher bestandenen Verhältnisse in rechtllicher

Minetet es nun in solchen Oceschaseen zu Bildung einer eigenen Orkegemesnde,
so treten 1 Bestimmungen ein:

1) dle elwaigen Ankräge auf Bildung einer solchen Gemeinde sind bel Unlerec
Landesregierung zu slellen, wesche die Verhandlung gu leiten bat, infosern sie es
nicht passend findet, damit eins Unserer Justizämter unter ihrer Oberoussicht zu

zerse2) s'ist zuforderst sorgsam zu erortern, ob nicht die Vereinigung der betrefsenden
Orischn mit einem benachbarten zu Einem Gemelndeverbande zweckmäßig seln
dürste.

e solche Vereinlgung kann aber nur mit s Zustimmung der4%%% Gemeinde und unter der Bedingung geschehen,ddas Rittergut selbst ssch dem Gemeindeverbande mie schlleßt und alle Ob-
legenbeten anderer Gemeindeglieder binsichtlich der Versorgungspflicht übernimme;
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h) die Ritterguishausler ln deereDeziehung bleselben Belträge lelsten, wie
dle Häte in der betreffenden Gemedas Rlttergut außerdem, 7 der durch die Kleinhöusler der betres-

seuben Gemeinde zuwachsenden Last, noch elnen besonders sestzusehenden Zuschuß zur

Semesmnemenenge übernimmt.Stellen sich dem Auschlusse der berreffenden Ortschasten aon elne benachbarte
—*m wesenellche Hindernisse entgegen, so ist zu erörtern, ob dle Hn einer

selbstKäändigen Gemeinde ausführbar ist; dabei dienc Folsendes“ als Regel:
) das Rittergut hat jeden Falles in den Gemeindeverband zu treten und alle

Obliegenheiten anderer Gemeindeglseder Hinsichtlich der Verforgungspfliche zu über-
nehmen.

1 e zu elner Gemeinde zu bildenden Ritkergutshäusler erwerben dadurch#endlbade. * Verbelrathung Ortsangehöriger, der Aufnahme Fremder und der
elwolgen Neubauten die9.3. und 5. der Gemeinde dieserhalb zugesicherten Be-
sugnlsse.

) Die Beiträge, welche das Rittergut elnerleits und die übrigen Gemelnde.
hicber zu dem Aufwand auf Armenverpflegung zu leislen baben, werden Regierungs-
wegen sestgesett, und dabei nach Besinden der, in benachbarten Gemeinden süc der-

gleschen letungen übliche Maßlkab zu Grunde /elegl
4 lt sich im Louse der Verbandlungen heraus, daß nach den beslehendenBarhahee sich der Bildung einer Gemeinde zu große Schwierigkeiten entgegen-

stellen, so ist mit derselben bis auf ersolgende weitere gesebliche Bestimmungen elnst.
wellen Anstand zu nehmen.

Das Verßäleniß, nach welchem r*niBeilsleuernzur Armenvetsorgung von den trzur
Gemelndegliedern zu erheben sind, wird durch ein Geseh über Vertheilung der Ge. sorguna
meindelasten sest geregelt werden. Bis dahin ist für jede Ortschaft die daselbst bei
Aufbringung der Gemeindeleislungen besolgte Norm maßgebend, sosern es niche die
Gemelndeglieder vorzießen, bejzügiich des Aufwands auf Armenverforgung elne beson-
dere Vereinbarung zu krefsen.

6. 17.
Wo Rletergutshäusker oder Pfarrdocalen mit andern, bisher schon im Gemeinde, En *E#

verbande befindlich gewesenen Onsongehörigen zusammenrreffen, komme rücksichelich der uun der Rürter-
Beiträge zur Armenversorgung für dle erstern beiden durchgehends der bel den uepie und

meindegliedern besiondene Beittagesuß in Anwendung und es sind demna
Kleinhäusser, Feldhäuslee u. s. w deren Besibungen vom Ritlergutsbeden abgeftenn
worden sind, der entsprechenden Besitzklosse der Gemelndeglieder völlig gleich zu stellen.

Eine Befreiung dieser Classe Octéongehöriger von der Mitleidenhelt bei den,
auf Armenversorgung Bejug habenden (Gemeindeleistungen kann künftig aus keinerlei
Rechtsgrunde beansprucht oder erworben werden
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Fv. 18.

In Ortschasten, wo die Rlttergüter berells gegenwärtlg, in Folge besletender
Vertcäge oder des Herkommens zu der Verlorgungslast der Gemelnde elnen fest be-
stimmten Beltrag geben, hat es bel dleser Einelchtung auch für die Folge seln Be-
wenden

* solche Einrichtung bieher niche bestand, baben dle Ritkergutsbesitzer
künftig zu den Versforgungslasten der Gemeinde einen ongemessenen Beitrag zu lei-
sten, welcher, wenn über das Maaß derfelben zwischen dem Rlckergutsbesilleer und

der Grmeime elne gütliche Vereinigung niche zu Stande komme, von Unserer Lan-

breregierunn in bllliger Berucksichtigung der Verhälrnisse sesl zuseben ist, in keinemFalle aber den achten Theil des Gesammtbetrags ubersteigen darf.
el der auf diese Weise von Unserer Landesregierung getrossenen Bestimmung

bewendel es dann so longe, als die Ricterguksherrschast und die Gemeinde sich niche
vielleicht eines Andern vereinigen, oder im Wege der Gesetgebung andere Vorschris-
ken sür dieses Verhältniß gegeben worden.

Ausf Rltergücer, welche blos aus Censiten und Gerechtsamen bestehen, und
kelnen Grundbesitz haben, finden obige Bestimmungen überhaupt keine Anwen-

ng.
Rucksichtlich Unserer Kammerguter behalten Wir Uns vor, im Slnne der obl-

gen Vorschrlften angemessene Beslimmungen zu treffen.

K. 10.
In jedem Gemeindebezirke ist dasör zu sorgen, dah ein zu Auslahe obdach.

los gewordener Hüssbedüestiger geeignetes Gemeindehaus vorhandenWo es an einem solchen Gemeindehause noch sehle, oder sasett übersälle ist,

auch die für die zmeerhubringenen Aemen ersorderlichen Wohnungen ulcht zu ver-
wieb sind, tritt der ReihezugeDie Herbergslost haben % Gemeindeglieder nach dem nämlichen Verhäleulsse
qu tragen, welches bei Erhebung der Beisteuer zur Aemenwersorgung überhaupt zu
Hemol — legen ist (J. 10. und 17.).

 20.
Dle Verbindlichkeit zu Erbauung und Uncerbaltung der Aermenhäufer ist ein

Theil der Versorgungslal und es sind daher in Ansehung derselben auch die, be-
agllch lebterer im Allgemeinen geltenden Grundsatze zu besolgen.Besleht aber in elnem Orte gemischter Gorlchtsbarkeit nur ein Armenhaus, wel-
ches bleher blos dem einen, in gleichem Gerichtsverbande siehenden Theile der Orts-
angebörigen zur Benuhung diente, so ist zwar nunmehr auch dem öl# jebt unberech=
elgten Theile die Mirbenutung zu#ugestehen; es hat jedoch lehlerer desholb elne be-
sondere, durch Vereinbarung, nnd da nöthig, durch elchterliche Anordnung zu beslim-
mende jährliche Abgabe an die Ortsarmenkasse (§. 22.) zu entrichten und übrigens
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zu dem Aufwande auf Unterhaltungund etwa nothlge Erweiterung des Hauses nach

dem im nrne festgesehten Unlagesaß (&amp;. 16. und 17.) beizutragenie oblge Abgabe für die Mitdenutzng des Urmenhauses kaun von Seiten
bes pflichtigen Theils noch vorgängiger einviertelsähriger Auskündigung durch Erle-
gung des fünfsundzwanzigsachen Bettags zur Octsarmenkasse abgelöst werden; cduch
kann nach Ermessen und Bestimmung Uaserer Landesregierung an dle Sielle jener
Abgabe eine, auf allelulge Kosten des zu lehterer verpftichteten Theils hbeczustellende

Vergeößerung des vorhandenen Gemeindehauses treten.
Wäre dogegen in elnem Orte gemischter Gerichtsbarkeit für jeden Gerichtsbezirk

eln besonderes Armenhaus unterhalten worden, so soll serner sowohl der Anspruch
aus dle Benußung als die Verbindlichkeit zu Umerhaltung dieser verschiedenen Häu-
ser wechselseitig und für alle **2 gemeinschaftlich sein.

*.„2
Treten Fälle eln, in welchen die Wu einer Gemeinde offenbar uhzureichend, —p’eih

sind, um ihrer Verbindlichkelt zur Versorgung Hülssbedürftiger genügend zu enispre. us mns
chen, so kann derselben nach Besinden ein Beitcag aus Landesmicteln bewilligt mitteln
werden.

Glaube eine Gemeinde, ein solches Gesuch liellen zu können, so hatsie sich bel
der Gerichtsbehörde, welcher die Jurisdiction in Gemelndesachen Anebt zu wenden.
Die Behörde hat den Anccog zu prüsen, die dazu nöthigen Erörterungen vorgzuneh.
men 4155 sodonn gutachtlichen Bericht an Unsere Landesregierung zu erstalten, welche
darub ob und in welcher Weise dem Gesuche der Gemeinde zu entsprechen sel,
8 saßt und Anordnung ertheilt.

. 22.
Jede Gemeinde hat eine Aemenkosse zu errichten und elnen Kossensührer ausGechwa“

ihrer Mitte zu wählen. LG##rer muß ein onsässiger oder sonst cautionssähiger Mann Il
lein. Er hat das Kassengeschäft in seinem ganzen Umfange zu verwasten, nament-
lich auch sür gehörige Erhebung der Beitläge zu sorgen und zur bestimmten Zeit
Rechnung abzulegen. Bei Dienstleistungen von größerem Belange ist demselben auf
sein Verlangen eine billige Vergütung zu gewähren.

De Leitung und Beaussichtigung des Nemenwesens steht der ——“g NNt
d.b. dersenigen Gerichtsbehörde, welche die Jurisdiction inGemeindesachen auwiben hat (vergl. d. 5S. No. 1.) — zu. Namemtlich liegt es ihr ob, diefür " ½

Aussührung dieses Gesetzes überhaupt und insbesondere sür die Aemenpfeege nöthigen
Einrichtungen anzuordnen, erforderliche Anlagen zu bestimmen und das Kassengeschäft
zu überwachen, zu diesem Behuse aber die Rechnungen der Armencasse in angemes-
senen Zeiträumen abzunehmen und zu justisiciren. Die in dieser Beziehung erforder-
lichen Arbeiten und Erpeditionen sind sportelsrei zu besorgen.
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Es kann jedoch die aereinesh aus der Mi#te der Gemeinde eine Ar-
mendepucation bilden, welcheihrbeiAusführung der Geschäfste in jeder Weise denersorderlichen Beistond zu leisten bal

Erscheint die Errichtung einer besondern Ortsarmenordnung nach den Verbält=
nissen ersorderlich, so hat die Gemelndebehorde solche mit Zuziehung der Armendepu-

tation zu entwersen und solche Unserer Landesregierung zur Bestätigung vorzulegen.
Sollten wegen Bestimmung des Verhäl:nisses, nach welchem vorläufig die Bei-

sleuern zur Armenversotgung zu erheben sind, Differenzen und Schwierigkeiten ent-
stehen, welche von der Gemeindebehorde im Wege der Verhandlung nicht beseitigt
werden können, so Har Unsere Landesregierung auf berichtlicke Anzeige ein In-
kerlmisticum anzuordnen.

cchtemitttl. gen Versügungen der ——— in Aemensachen (leht zwar den Be-
geslseet Recurs an Unsere Landesregierung zu; es hat jedoch dessen Einwendung
keine Suepensiokrafe.

Gegen den Ausspruch Unserer Londesregierung sinder kein weiteres, Rechtsmic.
eel statr; es bann dieselbe aber in geeigneten Fällen die besondere Auosübrung geltend
gemachter Auspruche im Rechtswege nachlassen.

5.

1 le Um unangemessene Aufprüche auf Versorgung zurückzuhalcen, und zugleich den
bo% inh Ortgemeinden Gelegenheit zu geben, sich gegen derglelchen Anspruche, soweit thun-
wiche #nn 2diellsch, zu sichern, verordnen Wir Folgendesuspringenen a) Jedermann hat die natärliche Dlegenher, selbst süc sein Unterkommen und

Rechte. seinen Lebensunterholt zu sorgen und il verpflichter, dozu alle seine Kräfte auszu-
bieten; vernachlässigt er dieß, se kann er dazu durch geeignete Zwangsmaaßcegeln an-

* werden.5) Die Verbindlichkeit zu Unterbringung Obdochloser und Versorgung Hülss-
bedürftiger, welche niche, oder nicht geungend im Stande find, sich selbst Uncerkom-
men und Uncerhalt zu verschassen, krifft zunächst die dazu gesehlich verpslichteten An-
gehörigen derselben, nämlich Elrern, Kinder und Ephegarten; auch sollen vollbürtige
Geschwisier, soweit sie dazu, unbeschadet der Pflichten gegen ibre eignen Familien
vermögend sind, bei norhwendig werdender Versorgung bulssbedürstiger Brüder oder
Schwestern, zu einem besondern Beitrage an die versorgende Gemeinde nach dem
Ermessen der Octsobrigkeit angebalten werden. Entserntere Seilenverwondte und
verschwägerte Personen können dieserhalb nsche in rechtlichen Anspruch genommen

wede ) Hat der Hilssbediestige keine, zu lelner Unteistühung rechtlich verbundene— oder Und dielelben nicht im Staude, ihm eine ausreichende Untersintung
zu gewähren, sokrite aushülslich die Versorgungsoslicht für die Ortsgemelnde ein,
welcher der Hülsebedürstige angehört;



(!) Die, in Folge dleser aushulflichen Verbindlichkeit dem Huljsbedurftigen zu
gewährende Unterstühmng ist auf dos Nothdürstigste zu beschränken und es sind keine,
dleses Maaß überschreitende Ansprüche des Hülsebedürstigen zuzulassen.

e) Jeder zur Versorgung verpslichtete Angehörige, sowie die daju ausbülflIch
verpftichtete Ortsgemeinde, ha### das Recht, gegen solche Indlviduen, welcke durch
Acbeiksscheu, Lüderlichkeir, Verschwendungssucht u. I/. w. zu der Belorgnißß Anlaß
geben, daß sie dereinst ihren Angehörigen oder der Orlegemeinde zur Last sallen wer-
den, aus geeignete Zwangsmaaßregeln (l. oben unter u.) und insbesendere gegen sol-
che, welche sich der Verschwendung ergeben zeigen, darauf anzutragen, daß ven deren
Vermögen seviel mit Beschlag belege werde, als ersorderlich ist, um ibnen ein Un-

terkommen 40 gewähren.in Folge vorslehender Bestimmungen zu skellenden Anträge sind bei der
hisr anzubringen, welche den Sachverholt summarisch zu crörtern und
wegen der zu tressenden MaaHregeln nach ihrem Eermessen Beschlusi zu fassen hat;

gegen deelet Beschluß stehe den Betheiligten der Recurs on Unsere Landesregierung8.2u (6.
8) Allr auf die Uncerbringung Obdachloser und die Unterllubung Hulssbedutf-

tiger von den Ortsgemeinden zu machende Auswand, ist als ein Vorschuß zu betcach-
ten, welchen der Umeerstütce zu erstatten hac, sobold er in solche Umstände komme,
wo er dessen vermögend ist. Demzusolge sind die Ortegemeinden auch berechtigt, dle
Rückerstactung dieses Aufwandes aus dem ciwanigen Nachlasse des Untersintzten zu
sordern

4j Ortsangehörige, welche zwar nicht der Unterstubung der Gemeinde anheim-
sollen, denen aber von letterer wegen Obdachlosigkeit ein seweiliges Uncerkommen ver-
chasst werden muß, sind verpflichter, dafür der Gemeinde elne, nsthigen Falles

Obelgkeltswegen sestzusebende Vergütung deilen.
Auf dle Städee Greiz und Zeuledro sindet die gegenwartige Verordnung nur Beschr

aushülflich und insoweit Anwendung, ols die, beziglich der Ortrangehörigkeir
daraus enestehenden Versorgungepfliche vorkommenden Fragen nicht bereits durchd nnnisem
betressenden Sradlordnung oder andere lpeclell suc die Städte erlassenen Vorschristen lenroda-
geregelt und enschleden sind.

Zu dessen Urkund haben Wir gegenwärtige Vecordnung eigenhändig vollzogen
und Unser Fürllliches Jasiegel beisügen lassen.

Gegeben Greis, den 3. Januar 1854.

(L. S.) Heinrich XX.
Otto.
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Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

187M. 6.
(Ausgegeben den 10. Februar 1854.)

17. Gesetzliche Verordnung,
die Verhütung sogenannter wilder Ehen und die durch außereheliche

Schwängerungbedingten Rechtsverhältnissetressend.

Wir H einrich vder Zwanzigste von Gottes Gnaden, älterer Linie
sonverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Pauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. 2c. 1c.
fügen hiermit zu wissen.

Leider hat der unsittliche Verkehr zwischen unverheiratheten Personen ver-
schiedenen Geschlechts in neuerer Zeit in einem Grade überhand genommen, daß
die dadurch unauöbleiblich bedingte verderbliche Einwirkung auf die moralische Ent-
wickelung und die Wohlfahrt des Volko= und Familienlebeno überhaupt bereits in
äuherst betrübender Maaße fühlbar geworden ist und sich noch ernstere Besorgnisse
für die Zukunft aufdringen mussen.

Im Interesse der offentlichen Wohlfahrt haben Wir es daher für eine Uns
obliegende ernste Sorge erachten müssen, auf möglichste Abstellung der eingerissenen
Uebelstände Bedacht zu nehmen und verordnen deohalb und zugleich zu gesetzlicher
Feststelung der hierbei in Vetracht kommenden durch außereheliche Schwängerung
bedinglen Rechtöverhältnisse nach vorgehabtem Ritter= und Lalwschaftlichem Bei-
rathe Folgendes:

.

Von dem unzüchtigen Zusammenleben zwerbeiratheter Personenverschiedenen Geschlechts.
F. 1.

Das bereits durch die Eheordnung vom 9. Januar 1771 verbotene Zusam-
menleben verlobter Personen ist wie zeither auch ferner nicht gestattet.
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Es darf aber auch keine Mannoperson mit einer von ihm geschwängerten
Frauensperson, bevor er lehtere heirathet, eine gemeinschaftliche Wohnung beziehen,

und e nig ist es solchen Personen geslattet, bei einander zu übernachten.
n Falle des Zuwiderhandelns ist jeder Theil mit einer Geldstrase von drei

bié fa Thalern oder nach Befinden entsprechender Gefängnißstrafe zu belegen.

F. 2.

Hauswirthe und Einmiether, welche solche Personen, obgleich sie um das
stagliche Verhaltniß derselben wissen, bei sich aufnehmen, oder, ohne deöhalb bei
derBehörde Anzeige zu machen, bei sich dulden, sind mit einer im Widerholungo-=
falle zu erhöhenden Geldstrafe von Einem Thaler bis zu drei Thalern zu belegen.

Den Behörden liegt e5 ob, in den zu ihrer Kenntniß kommenden Fällen
ordnungswidrigen Zusammenlebens unverheiratheter Personen verschiedenen Geschlechto
die Entsernung derjenigen Person aus der gemeinschaftlichen Wohnung, da nöthig,
durch geeignete Zwangömittel unverzüglich zu bewerkstelligen, welcher daran ein
Anrecht nicht zusteht oder nicht zu bewilligen gewesen wäre. Im Zweifelofalle ist
dabei die betheiligte Mannoperson alo der berechtigte Wohnungoinhaber anzusehen.

Uebrigens sind die Behörden auch außer dem Falle vorgekommener Schwan-
gerung berechtigt und verpflichtet, unverehelichten Personen verschiedenen Geschlechlo

die Innehabung einer gemeinschaftlichen Wohnung dann zu untersagen, wenn nur
so viel in Ortokunde beruht, daß zwischen Beiden ein unkenscher Umgang gepflogen
werde oder Slatlt gefunden habe.

8. 3.

Alle zur Handhabung dieser Vorschriften erforderlichen Verhandlungen und
Verfügungen gehören vor die Ortspolizeibehörden.

Bei ihnen haben demnach auserehelich Geschwängerte, und zwar beieiner Geld-
strafe von drei bis fünf Thalern oder nach Besinden entsprechender Gefängnißstrafe,
spätestens im vierten Monat ihrer Schwangerschaft von derselben unter Namhaft-
machung ihres Schwängerers Anzeige zu machen, und dagegen einen gerichtlichen
Schein über die bewirkte Meldung zu erhalten.

Diesenigen, in deren Hause oder Miethwohnung sich die Geschwängerte auf-
hält, sind, sobald ihnen deren Schwangerschaft bekannt geworden, verpflichtet,
erstere zur Anzeige ihrer Schwangerschaft zu veranlassen, haben sich zur Ueberzeugung
dafür, daß die Anzeige bewirkt worden, den darüber auczusertigenden Schein vor-
legen zu lassen und sind, falls ihre Aufforderung unbeachtet bleibt, bei Einem bis
drei Thalern Strase zur eignen Meldung verpflichtet.

F.4Weigert sich die Geschwängerte rradcz“ oder unter dem Vorgeben, ihren
Schwängerer nicht gekannt zu haben, denselben namhaft zu machen, so hat sie
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zwar die im vorigen K. bestimmte Ungehorsamsstrafe verwirkt; es sindet jedoch ein
weiteres Verfahren zu Erlangung einer wahrheitsgemäßen Angabe gegen dieselbe
nicht Statt. Dagegen kann die Geschwängerte sowohl in diesem Falle, als auch
wenn sie eine Mannéperson, welche den ihr beigemessenen fleischlichen Umgang gänz-
lich in Abrede steut, oder einen Auswärtigen, zu dessen Vernehmung nicht zu
gelangen ist, als ihren Schwängerer bezeichnet hat, von der Behörde bis nach
Beseitigung des Anlassec unter besondere polizeiliche Aufsicht gestellt werden und
letztere ist dabei gleichzeitig zu sachgemäßen provisorischen Verfügungen ermächtigk.

F. 5.

Ausländische Handwerkögesellen, welche sich der außerehelichen Schwängerung
einer hierländischen Weiboperson schuldig gemacht haben, sind, dafern sie nicht
binnen einvierteljähriger ihnen von der Behorde einzuräumender Frist ihre Auf-
nahme im hiesigen Lande erlangen oder wenigstens die ihnen ertheilte Aufnahme-
zusicherung bescheinigen, gänzlich auszuweisen. Die bioher für die Stadte Greiz,
und Zeulenroda in beschränkterer Weise bestandene ähnliche Einrichtung findet hier:
durch eine erweiterte Anwendung.

S. 6.

en die, die Ausführung dieser gesehlichen Bestimmungen bezweckenden
Anoronuhnen und Verfügungen der Ortöpolizeibehorden findet zwar Recurs an
Unsere Landeoregierung Statt, es hat derselbe jedoch keine Suspensivkraft.

II.

Von den durch Schwängerung außer der Ehe bedingten Nechten
und Verpflichtungen.

S. 7.

Durch die Geburt eines aufer der Ehe erzeugten Kindes entsieht für den
Vater desselben die Verbindlichkei

a) die Kosten der Entbindung der Mutter des Kindes und der Taufe des
letzteren zu bezahlen,

) den Aufwand des Wochenbettes zu bestreiten,
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)ein jährliches Zuchtgeld zu Unterhaltung des Kindes bis zu dessen erfülltemvierzehnten bebensjahre zu bezahlen und

(1) den Beerdigungöaufwand zu übertragen, fallo dag Kind vor zurückgelegtem
I4. Lebensjahre mit Tode abgehen sollte.

8. 8.

Die Forderungen unter a und # sind auf die nolhwendigen und mit Berück-
sichtigung des Ortögebrauchs festzustellenden Auclagen zu beschranben.

ür den Aufwand im Wochenbette ist eine hauptsächlich nach Standes= und
Vermögensverhälknissen der Wochnerin zu bemessende, nicht unter fünf und nicht
über fünfzehn Thaler zu setzende Vergütungosumme zuzugestehen. Doch soll ihr
der Schwängerer eine gleiche Summe auch dann zu zahlen verbunden sein, wenn
sie wegen zu frühzeitiger Niederkunft in Krankheit versallen ist.

8. 9.

Bei richterlicher Bestimmung der Höhe des jährlichen Zuchtgeldes sind vor-
züglich die Vermögenoverhältnisse des Vaters des unehelichen Rindes maaßgebend,
wogegen dessen Stand gar keine, die Standesverhältnisse der Mutter und die davon
abhängige Modalität in der Erziehung des Kindes aber nur eine untergeordnete
Berücksichtigung sinden können. In keinem Fall jedoch darf bei der richterlichen
Festsegung unter die Summe von Zwölf Thalern herab oder über die Summe
von sechozig Thalern hinausgegangen werden.

Auch versteht es sich von selbst, daß bei der Veranschlagung des ungefähren
Vermögens und Einkommens des Verpflichteten nur das, wovon ihm bereito der
Besié oder Genuß zusteht, nicht die blosse Aussicht auf Vermögenoerwernb in Be-
tracht gezogen werden konnen; doch ist es jederzeit dem Nichter geslattel, auf
Antrag eine Erhöhung des bereits von ihm festgestellten Zuchtgeldes durch richter-
lichen Spruch zu bestimmen, sobald eine immittelst eingetretene nicht blos augen-
blickliche Verbesserung der Vermögencverhältnisse des Pflichtigen glaubhaft dar-
gethan wird. Die Rechtokraft einer ergangenen Entscheidung steht hierbei nicht
im Wege. Die Entrichtung der jährlichen Zuchtgelder ist in einvierteljährigen
Vorauczahlungen der ausfallenden Theilbeträge zu bewirken.

Ist das uneheliche Kind ein Knabe, so ist dessen Vater noch verpflichtet,
nach Ablauf der Zuchtjahre einen fur Erlernung eines Handwerké oder anderen
Gewerbes zu verwendenden Beitrag von acht bis sechszehn Thalern zu zahlen.
Bei richterlicher Feslstellung diesec Betrags innerhalb dieser Grenzen sind die näm-
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lichen Rucksichten maaßgebend, welche bei Bestimmung des jährlichen Zuchtgeldes
zum Anhalte dienen.

8. 10.

Vergleiche über erst fällig werdende Zuchtgelder erlangen nur durch auodrück-
liche Bestätigung der vormundschaftlichen Behörde des unehelichen Kindes Gültigkeit.

Auch kann, falls sich auf eine bauschweise Abfindung verglichen wird,
lediglich an den zu bestellenden Altersvormund rechtogültig Zahlung geleistet werden,
und es ist demselben zugleich wegen verzinslicher Anlegung der in Empfang zu
nehmenden Summe und wegen deren successiver Verwendung von der Behörde
sachgemäße Weisung zu ertheilen.

8. 11.

Wer mit der Mutter eines unehelichen Kindes innerhalb des Zeilraums vom
Anfange des zweihundertzehnten bis zu Ende des zweihundert fünf und achtzigsten
Tages, von deren Entbindung zurückgerechnet, den Beischlaf vollzogen hat, kann
als Vater dieses Kindecs rechtlich belangt werden, ohne daß es eines Beweises der
durch die sleischliche Vermischung erfolgten Schwängerung bedarf.

Gegen denjenigen, welcher außerhalb dieses Zeitraums mit des Kindes Mutter
den Beischlaf ausgenbt hat, ist ein solcher Anspruch nur dann an sich zulässig,

wenn zugleich bei erhobener Klage ärztliche Beschrinigung darüber beigebracht wird,daß eine derartige Verfrühung oder Verspäkung der Niederkunft eingetreten sei,
welche die Wahrheit der Angabe über den Zeitpunkt der Empfängniß nicht aus-
schließt.

In keinem Falle ist die Klagerhebung gorn den Schwängerer eher als nacherfolgter Geburt des unehelichen Kindes stateDer Einwand, daß die Mutter des zin in dem Zeitraume, während des-
sen deren Schwängerung erfolgt sein muß, mit Mehreren den Beisch laf vollzogen
habe, ist auch bei Namhaftmachung der Concumbenten nicht zu beachten.

8. 12.

Eine Verbindlichkeit zur Ehelcchung oder Ausstattung (Dotation) wird durch
znr geiche Beischaf, derselbe möge eine Schwängerung zur Folge gehabt habenoder nicht, künftig nicht mehr ucirandel

Nur in folgenden Fällen sollen ledige, verwittwete oder geschiedene Frauens-

desonen gegen ihren unehelichen Schwängerer einen Anspruch auf Ausstattunghaben
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1) wenn sie von demselben vor Vollziehung des Beischlafs ein Eheverspre=
chen, wenn auch ohne die gesetzliche Förmlichkeit, erhalten haben und
kein der Geschwängerten bekanntes gesebliches Ehebündniß vorhanden
ist;

2) wenn die Schwängerung durch Nothzucht oder Benubung eines vor-
handenen unzurechnungofähigen Zustandes oder in Folge einer Entfüh-
rung Statt gehabt hat;

3) wenn sie von einem Ehemanne zur Bigamie verleitet worden, ohne den
verheiratheten Stand desselben gekannt zu haben.

Die Summe der Auöstattung ist unter ebenmäßiger Berücksichtigung der Verms-
gensverhältnisse des Pflichtigen und der durch den Stand und die sonstigen Ver-

hältnisse der Berechtigten begründeten Austrüche derselben richterlich festzustellen.
Ecs darf dabei jedoch in dem Falle unter No. 1. der Beuas von Einhundert Tha-
lern und in Fällen der unter No. 2. gedachten die Summe von fünf Hundert
Thalern nicht überschritten, in keinem Falle aber unter den Betrag von Zwanzig
Thalern herabgegangen werden.

g. 13.

Ist der Vater eines unehelichen Kindes unvermögend oder im Falle seines
Ablebens sein Nachlaß unzureichend, so geht, dafern die Mutter ihr Kind nicht auc
eignen Mitteln zu erhalten im Stande sein oder ohne Hinterlassung auoreichenden
Vermögens mit Tode abgehen sollte, die Verpflichtung zu Gewährung nothdürfti-
ger Zuchtgelder auf deren Eltern und eventuell auf deren Großeltern über. Aus-
hülflich hat endlich die Gemeinde, in welcher das uneheliche Kind heimathberechtigt
ist, für Bestreitung des Erziehungéauswandes einzustehen; wogegen sie auch befugt
ist, selbstständig und im eignen Namen die Alimentationsansprüche für das Kind
mittelst Klage geltend zu machen, sobald sie dieß wegen der Persönlichkeit der Mut-
ter desselben oder aus andern Gründen für räthlich und zweckmähig achlet.

Für die Eltern und Voreltern des Vaters eines unehelichn Kindes tritt in
keinem Falle eine Verpflichtung zu Ernährung des letztern ein

S. 14.

Gegenwärtiges Geseh tritt sofort nach dessen Erlaß, jedoch rücksichtlich der Ab-
theilung lI. mit der eschrinmung in Kraft, daß auf berrich6.unhängig gemachteRechtssachen die Ss. 12. und 13. gar keine, die N. 7. -. 10. aber nur



insoweit Anwendung leiden sollen, als nicht schon rechtökräftige Entscheidungen oder
gültige Vergleiche vorliegen.

Urkundlich haben Wir diese gesebliche Verordnung böchsteigenhändig vollzogen
und mit Unserem Fürstlichen Regierungoinsiegel versehen lassen.

Gegeben Greiz, den 4. Januar 1854.

(L. S.) Heinrich XX.

Olto.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

*

W. 7.
(Ausgegeben den 14. Februar 1854.)

18. Gesetz
über Gemeindeeigenthum und Gemeindelasten auf dem platten Lande.

1
Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden älterer

tinie sonverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu
Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. v. v.

sügen hiermit zu wissen:

Mannigfache Irrungen, welche in den Landgemeinden Unsers Fürstenehums
über die Gemeindelasten vorgekommen sind, haben die Nothwendigkeit allgemei-
ner gesetzlicher Bestimmungen über diese Frage fühlbar gemacht; nachdem nun
von Unserer Landesregierung die erforderlichen Erörterungen hierüber angestellt,
auch mit der getreuen Ritter= und Landschaft Unseres Zorstenchums Communi-
cationen gepflogen worden, so haben Wir dem gegenwärtige

esey über Gemeindreigenthum und GEnmeindilalen auf dem platten
ande

Unsere landebherrliche Sanction ertheilt und verkünden dasselbe hiermic zu Jeder-
manns Nachachtung, wie folgt:

. 1.

Befugniß der Gemeintzen zu Feststellung der Verhälrnisse vurch
reie Uebereinkunft.

Jede Gemeinde ist berechtigt, die Verhältnisse, delche den Gegenstand dieses
Gesetes ausmachen, unter sich durch freie Uebereinkunft festzustellen; zur Verbind=
lichkeit einer solchen Uebereinkunft für die sämmtlichen Gemeindeglieder ist eine
Stimmenmehrheit von wenigsteno zwei Driktheilen in jeder Elasse der Orköelnwohner

nach vaenlE*D Einrichcung — Bauer, Feldhäusler und Kleinhäuoler — nöthig.solche Uebereinkunft ist der Gerichtebehörde des Ortes, und wenn ien
Orte . GVaeriostcberten zwischen verschiedenen Behörden getheilt ist, demjenigen
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von ihnen, welcher die Jurisdiction in Gemeindesachen zustent — der Gemeinde-
obrigkeit — zur Prüfung und Bestätigung vorzutragen. Findet die Gemeinde-
obrigkeit gegen den einen oder den andern Punkt einer solchen Uebereinkunft gegrün-
detes Bedenken, so hat sie die Gemeinde davon zu verständigen und eine Aende-
rung zu veranlassenz will sich die Gemeinde hierbei nicht beruhigen, so tritt die
Entscheidung Unserer Landesregierung ein.

6. 2.

Anwendung des Gesetzes im Allgemeinen.
Das gegenwärtige Gesetz kommt nur auf ausdrücklichen Antrag von Seiten

der betheiligten Gemeinde in Anwendung; zu Stellung eines solchen Antrags ist
aber die Stimmenmehrheit von wenigstens Einer Elasse der Ortsbewohner nach
der bisher üblichen Eintheilung — Bauern, Feldhäusler und Kleinhäusler — er-
forderlich.

K. 3.

Gemeindeeigenthum.,
Unter Gemeindeeigenthum ist nicht allein der, der Gemeinde gehörige Grund

und Boden zu verstehen, sondern es sind dazu auch alle Einkünfte, welche die
Gemeinde als solche bezieht, und alle nutzbaren Rechte, welche sie als solche aus-
übt, zu rechnen.

K. 4.

Gemeindelasten.
Als Gemeindelasten im Sinne des gegenwärtigen Gesetzes sind nur diejenigen

Abgaben und Leistungen zu betrachten, welche für eigentliche Gemeindezwecke z. B.
Wegebau, Erhaltung der Brunnen und Wasserleitungen, erforderlich sind.

Dagegen unterliegen solche Leistungen, welche von der Staatsregierung zu
Staatszwecken den Gemeinden auferlegt werden, z. B. Einquartirung, Lieferung,
Spannung in Kriegs= und Friedenszeiten . den Bestimmungen des gegenwärtigen
Gesetzes nicht, vielmehr bewendet es, rücksichtlich der Aufbringung derselben, so
lange darüber nicht besondere gesetzliche Bestimmungen getroffen werden, bei den
biöher bestandenen Einrichtungen.

Ebenso findet das Geseß keine Anwendung auf die aus dem Kirchen= und
Schulverband entspringenden Lasten, rücksichtlich deren demnächst eine besondere
gesetzliche Verordnung ergehen wird.
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G. 5.

Besitz und Genuß des Gemeindeeigent hums und daraus entsprin-gende Pfichten
Aus den dieserhalb angestellten Ermittelungen hal sich ergeben, daß in der

Mehrzahl der Ortschaften des platten Landec nur die Besiher derjenigen Güter,
welche ursprünglich die Gemeinde auögemacht haben — die Altgemeinde —
biöher in den ausschließlichen Besig und Genuß des Gemeindeeigenthums befunden,
die Besiter der später angebauten Häuser aber daran keinen Antheil gehabt haben,
daß aber auch dagegen die Gemeindelasten von Erstern entweder ganz ausschließlich
oder nur unter beschränkter Mitleidenheit der übrigen Hausbesiter bei gewissen
Arten von Gemeindelasten getragen worden sind.

In Rücksicht hierauf bestimmen Wir hiermit, daß in den Ortschaften, wo
die Altgemeinde sich im auoschließlichen Besih und Genuß des Gemeindegute besin-
det, dieselbe dabei auf Verlangen geschützt werden, dagegen in diesem Falle auch
verbunden sein soll, alle Gemeindelasten allein zu tragen, zu welchen nicht die
übrigen Ortseinwohner erweislich bicher zur Mitleidenheit gezogen worden fnd.

. 6.
Ueberweisung des Gemeindevermögens von der Altgemeinde an

die allgemeine Ortsgemeinde.

Der Alkgemeinde steht jedoch in jedem Falle frei, sich der rrbindlichkei zuralleinigen Tragung der Gemeindelasten dadurch zu entledigen, daß sie denBesit
und Genuß des Gemeindevermögens an die gesammte Ortögemeinde überweist; die
Gemeindelasten sind alsdann, soweit sie nicht aus den Nutungen des Gemeinde-
vermögens bestritten werden können, durch Anlagen der gesammten Ortögemende
mit Einschluß der Altgemeinde aufzubringen.

Besitzt die Allgemeinde Grundstücke, welche erweiclich aus den eignenMitteln
der Gemeindehliden erworben sind, so bleiben dieselben von der Ueberweisung an
die gesammteDrlégemeindeausgenommen, insofern die Altgemeinde sich solche vor-
behalten will.

. 7.
Beschränkte Anwendung des &amp;. 6. in Orten, wo die Gemeinde=

grundstäcke bereito früher vertheilt worden.
In Oreschaften, wo das Gemeindegut schon früher unter die Gemeinde-

berechtigeen vertheilt worden ist, leidet die Vorschrift . 6. nur dann Amvwendung,
wenn der Betrag des getheilten Gemeindevermögens sich noch mie Sicherheit er-

1 ·
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mitteln läßt und somit der gesammten Ortsgemeinde noch vollständig überwiesen
werden kann.

Von der freien Uebereinkunft der Betheiligten hängt es ab, ob vielleicht in
diesem Falle an die Stelle der wirklichen Abtretung des Gemeindegutes eine von
der Altgemeinde in die allgemeine Ortsgemeindekasse zu zahlende jährliche Rente
treten soll.

F. 8.

Auseinandersetzung der Altgemeinde mit der gesammten Orts-
gemeinde über die Gemeindelasten.

Wenn sich die Altgemeinde zwar im alleinigen Besibe und Genusse des Ge-
meindeeigenthums besindet, der Umfang ihrer Verbindlichkeit zu Tragung der Ge-
meindelasten aber zweifelhaft ist, so hat sie die Wahl,

weder
bie Hälfte des Reinertrags der allgemeinen Orlscasse zuzuweisen — wobei jedoch
der Ertrag der auc den Mitteln der Alegemeinde neu erworbenen Grundstücke
außer Ansat zu lassen ist —

oder

den dritten Theil der allgemeinen Ortslasten zur alleinigen Tragung voraus zu
übernehmen.

In beiden Fällen sind dann die Gemeindebedürfulsse, soweit sie durch obige
beistung nicht gedeckt werden, von der gesammten Ortägemeinde aufzubringen.

S 9.

Fortdauernde Verbindlichkeit der r netnte= binsichtiich desGemeinde-Grund und Boden
Bleibt die Altgemeinde in dem alleinigen Besib und erun des Gemelnde-

vermögens, so hat sie doch in allen obigen Fällen fortdauernd die Verbindlichkeit,
ben etwa zu Gemeindezwecken nöthig werdenden Grund und Boden unentgeldlich
abzugeben; auch bleiben in allen obigen Fällen sowohl, als auch dann, wenn das
Gemelndevermögen von der Altgemeinde an die gesammte Ortögemeinde abgetreten
wird, die der Landesherrschaft, sowir den Gerichtoherrschaften an dem Gemeinde=
Grund und Boden zustehenden Rechte in unveränderter Geltung.

K. 10.

Gemeinheitstheilung.
Der Altgemeinde bleibt, so lange sie den Besib und Genuß des Gemeinde=

vermögens nicht der gesammten Orlögemeinde überweist, auch die Befugniß, die
Gemeinde=behden und Anger nach Maaßgabe Unserer Verordnung vom 25. Juli
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18a0 unter slch zu theisen; jedoch sollen für die Zukunft hierinnen folgende ab-
geänderte „estenmungn Plat greifenvon der Theilung ist grul derjenige Grund und Boden aucezunehmen,

welcher innerhalb der Ortschaften gelegen, oder der in irgend einer Weise
zu Gemeindezwecken, z. B. zu Wegen erforderlich ist.

2) Die Theilstücke sollen künftig nicht als walzende Grundstücke behandelt,
sondern stets als Pertinenzstücke zu den betressenden Gütern geschlagen und
können nur nach auögrwirkter Abspaltungserlaubniß von demselben getrennt

erden.
) Fur die Theilstücke ist auf den Theilungsfall kein Lehngeld zu entrichten,

sobald sie aber, sei es mit dem Gute, oder ohne dasselbe in andere
Hüände komme, kritl die Verpflichtung zur Entrichtung des Lehngeldes ein.
Auf die Theilstucke als solche sind zwar keine besondern Abgaben zu legen;
werden sic aber künftig durch Abspaltung von dem Gute getrennt, so ist
darauf ein verhältnißmäßiger Beitrag zu den sämmtlichen Gutolasten zu
übernehmen.

5) Jede Gemeinheitstheilung bedarf zu ihrer Gültigkeit der obrigkeitlichen
Bestätigung.

—

8. 11.
Gemeindeschulden.

Ueber die Gümeindeschulden gelten folgende Grundsätze:
1) Die Gemeindeschulden haften in der Regel auf dem Gemeindevermögen;

demzufolge hat die Altgemeinde da, wo dieselbe sich in dem alleinlgen
Beside und Genusse des Gemeindevermögeng besindet, auch die Gemeinde-
schulden allein zu vertreten.

2) Dieß leidet jedoch eine Aucnahme, wenn die Schuld im Interesse und
mit Zustimmung der gesammten Ortegemeinde aufgenommen worden ist.

3) Diejenigen, welche bicher nicht zur Mitleidenheit bei den Gemeindelasten
verpflichret waren, trifft auch keine Mithaftung für die jetzt vorhan-
denen Gemeindeschulden.

4) Von den Gemeinden künftig aufzunehmende Darlehen bedürfen der Be-
stätigung von Seiten der Gemeindeobrigkeil, welche auch die wirkliche
Verwendung derselben in den Nutzen der Gemeinde zu überwachen hal.

8. 12.

Mitleidenheit bei Gemeindelasien.

Wo die Altgemeinde sich im Besitz und Genuß des Gemeindevermögens befin-
det, ist die Vermurhung dafür, daß dieselbe die Gemeindelasten in der Regel allein
zu lragen hat. (§.5.)



Eine allgemeine Ausnahme hiervon machen die persönlichen Dienste im Interesst
der gesammten Ortsgemeinde, namentlich die Wache und der Feuerpolizeidienst.
Von diesen wird angenommen, daß sie der gesammten Ortögemeinde obliegen,
insofern nicht nachgewiesen werden kann, daß sie bisher auöschließlich von der Alt-
gemeinde geleistet worden sind.

Soweit nach Obigen die übrigen Gemeindelasten nicht von der Altgemeinde
zu übernehmen sind, werden sie von der gesammten Ortögemeinde, nämlich von
sämmtlichen Hausbesitzern mit Einschluß der Rittergutshausler, aufgebracht.

Bloße Hauögenossen können, so lange nicht die durchgängige Nulirung uer
Gemeindelasten auf Grund des gegenwartigen Gesetzes erfolgt (s. unten 8.und 18) zu Gemeindelasten nur in soweit zugezogen werden, als sie 7 4%
den Herkommen jeder einzelnen Ortschaft dabei concurrirt habenz doch bleiben auch
hierüber allenfallsige weitere gesetzliche Bestimmungen vorbehalten.

f. 13.

Verhältniß der Rittergüter.
Wo über die Betheiligung der Rittergüter bei gewissen Gemeindelasten Ver-

träge zwischen denRittergutoherrschaften und den Gemeinden bestehen, oder wo eine
solche Betheiligung durch ein rechtsbestandiges Herkommen gegründet und geregelt
ist, bewender ec dabei, so lange nicht im Wege der Gesetgebung für dieses Ver-
hältniß andere Vorschriften gegeben werden.

" solche Verträge oder ein solches Herkommen nicht vorliegen, kann den
Rittergütern zu solchen Gemeindelasten, welche ausschließlich im Interesse der Orts-
gemeinde aufzubringen sind, kein Beitrag angesonnen werden; werden dagegen
Gemeindelasten durch solche Zwecke verursacht, die zugleich auch im Interesse deo
Ritterguts liegen, z. B. Weg= und Brückenbau, böschanstalten, Dorfwachen und
dergleichen mehr, so haben auch die Rittergüter dazu einen billigmäßigen Beitrag
zu leisten.

Findet über dab Maaß desselben zwischen der Nittergutsherrschaft und der
Gemeinde keine freiwillige Uebereinkunft statt, so tritt die Vermittelung Unserer
Landesregierung ein; führt auch diese nicht zum Ziele; so hat Unsere bandes-
regierung den Beitrag dro Ritterguts zu derartigen Gemeindelasten nach ihrem
Ermessen festzusetzen. Diese Besiimmung bleibt dann so lange in Kraft, als die
Rittergutöherrschaft und die Gemeinde sich nicht eines Andern vereinigen oder im
Wege der Gesezgebung andere Vorschriften für dieses Verhältniß gegeben werden.

Rücksichtlich Unserer Kammergüter behalten Wir Uns vor, im Sinne der obigen
Vorschriften angemessene Bestimmungen zu kreffen.



Ausgelassene Ritterguts-Grundstücken.
Soweit ausgelassene Ritkergutogrundstücke bioher nicht zu Gemeindelasten bei-

#Schogen wurden, behält co dabei auch ferner seinBewenden, so lange die Gemeinde
den gegemvärtig bestehenden Beitragéfuß zu Gemeindeanlagen beibehalt. Trilt aber
in der Gemeinde eine neue Regulirung der Anlagen nach Maaßgabe des K. 16.
ein, so sind auch jene Grundstücke beizuziehen.

F. 15.

Forenser.
Dasselbe gilt von denjenigen bäuerlichen Grundstücken,welche sich im Besitz

solcher Personen besinden, die nicht Mikglieder der Orlögemeinde sind (Forenser).
erden diese bei Regulirung der Gemeindeanlagen nach &amp;. 14. und 16. mit

Beiträgen belege, so fallen dagegen diesenigen Beiträge we9. welche sie bis dahin
zu de ememeeindeanlagen dec Hauptguto zu entrichten hattepersönlichen Gemeindediensten konnen jedoch weder ve- Besiger ausgelassener
Niuechukoolen alo solche, noch die Forenser in Anspruch genommen werden.

8. 16.

Vertheilung der Gemeindelasten.

Wird in Gemäßheit des gegemwärtigen Gesehzes auf Regulirung der Mit-
leidenheit bei Gemeindelasten angetragen, so kommen dabei solgende Grundsätze zur
Anwendung:

I.

Naturaldienste.
1!) Solche Dienste, welche im Interesse aller Mitglieder der Orlégrmeinde

ohne Unterschied liegen, namentlich die Dorfwachen, der Dieust bei der
Löschanstalt und äahnliche Leistungen, sind von allen Hauskesizerm gleich-
mäßig zu leisten; und sind rücksichtlich der Sprihenbedienung, die An-

spänner von dem anddienste auszunehmen, und dagegen zu den Spritzen-
fuhren zt varpsiichdfür die Wace ein besonderer Wächter angestellt, und kann

sich die Gllnerme uber den Fu#, nach welchen der Lohn desselben
aufgebracht werden soll, nicht vereinigen, so hat die Gerichtsobrigkeit
daruber Bestimmungzu treffen, und unter VBeru#sichuhmn der örtlichen
Verhälinisse gewisse Elassen sestzusetzen.
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2) Anlangend den Wegebau und andere Gemeindebauten, so soll es in jedem
einzelnen Fall von dem Beschluß der Mehrheit der Betheiligten abhängen,
ob die dabei nöthigen Spann= und Handdienste in Natur geleistet oder
durch bohnarbeiter verrichtet, bezüglich in Accord gegeben werden sollenz
Im letztern Falle sind die Kosten durch Anlagen nach dem allgemeinen
Anlagefuße (s. II.) aufzubringen, im erstern Falle aber ist bei Verthei-
lung der Arbeit zwar der Anlsagesuß auch zu Grunde zu legen, jedoch
kann, soweit die ganz genaue Anwendung des Fußes sich unthunlich
zeigt, dabei unter Zugrundelegung deo lehtern ein besonderes Regulativ
(5. B. nach Elassen) aufgesteilt werden.

Geldleistungen (Gemeindeanlagen).
Alo Grundlage der Vertheilung derselben ist die Einheit anzunchmen, und

dabei folgendermaaßen zu verfahren:

1) Ais Einheit gilt
Em halber Scheffel Feld nch dem hier üblichen Maaß, den Scheffel
zu 160 Selligen CR. gerechnet

Beträge unter ½ * Feld bleiben außer Ansatz.

2) Feld, Wiese und Garten werden gleichmäßig, Holzboden aber nur mir
der Hälfte angesetzt; bloßer Lehdeboden bleibt außer Ansat.

3) Gutsgebäude und Häuser sind nach secho Elassen abzuschähen, so daß
ie erste mit 24

* zweite 20
* drittke = 166 Evierte = 12. Einheiten

 fünfte= 8#
sechste - 4

in Anfab zu bringen ist.

4) Mühlen, Schmieden, Fabrikanten und andere gewerbliche Anstalten sind
nach Verhäliniß ihree Werthes gegen den des Feldbodens billigmäßig
in Anschlag zu bringen.

5) Bei Auswerfung der - einer einfachen Anlage ist jede Ein-
heit zu einem BPfennig zu rech

ie Register über die Ventendeanlayen -sind nach dem unter A.

beigefügten Schema einzurichten.
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8. 17.

Fortse bung. Mitleidenheit der Hausgenossen.
Wenn die Regulirung der Gemeindelasten nach obigen Vorschriften eintritt,

sind auch die Haucgenossen zur Mitleidenheit zu ziehen.
Zu diesem Behufe sind dieselben in drei Elassen einzutheilen, und dabei

bie erste Elase mit W2zweit "
* dr hur —-

n Ansatz zu bringen, ganz W Hausgenossen aber, und namentlich solche,
welche selbst der Unterstutzung bedürfen, ganz außer Ansatz zu lassen.

g. 18.

Verfahren bei Regulirung der Gemeindeverhältnisse.
Bei Regulirung der Gemeindeverhältnisse ist in folgender Weise zu verfah-

ren:

1) Der Antrag auf Regulirung ist bei dem Amt oder Gericht, welchem
die Gerichtsbarkeit in Gemeindesachen zusteht — in dem Falle aber, daß
biöher mehrere, verschiedener Gerichtébarkeit unterworfene Gemeinden in
demselben Orte bestanden haben, bei Unserer Landeoregierung und zwar
in jedem Falle schriftlich anzubringen, welche dann nach ihrem Ermes-
sen einer Unterbehörde Auftrag zu ertheilen hat.

2) Bei Anbringung des Gesuchs ist zugleich
a) ein Verzeichniß der sämmtlichen Orts-Gemeindeglieder und der in

der Flur etwa vorhandenen ausgelassenen Kammer oder Ritterguts=
grundstücke (F. 14.), ingleichender Forenser (. I4.) und Hauögenos=

sen (K. 17.) zu überreichen, worinnen jedoch die Glieder der Alt-
gemeinde und die übrigen Orteingesessenen, getrennt aufzuführen
sind.

Ferner ist
 /0 der Betrg des Gemeindegme an biegenschaften, Einkünften, nutz-

baren Gerechtsamen u. s. w. möglichst genau anzugeben und dabei
zu bemerken, wie eg mit der Bautung. desselben, sowie

JP) mit der Aufbringung der Gemeindelasten zeither gehalten worden
i

6sich blos um die Regulirung der Gemeindeanlagen undnicht 1 um Feststellung der Verhältnisse zwischen der Altge-
meinde nud übrigen Ortainfassen rücksichtlich des Gemeindevermögens

2
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handelt, bedarf es weder der Angaben unter h. noch der getrenn-
ten Aufführung der Mitglieder der Altgemeinde.

3) Die Behörde hat nun zuvörderst zu prüfen, ob die zu Stellung des
fraglichen Antrags nöthigen Erfordernisse (§.2.) vorhanden sind, und
wenn dies nicht der Fall ist, die Antragsteller demgemaß zu bescheiden;
sindet aber die Behörde in dieser Beziehung nichto zu erinnern, so hat
sie Termin zur Gütepflege und Sacherörterung anzuberaumen und den
Betheiligten dabei die Beibringung alles deöjenigen aufzugeben, was
zur Aufklärung der Sache dienen kann; dahin gehörenz. B. die Ge-
meinderechnungen, die etwa vorhandenen älteren Verträge, die Flurkar=
ten und Vermessungoregister, insofern sie sich in den Händen der Ge-
meinde besinden u. s. w.

Von dem Ermessen der Behördn hängt es ab, die Betheiligten
zum Erscheinen Mann für Mann oder durch gehörig legitimirte und
genügend instruirte Bevollmächtigte vorzuladen; doch müssen im letztern
Fall die verschicdenen Einwohnerclassen — Bauern, Feldhäusler, Klein-
häucler und Haucgenossen — genügend vertreten sein.

4) Bei den Verhandlungen selbst hat die Behörde — vorausgesetzt, daß
der Antrag nicht auoschließlich nur auf die Regulirung der Gemeinde=
lasten gerichtert ist — zuvördersi an die Altgemeinde die Frage zu rich-
len, ob sie das Gemeindevermogen al, ihr alleinig zugehörig in An-
spruch nehme, oder der ganzen Ortsgemeinde den Mitbesit und Mit-
genuß zugestehen wolle. Behauptet die Altgemeinde ben alleinigen Be-
sit und Genuß des Gemeindevermögens, und wird dieser Behauptung
von Seiten der übrigen Orköinfassen widersprochen, so hat die Behörde
vor allem möglichsten Fleißes die Güte zu pflegen. Komm.t eine Ver-
einigung nicht zu Stande, so ist die bicherige Observanz, jedoch nur
im Administrativvege, summarisch zu erörtern und auf Grund dersel-
ben die Streitfrage zu entscheiden: es sei denn, daß der eine oder der
andere Theil seinen Anspruch auf einen ausdrücklichen Verkrag grün-
dete und solchen durch glaubhafte Urkunden zu erweisen vermöchte, in
welchem Falle der Inhalt des Vertrags, die Grundlage der Entscheidung
abzugeben hat

5) Ist die Frage über den Besitz und Genuß des Gemeindevermögens er-
lediger, so hat die Brhörde zu Regulirung des Vertheilungsfußes der
Gemeindelasten zu schreiten und zuvörderst auch hinsichtlich dieser Frage
die Vermittelung einec Vergleichs zu versuchen. Bei solchen Verglei-
chen sind die Gemeinden keincowege an die Vorschriften dieses Gesetzes
gebunden; doch ist zu Verbindlichkeit dec Vergleichs für sämmtliche Ge-
meindeglieder, eine Stimmenmehrheit von wenigstens zwei Drittheil in
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jeder Classe der Ortseinwohner (s. No. 4.) erforderlich. Nur durch
eine ebenmäßige Stimmenmehrheit kann der Vergleich von der Gemeinde
wieder aufgehoben werden.

Ec ist auch nachgelassen, einen solchen Vergleich vorläusig nur auf
eine bestimmte Zeit abzuschließen, um nach deren Ablauf denselben mit
Benugtung der inmittelst gemachten Erfahrungen eine Revision vorneh-
men zu können.

61) Kommt ein Vergleich nicht zu Stande, so ist zur obrigkeitlichen Fest-
stellung des Vertheilungöfustes zu schreiten und zu diesem Behuf ein
vollständiges Verzeichniß der im Gemeindebezirk befindlichen beitrags-
pflichtigen Häuser und Grundstücke — was letztere betriffl, mit Angabe
ihres Flächengehalto und ihrer Culturart — ferner der etwa vorhande-
nen gewerblichen Anstalten (F. 16. II. 4.) aufzunehmen und dann die
Einschätzung zu bewirken; auf Grund der letztern ist schließlich der Ver-
theilungefuß festzustellen.

Von dem Ermessen der Behörde hängt e ab, ob sie die Aufnahme
dieses Verzeichnissec den Ortögerichtspersonen allein auftragen oder den-
selben dazu noch einige andere, als rechtliche, ortskundige und erfah-
rene Männer bekannte Gemeindeglicder aus den verschiedenen Classen
der Ortoeinwohner beigeben will. Das Legtere hat jedenfalls dann zu
geschehen, wenn die Gemeinde ihrerseits darauf anträgt; auch ist der
Gemeinde stets nachgelassen, geeignete Personen zu diesem Geschäft in
Vorschlag zu bringen.

o eine zu diesem Zweck geeignete Flurvermessung vorliegt, ist
der Flächengehalt der einzelnen Grundstücke auf Grund derselben in
das Verzeichniß einzutragen. Ist keine oder keine genügende Flurver=
messung vorhanden, so ist die Abschätzung des Flächeninhalts unter Lei-
tung der Ortögerichtspersonen durch eine aud und von den verschiedenen
Elassen der Ortseinwohner zu wählende Deputation zu bewirken. Fin-
det später eine förmliche Vermessung der Flur stalt, so ist auf Antrag
der Betheiligten die Abschätzung und der darauf gegründete Vertheilungs=
fuß nach derselben zu berichtigen.

Sollte in einem oder dem andern Falle die Abschätzung des Flä-
chengehaltes durch die Ortegerichtepersonen, oder durch eine dazu nieder-
zusehende Deputation solche Schwierigkeiten sinden, daß damit nicht zum
Ziele zu gelangen wäre, so hat die Behörde an Unsere Landesregierung
Bericht zu erstatten, welche dann nach Besinden die sofortige Vermes-
sung auf Kosten der Betheiligten anordnen wird.

7) Das Ergebniß der Abschätzung ist in ein Register nach Maastgabe des
unter A. beigefügten Schema's einzutragen und daslelbe mirtelst öffent-

m
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lichen Anschlags zur Kenntniß der Betheiligten zu bringen; wer von
den betzteren dagegen Erinnerungen machen will, hat dieselben binnen
vier Wochen bei der Behörde anzuzeigen und gehörig zu begründen.
Nach fiuchtlosem Ablauf dieser Frist, bezüglich nach Erledigung der Er-
innerung ist das Ergebniß der ganzen Vrrhandlung in eine Urkunde zu
bringen und diese dem Gemeindevorstand zuzufertigen.

8) Gegen die Entscheidungen und sonstigen Verfügungen der Behörde steht
den Betheiligten, wenn sie sich dadurch für verletzt halten, der Recurs
an Unsere banderegierung zu; für die dießfallsigen Verhandlungen gel-
ten die Vorschriften über den unbestimmten summarischen Prozeß.

9) Das Ergebniß jeder Regulirung der Gemeindeverhältnisse ist, auch wenn
dieselbe durch Vergleich zu Stande kommt, Unserer Vandeoregierung

unter Beifügung der Acten berichtlich anzuzeigen.
10) Die Kosten der Regulirung sind nach der Taxordnung für den summa-

rischen Prozes Klasse III. in Ansatz zu bringen und von der Gemeinde
— mit Ausschluß der Forenser und Hausgenossen —nach dem neuen
Vertheilungsfuß zu tragen

ommen aber dabei zwischem den Gemeindegliedern oder einzelnen
Klassen verselten Streitfragen zur Verhandlung, so sind die dadurch

speciell verursachten Kosten nach den Vorschriften über Tragung gewöhn-
licher Prozeßkloslen zu beurtheilen.

II) Ist der Antrag auf Gemeinderegulirung erfolgt, und sind während des
Laufes der Verhandlung Gemeindeanlagen aufzubringen, so geschieht
dies zwar nach dem bioher stattgehabten Vertheilungefuße; es sind je-
doch diese Anlagen nur als Vorschüsse zu betrachten und nach vollende-
ter Regulirung unter Zugrundlegung des neuen Vertheilungöfußes aus-
zugleichen.

K. 10.

Bestimmung wegen anhängiger Prozesse.
Sollten in einer oder der andern vandgemeinde bei Publication des gegenwär-

tigen Geseteo über die durch dasselbe geordneten Gemeindeverhältnisse bereits Pro-
zesse anhängig sein, so sind dieselben sofort zu sisiiren und die Streitigkeiten nach
Maaßgabe dieses Gesetzes zur Erledigung zu bringen.

F. 20.

Bestimmung rücksichtlich älterer Verträge und früherer
Entscheidungen.

Aeltere Verträge, auch wenn sie die gerichtliche, bezüglich die landeöherrliche
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Beslätigung erhalten hätten, „ngleichen früher ergangene Entscheidungen“, sie
mögen im Prozeß= oder Administrativwege ertheilt worden sein, stehen der Auc-
führung dieses Gesebes nicht entgegen.

Urkundlich haben Wir das gegenwärtige Geseb eigenhändig vollzogen und
Unser Fürstliches Insiegel beifügen lassen, auch dessen Veröffentlichung durch die
Gesetssammlung anbefohlen.

Gegeben Greiz, den 5. Januar 1854.

(L. S.) Heinrich XX.

Otto.
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Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

2c###

W. 8.
(Ausgegeben den 17. Februar 1854.)

19. Gesetzliche Verordnung
über die Aufbringung des für Kirchen und Schulen erforderlichen

Aufwandes.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden ülterer
bzinie souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu

Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und Bobenstein 2c. 2. c.
fügen hiermit zu wissen:

Oeftere Irrungen in manchen Kirchen= und Schulgemeinden Unsers Fürsten-
thums über die Aufbringung des nöthigen Aufwandes für ihre Kirchen und Schu-
len, und mehrseitige Klagen über die Ungleichheit des hie und da üblichen Ver-
theilungsfusses, haben die Nothwendigkeit angemessener gesetzlicher Bestimmungen
über diese Fragen fühlbar gemacht. Wir haben Uns daher bewogen gefunden,

Pst Beirath Unserer getreuen Ritter= und Landschaft dieserhalb zu verordnen, wasolgt:
8. 1.

Allgemeine Grundsätzc.
Die Kirchen= und Schulgemeinden sind verbunden, die Mittel anzuschaffen,

welche ihre Kirchen und Schulen erfordern.
st jedoch ein Kirchenvermögen oder eine Orts-Schultasse, oder ein anderer

füör dieselben Schulzwecke bestimmter Fond vorhanden, so wird der nöthige Auf-
wand zuvörderst aus diesen Cassen und Fondé bestritten; nur darf das Stamm-
vermögen, d. h. das bei Erlassung der gegemwärtigen Verordnung vorhandene
Vermögen derselben, an Grundstücken, Kapitalien und nuthbaren Rechten, ohne
Genehmigung Unsers Consistoriums nicht angegriffen, und in keinem Fall so weit
geschwächt werden, daß die laufende Einnahme unter die darauf gewiesene laufende
Ausgabe herabsinke.
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Außerordentliche Einnahmen, z. B. durch Vermächtnisse, Schenkungen u. s.
w., wachsen, insoweit nicht andere stiftungs oder schenkungsmäßige Bestimmun-
gen vorhanden sind, dem Stammvermogen zu.

Die, auf ein Kirchenvermögen bereits gewiesenen festbestimmten Auêgaben für
Schulzwecke sollen auch fernerhin aus demselben bestritten werden, so lange Unser
Consistorium nicht für nöthig sindet, das Kirchenwermegen zu sicherer Erreichung
seines eigenthumlichen Zweckec davon zu befreieDiejenigen ständigen Zuschüsse, welche Kun einzelne Schulen biöher aus der
augemeinen Landesschulcasse, aus der doppelten Trankzehntencasse und auc Unserer
Generalcasse zu Lehrerbesoldungen und anderen Schulzwecken bicher gezahlt worden,
sollen bic auf Weiteres auch künftig gewährt werden. Persönliche Zulagen und
zeitweise bewilligte Unterstutungen, welche aus jenen Cassen gezahlt worden, kom-
men in Wegfall, sobald in der Person de5 Empfängero eine Veränderung vorgeht,
oder die Zeit der Bewilligung abgrlaufen ist. In beiden Fällen hängt eine neue
Bewilligung, bezüglich eine ebvaige Verlängerung lediglich von dem Ermessen Un-
seres Consistoriumoa

Sind dieEingangs erwähnten Fonds unzureichend, oder deren gar nicht vor-
handen, so haben die Kirchen= und Schulgemeinden den ganzen oder den fehlenden
Bedarf unter sich aufzubringen.

2

Verhältniß zwischen mehreren im Kirchen- und Schulverbande
stehenden Gemeinden.

Wenn mehrere Gemeinden im Kirchen- oder Schulverbande stehen, so sind
dieselben sammtlich zur verhältnißmäßigen Mitleidenheit bei Aufbringung dieses Be-
darfs verbunden.

o dac Maaß dieser Mitleidenheit durch Verträge der betheiligten Gemein-
den, rechtekräftige Entscheidung oder erwiesenes rechtobeständiges Herkommen festge-
stellt ist, hat es dabei seinBewenden.

6 an einem solchen Maaßslabe mangelt, ist die Feststellung desselben durch
Uuses Consistorium zu bewirken; dasselbe hat zuvorderst eine gütliche Vereinigung
derBetheiligten zu versuchen, im Fall aber eine solche nicht zu Stande zu brin-
genist, nach vorgängiger Erorterung und Erwägung aller in Betracht kommenden
thatsächlichen Verhältnisse die nolhige Bestimmung zu treffen, welche so lange in
Kraft bleibt, bis die betheiligten Gemeinden sich viellricht durch einen freien Ber-
trag eines Andern vereinigen, oder anderweite gesebliche Vorschriften erfolgen.

Sind in dem obigen Falle auoländische Gemeinden belheiligt, so hat sich
Unser Consistorium vor allen Dingen mit den zuständigen Oberbehörden des Staa-
tes, welchen jene Gemeinden angehören, in Einvernehmen zu seben.
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g. 3.
Allgemeine Verpflichtung zur Mitleidenheit.

Bei Aufbringung des Bedarfs für Kirchen und Schulen innerhalb der Kir-
chen= und Schulgemeinden, sind alle Mitglieder der Kirchen= und Schulgemeinde
und das ganze im Hirchen= und Schulbezirk besindliche unbewegliche Eigenthum,
wenn auch dessen Besiher nicht wesentlich in dem Bezirke sich aufhalten, in der,
durch gegenwärtigec Gesetz bestimmten Maaße beizuziehen.

F 4.
Ausnahme.

Auêgenommen von dieser Verpflichtung bleiben:
I. rücksichtlich der auf der Person ruhenden Anlagen (siehe unten K. 7. II.)

a) die Küchen und Schuldiener.

) die Toabeimhesscd. velche einem der Kirchengemeinde fremden Glau-ben zugethan sind
c) ihren wesentlichen — aufierhalb der Kirchen= und Schulgemeinde

haben.
II. rücksichtlich der auf den Grundbesitz zu legenden Anlagen

n) alles Staats= und —nhe Domanialeigenthum, jedoch unbe-schadet der weiter unten (§. 6.) getroffenen Bestimmung wegen der
Cammergüter #.;

5D) alle Kirchen:, Schul- und Gemeindegrundstücke
„DC) alles Grundeigenthum, welches Gpeindegle außerhalb des Kirchen-

und Schulbezirks besitzen.
58. 5.

Allgemeine Vorschriften über die Feststellung des Repartitions—
fusßes.

Was die Aufbringung des Bedarss für Kirchen= und Schulen in den einzel-
nen Gemeinden betrifft, so bewendet es in den Städten lediglich bei demjenigen,
was daruber in der bezuglichen Stadtordnung festgesebt ist; in den Landgemeinden
treten dieserhalb nachstehende Bestimmungen ein

Jede Gemeinde ist befugt, den Fuß, nach welchem der Bedarf für Kirchen
und Schulen aufgebracht werden sol, durch freie Uebereinkunft unter sich festzu-
stellen, ohne dabei an die Vorschriften deo gegenwärtigen Gesetzes gebunden zu sein.
Als Grundlage ist dabei besonders die Aufstellung eines den ortlichen Verhaltnissen
entsprechenden Elassenfußes zu empfehlen. Zur Verbindlichkeit einer solchen Ueber-
einkunft für die sämmtlichen Gemeindeglieder ist eine Stimmenmehrheit von wenig-
stens zwei Drittheilen in jeder Elasse der Ortseimvohner nach der bioherigen Ein-
richtung Bauern, Feldhäusler und Kleinhäusler — nöthig-
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#en den abgeschlossenen Vergleichen ist jedesmal Unserm Consistorium Anzeige
zu hIn zeacge des obigen Grundsatzes ist auch jeder Gemeinde unbenommen, den
bisher bei ihr üblichen Anlagefuß ferner beizubehalten, und es wird so# lange an-
genommen, daß sie dieses thun wolle, als sie nicht entweder durch freie Ueberein-
kunft einen andern Anlagefuß feststellt, oder auf Regulirung des Anlagefußes nach
Maasgabe der gegemwärtigen Verordnung anträgt. (X.7Jede Gemeinde ist aber auch dann, wenn sie den ’¾vu: bei ihr üblichen Bei-
tragôofuß ferner beibehält, berechtigt, auf Beiziehung des biöher befreiten Grund=
eigenthumo, namentlich der in ihrem Bezirke gelegenen auSgelassenen Cammer= und
Rittergucogrundstucke, ingleichen derjenigen Grundstücke anzutragen, welche sich im
Besitz von Forensern besinden, insofern letztere nicht schon Beiträge zu dergleichen
Anlagen in die Stammgüter zu entrichten haben.

Dergleichen bisher befreite Grundstücke sind dannin demselben Maaße mit Bei-
trägen zu den Kirchen= und Schulanlagen zu belegen, in welchen zu Folge des be-

stehenden eebarkonesun von den Grundstücken der Gemeindeglieder dazu beige-tragen wird. Da übrigens in manchem Kirchen und Schulbezirke, zu welchem
mehrere Gemeinden h0h0l en, Kraft früherer Verträge oder sonstiger Anordnungen
ein für alle betheiligten Gemeinden gleichmäßiger Beitragsfuß bestand, so kann in
dem Falle, daß eine oder die andere dieser Gemeinden entweder durch Uebereinkunft
unter sich einen andern Beitragöofuß einführen, oder auch auf Feststellung desselben
nach gegenwärtiger Verordnung antragen will, dieß keinen Einstuß auf ihr Ver-
hältniß zu den übrigen mit ihr im Kirchen= und Schulverband stehenden Gemein-
den haben; sie hat vielmehr nach wie vor im Ganzen denselben Beitrag zu leisten,
welcher nach dem bisher bestandenen Repartitionsfusi auf sie kam.

F. 6.
Mitleidenheit der Cammer= und Ritterguüter.

Tuch die Rittergüter Unseres Fürstenthums sind bel Aufbringung des Bedarso
für Kirchen= und Schulen, und zwar in folgender Weise zur Mitleldenheit zu zie-
hen:

1) Ihre Beitragöpslicht beschränkt sich lediglich auf die Kirchen= und Schul-
lasten derjenigen Gemeinde, in deren Bezirk der Rittersib gelegen ist;
auherhalb dieses Bezirks gelegene Pertinenzstücke des Ritterguts können
mit diesfallsigen Beiträgen nicht belegt werden.

2) Rietergüter ohne Grundbesit sind von jeder Mitleidenheit ausgenommen.
3) Wo in Folge eines bestehenden Vertrags, oder auf Grund irgend eines

andern Rechtötitels das Rittergut zu den gesammten Kirchen= und Schul.
lasten der Gemeinde bereits festgesette Beiträge zu entrichten hat, be-
wendet es auch ferner bei dieser Einrichtung.
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4) Wo dieses nicht der Fall ist, und auch nlcht vielleicht zwischen dem Rit-
terguköbesseer und der Gemeinde eine freie Uebereinkunft zu Stande kommt,
tritt die Vermittelung Unseres Consistoriums ein; dasselbe hat zuvörderst
eine gütliche Vereinigung der Betheiligten zu versuchen, im Falle aber
eine solche nicht zu erwirken ist, den Beitrag des Ritterguts nach bil-
ligein Ermessen zu bestimmen.

5) Dieser Bestimmung ist zunächst das Verhältniß der Zahl der Bewoh=
ner dec Ritterguts zu der gesammten Einwohnerzahl des Orts zu Grunde
zu legen, dabei aber auch einerseitcé auf den Grundbesitz des erstern, an-
dererseits auf den Umstand billige Rücksicht zu nehmen, welche Beiträge
dac Rittergut zu Kirchen-und Schulzwecken, namentlich zur Besoldung
der Geistlichen und Schullehrer vermöge älterer Stiftungen bestehender
Verträge oder dec Herkommenco gegenwärtig zu leisten hat. Die von
Unserm Gonsistorio getroffene Bestimmung bleibt so lange in Kraft, als
die Rittergutsherrschaft und die Gemeinde sich nicht eines Anderen ver-
einigen, oder im Wege der Gesetzgebung andere Vorschriften für dieses
Verhältniß, gegeben werden.

Racksichtlich Unserer Cammergüter behalten Wir Uns vor, im

Sinne der obigen Anordnungen auf huachtchn Vortrag Unsers Gon-sistoriums geeignete Bestimmungen zu tre

8. 7.
Allgemeine Grundsäte über Regulirung des Repartitionsfußesfür Kirchen- und Schullasten

Will eine Gemeinde den herkömmlich bestehenden Repartitionsfuß nicht bei-
behalten, und kommt auch eine gülliche Vereinigung über einen neuen Repartitions-
fuß nicht zu Stande, so trirt die Regulirung desselben auf Grund der gegenwärti-
gen Verordnung ein, sobald dieWchrabl der Hausbesiber — ohne Rücksicht aufdie verschiedenen Glalsen —darauf a

Bei dieser Regulirung gelten n rundsäte:

Die gesammte Last wird zu einem Viertheil auf die Mitglieder der Kirchen-
und Schulgemeinde und zwar nach Haushaltungen, die übrigen drei Viertheile wer-
den auf dac ganze im Kirchen= und Schulbezirk besindliche unbewegliche Eigenthum
(vergl. K. 3.) gelegt.

Räcksichtlich der Cammer= und Rittergüter bewendet es jedoch bel den 8. 6.
getroffenen Bestimmungen.

II.
Das auf die Personen (Haushaltungen) zu legende Viertheil wird so umge-

legt, daß, ohne Rücksicht auf die Zahl der Familienglieder die Haushaltung
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eines Hausbesitzers mit 4,
einer Hausgenossenfamilie mit 2,
eines einzelnen Hausgenossen mit 1

in Ansah gebracht wird.
III.

Die auf den Grundbesih zu legenden drei Viertheile sind, insofern darüber
nicht in der Gemeinde eine gütliche Vereinigung zu Stande komme, welche vor al-

len Dingen zu versuchen ist, nach Lenzann Grundsähen festzustellen, welche dasGeseh vom 5. Januar 1854 (F.1 I.) für weltliche Gemeindelasten feststellt.U der betroffenen Gemeinde 4 * der welllichen Gemeindelasten be-
reits auf Grund dec nurerwähnten Gesetzes erfolgt, so finder der auf diese Weise

aiht, ereuh, auch auf Kirchen= und Schullasten seine einfache Amwendung;ist dieses aber nicht der Fall, und kommt auch eine gütliche Vereinigung nicht zu
Sianor, so ist die Gemeinde anzuweisen, zuvörderst auf Regulirung der weltlichen
Gemeindelasten bei der zuständigen Behörde anzutragen und bic nach dessen Erfolg
die desinitive Regulirung des Repartitionsfußes für Kirchen= und Schullasten auc-
zusehen.

ünser Consistorium ist ermächtigt, für diesen Fall eine interimistische Bestim-
mung zu treffen.

F. 8.
Wegfall der bisherigen Naturalleistungen.

Wenn die Regulirung des Bestragösußes für Kirchen= und Schulbedürfnisse
auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes erfolgt ist, so fallen alle Naturalleistungen
zu obigem Zweck an Spann= und Handdiensten hinweg; es sind vielmehr diese Diensle
durch Lohngespann und bLohnarbeiter zu verrichten und der Aufwand dafur nach dem
festgesetzten Repartitionsfuße aufzubringen. Erfolgt die Regulirung dieses Beitrags=
suhe durch Vergleich, so ist möglichst darauf zu sehen, daß obige Vorschrift eben-
salls Amwendung finde, wenn jedoch die örtlichen Verhältnisse es rathsam machen,
die Naturalleistungen beizubehalten, so kann dies zwar auch nachgelassen werden, e
sind jedoch diese Leistungen in dem Vergleich genau festzusepen, damit jede unge-
wißheit und Irrung möglichst vermieden werde.

F. 9.
Verfahren.

Der Antrag auf Regulirung des Beitragsfußes für Kirchen= und Schullasten
ist von lin Betheiligten steto schriftlich bei Unserm GConsistorium zu stellen; dabeiist jedesma

!5 genau anzugeben, nach welchem. Fuße bisher die Kirchen= und Schul-
lasten aufgebracht worden sind,
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2) ein Verzeichniß der sämmtlichen Hausbesiher und Hausgenossen der Ge-

meinde , sowie der in der Flur etwa vorhandenen ausgelassenen Cam-
der Rittergutsgrundstücke, ingleichen der Forenser, beizufügen.Unser Consisterm hat zuvörderst die Zulässigkeit des Antrags und die Voll-

ständigkeit der Vorlagen zu prüfen, auch nöthigen Falls den Antragstellern deren
Vervollständigung aufzugeben.

Von dem Ermessen Unseres Consistorinms hängt es ab, in wieweit es die fer-
nern Verhandlungen selbst leiten, oder dazu eine Deputation aus seiner Mitte er-
nennen, oder einer Unterbehörde dazu Auftrag ertheilen will.

In beiden leßtern Fällen hat die Deputation, bezüglich das beauftragte Un-
tergericht, die Angelegenheit soweit zu verhandeln, bis sie zur definitiven Schluß-

fassung reif ist, und dann Behufs der letztern die Acten Unserm Gonsistorium vor-
zulegeGegen die Beschfüsse des Lebteren sindet kein Rechtsmittel, sondern lediglich
der Recurc an Un, jedoch ohne Suspensiveraft, statt. Im Fal sich die Beschwer-
den gegründet zeigen, werden Wir eine Novision der Verhandlung anordnen.

8.10.
Kofsten.

Die Kosten der in gegenwärtiger Verordnung staktsindenden Verhandlung #nach der Tarordnung für den summarischen Prozeß Elasse III. in Ansatz zu
gen; die Verbindlichkeit zu Abstattung derselben ist nach den Vorschriften über Iu.
gung gewöhnlicher Prozeßkosten zu beurtheilen.

F. 11.
Bestimmung wegen der im Laufe der Verhandlung nöthig

werdenden Anlagen.
Sind in einer Gemeinde Anträge auf Regulirung der Beiträge zu Kirchen-

und Schullasten geschehen und sind während des Laufö der Verhandlung zu Kir-

chen = und Schulzwecken Anlagen aufzubringen, so geshech dies zwar nach dembic dahin stattgehabten Vertheilungöfuße, es sind jedoch diese Anlagen nur als
Vorschüsse zu betrachten und nach vollendeter Regulirung unter Zugrundlegung des
neuen Vertheilungofußes auszugleichen.

Diese Vorschrift sindet auch in dem Falle Anwendung, daß der Antrag nicht
auf durchgängige neue Regulirung des Vertheilungefußec, sondern nur auf Bei-

sechung bioher Befreiten (vergl. . 5.) gerichtet war; die vetztern haben eben-
saßis die im Laufe der Verhandinng fäuig werdenden Anlagebeiträge nachzuzah-
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C. 12.
Bestimmung räcksichtlich älterer Verträge und früherer

Entscheidungen.
Aeltere Verträge auch wenn sie die gerichtliche, bezüglich die landesherrliche

Bestätigung erhalten hätten, ingleichen früher ergangene Entscheidungen, sie mögen
im Prozeß, oder Administrativwege ertheilt worden sein, stehen der Ausführung die-
ser gesetzlichen Verordnung nicht entgegen und finden dabei nur in soweit Anwen-
dung, als die lehtere solches ausdrücklich bestimmt. (Vergl. g. 2. u. F. 6. No. 3.)

nUrkundlich haben Wir gegenwärtige gesetzliche Verordnung eigenhändig vollzo-
gen und Unser Fürstliches Wappen beidrucken lassen, auch deren Veröffentlichung
durch die Gesehsammlung anbefohlen.

Gegeben Greiz, den 7. Januar 13854.

(L. 8S.) Heinrich XI.

Otto.

Inhaltsverzeichniß.

Allgemeine Grundsätze,
 Verhällniß zwischen mebreren im Kirchen= oder Schulverbande slehenden Gemeinden.

wlsemene Vervflichtung zur Mitleidenhit.Aueêen.
Algemolus Vorschristen über die Feststellung des Nepari#stonssußes.

. Mitleidenbeil der a und Rlttergüter.
. Allgemeine Grundsäßze über Regulirung dee Rerartitionssußee für Kirchen, und Schullasten.Wegsall der ucherchen“ Awaiussmatn.
 Versahren

Kosten.
 Bestimmung der im vause der Verbandlung nöthig werdenden Anlagen.
. Bestimmung räcksichtlich ällerer Berkräge und früberer Emtscheidung.
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Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

###

„W. 9.
(Ausgegeben den 21. Februar 1854.)

20. Landesherrliche Verordnung,
die Aufhebung des Gesindezwangsdienstes und der Schutzgelder in den

Patrimonial-Gerichtsortschaften
betreffend.

Wie Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden ülterer
ginie souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu

Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und bobenstein 2c. 7. 1c.
fügen hiermit zu wissen:

Durch Unsere Verordnung vom 25. April 1848 ist der für Unsere Domeai-
nengüter bestandene Gesindezwangödienst, sowie die Verbindlichkeit zu Entrichtung
der Schutzgelder aufgehoben worden, eine dreichmäßige zucdrnche Aufhebung desGesindezwangsdienstes auf den Rittergutern, undderan die Besitzer der letztern zuentrichtenden Schutzgelder aber hat biöher noch nicht S#n gehabt.

Da jedoch nun von Seiten Unserer getreuen Ritterschaft auf dem jüngsthin
abgehaltenen Deputationskage bei Grlegenheit der Verhandlungen zu Vorbereitung
des unterm 3Zten vorigen Monats erlassenen Gesebes über Ortsangehörigkeit und
Versorgungspflicht erklärt worden, daß sie auf Gesindezwangödienste und Schubzgel-
der verzichten wolle, wenn ihre Verhältnisse rücksichtlich der Versorgung der Be-
wohner der auf Ritterguts-Grund und Boden ausgebauten Kleinhäucler so, wie

durch das —m Gesetz geschehen, regulirt worden: So verordnen Wir hier-mit, was ft+ 4 früher bestandene Gesindezwangödienst ist auch rücksichtlich der dazu
berechtigt gewesenen Rirtergücer aufgehoben und darf nicht weiter ge-
fordert werden

2) Eben so kommt die Verbindlichkeit der unter Patrimonialsurisdiction
wohnenden Hausgenossen, an die betreffende Gerichtöherrschaft ein so-
genanntes Schutzgeld zu entrichten, so weit diese Verbindlichkeit bieher
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noch bestanden hat, in Wegfall, und sind die Hausgenossen von dieser
Abgabe gänzlich befreit.

Zu u reund dessen haben Wir gegenwärtige Vererdnung eigenhändig vollzogen,
und Unser Furstliches Insegel beifügen lassen.

Gegeben Greiz, den 1. Februar 1854.

(L. S.) Heinrich XX.
Otto.

21. Regierungs-Verordnung,
das Einbinden und die Aufbewahrung der Gesehsammlung

betrefsend.

Damit der Zweck der höchstlandeéherrlichen Verordmung wegen Publication
der Gesetze und Anlegung einer Gesetzsammlung vom 25. Januar 1852 desto siche-

rer erreiche werde, werden mit höchster Genehmigung hierdurch sämmtliche Land-
gemeinden angewiesen, wenigstens ein Eremplar jeden Jahrgangé der Gesessamm-
lung sofort nach Jahreoschluß gehorig einbinden zu lassen und bei dem Orterichter
aufzubewahren.

Sollten, obgleich bicher schen an jede Gemeinde zwei Eremplare der Geset-
sammlung ausgegeben worden, dennoch in einem eder dem andern Drte einzelne
Nummern der Gesetzsammlung nicht mehr vorhanden sein, so haben die Orkörichter
davon Anzeige bei Unserer Kanzlei zu machen, und daselbst die fehlenden Nummern
in Empfang zu nehmenz fur die Folgezeit ist vie Anordnung getroffen worden, daß
zu obigen Behufe am Jahreoschluß noch besonders ein vollständiges Exemplar der
Gesebsammlung an jede Gemeinde abgegeben werden wird.

ie Gerichtsbehörden auf dem bande haben die genaue Befolgung dieser Ver-
ordnung zu überwachen und die Ortörichter dieserhalb mit angemessener Weisung zu
versehen.

Greiz, den 28. Januar 1851.

Fürstlich Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

F. Geldern, Enrendork.
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22. Bekanntmachung,
die im Kurfürstenthum Hessen zu Ausstellung von Heimathsscheinen

und Heimathöreversen ermächtigten Behörden
betressend.

Nach einer auf gesandtschaftlichem Wege anher gelangten Mittheilung sind im
Kurfürstenthum Hessen an die Stelle der zu Ausstellung von Heimathöscheinen und
Heimathoreversen ermächtigten Landrathcämter zu Cassel, Marburg, Hanau und
Fulda die Polizeidirectionen daselbst getreten, was in Verfolg der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1852 (No. 9. der Gesetzsammlung vom Jahr 1852) zur
Nachachtung hiermit bekannt gemacht wird.

Greiz, den 26. Januar 1851.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern Crispendork.

23. Regierungs. Bekanntmachung,
die von den Geistlichen auf dem Lande zu erstattenden Anzeigen über

Collateral-Erbfälle
belreffend.

Da zu Unserer Kenntniß gekommen ist, daß die, nach den bestehenden Ver-
ordnungen über die Abgabe von Collateral= und Lach- Erbanfällen von den Geist-
lichen auf dem Lande zu erstattenden Anzeigen nicht allemal in der gehörigen Weise
erfolgen, so sehen Wir Uns veranlaßk, die deßfalls ertheilten Vorschriften, wie
solgt, in Erinnerung zu bringen.

I.

Die Geistlichen haben von allen Fällen, in welchen dle oberwähnte Abgabe
zu entrichten ist —— also von allen Todesfällen, wo der Verstorbene weder Nach-
kommen noch Aeltern oder Vorältern hinterläßt — kurze schriftliche Anzeige zu
machen.
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Dieß leidet nur dann eine Ausnahme, wenn der Verstorbene notorisch ganz
mittellot war, und der Nachlaß voraussichtlich den Betrag von 20 Thlr. nicht
erreicht, in welchem Falle die obige Abgabe gesetzlich nicht Statt sindet.

2.

In den Amtobezirken von Obergreiz, Untergreiz und Dölau ist diese Anzeige
an den für jene Abgabe bestellten Ficcal — gegenwärtig Herrn Regierungsadvocat
Dr. Reiz gen. hier — in dem Burgkischen Amtobezirke aber ist dieselbe an das
dortige Fürstliche Justizamt zu besordern.

Greiz, den 3. Februar 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung dafs.
Otto.

v. Geldern= Grispendors.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

W. 10.
(Ausgegeben den 28. Februar 1854.)

24. Bekanntmachung,
die im Königreich Hannover bestehenden Zoll- und Steuerämter

betressend.

Mit Nachstehendem wird das durch Vermittelung des Finanzdepartements des
Großherzoglich Sächsischen Staatsministeriums anher mitgetheilte Verzeichniß der
im Königreich Hannover mit 1. Januar 1854 in Wirksamkeit getretenen Zoll= und
Steuerämter zur Nachachtung hiermit bekannt gemacht.

Greiz, den 14. Februar 1854.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otte.

v. Geldern, GCrlep#mdor.
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Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. II.
(Ausgegeben den 7. März 1854.)

25. Regierungs. Bekanntmachung,
die Veröffentlichung des Bundesbeschlusses vom 26. Januar 1854

wegen gegenseitiger Auslieferung gemeiner Verbrecher
bekressend.

Auf Höchsten Befehl wird der von der hohen deutschen Bundesversammlung
in ihrer dritten Sitzung vom 26. Januar 1854 gefaßte Beschluß wegen gegensei-
tiger Auslieferung gemeiner Verbrecher auf dem deutschen Bundesgebiete in Nach-
stehendem zur allgemeinen Nachachtung hiermit veröoffentlicht.

Greiz, den 20. Februar 1854.

Fürstl. Neuß. Planische Landesregierung das.
Otlo.

v. Geldern-Crispendork.

Bundesbeschluß vom 26. Januar 1854.

Artikel I.

Unter Vorbehalt fortdauernder Wirksamkeit der durch den Bundesbeschluß vom
13. August 1836 bezüglich der Auslieferung politischer Verbrecher getroffenen An-
ordnungen, für deren Ausführung die folgenden Arcikel gleichfalls in Anwendung
zu bringen sind, verpflichten sich die Bundeostaaten gegenseitig, Individuen, wel-
che wegen anderer Verbrechen oder Vergehen (ausschließlich der Abgabendefrauda-
tionen und der Uebertretungen von Polizei: und Finanzgeseben) von einem Gerichte
desjenigen Staates, in welchem oder gegen welchen das Verbrechen oder Vergehen
begangen worden, verurtheilt oder in Anklagestand versetzt sind, oder gegen die
ein gerichtlicher Verhaftsbefehl dort erlassen ist, diesem Staate auszuliefern, vor-
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ausgesetzt, daß nach den Gesopen des requirirten Staates die veranlassende straf-
bare Handlung gleichfalls als Verbrechen oder Vergehen anzusehen und die Strafe
noch nicht verjährt ist.

Ausnahmen treten nur ein,

1) wenn das betreffende Individuum ein Unterthan des um die Ausliefe-
rung angegangenenStaatebist;

2) wenn worgen derselben strafbaren Handlung, welche den Auclieferungs-
antrag veranlaßt hat, die Competenz der Gerichte des um die Auslie=
ferung angegangenen Staates nach den Geseen desselben begründet
ist;

3) wenn der Auszuliefernde in dem um die Auslieferung angegangenen Staate
wegen anderer Handlungen einer Untersuchung oder Strafhaft oder
wegen Schulden oder sonstiger civilrechtlicher Verbindlichkeiten einem
Arreste unterliegt.

Artikel ll.

In dem Falle des Artikels I. Ziffer 3. hat die Auölieserung erst nach erfolg-
ter Freisprechung oder erstandener Strafe, beziehungsweise nach aufgehobenem Ar-
reste Platz zu greifen.

Artikel III.

Mit der Person sind alle Gegenstände, welche sich in deren Besih besinden,
wie auch andere, die zum Beweise der strasbaren Handlung dienen können, zu über-
geben.

Artikel IV.

Die Auclieferung erfolgt auf Ansuchen der zuständigen Gerichtsbehörde, oder,
wenn es sich um die Ergreifung eines entwichenen Strafgesangenen handelt, der
Berwaltungebehörde der betreffenden Strafanstalt, an die Justiz= oder Polizei-
behorde dec Bezirks, in welchem sich der Angeschuldigte befindet.

In dem Ausuchen ist das Verbrechen oder Vergehen, dessen das bekreffende
Individuum beschuldigt wird, oder wegen dessen dasselbe verurtheilt worden, sowie
die Zeit der verübten strafbaren Handlung, im letzteren Falle unter Bezeichnung
des Gerichtes, welche# die Verurtheilung ausgesprochen hat, und des wesentlichen
Inhalts des Erkenntnisses anzugeben.

ie um die Auslieferung angegangene Behörde hat sofort die nach den ban-
beögesetzen erforderlichen Einleitungen zur Erwirkung der Prüfung und Bescheidung
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des Antrags zu treffen, und es wird sodann die zugestandene Auslieferung an dem
der Verhaftung zunächst liegenden Grenzorke, an dem sich eine zur Uebernahme ge-
eignete Behörde besfindet, vollzogen.

Artikel V.

st die Auslieferung von mehreren Staaten nachgesucht worden, so erfolgt
dieselbe an den Staac, welcher das deßfallsige Ansuchen zuerst gestellt hat.

Artikel VI.

Die Kosten der Ergreifung und die des Unterhaltes des verhafteten Indivi-
duums, wie der mit zu übergebenden Gegenstände werden dem auEliefernden Staate
von dem Tage der Verhaftung an, in den Artikel I. 3. erwähnten Fällen aber
vom Tage der Freisprechung oder beendigten Straf= oder Arresthaft an, bic ein-
schießlich dem der Auêlieferung, unmittelbar nach erfolgter Uebersendung der Kosten:
specisication an das um Auölieferung nachsuchende Gericht, durch letzteres erstattet.

Artikel VII.

Der Transport solcher, aus deutschen Bundeöstaaten oder auch aus anderen
bändern au3zuliesernder Individuen wird in jenen Bundesstaaten, welche sie als
Zwischengebiet berühren, unbehindert gestattet werden; übrigeno unterliegt diese
Verbindlichkeit zur Dnchlestrung denselben Ausnahmen und Beschränkungen, wel-che in Artikel 1. Ziffer 1. bis 3. incl. für die Verpflichtung zur Auslieferung fest-
gesett sind.

Artikel VIII.

Die Verhafteten und die mit zu übergebenden Gegenstände werden auf dem
Wege nach dem Bundeöstaate, an welchen die Auslieferung erfolgt, eben so ver-
pflegt und behandelt, und es wird in gleichem Maße hierfür Vergütung geleistet,
wie diese für die eigenen Unterthanen in denjenigen Staaten vorgeschrieben ist,
von welchen die Auolieferung vollzogen wird, oder durch welche der Tranzport
führt

Artikel IX.

Von der ausliefernden Behörde ist ein Transportausweis auczufertigen und
mit dem Verhafteten zu übergeben. Diejenigen Staaten, durch welche der Trans-=
port führt, haben die auf ihrem Gebiete erwachsenen Kosten vorschußweise zu be-
zahlen, dieselben auf dem Transportauêweise quittiren zu lassen, und so dem nächst-
solgenden Staate in Anrechnung zu bringen, welcher letztere bei der Ausleferung
an die requirirende Behörde durch diese den vollen Ersab erhält.
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Artikel X.

Durch die vorstehende Uebereinkunft werden die zwischen einzelnen deutschen
Staaten bestehenden Auslieferungöverträge in soweit außer Wirksamkeit geseht, als
dieselben Bestimmungen enthalten, welche mit den durch diese Uebereinkunft begrün-
deten gegenseitigen Verpflichtungen im Widerspruche stehen, oder nicht etwa beson-
dere Verabredungen über den Vollzug von Auelieferungen und die Kosten derselben
in sich fassen.

Die Erneuerung der mit auswärtigen Staaten bestehenden Auslieferungsver=
träge wird in einer mit dem Inhalte dieser Uebereinkunft übereinstimmenden Weise
erstrebt werden.

Artikel Xl.

Auf das Gebiet des Herzogthums Amburg sindet dieser Bundesbeschluß keine
Anwendung.



26. Bekanntmachung,
nachträgliche Ausgabe des im Gesetz vom 5. Januar 1854 an-

gezogenen Schema's A.

betreffend.

In Folge eines Canzleiversehens ist der Abdruck des im Geset vom 5ten Ja-
nuar 1854 über Gemeindeeigenthum und Gemeindelasten auf dem platten bande
(Nr. 7. der Geseblammlung) §§. 16. und 18. angezogene Schema A. unterblie-
ben und wird dasselbe daher nachträglich hiermit ausgegeben.

Greiz, den 25. Februar 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung das.

Otto.

v. Geldern= Eriepe#do#r,.
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27. Bekanntmachung,
die Werthödeclaration und Haftbarkeit bei dem der Post übergebenen

Gepäck der Reisenden

bekreffend.

Nachdem die von der Fürsilich Thurn und Tarioschen Postverwaltung bei
den einzelnen Staatoregierungen ihrec Bezirké über Werthödeclaration und Haft-
barkeit bei dem der Post übergebenen Gepäck der Reisenden beantragten Beslim
mungen allseitig, und auch für das hiesige Furstenthum von Uno genehmigt wor-
den sind, ¾n werden dieselben in Nachstehendem mit demBemerken, daß sie vom

. Mär J. an zur Auöführung gelangen werden, hierdurch zur Nachachtungbekannt Panal
Greiz, den 28. Februar 1354.

Fürstlich Neuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern, Enspendorl.

F. 1.

Ueber das der Poslanstalt übergebene Reisegepäck erhält der Reisende unent-
geldlich einen Gepäckschein, worin jedes einzelne Stück nebst dessen Gewicht und
etwa declarirten Werthe eingetragen werden muß.

Dieser Gepäckschein ist sorgfältig aufzubewahren.
8. 2.

Für das in diesen Gepäckschein eingetragene Reisegepäck haftet die Poslanstalt
innerhalb ihres Verwaltungoumfanges von Zeit der Uebernahme an nach Maßgabe
folgender Bestimmungen.

F 3.

Es steht den Reisenden frei, den Werth ihrer Reise: Effecten zu declariren
oder nicht. Wenn keine Werthödeclaration statlgesunden hat, wird der Erlsatz in



— 101 —

Verlustsällen mit 1 Thlr. für jedes Pfund des ermittelten Gewichté, bei vorkom-
menden blosten Beschädigungen aber innerhalb dieser Grenze nur bis zum Belaufe
des wirklich erlittenen Schadens geleistet.

8. 1.

at dagegen eine Werthödeclaration staltgefunden, so wird eintretenden Falls
der Ersatz nach diesem Werthe geleillet; es ha jedoch der Reisende für jede Hun-
dert Thaler des derlarirten Werths bei einer Beförderungsstrecke bis 10 Meilen
1 Sgr., über 10 Meilen 2 Sgr. Werthporto bei der Uebergabe des Gepäcké zu
entrichten. Für nicht volle Hundert Thaler wird das Werthporto wie für volle
Hundert erhoben.

Die Werthsbestimmung hat der Reisende selbst auf der Adresse des Gepäcks
anzugeben, und zwar für jedes Gepäckstück einzeln.

ie Werthsangabe in einer Summe für verschiedene Gepäckstücke ist unzu-

lässig, jedoch wird das Verthporto zur nach dem Gesammtwerthe des einemReisenden gehörigen Gepäcks berechnVon dem richtigen Eintrag once Werthes in den Gepäckschein hat sich der Rei-
sende bei Empfang dieses Scheines zu überzeugen.

8. 5.

Bei der Ankunft am Bestimmungsorte wird das Gepäck dem Reisenden nur
gegen Rückgabe des Gepäckscheines ausgeliefert

In Ermangelung dieses Letzteren kann die Auchändigung nur nach vollstän-
diger begitimation, gegen besondere Quittung und, wenn eine solche Legitimation
nicht, oder mindestenc nicht sofort erbracht werden kann, nur gegen Caution er-
folgen.

S. 6.

Der Reisende hat sein Gepäck sogleich bei der AnkunftamBeslimmungsorte
gegen Rückgabe des Gepäckscheines in Empfang zu nehmen.

S. 7.

Will jedoch der Reisende sein Gepäck noch auf einige Zeit unter fortdauernder
Haftung der Postanstalt im Posllocal lagern lassen, so hat er dieses auodrucklich zu
erklären, und dann für jedes Stück 1 Sgr. bagergebühr zu entrichten.

Die Haftungsverbindlichkeit für solche Effecten dauert übrigens höchstensé 24
Stunden von dem Zeitpunkte der Ankunft am Bestimmungsorte an gerechnet.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

„W. 12.
(Ausgegeben den 17. März 1854.)

28. Bekanntmachung
des Vertrags zwischen Preußen und den übrigen StaatendesZollvereins
einerseits und dem Großherzogthum Luremburg andererseits wegen Fort-
dauer des Anschlusses des Großherzogthums Luxemburg an das Zoll-

spstem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins.

Nachdem der unterm 26.-31. December vor. Jahres zwischen Preußen und den
übrigen Staaten des Jollvereines einerseits und dem Großherzogthum buremburg an-
dererseits wegen Forkdauer des Anschlusses des Großherzogthums Luremburg an das
Zollspstem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereines abgeschlossene Vertrag
ratisicirt, auch die Auswechselung der gegenseitigen Ratificationsurkunden erfolg ist,
so wird derselbe in Nachstehendem hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

reiz, den2.März 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung das.
v. Gelbern · C#rispendor.

Vertrag
zwischen Preußen, Bavern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Ba-
den, Kurhessen, dem Großheenzogeyn Hessen, den zum Thürin-=
gischen Zoll= und Handels-Vereine geherigen“Staaten, Braun-

schweig, Oldenburg, Nassau und der freien Stadt Frankfurt
einerseits

und dem Großher zogthume Luremburg
andererseits

wegen Forkdauer ..anschusso des Großherzogthumes hunmourg an das Zollspstem
ens und der übrigen Staaten deo Zollverew

Bei dem Tworschen Ablaufe des Vertrages vom 2. April 1347, durch wel-

chen der Auschuß des Großherzogthumes kuremburg an das Jollshstem Preußens und
der übrigen Staaten des Zollvereines über den in dem Vertrage vom 8. Februar 1842
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deöhalb verabredeten Zeitraum hinaus aufrecht erhalten worden war, haben die kontra-
hirenden Theile in Anerkennung der wohlthätigen Wirkungen des gedachten Zollanschlus-
ses für den Handel und Verkehr der beiderseitigen Unterthanen, zum Zweck der Ver-
längerungjener Verträge Unterhandlungen eröffnen lassen und deshalb zu Bevollmäch=
tigten ernannt:

einerseits
Seine Majestät der König von Preußen für Sich und in Vertretung

der übrigen Mitglieder des, Kraft der Verträge vom 22. und 30. März und
11. Mai 1833, 12. Mai und 10. December 1835, 2. JInnuar 1836, 8. Mai
und 19. Oktober und 13. November 1841, endlich vom 4. April 1853 beste-
henden Zoll= und Handels-Vereins, nämlich der Kronen Bayern, Sachsen,
Hannover und Wurttemberg, des Großherzogthumes Baden, des Kurfürsten-
thumes Hessen, des Großherzogthumes Hessen, der den Thuringischen Zoll= und
Handelo: Verein bildenden Staaten — namentlich de Großherzogihumes Sach-
sen, der Herzogthumer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-
Coburg-Gotha, und der Furstenthumer Schwarzurg Rudolstadt und Schwarz=
burg= Sonderöhausen, der Furstlich ReußischenLänder älterer und sungerer Li-
nie — des Herzogthumes Braunschweig, des Großherzogthumes Oldenburg,
des Herzogthumes Nassau und der freien Stadt Frankfurt:

Allerhochst-Ihren geheimen Ober-Finanzrath Friedrich beopold Hen-
ning und

Allerhöchst=Ihren geheimen Legations-Rath Alerander Mar Philips=
born

und andererseits

Seine Majestät der König der Niederlande, Großherzog von
Luremburg:

Allerhöchst-Ihren General-Administrator des Innern in dem Großherzog=
thume bLuremburg Wendelin Jurion un

Allerhöchst-Ihren Nath am Obergerichte des Großherzogthumes Luxemburg
l von Scherff,

welche, nach vorausgegangener Unterhandlung, unter Vorbehalt der Ratisikation fol-
genden Vertrag abgeschlossen haben:

Artikell.

Die wegen des Beitritts Seiner Majestät des Königs der Niederlande, Groß-
herzogs von Luremburg, mit dem Großherzogthume Luremburg zu dem Jollspsteme
Preußenc und der übrigen Staaten des Zollvereines am 3. Februar 1842und 2. April
1847 abgeschlossenen Verträge sollen bis zum letzten December 1865 in Kraft blei-
ben.
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Artikel 2.

Soweit nach den bisherigen Erfahrungen einzelne Abänderungen, Ergänzungen
und nähere Bestimmungen der bisherigen Vereinbarungen erforderlich erscheinen, sind
deshalb besondere Verabredungen getroffen worden.

Artikel 3.

Sefern der gegenwärtige Vertrag nicht spätestens zwei Jahre vor dessen Ablaufe
gekündigt wird, soll derselbe auf zwölf Jahre und so fort von zwölf zu zwölf Jahren
alc verlängert angesehen werden.

Derselbe soll alsbald sämmtlichen betheiligten Regierungen vorgelegt, und sollen
die Ratifikations-Urkunden mit moglichster Beschleunigung, spätestens aber bis zum
31. Januar 18544 zu Berlin ausgewechselt werden.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegenwärtigen
Vertrag unterzeichnet und unterstegelt.

So geschehen Berlin am 26. December 1853 und Luremburg am 31. De-
cember 1853.

(Sch.) Friedrich bropold Alerander Mar Wendelin Paul
Henning. Philipsborn. Jurion. von Scherff.

(L. S.) (L. §S.) (L. S.) (L. S.)
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20. Bekanntmachung,
die Einschärfung der den Schutz der Flöße bezweckenden Strafbestim-

mungen betreffend.

Bei hiesiger Frstl. Landesregierung hat das Königl. Sächsische Elstersloßamt zu
Plauen angezeigt, daß bei eintretender günstiger Witterung der Einwurf der zur dieß-
jahrigen Floße bestimmten Konigl. Sächsischen Floßholzer bewerkstelligt werden würde,
und mit dieser Anzeige zugleich dab Gesuch um Einschärfung der den Schut der Flöße
betreffenden Strafbestimmungen verbunden.

Es wird daher hiermit jede Becinträchtigung der Königl. Süchsischen Floße auf der
Elster und Gelu#sch, soweit diese das hiesige Gebiet durchlaufen, streng untersagt, ins-
besondere aber vor jeder Entwendung der durchzuslößenden Holzer und namentlich auch
der Senkhölzer, welche nach beendigter Floße in oder aufsier dem Flußbette der Elster
und Gölhsch aufgefunden werden, sowie vor widerrechtlichen Ankaufe oder sonstiger An-
nahme solchen Floßholzes ernstlich gewarnt, und daran erinnert, daß Vergehungen die-
ser Art, auf Anzeige bei der zuständigen Gerichtöbehörde, nicht nur mit dem Ersate
des vollen Werthes und Uebertragung aller verursachten Unkosten gebußt, sondern auch
mit angemessener öffentlicher Strase, welche nach Verhaltnißt der Verschuldung und der
mehr oder weniger erschwerenden Umstände von einer Geldbuße von mindestens 25 Sgr.
oder entsprechender Handarbeitostrafe bis zu mehrjähriger harter Freiheitsstrafe anstei-
gen kann, unauöbleiblich werden geahnder werden

Zur allgemeinen Nachachtung wird dies hierdurch bekannt gemacht.

Greiz, am 7. März 1854.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern= Erispendort.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

M. 13.
(Ausgegeben den 28. März 1854.)

30. Bekanntmachung,
die mit der Königlich Sächsischen Regierung wegen der in Criminal=

und Polizeiuntersuchungen erwachsenden Kosten abgeschlossene
Convention

betreffend.

Mite Serenissimi Höchster Genehmigung ist mit der Königlich Sächsischen
Regierung nach Inhalt der nachslehenden Erklärung vom 10. dleses Monacs, wel.
che gegen eine glelchlautende Erklärung der Königlich Sächsischen Minillerien der
auswärtigen Angelegenheiten und der Jusilz vom 18. dieses Monals ausgelauscht
wocden ist, eine Uebereinkunse wegen der In Ceiminal= und Pollzelunkersicchungen er-
wachsenden Kosten abgeschlossen worden, welche zur Nachachtung hlerdurch bekonnt
gemacht wird.

Grelz, den 23. März 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung daf.
Otto.

v. Gelbern: Crispenboert.

Erklärung.
Oie Königlich Sachsische und die Fürstlich Reußiische der älteren Liuse Regle-

rung sind mit elnonder übereingekommen, den Artikel 45 der unterm 22. October
1845 abgeschlossenen Convention über dle Leillung gegenseitiger Rechtshülse in Betreff
der in Criminal- und Polizeluntersuchungen erwachsenden Koslen dahin abzuändern:

Art. 1.

Wenn In Krasrechtlichen Uncersuchungen durch die Requlstlon elner Gerlchts.
bebörde deo elnen Staats an eine solche des andern bel lezterer baare Auslagen
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nothwendig werden oder senst Gebühren und Kosten entslehen, so soll der requiricen.
den Behörde eine Vergütung dieser Auslagen und Keslen ulemals angesonnen wer-
den und zwor ohne Unterschied, ob das endliche Erkenmtniß die Tragung der Kollen
elner Uncersuchung der S#t#atekosse, oder dem Angeschuldigten oder sonst elnem Ver-
pllchteten zuweisen wird. (Wergl. sedoch Art. 2.)

Zu solchen baoren Auslagen und sonlligen Kosten werden insbesondere gerech-
## alle Auslagen süc Vecpflegung, Transport und Bewachung der Gesangenen,

dann9 „Schreib- und Abschriftgebohren, Stempel.
taxen, sowie ale“ an Gerich (6personen, Zeugen und Sochverständige oder an Gerichts-
kassen sonst zu entrichtende Gebühren und andere Koslen dieser Art.

Ar. 2.

Die In dleser Welse ecwachsenen Kosten sind von der requirirten Bepörde nach
den im Inlonde geltenden Normen in gehöriger Weise onzuseten und glesch den an.

deren, durch die öfsentlichen Kassen zu berichtigenden. Kosten in Verrechnung zubringen und in Ausgabe dekcetiren zu lassen

Da übrigens durch diese Ueberelnkunst die Vorbindlichkeit derjenigen angeschul-
cgten Pelvoten, welche die Kosten zu tragen verurtheilt werden, nicht ausgehoben
sein soll, so wird die requlrirte Gerichtsbehörde ein Verzeick niß der durch Ersüllung
der NRequsstion erwochlenen Kosten der requiritenden Behorde mittheilen, welche ih.
rerseits diese Kosten in die allgemeine Kosten-Liquidotion der betressenden Soche auf.
nehmen und geeigneten Falles zur Vereinnohmung dekretiren, auch, dasern sie von
dem bierzu Verpstichteten erlangt werden, der requirirten Behörde koslenufrei über-
mitteln wird.

Art. 3.
Dle dergleichen Requlsttionen betressenden Correspondenzen der Behörden sollen,

wenn sie mie entsprechender Ausscheist verseben und mit dem vorschristsmäßigen Dlenst-
siegel verschlossen sind, als Offtrialsachen im Sinne des Art. 28 des revidirten Post-
vereins-Vertrags vom Johre 1852 behandelt werden.

Art.4

Dieselben Grundsätze sollen brpiesch der Requisteionen in poligesllchen Unter-suchungssällen gur Anwendung kommen

Art. 5.

Vorllehende Bestimmungen sollen vom Tage (brer Bekonntmachung an in
Vollgug gesetzt werden und ihre Göleigkelt eben so lange behalten, ols die ob-
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gedachte, wegen Leislung gegenseitlger Rechishülfe im Allgemeinen abgeschlossenen Con-
ventcion.

Greis, den 10. März 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Weldern Erispendors.

31. Bekanntmachung,
die über das Heimathörecht der freien Stadt Hamburg anher ergangenen

Mittheilungen
betressend.

Im weltern Versolg der Bekanntmachung vom 30. November v. J., den
Beiteict der sreien Stad: Hamburg zu der Convention wegen gegenleitiger Ueber-
nahme der Auszuweisenden 1. d. Gotha den 15. Juli 1851 betrefsend, wird auf
Grund der anher gemachten Mittheilungen Folgendes zur Nachachtung hlermit be-
kannt gemache:

1) Oas Lübeck und Hamburg gemeinschafellch angebörende Amt Bergedorf
bleibt von dem Beitrltt zu der gedachten Convention für jetzt noch ausgeschlossen.

2) Nach Jubols der Fürsllicher Landesregierung von dem Senak der seeien Stadt
Hamburg mitgerheilten, Behuss der Regulirung der bezüglichen bürgerlichen Verhälcnisse
ergangenen Verordnungen, werden dort Heimathscheine auf Verlongen erthellr

an slädelsche Bürger (-,Grosibüraer, Kieinbürger und Schutzbürger"), on Land-
bürger, aun Bürger des IAmtes Ritzebüctel, on Schutzverwandte der beiden Vor-
llädre und der Londdistrikle, an Mll#glieder der Hambueg'schen iscaelitlschen Ge-
melnden und an die im dortigen Staoksverbande befindlichen Kinder der sämme-
lichen vorgenannten Hamburg'schen Staatsongehbeigen.

3) Die Ausstellung der gedachten Heimathshelne steht bezlehungsweise der
städtischen Poligeibehörde, den Patconalen der beiden Vorstädte Se. Georg und Pauli,
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den Landherrschaften der Geest· und Marschlande und dem Amte Rigtzebuttel ausschlleß-
lich zu.

4) Die Ausstellung der Uebernahmeschelne fur die Stadt, dle beiden Vor-
llädte und die Distrikre der Geest- und Marschlande werden ausschliehlich von der städel-
schen Polizelbehörde und für das Ame Rlbebüctel von dem dortigen Amtmann ertbelle.

5) Uebrigens steht, gleichzeitiger Benachrichilgung zusolge — eine Reviston der
gesammten Hamburg'schen Gesebgebung über Bürger- und Heimathrecht bevor. Na
ersolgter Mictheilung des desfallsigen Resulkokes werden die elnschlagenden Bestimmungen
verösfentlicht werden.

Greig, den 13. März 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung das.
DOtto.

v. Geldern, Grispendor#s.



— 111 —

32. Bekanntmachung,
den Beitritt der Großherzoglich Badischen Regierung zu der Convention

wegen gegenseitiger Uebernahme der Auszuweisenden 4. d. Gotha den
15. Juli 1851

betreffend.

Nachdem anher gelongter Mlikheilung zu Folge dle Großberzoglich Badische Re-
gierung dem Vertrage wegen gegenseiriger Uebernahme der Auszuweisenden 1l. I. Gocha
den 15. Juli 1851 beigetreten itt, so wird Solches mit dem Bemerken hierdurch bekonne
gemachr, daß die in jenem Wertrage vereinbarren Grundsätze und Vorschristen nunmehe
auch rücksichtlch dee Staoksangehörigen des Grohherzogihums Baden in den hiesigen
Londen zur Anwendung kommen.

Greiz, den 15. Märg 1854.

Fürstl. Reuß- Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern, Erispendorf.
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33. Bekanntmachung,
die Uebergangsabgabe vom Verkehr mit Bier und Branntwein zwischen
den dem Steunersystem Hannovers angeschlossenen Braunschweigischen
Gebietstheilen und Preußen und den mit diesem in Bier= und Brannt-

weinsteuergemeinschaft stehenden Staaten
betreffend.

Nochdem auf dem Gunde einer unter dem 20. December v. J. zwischen

Hannover und Braunschweig Arseshlssen Uebereinkunst nachgenannte HergoglichBraunschweigische Gebiekstheile, als:

der Amtsbeirk Tedinghausen, die Ortschasten Bodenburg, Oestrum, Oels-
burg und Oßbaringen, die in der Felomark der Stade Goslar belegenen
lämmulichen Enklaven, einschlietlich der an der Grenze vor dem Goslaer
Clousthore, om Elngange des Gosetholes befindlichen Febrenbolzschen Oel.
müble, das in der Stadt Goelar belegene Kloster Frankenberg samme Zu-
behse, einschließlich des zwischen Goslor und Oker belegenen, von der Kom-
munlon- Verwaltung erbauten Wegegeld- Receptur, Gebäudes, den Auerhahn
und die Ortschasten Durtensied#, Elsinghausen, rrsbors, und HergoglichBraunschweigischen Anmheil an Waltorf im Amte Verbeld

*70’ der dofelbst zu erhebenden indirecten Abgaben dem F bes Kö.
greichs Honnover angeschlossen worden, sind vom 1. Jannaor d. J.a

4 beidem Uebergonge von Bier und Branntwein aus diesen —n-pt

nach Preußen und den mit lehzterem In Gemelnschast der Uebergangsabgabe von Bier
und resp. der Branntweinsseuer slebenden Staaten ebensallo

von Bier 7½2 Silbergtoschen für den Preusilschen Cenener,

von Brannewein 6 Thaler für die Preuhische Ohm bei 50 Procent
Alkohol nach Tralles,

umgekehrt ober
II. bel dem Uebergange von Bronnewein aus Preußen und den mie die-

sem in Branntweinsteuer= Gemeinschaft befindlichen Staaten nach den gedachten Her-
zoglich Braunschweigschen Landestheilen
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G Thaler 24 Sgr. sur dle Hannoversche Ohm 6 Thir. sur die Preufii-
sche Ohm bei 50 Procent nach Tralles

an Uebergangs. Abgabe zu enrrichten.

Solches wird hierdurch zur ösfentlichen Kenneniß gebracht.
Greiz, den 15. März 1851.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otlo.
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34. Bekanntmachung,
die Ausführung der Firmen= und Prokura-Orbnung

betreffend.

Die im 6. 10. der unterm 25. Januar dleses Jahres erlalsenen, am 31, del.
selben Monats publicirten Firmen= und Prokura-Ocdnung eingeräumte, auf zwel
Monate beslimmte und daber mit dem 31. dieses Monars ablausende Frist zur Er-
stattung der dort vorgeschriebenen Angeigen bezüglich der „bereiks beslandenen betres-
senden Geschäste,“ wird mit Hhöchster Genehmigung Sereniss#imi hiermit bis zum
15. Apell dieses Jahres verlängerk, blerbel aber nochmals darauf hingewiesen, daß
dle Säumlgen In die im 56. H. der gedachten Verordnung bestimmte Indlvidual=
strase von Zehn Thalern verfallen.

Zugleich wird berlchtigend bemerk#, daß lm letzten Alinco des §. 7. dle Worte
„unter 4 und 5“ in Wegsall zu bringen find.

Gress, den 24. März 1854

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Okto.

v. Geldern, Erispendors.
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des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. 14.
(Ausgegeben den 14. April 1854.)

35. Verordnung,
die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben zu Kinderspielwaaren

beirefsend.

Da die Wohrnebmung gemacht worden, daß Kinderlpielwoaren ost mit gist,
baltlgen Forben gesärbt und bemale werden, und dah die für Kinder beslimmten
Tuschkästchen mit Farkenzäselchen und Malerkasten mit in Muscheln oder Nöpschen
eingetragenen Farben, gistige Stofse entholten, durch diese nur mit Leim= oder
Gummiwasser ausgetragenen und gesormeen Farbslosse aber, wenn sie von den Kin-
dern in den Mund gebracht werden, gesundbeitsschädliche Einwirkungen oder auch
tödtliche Vergistungen veranlaße werden können, so wird zu Beseiligung der Hierin
llegenden Gesohren nach dem Vorgang anderer Seaaten mit Screnissimi Hoöchsler
Genehmigung verordnet was folgzt:

1.

Die zu Färbung und Bemalung der Kinderspielwaoren und zu Füllung der
sür Kin#er bestimmten Tusch, und Malerkasten dienenden Farbstosse sind nur nach

dem umter A. belgesügten Verzeick nisse auszuwählen und zu verwenden. Für Tusch-
und Molerkaslen, soweit dleselben für Kinder bestimmt sind, dürsen die in dem WVer-
geichniste unter II. und 1II. genanmten Farbeflosse gur nicht verwendet werden.

2.

Wa die Benennungen der Forben, nomentlich der gistboltigen, im Hondel haufig
wechseln, so soll künstig ein neuer Farbstoss, auch wenn er unter einer der im Ver-
zeichnisse ausgesührten Bezeichnungen in den Handel gebracht worden wäre, nichr eber
zu Spielwaaren der gedachten Art und für Kinder besllimmten Tusch= und Maler-
kalten verwendel werden, bis er auf Grund einer, von Fürfllicher Landesreglerung zu
veranlassenden Prüsung als unschädlich erlaubt wordeni

im VWorstehenden sür dle —- der gedachten Gegenstände angeord.
net ist, ebenmäßig von dem bloßen Handelsvertrlebe derselben zu gelten und



—116 —

leidet daßer diese Verordnung ebenso auf Groß. und Kleinhändler mie Waaren der
seoglichen Arc, als ausf Fabrikanten und sonslige Verserelger derselben Anwendung.

Bel von Auswärts bejogenen Kindersplelwoaren und für Kindec bestimmten
Tusch= und Malerkosten wid erwartet, daß der Verkäuser, wenn ihre Färbungen
als verdächilg und ungewöhnlich aussallen, die berrefsenden Waaten sosort von einem
Sachve'ständigen chemisch uncersuchen und auf Ihre Unschädlichkeit prüfen lassen werde.

4.

Zuwiderhandlungen gegen dlese Verordnung sund nächst Consscotion und, soweie
nölbig, Vernlcheung der betressenden Waaren, mie Rücksiche auf den Grod der Wer-
schuldung, sowie ouf dle etwalge Rcksälligkeie der Contravensenten mit Geldbuße ble
zu Einhundert Thalern zu ahnden.

5.

Die Pyscatspersonen hoben dorouf, daß obleen Vorschristen unverbrüchlich
nachgegangen werde, ihr besonderes Augenmerk zu richten und zu dem Ende, sowelt
thunlich sowohl auf Johrmärkten, als in den Werkslätten der Splelwactenversertiger
und in den Handlungen, wo sich Wgaren gedachter Act besinden, von Zeit zu Zelt
eine Unrersuchung in Beziehung auf das Verwenden glstiger Forben zu veranllalten,
da nsthig, dos Einschreiten der Ortspollzelbebörden zu veransossen und dleses Gegen-
standes in den Jahresberlchten mit zu gedenken.

Gresg, den 23. Märg 1854.

Fürstl. Reuß Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern, Grispendorl.
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Zur Nachachtung
bei dem Verfertigen von Kinderspielwaaren und von für Kinder

bestimmten Tusch= und Malerkasten.

Noachstehende Farben können unbeschränkt, ebensowohl mie Leimwasser als
mit irgend einem anderen Bindemlctel verrieben, angewendet werden.

Lasursteinblau oder künstliches Uleramarin,
Berlinerblou oder Mineralblon, Indigo,
Blauer Carmin,
Neublau,
Backmus,
Blauholg
**8 Küner Zinnober oder Neapelgeün,

Grüne Erde oder Veronesergeün,
Sasegrün,
Milschungen aus den hier genonncen blauen

und gelben Farben
Cbromgelb odes Nuzelb, Gelber Ocker

oder gelbe Erde,
Schuttgelb,
Orleom,
Curcuma,

itron,
Gelbbeeren oder Avignonforner,
Zianober,

Bel ganz klelnen Oegenstanden,

Englisch dh oder rothe Erde, Bolus,Rother Carm* er Florenelner Lack,
Neucoth,

rapplack,
Fernambuck oder Rothholz,
Sandel,
Umbta oder Umbraun,
Kesselbraun,
Englisch Braun, Terra di Siena,
Catechu,
Lakrizensast,

epia,
Ruß,
Tusche,
rtenn Elfenbein oder Fronk-

surker Schwarz,
raphit,

Geschlemmee Kreide oder Gips,
Weisier Thon oder Bolus,
Schwerspath oder Minerokweih.

 . B. Früchten, Tellerchen, Servicen, Pupp-
chen v. ist det mie Chromgelb oder mit Oelgeun dargestellte Anstrich noch mit elnem
Lack zu übeczlehen.
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II.

Nachstehende Farben darsen nur mit Oel. oder Lackfirnis verrleben,
nicht aber als blohe Leim,, Gumml, oder Wassersarben ongewendet werden.

Kasseler oder Mineralgelb, Bleiglatte,
Neapelgelb, Bleiweisi oder Kremser Welsi,

Cbromroth, Unechtes Blactgold,
Mennige, Unechtes Blattsilber,

Bronzen.

III.

Nachstehende Farben dürsen für kleine Spielsachen gar ulcht# verwender
werden, für gröhere Gegenstände aber nur mit Leinölskruis vorrieben:

Bergblau, Rauschgelb oder Operment,
Betggrun, Schweinstrrer Gin, Englesch- oder Leip.

Bremer Blau oderBremer G##, siger oder u. Grün,
Smalte oder blaue Stärke, Mineral. der Schelt sches Grun,

Kobalcultcamorin, Braunschweiger Geun,
Grünspan.

Ausnahmswelse dorf der Grunspon noch in den Fällen angewendel werden, wo
er mit Terpen#in in das Holz eingekoch' wird
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36. Bekanntmachung
der von der K. K. Oesterreichischen Regierung zur Vollziehung des
Artikels 18 des Handels= und Zollvertrages vom 19. Februar 1853

getroffenen Anordnungen.

Mittelst der anher mitgethellten, für olle Kronländer der Oeslerreschlschen Mo-
norchie mic Ausnahme der Milltärgrenzen gültigen Kundmachung vom 2 1. Januar
1854 sind von dem Koaiserlich Königlich Oeslerreichischen Minlsteeium für Handel
und Gewerbe zur Vollziehung des Ur#ikels 18 des Handels. und Jollvertcages vom
10. Februar 1353 Anordnungen getrosfen worden, welsche zur Nachachtung aller
Berbeiligten im Ausjug nachstehend bekannt gemacht werden.

Greiz, den 24. März 13834.

Furstl. Reuß Plauische Landesregierung daf.
Otto.

v. Geldern= Erispendars.

1) Die Angebörigen der Vereinsstaaken haben sich, im Sinne des Absotzee 1
des Artikels 18 des vorbenannten Vertrages, beim Gewerbsbetriebe auf diesseiligem
Gebiele in der Regel ollen Bedinqungen zu unterwersen, weiche zu ersällen auch
den Jnländern obliegt, und wo diese Bedingungen von der Art sind, daß sie nur

% Inländern erfillt werden können, Haben erstere auf den Gewerbsbetrieb zu ver-
zichten.

Namemlich bleiben die Bestimmungen des Hausirpatents vom 4. September
1852 (Reichsblatt Nr. 252.) über die ausschließliche Berechtigung von österreichl.
schen Unterthonen zum Haustehandel ousrecht.

2) Unterthanen der Vereinsstaaten können nicht zur Encrichtung einer gewerb-
lichen Abgobe verbalten werden, welcher nicht gleichmäßlg die in demselben Verhölt-
nisse stehenden eigenen Unterthanen uncerworsen sind. Dort, wo bel Communol=
Abgaben oder Cotpo##ctions- Toxen hierin noch eln solcher Unterschied bestehr, baben
dle Behörden dohin zu würken, daß derselbe beseitlge werde.

Die Anwendung des Grundsotzes dee gleichen Besleuerung bei derlel Unter-
tbanen setß# jedoch in sedem einzelnen Falle die Ersüllung derjenigen Vorbediugungen
ür die Berechtigung zum Gewerbsbetrlebe voraus, wesche dle östreichi-

schen Gesete vorschreiben.
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3) In bestimmten Fallen genleßen die Unterthanen der Verelnsstaaten gemaß den
Absatzen 3 und 5 des Artikels 18 des benannten Verttages besondere Begünlligun-
gen, indem dieselben süc gewisse Geschäste von der Bezahlung einer Steuer besrei#t
werden, süc welche bei deren Ausübung in Oesterreich becicfe Uncerthanen un-

mittelhar oder mikkelbar eine Steuer zu entrichten haben.
Hiernach sind von der Enrcichtung jeder Abgabe besrele

a) sinslchan Fabrlkanten und Gewerbtreibende, welche blos süc dos von ihnen
betrlebene Geschaft Ankäuse machen

) —— Fabrikanten und Gewerbtreibende, sowie die ausschlleßlich
im Dienste Eines solchen Fobrikanten oder Gewerbtreibenden (nicht meb-
recer derselben) stebenden Reisenden, welche sür das von ihnen betriebene
Geschäst Beslellungen suchen und nicht Waaren selbst, sondern nur Muster
derselben bei sich führen.
Uncerthanen der Zollvereinsslaoten, welche das Frachigewerbe, die See, oder
Flußschisssohrt zwischen Ssterreichischen und vereinsländischen Plähen (niche
elwa zwischen zwei und mehreren Slerreichischen Plähen) betreiben.

Dle Begünstigungen litt. n. und l#. werden nur dann gewöhrt, wenn Legi-
timorlonen vorliegen, dah die Faobrikonten und Gewerbtrelbenden, welche selbst oder
durch ihre Handelsreisenden Ankäuse #machen oder Beslellungen suchen, die Berech-
tigung zu ihrem Geschästsberriebe in dem Staate, in welchem sie ihren Wohnsic
boben, durch Entrichtung der gesetlichen Abgaben erworben haben rc.

Insbesondere ist bel Fabrikanten, Gewerbereibenden und den in deren Dlenst
slependen Hondelöreisenden aus dem Zollvereine darauf zu sehen, doh dieselben nach
4.ddes Gesetzes vom 3. November 1852 nur bel Kaufleuten, Fobrlkanten und
Gewerberelbenden und nicht bei Privacen Beslellungen suchen.

ann die Legieimotion zum abgabensreien Betriebe einem Fabrikamen oder
Gewerbecelbenden nur für sein eigenes (eschäfe, dem Handelereilenden nur für dos
Elne Haus, in dessen Diensten er steht, erkheilt werden; im andern Falle ist Steuer
Ju encrichten oder wegen des elwa ohne Bewilligung geschebenen Betriebes Stcose
Ju verhängen.

4) Die Angehörigen der Vereinsstocten werden im Sinne des vlerken Abschnittes
des §. 18 des benannten Vertrages auf den öterreschischen Messen und Märkten ganz
gleich mit den öslerreichischen Unterkhanen behandest. Sowelt eine solche Gleichbeie
namentlich hinsichrlich der Standgelder und äbulicher Lokolgebühren gegenwäctig noch
ncht besleben sollte, ist dieselbe vollkommen heczustellen.

iehtagsmärkte dürsen nur die Ortsbewohner und die benachbarten Handels, und
Gewerbsleuke mit erlaubten Wooren besucken. Unter die benachbarten Handels, und
Gewerbtreibenden werden jene aus den angrenzenden Grenzbezirken der Vereinsllaacen

zu 8 sein.Aus Wockenmärkten dürsen weder Krämer noch Handwerker aus sremden Orten
zum Verkause ihrer Waaren oder Exzeugnisse erscheinen, wenn niche dle Markt. Prlol-

—

·
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leglen elnen erweiterten Umsong dieser Märkte ausdrücklich zugestehen. Nur hinsicht-
lich der Landbäcker, bezüglich des von ihnen erzeugten Bootes, besteht eine Ausnahme.

In diesem Umfange und mie dieser Ausnahme werden doher ouch die Krämer
und Handeloleute des Zollvereins von dem Besuche der Wochenmärkie ausgeschlossen
bleiben 2c. 2c.

37. Bekanntmachung,
die Lösungsgelder und Verschreibungsgebühren für die Sibe in hiesiger

Marrkirche betreffend.

Um dem Mangel sest bestimmter Säte der Lösungsgelder und Verschreibungs-
gebühren für die Siße in der biesigen Psorrkirche abzuhelsen, ist ein zur Julleuction
des Kirchkallenvorslehers dienendes Regulaliv zur Erhebung der gedachten Gelder ent-
worsen worden und wird dasselbe zur Nachachtung der Parochialen nachstehend hiermit
bekanne gemacht.

Greiz, den 24. März 1834.

Fürstl. Rcuß. Plauisches Consistorium daf.
Ottlo.

o. Geldern: Erlependors.

Negulativ
zur Erhebung der Lösungsgelder und Verschreibungsgebühren für die

zu lösenden und zu verschreibenden Sitze in hiesiger Pfarrkirche.

I. Lsungegelder.
An Lölungegeld ist zu erheben

1) sur elnen Sih in der vordern Hälste des Schiffs bis zum Quergang: der
Betrag von 20 Sge.

2) 1or einen Sih in der bintern Hälfte vom Quergang bis unker dos Orgelchor5 Sg..
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3) fur elnen Sitz erster Reihe unter den Emporkiechen 15 Sgr.
4) für einen Siß zweiter und dricter Reihe 10 Sge
5) sür elnen Siß ersser Reihe auf der 1. und 2. * 20 Sgr.
6) für elnen Siß zweiter und solgender Reihe 15
7) für einen Sit erster Reihe auf der 3. Srorttn 15 Sge.
8) sür einen Sit zweiter und solgender Relhe 10
0) für ½ Sitz in den Glosständen der vorden dont bis zum Quergang 1 Tolr.

gr10

10) sur einen Sitß der hintern Halste des Schisss 1 thlr.
11) für eine Capelle nach der Zahl der in die Kirche sehenden Fenster sür jedes

Fensler 1 Thlr. 15 Sge.

II. Verschrelbungsgebühren.
Die Werschreibungsgebühren für den elnzelnen Siß sind in der Instruccion des

Koslenvorstehers bereits bestimmt
Wenn zwei oder mehr Sibe zugleich verschrieben werden, ilt der Kaslenvorsteher
berechilg, das Zwei, oder Meh'sache nach der Johl der zu verschreibenden

ibe on Gebühren zu erheben.

3) Bel Verschreibung von Copellen Ist dle Gymihnich- Verschreibungsgebühr so
vlelsach zu erheben, als Feuster gelöst werde

—— ——



Gesetzsammlung
des Fuürstenthums Reuß älterer Linie.

5. 15.

(Ausgegeben den 29. Mai 1854.)

328. Bekanntmachung,
den Beitritt des Großherzogthums Baden zu der Convention wegen
Verpflegung erkrankter und Beerdigung verstorbener Ungehöriger

betreffend.

Zufolge elner Mitthellung des Königlich Preuhischen Mialsterlums der aus-
wärtigen Angelegenhelten ist die Großhersoglich Badische Regierung unterm 18.
Mäz dieses Jabres der wegen Verpflegung erkrankter und Beerdigung verslorbener
Angehbrigen geschlossenen — mittelst Bekanntmachung vom 14. November 1353
(Nr. 27 der Gesetzlammlung) veröffentlichten — Uebereinkunst d. d. Eilenach den
11. Juli 1833 nachmäglich beigerreten, was zur allgemeinen Nachachtung hiecmit
bekannt gemacht wied.

Greiz, den 29. Apell 1854.

Fürstl. Neuß·PlauischeLandesregierungdas.
Otto.

EIIIIIII
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39. Bekanntmachung,
die über das Heimathrecht im Großherzogthum Baden anher ergan-

genen Mittheilungen
betreffend.

Im weitern Ve'folg der Bekanntmachung vom 15. März 1854 (Nr. 13. der
Gesetz Sammlung S. 141) den Beltrict des Großherzogrhums Baden zu der Con-
vention wegen gegenseltiger Uebernohme der Auszuweisenden d. d. Gotha den 15.
Juili 1851 berreffend, wird auf Grund der anher gemachten Miteheilungen Fol-
gendes zur Nachachtung bekanne gemacht:

1. Das Seaatsbürgerrecht wird erlangt

#a) duich Verhetrathung einer Ausländerin mie einem Inländer;

b) durch Eingeborenhelt;
c) durch Einzugsbriese. Als solcher gile elne Landesberrliche Dienstsignakur,

ein Beschluß der berreffenden Kreisregierung, in gewlssen Fällen des Mi-
nssteriums des Innern.

Der Einzugsbrief gewährt dem Fremden nur ein bedingtes Recht zur Staats-
bürgerschaft, dessen Besitz und Gebrauch aber nochmals erst auf ihn übergeht, wenn
er seln Staatsbürgerrecht im Auslande aufgiebt uod seine Wohnung im Lande
aufschlége.

2. Verloren geht das Staaksbürgerreche

a) durch Aussage,
b) durch Eneschlogung; dohln wird gerechnet: die Annahme elnes auswär-

btigen Staatsbürgerreches, die Heirath ins Ausland ohne vorherige Sicher-
Kellung des Heimaths#echts süc die Ehe, die ausländische Erschleichung
der Trauung einer im Inland verweigerten Ehe, bebarcliche Landflüchtigkel#c
und wissentlich unbesolge gelassener Heimruf der Obrigkelt.

3. Zu Ausstellung von Heimathscheinen sind die Gemeinden befuge.

Die Helmatrhsschelne müssen von dem Bücgermeister und zwei Gemeinderatbs=
mitgliedern unterschrieben und vom Bezirks= (Scadt= oder Ober-) Amte beglaubige
sein.
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Dle leßteren rWm*. sind auch zu Ereheilung von Beschelnlgungen über dleWiederausnahme besug
4, Keinem anen ilt vor beigebrachter Zuhlmmung seiner Hesmothsbehörde

im Lande eine Eheverbladung einzugehen gestaret,
Grels, den 9. Mal 1854.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung daf.
Fri i. v.

— —–l
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40. Bekanntmachung,
die im Königreiche Preußen und im Bremischen Staatsgebiete rück-

sichtlich der Trauund von Ausländern ergangenen gesetzlichen
Bestimmungen

betreffend.

In Gemäßbeit der wegen Abschlusses des Gorbaer Verkrags vom 15. Jull 1851
#wischen den becheiligten deurschen Regierungen Statt gehabten Verbandlungen ist
nunmehr Inholts anher ergangener Mittheilungen

1) süc das Königreich Peußen
durch Geseh vom 13. März d. J. bestimmt worden, daß Ausländer,
welche sich daselblt mie einer Inländerin oder Auslönderin verbelrorhen
wollen, neben Ersüllung der gesetzlichen. Ersordernisse durch ein gebörig
begloubigres Artell der Ortsobrigkeie ih#er Heimatb nachzuweisen haben,
dali lie nach dortigen Geletzen, unbeschodet ihrer Staatsangehörigkeit gur
Eingehung einer Ehe im Auslonde befugt sind oder die nach dielen Ge-
lehen erwa ersorderliche Erlaubnist zu der beobsichtigeen Ebe erlange haben.
Es sollen jedech die Minisser der Justiz, der geistlichen Angelegenhelten
und des Jnne#n ermächtigt sein, sowohl in einzelnen Fällen, als, mit
Räcksicht ouf die Gesehaebung einzelner Staaten, sär die Augebörigen
derlelten übe-houpt die Belbringung eines solchen Artesles zu erlassen.

2) Im Bremischen Staa#e dar
zu Folge einer obrigkelichen Verordnung vom 29. Mäcz dieses Joh'es
die Ersoubniß jur Verheirothung eines Ausländets, sei es mir einer In=
länderin oder einer Ausländerin, nicht eher ertheilt werden, ols noch er-
solater Bescheinigung des Consenses der Heimothbebörde des Bréutigoms
oder der Diepensotion des Senats von Beibringung dieses Consenses.

Won Fu#estlicker Londesregierung wird dies andurch mit dem Bemerken zur
offen: lig en Kenntnisi gebrocht, das hiernoch Bescheiniqungen der biesien Ctoil-

behörden, wie sie in nemänbeit der Bekonntmachung des Fürstlichen Consistoriums
vom 15. Juli 1839 hiesice Untertbanen behuss #h’er Veiheirathung im Königrelche
Preußen ohne beabsichtigte Niederlassung daselbst bedursten, nicht mehr ersorderlich sind.

Grelz, den 13. Mai 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Land esregierung das.
Otto.

v. Geldern= Ellspendork.
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41. Bekanntmachung,
den Gewerbsbetrieb der zollvereinsländischen und Oesterreichischen Han-

dels= und Marktreisenden im Großherzogthum Oldenburg
betreffend.

Nach Inhalt der von dem Großherzoglich Oldenburglschen Staatsministerium
anher mitgetheilten Verordnungen fur das Herzogthum Oldenbuts und fur das Fur-
slenthum Birkenseld ist Anordnung getroffen worden, daß die im Artikel 18 des
Wertroges vom 4. April 1853, betcefsend die Foctdauer und Erweitetung des Zoll-
und Handelsvereins, (Gesetzsammlung 1853, S. 2413) und im Atrtikel 18 des
Preußisch-Oeslerreichischen Handels= und Zellvertrags vom 10. Februar 1853 (Ges.
Somml. 1853, S. 258) geeroffenen Verabredungen in beiden Landestheilen gleich-
mäßig, sedoch mit folgender Maaigobe zur Aussührung gelongen.

ie im deitten Alinen des Art. 18 bezeichneten Fabrikanten, Gewerbtreibenden
oder Reisenden haben Behuss der abgabefrelen Becreibung lhres Geschästes oder
Gewerbes

a) im Herzogehum Oldenburg durch eine Bescheinigung ihrer Helmachsbehörde,
doß sie zu dem Betrieb des fraglichen Gewerbes berechtige seien;

D) s Furstenthum Birkenfeld durch eine Bescheinigung der Heimathsbehorde,si sie sue ihr betriebenes Gewerbe im Inland die gesetzlich bestehendenSier zu entrichten haben,
vor Beginn des Gewerbeberriebs, bei den Oldenburgischen Behörden und zwar im
Herzogehum Oldenburg bei den berreffenden Aemtern und den Stademogistraten zu
Oldendurg und Jever, im Fürslenchum Blrkenseld bel den Aemtern sich zu leglrimiren
und von diesen Bebhrden Legicimationsscheine ausssellen zu lassen.

Solches wird zur Nachachtung hiermit bekonnt gemacht.

Grell, den 17. Mai 1854.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern= Erispemderf.
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42. Bekanntmachung,
die Annahme und Beforderung der Kinder bei den Posten

betreffend.

Nachdem dle von der Fursllich Thurn. und Taxlschen Possverwaltung bei den
Staatoregierungen ihres Bezirks beantragten Bestimmungen wegen Annahme und
Besörderung der Kinder bei den Poslen allseirlg und auch für das hlesige Fürsten-
ebum von Uns genehmige worden sind, so werden dieselben in Rochstehendem mie
dem Bemerken, daß ste vom 1. Junl d. J. an zur Anwendung kommen werden,
blerdurch zur Nachachtung bekonat gemache.

Grel), den 18. Mai 1354.

Fürstl. Neuß-Planische Landesregierung das.
Otto.

v. Gelden, Erispendorf.

Bestimmungen,
dle Annahme und Beförderung der Kinder bei den Posten betreffend.

*ie
Dle Beskederung von Kindern unter 4 Johren mit den Foheposten ist unker

der Bedingung, doß sich dieselben in Begleitung und unter der Obtur erwachsener
Personen befinden, gestatter:

a) unbedingt, wenn diesenlgen Personen, unter deren Obhur sie reisen, mit
ibnen einen Raum im Wogen einnehmen, in welchem ste von anderen Rei-
senden vllig getrennt sind;

b) wena dieses nicht der Fall ist, nur bedinge, und sosern als andere Milt-
reisende, welche lhren Platz in demselben Rauc#e mit den Kindern haben,
gegen die Mitsahre der lehtern keinen gegründeten Einspruch erbeben.

+. 2.

Wollen daher blejenigen Personen, welche Klnder unker 4 Jabren begleiten,
elne besondere Wagenabthellung niche bezahlen, sondern in demselben Raum wle die
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ubrigen Reisenden fahren, so mussen sie sich gefallen lassen, daß sie auf derjenigen
tatlon, auf welcher etwa von einem der Mitreisenden aus tristigen, von der Post-

onstalt anerkannten Gründen gegen dle Mitsahrt der Kinder Einlpruch eingesege wird,
mlt lehteren von der Mit- oder Weiterreise ausgeschlossen werden.

In einem solchen Falle wird das bezahlte Personengeld am Anfangspunkte der
Relse ganz, auf einer Station unterwegs aber für dlejenige Steecke, welche nicht
mehr zurückgelegt werden kann, gegen Quttlung restituirt.

Personen, welche Kinder unter 4 Johren bei der Fohrt mit der Post mit sich
nehmen wollen, hoben dieses beim Einschreiben ausèdrücklich anzugeben, und es ist
uncer geeigneter Bedeulung nach Vorslebendem in die Reisebillets eln entsprechender
Vorbehalt aufzunehmen.

. 3
Reist elne erwachsene Person mit einem Kinde unter 4 Jahren, so ist sär

dleses ein besonderes Personengeld nicht zu entrichten, sie hat jedoch das Kind so
auf dem Schoone unterzubringen, dasi Beläsligungen oder sonstige Inconvenienzen
fut die ubelgen Reisenden möglichst vermieden bleiben. Will aber eine erwachsene
Person mit mehr als einem Kinde unter 3 Jahren reisen, so ist für je zwei Kinder
das Personengeld für einen Plaßz zu entricheen.

Freigepäck für Kinder, welche unentgeldlich besördert werden, ist uberhaupt nlcht,
für solche aber, die nur die Hälste des Personengeldes bezahlen, auch nur zur Hälste
des andern Reisenden nachgelassenen Freigepäcks zulässig.

K. 4.

Für Kinder über 4 Jahren ist in der Regel das volle Personengeld zu ent-
richten und demgemäß auch ein besonderer Sibploh zu bestimmen. Nehmen jedoch
Fawmillen einen der abgeschlossenen Wagenräume oder auch nur eine Sitzbonk ganz ein,
so konn ein Kind bis jum Alter von 10 Jahren unenegeldlich, zwei Kinder aber
bls zu diesem Alcer können gegen das Personengeld für nur eine erwachsene Person
besördert werden, insoserne die beressenden Personen mit den Kindern sich auf die

von tuen beleditn Sibplätze beschränken. gilt diese Vergünstegung jedoch nur für den Houptwogen unbedingt, für
Beichalsen aber nur insosern, als auf Belbehaltung der ursprünglichen Plätze zu
rechnen I#st.
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„W. 16.
(Ausgegeben den 19. Juni 1854.)

43. Gesetzliche Verordnung,
betreffend die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten in den

Ortschaften des platten Landes.

Wir Heinri ch der GZwanzigste von Gottes Gnaden, älterer Linie
souveralner Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.

baben — nachdem durch das Gese vom 3. Januar dieses Jabres dle Fragen über
Ortsangehörigkelt und Versorgungepflicht, und durch das Gesetz vom 5. Jannar
dleses Jahres dle Fragen über Gemeindeeigenihum und Gemeindelosten ihre Erledi-
gung erbasten — auch die Ausstellung gewisser Regeln süc die Verwolkung der Ge-
meindeangelegenhelten auf dem plarten Lande nöthig besunden, und verordnen dieser-
balb, nach vorgehabtem Belrath Unserer getreuen Ritter= und Lanoschoft, was
folgt.

. 1.

Selmmberechelgung bel Gemeindeangelegenheiten.
Selmmsählg bei Gemeindeangelegenheiten sind in der Regel alle, lm Octe mie

Wohnhäusern Angelessenen.
Geset vom 3. Januar 1854 C. 11.

In solchen Orcen aber, in welchen die sogenante Altgemeindesich im ausschließ-
lichen Besitz und Genuß des Gemeindeguts befindetr, und alle Gemeindelasten ohne
Uncerschied allein trägt,

Geseh vom 5. Januar 1854 K. 5.
sind allein dle Mitglieder der Alrgemeinde bei Gemeindeangelegenbellen stimmberech-

t.

Ist aber dle Altgemelnde zwar im ausschließlichen Besiß und Genuß des Ge-
meindeguts, tragt aber nicht sammtliche Gemeindelasten alleln, so beschraäukt sich das

1
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ausschließliche Selmmrecht der Mitglieder der Alegemeinde auf die Verwaltung des
Gemelndeguts und dlejenigen Gemeindeaongelegenheiten, deren Koslen die Alegemeinde
allein trägt; bei allen solchen Gemeindeongelegenheiten aber, bel denen zu Aufbrin-
gung des erforderlichen Aufwands auch die übrigen Hausbesiher zur Mitleldenhelt
gelogen werden, sind die letzteren ebenmäßig stimmberechtigt.

. 2.

Gei s chtigung der o gü

Ueber die Stimmberechtigung der Rirtergücer In Gemeindeangelegenheiten ist
durch Unsere Landesregierung sogleich bei der, derselben ausgetragenen Regulicung
der Beitcäge der ersteren zu den Gemeindelasten

ese6 vom 3. Januar 1854 é. 18.
Gese vom 5. Jannac 1854 K. 13.

das Nähtee sestzusetzen.Dabei ist besonders das WVerhäleultzzu berücksicheigen, In weschem die Bel-
träge des Rittergutes zu denen der gesommten Gemeinde stiehen, und die Anordnung
zu creffen, daß von jeder Gemeindeversammlung dem Ritterguesbesicer oder dessen
Seellvertreter durch den Gemeindevorstand Meldung geschieht, Auch ist der Rirter-
gutsbesiher berechtigt, der Gemeindeversommlung entweder in Person, oder seines
Gefsallens durch elnen Bevollmächtigten beizuwohnen. Uebrigens beschtänkt sich die
Selmmberechtigung der Rittergücer auf solche Gemeindeangelegenheiten, bel denen sie
belbeilige sind, und zu weschensie Beiträge leisten, und erfstreckt sich daher z. B.
nicht auf die Verwoltung des Gemeindegukes.

C. 3.
Allgemelne Best! n uber V liung der Gemeinde-

angelegenbekten.
in Allgemelnen bewendet es rücksichtlich der Verwallung der Gemeindeange-legenhn in den Ortschasten des plarten Landes bek den Worschristen, welche die

Regierungsverordnung vom 10. Februor 1829 (Richter, und Schulzenpflicht für die
Furstlichen Aemter mit einbezirkten Vasallengerichten) ertbeilt, ingleichen bei dem,
was die in anerkonnter Geltung besiehenden Gemeindcordnungen für einzelne Dors-
schaften entholten, und bei dem zeitherigen Herkommen. Wo die besondern Ver-
häftnisse einer Ortschaft eine Aenderung nöthig oder wünschenswerih machen, ist nach
den Worschristen 96. 12. ff. zu versohren.

 b
Jäbrliche Hauptversammlung der Gemelnde.

In jeder Gemeinde ist sährlich an elnem, ein für ollemal zu bestimmenden
Tage eine Hauptversammlung der Gemeinde abzuhasten; wo nicht bereits durch die
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De oder dos Herkommen ein Tag sestgesetzt it, hac die Gemeindebehördee Justi stelle, welcher die Gecrichtsbarkeit in Gemeindesachen zusteht — auf
ane oder nach An horung der Gemeinde denselben und zugleich die Stunde des

jedenmaligen Anfangs ein für allemal zu bestimmen, und diese Bestimmung in ge-
elgneter Weise zu versfsenclichen.

An diesem Gemeindetage ist w#ertnnet die Rechnung von dem verflossenen Jabreder Gemeinde voczulegen; daheristder Tog so zu besiimmen, daß er einige Zeltnach dem Schlusse des Niechigsnaheen solgt.

. 5.
Besondere Gemeindeversammlungen.

Außerdem sind dle Gemeinden, so ost es zu Berathung und Ecledigung von
Gemelldeangelegenheiten ersorderlich ist, durch den Octsrichter oder Schuljen, oder,
wenn derselbe abwesend oder durch Krankhelt verhindect ist, durch den, von ihm
daju zu beauftragenden ältesten Schöppen, Geschwornen oder Vierman zusommen zu

etufen.

Die Art, wie die Zusammenberufung zu gescheben hat, richtet sich nach der
Dorsordnung, oder in deren Ermongelung, nach dem Herkommen. Wo es on el-
ner solchen sehlt, oder die beslehende Einricheung ungenngend erscheimt, hat die Ge-
meindebehörde angemessene Anordnung zu tressen, und solche in geeigneter Weise zu

—— en
dem Ortsrichter (Schulzen) oder dem von demselben zu beauftragenden

altesten — Geschwornen oder Viermann, ist kein Gemeindeglied, und noch
weniger elne nicht zur Gemeinde gebörlge Privatperson, zur Zusammenberufung el-

ner Gemelndeversammlung berechtige; vielmehe der, welcher elne solche Zusammen-berusung untecnimme, angemessen zu bestraseine solche ungesegliche Vasammina seon- sich, auf Aussorderung des Orts.
rchters (Schulzen), oder jeder andern obrigkeitlichen Person, sesort aufzulösen; un-
serlähe sie dies, so sind die Tbeilnehmer zur Verantwortung und Strofe zu Flehen.

Halten dle Gemeindeglieder eine Versammlung der Gemeinde sür nothwendig,
(o haben lie sich dieserbalb an den Ortsricheer (Schulzen) zu wenden; verweigert
derselbe die Zusammenberusung, so steht den Antrogslellern frei, dieserhalb bei der
Gemeiwoebeßerde Beschwerde zu führen, welche nach Besinden das Geelgneke zu ver-sützen

 6.
Erscheinen bel den Gemeinde versammlungen.

:. Sowohl bel den jährlichen als bei den besonderen Gemelndeversammlungen ist
jede- stimmberecheigte Gemelndeglied zum betsdulichen Erlcheinen verpflichtet; die Be-
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vollmachtigung eines Andern zur Stimmsührung in den nit — mit Ausnahme der stimmberechrigten Rictergüter (§. 2.) —
Ebescauen sind durch ihre Ehemänner, Minderjährige durch 6% Boalhtoder

zu vertreten

Die Gemeinde ist berechtigt, die tenschudii. Außenblelbenden mit elner Buhe
zur Gemesudecasse zu belegen, deren Höhesich nach der Dorsordnung, oder in Er-
mongelung einer solchen, nach dem # ekommen richtet, oder, wo es auch an let-

keim seble, durch Gemeinbeschlus mit Genehmigung der Gemeindebehörde, sestzusetzen
it. Auch sind dle Außenbleidenden unbedingt an die Beschlüsse der Anwesenden ge-

banden.Den zur Stimmsührung in Gemeindzaneelegemheten berecheigten Ritterguts-besitern bleibt es zwar anheimgegeben, ob sie den Versommlungen, sei es in Per-
son oder durch einen Bevollmächtigten, beiwohnen wollen, oder nicht; doch sind sieim letztern Falle nicht berechtigt, aus dem Grunde ihrer Nichenhni gegen die
gefaßten Beschlusse Einwendungen zu machen.

. 7.
Eroffnung der Gemeindeversammlungen.

erbandlung.
Der Begiun der Gemeindeverlammlung Ist durch ein angemessenes Zeichen —

Läuten einer Glocke, Hornblosen und dergleichen — zu verlaucharen; die Arr bleses
Zeichens ist durch Oemeindebeschluh mit Genehmigung der Bebörde kes)zuselen. Ist
dieses Zelchen gegeben, und darauf eine Viertelstunde verflossen, so konnen die Ver-
bandlungen eroffnet und gultige Beschlusse gesaßt werden, wenn auch nur eine Min-
derzahl der Gemeindeglieder anwesend i

Soll jedoch über die Aufnahme eines Kopltals oder über Veräuherung eines
Gemeindegtundsiücks Belchluß gesaße werden, so i#st die Anwesenheit von wenig-
stens zwei Deittbeilen der slimmberechtigten Gemeindeglieder ersorderlich; wird die
Verlammlung nickt auf diese Weise vollzählig, so ### eine anderweite Gemeindever=
sammlung anzuberaumen. Kommen jedoch auch bei dieser niche volle zweiDeitthelle
der stimmberechtigten Gemeindeglieder zusommen, so isl dann ouch die erschlenens
Minderhl berechrige, durch Seimmenmehrheit rechtsgultige, sür die gonzeGemelnde
verbindlicheBeschlüsse zu sossen.

ierbei sowohl, als in allen andern Fällen, wo ein Gemeindebeschluß nach

Sunmennebedn zu sassen ist, bater Bauetgutsbesiher drei Stimmen,
— Feldbäusler zwei Selmmen,
jeder Kleinhäusler eine Seimme.

Besit mehrerer Gücer, Feldhäuser oder Kleinhäuser berechtige aber nicht zue Soimmsüheung; dosselbe gilt von dem Falle, wenn der Besier elnes
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Bauergutes dabel auch ein Feld- oder Kleinhaus, oder ein Felbhausser ausierdem
auch noch ein Klelnhaus besiht.

g. 8.
Ordnung in den Gemeindeversammlungen.

Der Ortörlchter leitet dle Verhandlungen, und har auf die Ordnung in den-
selben zu sehen. Oednungswldrigkeiten und ungebührliches Benehmen können von
der Gemeinde mit Geldbußen bis zum Betrage von 10 Sgr. zur Gemelndecosse

belegt werden; auch ist der, die Verhandlungen kiende Onnktiatur (Schotze) er ·
mächelge und verpflichter, Gemeindeglieder, weschedieRuhe und Ordnung in derVerlammlung ren, und davon, auf ernstliche 1eatnung, niche ablossen, ous der
WVersammlung zu weisen.

Der, on welchen diese Weisung ergeßt, bot die Versommlung sosort zu ver-
lossen; thur er dies niche, so istt er bei der Gemeindebeßörde zur Anzelge zu brin-
gen, und von derselben, nach Befinden mit ongemessener Geld= oder Gesängnißltcase
zu belegen.

Injurien und gröbere Vergehungen in den Gemeindeversammkungen sind bel
der Gemeindebehörde anzuzeigen und von derselben zu besteasen; auch kann die Ge-
meindebehörde diejenigen, welche sich in den Versaommlungen wiederbolte Ordnungs-
widrigkeilen oder gröbere Verslöße zu Schulden kommen lassen, auf bestmmte Zett,
und im Rückfall selbst auf immer von den Gemeindeversammlungen auoschließen.

K. 9.
Haltung von Gemeindebüchern.

Bel jeder Gemeinde ist eln Gemelndebuch zu halsten, worin die auf den Ge-
meindeversammlungen gefahten Beschlüsse kürglich nieder zuschreiben, und von dem
Worsibenden und wenigstens zwei der anwesenden Gemelndeglleder zu unterzelchnen
sind.

C. 10.
Abgabe von Erklärungen über dle gesaßten

Gemelndebeschlüsse.
Ist über einen Gemeindebeschluß eine Erklärung on die Behörde abzugeben,

so geschiehe guce gültiger Weise:a)bei elnsachen Fragen — 3. B. bei Ausnahme-, Heimaths-, Hausbau-,
Aimenwensegunge- und ähnlichen Angelegenhelten — inglelchen bel allen
Gemeindeverwaltungslachen von geringer oder nur vorübergebender Be-
deutung, und überhaupt da, wo es sich nicht um Uebernohme einer neuen,
nochwirlenden Verbindlichkeic oder um Encäußerung eines Rechts handele,
durch den Ortrichter (Schulzen) oder dessen Seellverkreter,
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D) In Fällen der lehtern Arc aber durch den Orksrichter oder dessen Seell-
vertreter und je einen Abgeordneten aus jeder Classe der Orteelnwohner
nach der bisberigen Einehellung — Bauern, Feldhäusler und Kleinhaus,
er.

+. 11.
Versabren bei Aufnahme von Dorlehnen.

Zur unbedingten Göhleigkelt einer Dorlehnsaufnahme ist, auher einem vor-
schristsmäßigen Gemelndeschluh (5. 7.) dle Genehmigung und Bestätigung der Ge.
meindebehörde ersorderlich.

Die öber ein solches Dorlehn ouszuslellende Schuldverschreibung — welche,

außer den Darlehnsbedingungen auch siets den 6rmm½r enthalten muß, zu welchem
das Darlehn ousgenommen worden — sindvondem Orksrichter und je zwei Ge-
melndegliedern aus seder Closse der Sserimwohen zu vollziehen, und der Gemeinde-
behörde zur Genehmigung und Bestätigung vorzulegen. Die letztere hat dovon be-
glaubigte Abschrist zu den Akten zu nehmen, die Genehmigung und Bellätlgung,
wenn lhr gegen viesibe eln Bedenken nicht beigeht, unker dem Orlginol kärzlich zu
bemerken, am Schlusse des betcessenden Jahres aber sich dle Gemeinderechnung vor-
legen zu lassen, um sich von der richtigen Vereinnahmung des Dorlehns zu über-
Jzeugen, und dorüber Nachricht zu den Akten zu bringen, auch davon, auf Werlon-
gen des Gläubigers, auf der Schuldverschreibung Vormerk zu machen.

Aus Grund einer solchen Schuldverschreibung kann der Gläubiger das Dar-
lehn im Wege des Erecutivprozesses zurucksordern., und es können ihm dobei nur
solche Einreden enegegengesetzt werden, welche in dieser Prozehart zulässig sind.

Wird für elne Cemelnde ein Darlehn ohne Beobachtung der oblgen Vorschrif.
ten ausgenommen, so kann der Gläublger nur dann Aulpruch an die Gemelnde ma-
chen, wenn er die Verwendung des Dorlehns in deren Nuten nachzuwessen ver-
mag; ausierdem po sich derselbe lediglich on die Personen zu halten, mit denen er
contrahlre hat.

(. 12.
Veräußerung von Geundeigenkthum der Gemeinde.

Zur gültigen Veräuherung von Gemeinde-Grund und Boden ist, nächst elnem
vorschristmäßigen Gemelndeschluß (§. 7.), ebenfalls dle Genehmigung und Beslä-
(igung der Gemelsndebehörde ersorderlich.

Die Wollzlehung, bezüglich Anbringung des Weräuherungsvertrags Ist durch
den Orterichter (Schulzen) oder dessen Siellvertreter, und je zwei Abgeordnete aus
seder Closse der Ortselnwohner zu bewirken.
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· 6. 13.
Elnfübrung elner besondern Gemeindeverwaltung in Orten,

wo sch das Bedürfulß dagu fühlbor macht.

Sollie n der einen oder der andern Oerschaft die Verwaltung der Gemeinde-
ongelegenbeilen, wie sie durch die Regierungsverordnung über die Nichter- und
Schulzenpfliche vom 10. Februar 1820 82 7. geordnet ist, nach den örtlichen Ver-
bälenissen als ungenügend zeigen, und eine Trennung dieser Verwalcung von den
übrigen Obliegenhelten des Ortérichters nötbig oder wünschenswerth erscheinen, so
kann auch dasir eln besonderer Gemelndevor leher ongestelle werden. Doch ist dazn
sedesmal die besondere Genehmigung Unserer Landesregierung erforderlich, welche
nach deren Ermessen auch versage werden kann.

. 14.
Antrag darauf.

Wünscht elne Gemeinde eine solche Veränderung, so hac sie ihren dlesfallsigen
Antrag bel der Gemeindebehörde zu stellen; zu Stellung eines solchen Antcags ist
jedoch dle Zustimmung von zwei Drirttheilen der stimmbecechrigeen Gemeindeglieder
ersorderlich.

Die Gemeindebehdrde hat zuforderst zu ermitteln, ob dien Ersorderniß vor-
banden ist, und im entgegengeseczten Falle den Antcag einsach abzuweisen.

Erqiebe es sich, daß wieklich zwei Drittheile der ber n die beabsich.
tigte Aenderung wünschen, so bor die Bebörde serner zu erwägen, ob diesem Wun-
sche nach den rtlichen Verhälenissen vielleicht erbebliche Bedenken entgegenstehen,
und solchen Falles Berlcht an Unsere Landesregierung zu erstatten.

. 15.
Weiteres Versahren.

Geben der Gemelndebehörde kelme Bedenken bel, oder sindee Unsere Landes-
regierung dleselben unerheblich, so bar die Gemeindebehörde zusörderst eine gätliche
Vercinigung in der Gemoende über dle zu treffende neue Einrichtung zu versuchen;
blerbei, sowie überhaupt bel dem gonsen Versobren finden die Vorschristen##des Ge-

setzes uber Gossherigeuhem und Gemelndelosten vom 5. Januar dleles Jahres. 18. No. 3, 8,9 1 Anwendung
6 —— mi snamenihih auf folgende Sa#en zu richten:

2 Wahl des Gemelndevorstehersrin- 2 Harauf zu (½0% r dabei jede Classe der Ortseinwohner, und zwar
thunlichst nach dem Verhällniß ihrer Mitleidenheit bel den Gemelndelasten vercreten
el.

2) Die Dauer seiner Amtsfuhrung.
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Dleselbe muß auf bestimmée Jahre seslgesetzt, jedoch darouf gesehen werden, daß
nicht ein zu haufiger, der Geschäftssuhrung steis nachthelliger Wechsel elnttete.

Die, dem Gemeindevorsteher sur seine Dienstsuhrung etwa aus Ge-

meindemen leistende Verantung.
e Beilordnung eines Gehulfen(Hetbirgen), wenn solche nach demzellichen Vorhumt nothwenbig oder nuthlich ersche

Uebrigens bleibt bei jeder Wahl eines Cemenkdeoersehers die obrlgkeltliche
Beslätigung durch dle Gemeindebehörde, welcher steté von der Wohl Anzeigegu
mochen ilt, vorbeholten; diese Bellätigung kann nach Ermessen der Behörde auch
versage werden, in welchem Falle dann eine anderweite Wahl vorzunehmen ist.

ind die Verhandlungen über die zu (reffende neue Einrichtung geschlossen,
so ist dos Ergebniß unter Beisügung der Akten Unserer bandereglerung bericht-
lich vorzulragen, welche über die Genehmigung Beschluß u sassen hat. Findet
Unsere Londesreglerung dabel Modisicarlonen nöchig, so wird sie solches der Ge-
meindebebörde reseriptlich erössnen, domit dieselbe die Gemelnde darüber mie lbrer
Erklacung vernehmen kann.

Findet in der Gemeinde uber die, Behufs der neuen Einrichtung sestzusentzen-
den Punkte keine, oder keine vollständige Wereinbarung statt, so ist Unsete Lan-
desregierung ermächeigt, die unerledigten Punkte, wenn sie solches der Sachlage an-
gemessen finder, durch eigne Beschluhnahme seslgustellen.

Wird die neue Eiarichtung genehmigt, so ist dleselbe, ihrem wesentlichen In-
balte nach, von Unserer Landesregierung durch dleGesehsammlang zur öffenrlichen
Kunde zu beingen.

Verbältniß hailscheg, dem rrz: (Schulzen) und dem
Gemeloadevorsteher.

Komme In elner Oreschose eine Abänderung der Gemeindeverwaltung in der
oben bezeichneten Weise zur Aussührung, so ist rücksichtlich des Geschäftekrelses des
Orerichters (PSchulzen) und des Gemeindevorstehers Folgendes zu beobochten.

a) Die in dee Richter und Schulzenpflicht aufgesührten Obliegenheiten rück-
sichtlich der Handhabung der öffentlichen Sicherheit (F. 1.), der Einnahme der Lon-
des-, Cameral- und geundherrlichen Abgaben und Gesälle (§. 2.), der Lehnesälle,
Vormundschasten und Teslamente (§. 3.), der Einquartirung, Spamung und Lie-
serung (6. 4.), der Londes, und Piivargänge, Fohrten, Treben und Fußsteige (§. 6.),
der Bekannemachung und Aufbewahrung di- elet ((. ö.) gehören ausschllehlich zudem Geschästokreise des Ortstichkers (SchulzAuchverslehr es sich von selbst, an. ver. Orksrichter (Schulge) in allen, zu
selner amiichen Thatigkelt gehorlgen Angelegenbeiten zu Zusammenberufung der Ge.
meinde berechtige, und lettere zur Folgeleistung verpflichter ist.
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) Dagegen fallen die . 7. beseichneten Werrichtungen In Gemeindeangelegen-
eiren, sewie die in gegenwärtiger Verordnung §. 2. 4. 5. B. 0.10. 11. und 42.
geschneken edenmäsigen Verrichtungen dem Gemeindevorsleher anhelm.

Jedoch blelbt der Ortsrichter (Schulze) in seiner Eigenschost als obrigkeltliche
Person, sortdauernd eben so berechrigt, als verpflichter, in den Gemeindeversammlun-
gen auf Ordnung zu sehen, verkommende Zuwlderhandlungen und Ungebührnisse zur
Anzjeige zu bringen, und unberechulgte Versommlungen zur Auflösung auszufordern.

) Wos die Verrschtungen in Bezug auf Landstcaßien und Dorswege, Brun-
nen und Wasserleitungen, Beücken und Seege betciffe, so geboren solche, so weit sie
sich auf Landstrosten beziehen, dem Ortsiichter, dinsichtlich der Gemelnde-Wege,
Brunnen, Wosserleilungen, Biücken und Stege ober dem Gemeindevorlleher.

Orksrichter ist jedoch verpflichtet, dorauf zu sehen, daß der Gemeindevor-
sleber seinen dlessollsigen Obliegenheiten gehörig nachkomme.

. 17.Einsetzung von #ree, Ansschüffe#.
Sollte bel größern und volksreichen Ortschoften, in welchen dle Versommlung

der gonzen Gemeinde stees mie mannichsachen Schwiciigkeiten verbunden I#. der
Wunsch sich bervorthun, die Besugniß jur Beschlulinohme in Gemeindeongelegenhei-
ken zur Erleichterung des Geschäftsgangs einem Ausschusse zu übertragen, so kann
aus Anttag der Gemeinde, nach Ermessen und mit Genehmigung Unserer Landes-regierung eine ncsprechend- Einrichtung gettoffen werden.

Dabei ist im Wesentlichen das G#. 14. und 15. vorgeschriebene Versabren ein-

zuhalten, * besonders Folgendes zu beobachten:a) Dn ahl der Aueschußmitglieder muß in richtigem Verhältniß zu der Ge-
sammt jahl stimmberechelgten Gemeindeglieder sleben, und dabei jede Classe der

reseinwohner genögend verkreken seln.
.) Bei Bestimmung der Zahl der Aueschuhmirglieker aus jeder Classe ist das

Verhältaiß rhunlichst zu berschsichtigen, in welchem dieselbe bei Tragung der Gemeinde-
losten zur Mieleidenheit gezegen wird

Der Ortsrlchter (Schulje) ist Koost seines Amtes überall bleibendes Mi#tglied

des ceeindelch,die Anordnung zu treffen, doß jeres Jahr ein gewisser Theil der
Nooschufmunglider austritr, und durch Neuwah! ersebt wied; die ersolgten Neuwahlen
sind jeder zeit der Gemeindebehörde durch den Ortsrlchter (Scholzen) anzuzeige

Die nach der bestimmtenReibesolge oubtretenden Ausschuimitgleeder d wleder
wahlbar.

- 4) In der Regel ist die Beschlußnahme uber Darlehnsausnahme und Grundstiucks-

verqaußerungen der ganzen Gemeine vor zubehalten; *-v konn da, wo die örtlichen Ver-
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bäfenisse solches norhig machen, mitGrpehmigungUnserer Landesreglerung auch elne
abweichende Beslimmung festgesebt werd) In ollen Orcen, wo eine galchte Üinrichtung gettoffen wird, ist aber gleichwohl
alljährlich an einem bettiimmaen Tage die Haupt- Gemeindeversammilung (. 4.) abzgu-
balten, zu welcher jedes timmsähige Gemeindeglied Zurcitt bat, und in welcher den er-

schienenen Gemeindegliedern die Gemeinderechnung des herfosenrn Jahres vorzulegen,und ber die Gemeindeverwaltung Auskunft zu ertheileni
s) Die Abgobe der Erklärung über gefaßte Comeindebeshlüsse G. 10. D.), n6.

Vollziehung von Schuldurkunden (. 11.) und Veräußerungsvectrögen (§. 12.) ict,
nächst dem Octsrichter (Schuljen), bezüglich Gemeindevorsteher, sters durch die ent-
sprechende Zahl von Ausschußmiegliedern aus jeder Classe der Ortselnwohner zu bewir-
ken.

6. 18.
Wiederausßebung getrosfener Elnrichtungen.

Wenn in Oreschasten, wo die Gemeindeverwaltung nach Moahgabe der K. 13,
14 und 15 neugeordnek, oder eln Gemeindcausschuh nach &amp;. 17 eingesetzt ist, sich aus
dlesen Einrichtungen wesentliche Nachrheile sür die Gemeinde oder sonslige größere Un-
zucräglichkeiten sur dosGemeinwohl bervorthun sollten, so ist Unsere Landeskeglerung
ermächtige, auf Antrag selbst einer Minderzahl der Gemeindeglieder oder auch Amts-
balber jene Einrichtung nach genauer Erörtecung der Sachlage und Anhbrung der Be-
theiligten wieder auszußeben; doch ist zu dieser Maaliregel nur dann zu schreiten, wenn
dle vorliegenden Nachtheile und Unzurräglichkeiten andere yicht zu heben sind, auch nach
Befinden die besondere londesherrliche Genehmigung dazu einzuholen.

Zu Urkund dessen haben Wir gegenwärtige Verordnung eigenhändig vollzogen,
und Unser Fürstliches Jastegel beishgen lossen, auch deren Veröfsenillchung durch dle
Gesetzsammlung anbefohlen.

Gegeben Grei), den 20. Mal 1851.

(L. S.) Heinrich XIX.
Otto.
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Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

J..u.
(Ausgegeben den 30. Juni 1854.)

44. Bekanntmachung,
den Beitritt der Fürstlich Schaumburg-Lippe'schen Regierung zu der
Convention wegen gegenseitiger Uebernahme der Auszuweisenden d. d.

Gotha, den 15. Juli 1851.

Nach elner auf gesandschafillchem Wege anber gelangten Mleehellung ist dle
Färsulch Schoumburg.= Lippe'sche Reglerung dem Vertcage wegen gegenseitlger
Uebernahme der Auszuwelsenden dl. l. Gotha, den 15. Juli 1851 belgetreten.

Solches wird mit dem Bemerken hlerdurch bekannt gemache, daß dle in jenem
Vertrage verelnbarten Grandsähe und Vorschristen nunmehr auch rücksichtlich der
Scaatsongehörlgen des Fürstenthums Schaumburg.Leppe in den Hlesigen Landen zur
Anwendung kommen.

Grelz, den 10. Junül 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Gelbern, Erispendors.
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45. Verordnung,
das Verbot des Verkaufs von Billets zur Weiterbeförderung von Aus-
wanderern von dem überseeischen Landungsplatze nach dem Bestim-

mungsorte im Innern
bekreffend.

Do zusolge elner Uns von dem Senate zu Bremen gemachten Milethellung
bäusig der Fall vorgekommen ist, daß deuesche Agenten nordomerikanlscher Kom-
pagnien und Geschästsleute Denjenigen, welche über See auszuwondern beabsicheigen,
Fahrbillets zur Welterbesörderung von dem überseeischen Landungeplahe nach dem
weiteren Beslimmungsorte im Innern verhondele haben, — dieser Billekvertrieb
ober für die der überseeilchen Verhältnisse Unkundigen mit den mannlchfaltigsten
Unzutröglichkeiten verbunden ist, wöhrend auf der andern Seite, selbst im gunstigsten
Falle, bei der Einlösung solcher Fahrbillels vor angetretener Seereise in der Regel
eine Kofslenersparung nicht tortsinder, so wird mit Sercnissimi böchster Geneh=migung, dem Worgange onderer Scoten enesprechend, der Verkauf von Billets Jur
Weiterbesörderung der Auswonderer von dem überseeischen Landungsplohe nach dem

Bestimmungsorte im Innern hieemit auch sür das biesige Firstauun ohne Aus-
nohme unter Androhung einer Geldbuße von 10 bis zu 50 Thalern, oder nach
Besinden angemessener Gesängnißstrase verboren. Auch haben die Behörden dle-
jeulgen Personen, welche sich bel ihnen wegen überseeischer Auswanderung melden,
auf dleses Verbor ausmerksom gu machen.

Grelz, den 12. Junl 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung das.
Otte.

v. Geldern, Crispendors.
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46. Bekanntmachung,

Patentertheilung auf geue eigenthümliche Vorrichtung zum Noppenwebter wollener Stoffe.

Dem Fabrikanten Jean Dovld Lobbez zu Soins ilk auf geschebenes
Aysuchen auf eine eigenthümliche Vorrichtung zum Noppen gewebter wollener S'offe
ein Daten auf sänf hinter elnander solgende Jahre von beute angerechnet, ohne
Jemand in der Benuhung bekannter Theile zu beschränken, jedoch mit der Ein-
schränkung ertheilt worden, dah hierdurch die Berechtigung, die bezeichnele patemtirte
Worcichtung im hiesigen Lande selbst anzuwenden, nicht begründet werde.

Tuch ist bei Verleibung des Yrivilegiums die Neuheit und Elgenehümlichkelt
der Ersindung im Sinne der unter den Zollvereinsstaaten wegen Ertheilung von
Ersindungspatenten gektoffenen Ueberelnkunft ausdrücklich vorausgesebe worden.

Solches wird Hierdurch zur Nachachtung össentlich bekanne gemacht.
Grelz, den 13. Juni 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landcsregicrung das.
Otlo.

v. Gelderm Erlépenderf.
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47. Bekanntmachung,
die Annahmeverweigerung von Briefen mit Lotterieloosen und deren

Rückgabe an die Postanstalt
betreffend.

Nachdem im obigen Betreff durch Art. 33. des revidirten Poslvereinsvertrags
vom 5. Dezember 1851 für den Verkehr zwischen den Postvereinsslaaten berelos
Versügung gektroffen ilt, so sollen mit höchsier Genehmigung vom 1. Jull d.
an auch für den Verkehr snnerholb des Firstlich Thurn und Toxleschen Postoer.
waltungsbezirks, insowelr ulcht, wie bel dem Verkehr nach und aus Hohenzollern und
den Hanseslädten die Bestimmungen des revidirten Postvereinsvertrags maßgebend
sind, nochstehende Bestimmungen Anwendung finden.

„Briese, welche Loose zu Locterien enthalten, bezüglich deren das Spielen oder
Colleceren am Beslimmungsorte landesgesehlich verboten ist, und dle bei elner Post-
stelle des Fürstlich Thurn und Texisschen Postverwallungsbezirks aufgegeben worden
sind, können auch nach ihrer Eröffaung zurückgewiesen werden.

Die Rückgabe eines solchen Briefs an die Abgabeposlslellen muß jedoch ohne
Verzug, spätestens innerhalb 24 S#tunden nach der Aushändigung unter Beisügung
des vollständlgen Inhalts geschehen, in weschem Falle donn dos von dem Adressoten
lür unscankirte Briese gezahlte Porlo relslltuirt und von dem Absender eingezogen
wird.“

Greiz, den 19. Juni 1854.

Fuürstl. Reuß.- Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern, Crispendors.
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48. Bekanntmachung,
die Behandlung und Taxirung der Fahrpostsendung nach den Ver-

einigten Staaten von Nordamerika über Hamburg oder Bremen
betreffend.

Zusolge elner Mlcthellung der Fürstlich Thurn und Tarle'schen Generalpost.
dlrectlon zu Frankfurt 0 M. können Päckereien noch den vereinigten Seaaten von
Nordamerika über Hamburg durch das Speditions= Büreau von J. E. Iburg
doselbst und über Bremen durch die Spedlkeure der New. Yorker Danpsschiffe C.
A. Helnecken K Comp. in Beemen befördert werden und kommen hinsichelich dieler
Sendungen die nachstehenden Bestimmungen zur Anwendung:

I. Ueber Hamburg.
1) Die Sendungen sind bis Newyork zu sronkiten:

mmir dem Taxis'schen und übrigen Vereinsporto wie für Sendungen nach
Hamburg;
mit der Feachtgebühr von Hambucg bis Newyork,

Thlr. — Sgr. oder 1 fl. 45
— - welsche beträge:

i Kr.bis 3 Pfd. 1
uber 3— 4 „ 2 „ “ “ 3 „ 30 „

7“ —5 „ 2 „ 15 7“ „ 4 „ 2 3 „
7“ 5—6 „ 3 "„% — — „ 5 „ 15 „
„ 6—7 „ 3 „ 15 „ 7. 6 „ 8 „
„ 7—8 „ 4 „ — „ „ 7" —„

„ 8—9 „ 4„ 15 „ „ 7, 563 „

« 9—10 7. 5 * 44 „ 8 „ 4 5 «
» 10—20 « « —« « 8 7“ 45 *

Schwerere Sendungen werden nicht über Hamburg besördert (vergl. unden Pos. III. 5.)
2) Wern der declorirte Werth 1 Thlr. per Pfund nicht übersteigt, so wird eine

besondere See= Alsecoranzgebühr nlcht berechnet; bei höber angegebenem Werthe da-
gegen sind ausier der nach b zu ermittelnden Frachtgebühr noch 2 Procent des Werth-
betrags (#. Sgr. per Thaler) an dergleichen Assecuranzgebühr, mit Abrundung auf
8 bezw. ganze Kreuzer, zu gahlen. Eintretenden Falls ist dleselbe zuberechnen:
bel elnem Werthe über 1—2 Thlr. (3 fl. 30 Ke.) mie 41/8 Sir. (3 Ke.)

„ 2—3 ) 2 „ (07„)77 7 .1V 7 7“. 5 *# 5 77 77



— 148 —

Thlr. (7 fl. — Ke.) mie 2½ Sgr. (9 Ke.)
(8, 1 ) (1

–4
–5
6 « (10 * 30 « ) * 3 7. "(1 44 )

–7 « ;(1 2 7“ 15 7“ ) „ 4 ½/ 7“ (15, 7“ )
–8 7 (14 —— ) „ 5 7“ (18 * )

7“ « « « —9 7. (15 „ 45 „ ) „ 5 ½ 7. (19 «

1« » « „ 9—10 „ (17 « 30 „ « 6 « (21 „)
« u. s. w.

Eine Sendung von Pfund mit 1 Thlr. (1 fl. 45 Kri) declarirtem Werthe
würde hiernach ledlglich mit 1 Thle. (1 sl. 45 Ke.) Frachtgebuhr von Hambutg
bis Newyork zu belegen sein; elne solche von 9 Pfund mit 10 Thlir. bdeclarirtem
Werth dagegen mit der Frachtgebuühr von 4 Thlr. 15 Sgr. (7fl. 53 kr.) und der

Sezl Asseueontgchihe von 06 Sgr. (21 Ke.), zusammen mit 4 Thlr. 21 Sgr.(8 fl.14Kr.)
II. Ueber Bremen.

1) Die Sendungen können unfrankire oder bis Newyork frankirt ausgegeben
werden.

2) a. Bis Bremen ist das Toriorsche * übrige Vereinsporto nach den Post-
vereins= Bestimmmungen zu berechnen4. von Bremen bls Rewyork vrchien die Frachtgebuhr, je nach der Große
des Packets: 115 bis 4 Tolr. Gold bis zu 4 Cubiksuß, von
da ab bie zu 5 Wss- 5 Thlr. Gold und wescer für jeden Cubikfuß
mehr 1 Thlr. Gold mebr.

3) Eine Werthsdeclaratlon glipet Mehrkosten nicht herbel, außer wenn derWerth so hoch angegeben ist, daß ½ Procent des Werthbetrags die Frachtgebühr
übersteige, in welchem Falle dieses 12 Procent stalt der Fracht #u entrichten ist.
Für eineSendung von 4 Cublksuß Umsang, deren Werth zu 1000 Tolr. (1750 fl.)
angegeben wäre, würden demnach nicht 4 Tolr. Gold, sondern 3 Tolr. (8 fl 45 kr.)
zu berechnen lein

4) In Fronkosällen lst den Sendungen gegen enesprechende Sicherslellung ein
Frankozetel, für welchen weder Porco noch eine besondere Gebübr zu berechnen ist,
beizugeben, mittels dessen das Königl. Hannoversche Postame in Bremen das Welter-
sronko von Bremen ab als Auelage zurückrechner. Das Franko und Welterstanko
Ist sosleich bel der Aufgabe zu erheben und zu verrechnen.

III. Für beide Beförderungswege.
1) Es dürsen den Sendungen, welche angemessen emballirt und sonst post-
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maßlg beschaffen sein müssen, Briese weder belgegeben noch beigepacke werden. Sie
müssen mit einem offenen Frochbreefe begleitet sein, dessen innere Seite Namenund Wohnort des Absendersenthält. Es ist rärblich, die Päckereien nicht mit
Buchstaben oder Jahlen zu bezeichnen, sondern sie mit einer, der Ausschrife des
Frachebrieses gleichen Adresse zu versehen, und zwar mittels eines ausgenähten oder
ausgenogelten Stückes Leder

6 bedarf keiner Inholtserklärungen, noch sonstiger Nachweispapiere, auher,
wenn die Päckereien Gegenstände enthalten, welche im Zollvereine einem Ausgangs-
holle unterworsen snd. In dieser Beziehung das Ersorderliche wahrzunehmen, ist
Soche der Absender.

3) Der Aufgeber muh sich schristlich verpflichten, wenn dle Sendung unbeslelle
zurückkommen sollte, das etwo noch nicht erlegle Tourporto und das Rekourporto zu
entrichten.

4) Die Spediteure, welche die Weiterbesörderung der Sendungen von Hamburg
und Bremen ab, beforgen, sind der erhaltenen Mictheilung zusolge zwar als zuver-
lässige Geschästsleute bekonnt; gleichwohl konn eine (Gewöhr für deren und ihrer Ge,
schäftsseeunde in Amerika Handlungen und Unterlassungen nichet übernommen werden,
weshalb in den zur Aussiellung kommenden Ausgabescheinen zu bemerken ist: „Ga-
rantie bis Hamburg (Bremen).“

5) Sendungen, welche über 20 Maund schwer sind, oder welche unsrankire ab-
gehen sollen, sind oueschliehlich über Bremen zu besördern; für andere Sendungen
ist den Ausgebern die Wahl des elnen oder des audern Besörderungsweges onheim
zu stellen.

Solches wird zur Nachachtung biermit bekannt gemache.
Greiz, den 20. Juul 1354.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Gelden Erispendorl.





Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

##

W. 18.
(Ausgegeben den 14. Juli 1854.)

40. Disciplinarregulativ
für Handhabung der Zucht bei der in Greiz errichteten Anstalt für Be-

schäftigung arbeitsscheuer Individuen.

Wier Heinrich der Bwanzigste von Gottes Gnaden, älterer Linie
souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. . 1½.
fügen hiermit zu wissen:

Nachdem von dem Stadtrathe Unserer Residenzstadt Greiz mit Unserer
Landeöherrlichen Genehmigung besage Statuts vom 20. Juni 1854 eine Anstalt
für Beschäftigung arbeitöloser und arbeitsscheuer Individuen begründet worden ist
und Wir es für den Zweck dieses Inslituts für nöthig erachtet haben, der hiesigen
Stadtpolizeibehörde die Diociplinarstrasgewalt über sämmtliche in der Anstalt Auf-
nahme sindenden Arbeiter zu verleihen und letztere rücksichtlich ihres Umfanges und
ihrer Abgrenzung nach dem Geschäftsbereiche anderer Behörden hier näher festzu-
stellen, so haben Wir nachstehendes

Disciplinarregulativ
entwersen lassen:

Regulativ
zu Handhabung der Disciplin bei der Anstalt zu Beschäftigung arbeitsscheuer

Individuen.
F. 1.

Der Aufseher der Anstalt hat die unter seiner Aufsicht stehenden Individuen
und zwar, wenn dieselben beim Straßen= und Communwegbau Beschäftigung finden,
jederzeit nach Anleitung des Landbaumeisters zur Arbeit anzuweisen.

#

st für die wirkliche Verrichtung der angewiesenen Arbeic im Allgemeinen
verantwortlich und hat daher die in der Beschäftigungsanstalt Aufgenommenen zu
ihrer Schuldigkeit gehörig anzuhalten.
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Er muß demnach Arbeiter, welche seiner Anordnung nicht oder nicht gengend
entsprechen, zuvörderst da nöthig unter Bedrohung mit körperlicher Züchtigung, an
ihre Obliegenheiten erinnern; fruchtet dies nicht, so hat er sich des Stockes zur

Züchtigung zu bedenen er darf dabei jedoch, bei strenger Ahndung, weder weiter
gehen, alo es der Zweck gerade erfordert, noch von seinem Rechte überhaupt anders,
als in einer i- vois Gesundheit völlig unbedenklichen Weise, Gebrauch machen.

Sollte sich ein Arbeitker thätlich widerseten, so kann der Aufseher von seinem
Seitengewehr, äußersten Falls bei gefährlichem, namentlich von Mehreren in Ver-
bindung geleisieten Widerstande sogar von seinem Schiesgewehr mit scharfer Ladung
Gebrauch machen; doch ist er bei Vermeidung sofortiger Dienstenthebung und harter
Bestrafung dafür verantworklich, daß er sich dieser ihm zuständigen Mittel nur dann,
wenn deren Anwendung zu seinem Schutze wirklich nothwendig erscheint und in einer
durch die Umstände gerechtfertigten Weise bediene.

Dagegen machen sich auch diejenigen Arbeiter, welche dem von einem ihrer Mit-
arbeiter thätlich bedrohten oder bereité angegriffenen Anstaltsaufseher ihren Beistand

auf dessen Zuruf versagt haben, der - schuldig.
Der Stadtpolizeibehörde zu Greiz seh- die Dicciplinarstrafgewalt über sämmt-

liche in der Beschäftigungöanstall aufgenommenen Arbeiter zu.
In dieser Eigenschaft hat dieselbe alle durch den Anstaltsaufseher oder auf an-

derem Wege zu ihrer Kenntniß gebrachten Vergehungen der Arbeiter gegen die beste-
hende Zucht und Ordnung, mögen dieselben nun in dem Lokal der Anstalt oder
aufierhalb desselben begangen worden sein, namentlich wörtliche und geringere thät-
liche Beleidigungen gegen den Aufseher der Anstalt, Straßenaufseher, Mitarbeiter
oder gegen Vorübergehende, beharrliche, durch correctionelle Züchtigung des Anstalt-
aufsehero nicht beseitigte, Weigerung der Arbeitsleistung, Verleitung von Mitarbei-
tern zu Ordnungowidrigkeiten, unsittliches * anstößigreé Betragen und ahnliche
Ungebührnisse zu untersuchen und zu bestraf-

Vergehen anderer Art aber hat sie #lene der zuständigen Gerichtobehörde zur

Untersuchung und Bestrafung anzuzeigen.
Die Strafarlen, deren sich die ar tpolize behorde in Ansübung ihrer Dis-

ulinorgewal zu bedienen hat, bestehenlnkörperlicher Züchtigung mit fünf bis zu fünfundzwanzig Peitschenhieben und
- geschärfter Gefängnißsltrafe bis zu vierzehn Tagen.

Die Schärfung ist durch hartes bager, in Abwechselung mit Entziehung warmer
Kost und nach Besinden Beschränkung derselben auf Wasser und Brod, herzustellen.
Die Verbüßung dieser Strafe sindet in der Amtsfrohnveste Statt und eo hat sich
zu diesem Behufe die Stadtpolizeibehörde vorkommenden Falles mit demjenigen Fürst-
lichen Amte in Einvernehmen zu setzen, welchem gerade nach dem bestehenden Turnus
die Jurisdiktion über städtische Wege und Plätze zukommt.
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F. (
Die Wahl der Strasgaktung ist von dr vermuthbar stärkeren Wirkung, welche

man sich bel der Individualität des Schuldigen von der einen oder anveren Straf-
art zu versprechen hat, abhängig zu machen.

6 Maaß der Strafe richtet sich nach der Größe des Vergehens, der dabei
bezeigten mehrern oder mindern Böcwilligkeit, und der elwaigen Rückfälligkeit des
Schuldigen.

8. 7.
Die Untersuchung in Disciplinarfällen ist summarisch und an keine Förmlichkeiten.

gebunden. Namentlich leiden die Vorschriften des Landesgesetzes vom 21. December
1346 darauf keine Anwendung. ZurVerurtheilungbedarfes keines streng juridischen
Beweisec, sondern es genügt hierzu die moralische Ucberzeugung, welche der Dezernent

aus den Untersuchungoergebnissen für die W des Inculpaten gewinnt.
Gegen ertheilte Strafbescheide sinder Fnr Rechtomittel Statt. Doch kann bei

Furstlicher Landroregierung über das Verfahren der Stadtpolizeibehörde Beschwerde
geführt werden; auch hat letztere jederzeit am Jahreoschluß die im abgelaufenen Jahre
ergangenen Acten ersterer zur Einsichtnahme vorzulegen.

FS. 9.
Wenn ein der Anstalt zugehsriges Individuum wegen Vergehungen gegen die

bestehende Zucht und Ordnung (N. 4.) wiederholt bestraft worden ist, ohne sich zu
bessern, so hat die Stadtpolizeibehorde dem Stadtrathe darüber Vortrag zu ma-

chen, welcher dann, nach Besinden, bei Fürstlicher Landesregierung der anagen
kann, daß der Schuldige nach Maaßgabe des Gesetzes vom 21. December 1946 aufbestimmte oder unbestimmte Zeit in einer Drnafarbestcanstal untergebracht werde.

Indem Wir nun diesem Regulativ andurch Unsere bandesherrliche Bestätigung
ertheilen und ihm die Kraft geseblicher Verordnung verleihen, bringen Wir dasselbe

hiermit zur Veröffentlichung und machen dessen genaue Beachtung und Befolgungllen, die es angehrt, hiermit zur besonderen Pflicht
Zu Bekundigung dessen haben Wir dieses Nculnto. eigenhändig vollzogen

und Unser größieres Regierungs-Insiegel beidrucken lassen.
Greiz, den 10. Juli 1854.

(L. S.) Heinrich XX.

Otte.
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50. Bekanntmachung,
die über das Heimathsrecht des Landgrafthums Hessen anher ergangenen

Mittheilungen betreffend.

Im weitern Verfolg der Bekanntmachung vom 21. December 1853, den Beitritt
der Landgräslich Hessischen Regierung zu dem Vertrag wegen gegenseitiger Uebernahme
der Auszuweisenden (1. J. Gotha 15. Juli 1851 (No. 1. der Gesetzsammlung 1854)
wird auf Grund der in Gemäßheit der Verabredungen in No. 6 und 7 des Schlußpro-

bobolls. anher gemachten Mittheilungen Folgendes zur Nachachtung hiermit bekannt
* NRacksichrlich des Erwerbs und des Verlustes des Inländerrechts gelten im

Wesentlichen die in der betreffenden Höchstlandesherrlichen Berordnung vom 7. No-
vember 1851 für das hiesige Fürstenthum festgestellten Grundsäte und Bestimmun-
gen.

2. Zur Ertheilung von Zusicherungen auf die Wiederaufnahme solcher Personen,
welche, ohne Unterthanen zu sein, auf Verlangen eines andern Staates aufgenommen
werden mussen, ist nur die Landgräfliche Kandesregierung 2. Deputation, zu Ausstellung
der Heimathscheine die Landgräflichen Verwaltungöämter (zu Homburg v. d. H. und

Meisenheim) competent.usichrlich der Trauung von Ausländern besteht die gesehliche Bestimmung,
daß keine Vonheirat)ung eines Angehörigen der contrahirenden Staaten, sei es mit

einer Inländerin oder Ausländerin, ohne Einwilligung der Heimathsbehörde dessel-
ben gestattel werden darf.

Greiz, den 26. Juni 1854.

Fürstl. Neuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. GedemErispendors.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linic.

M. 19.
(Ausgegeben den 2. August 1854.)

51. Gesetzliche Verordnung,
die Berichtigung des bei Erhebung der Branntweinstener zur Anwen-
dung kommenden Maischsteuersahes, so wic die Erhöhung des Eingang-

zolls für Hefe
betreffend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden alterer
Linie souverainer Fürst NReuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu

Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und LUobenstein 2c. 2c. 2.

verordnen auf Grund der mit den ubrigen betheiligten Zollvereinsstaaten gepflogenen
Verhandlungen und getroffenen respectiven Vereinbarungen, sowie unter Bezugnahme
auf den in &amp;. 5. des Branmwtnsteuergesete vom 23. Dezember 1833 gemachten
Vorbehalt hiermit Folgendes

I.

Es werden die zuletzt mittelst Unserer Verordnung vom 23. Juli 1838, in
ihrem Betrage berichtigten Säbee der von der Brreitung des Branntweins aus
Getreide und andern mehligen Stoffen zu entuichtenden Abgabe, und zwar:

a) der allgemeine Satz für jede zwanzig Quart der zur Einmaischung oder

Gihg der Maische benutzten Gesaße und fur jede Einmaischung von
2 Sgr. für die JZeit vom 1. August 1854 bic 31. 107 bis auf2 Ern 6 Pf. und vom 1. August 1855 ab bis auf 3
der Sat für die landwirthschaftliche Brennerei, welche nur PVon- 1. No-
vember bis 16. Mai, diesen Tag mit eingerechntt, im Betriebe sind, nur
selbost gewonnene Erzeugnisse verwenden, und an einem Tage nicht über
900 Quart Botligraum bemaischen, von 1 Sgr. § Pf. fur 20 Quart
Maischraum für die Zeit vom I. August 1854 bié 31. Juli 1855 bis
auf 2 Sgr. 3 Pf. und vom I. August 1355 bio auf 2 Sgr. 6 f. erhöht.

=
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Uebrigens soll die bei der Aucfuhr von Branntwein oder bei dessen Ver-
wendung zu gewerblichen Zwecken bicher gewährte Steuervergütung ferner in einem
der Steuer entsprechenden Betrage bewilligt werden.

II.

Vom I. August d. J. ab wird der Eingangszoll für Hefe aller Art, mit
Auöênahme der Bier= und Weinhefe, von 8 Thlr. auf den Saßh von 11 Thlr. für
den Centner erhöhet.

Sämmtliche Hebeamte haben sich hiernach genau zu achten.
Gegeben Greiz, den 18. Juli 1854.

(L. S.) Heinrich XI.
Otto.



52. Verordnung,
die Einfuhrung der Braumalzschrotsteuer in den Stadten Greiz

und Zeulenroda
belressend.

Obwohl durch M Ausführung des Gesetzes vom 17. Oktober 1838, die Be-steuerung des Bieres auf dem Lande beireffend, der durch den Jollverttag vom
II. Mai 1873 ureparen Besiimmung,

wornach in keinem Zollvereinöstaate vom Centnerr-zschrot wenigerals Sechszehn Groschen Preuß. Cour. erhoben werden
insofern genügt worden ist, da die bis jetzt in den Städten d hiesigen Fürsten-
thums nach anderem Maß stab erhobenen Abgaben vom Bier jenen Normalbetrag
übersteigen, so hat sich doch bei verschiedenen Veranlassungen die Nothwendigkeit
beraucgefbut, auf die durchgängige Einführung jener Besteuerungoweise Be-
dacht zu nehmen.

Nachdem zu diesem Behufe zuvorderst das Gewicht des in den Sltädten Greiz
und Zeulenroda zu jeden Gebraäude zu verwendenden Malzschrots nach Maßgabe
einer durchschnittlichenBerechnung festgestellt, und sodann ermittelt worden ist,
welche Steuer von jedem Centner Malzschrot zu erheben ist, um den Betrag der
zur Zeit von jedem Gebraude erhoben werdenden sämmtlichen Abgaben zu
decken, so wird nunmehr auf den Grund der nurerwähnten Erörterungen mit
Serenissimi höchster Genehmigung und nach ständischem Einvernehmen hiermit
Folgendes verordnet:

1.

on dem ersten, nach Ausschenken der dießjährigen Lagerbiere eintretenden,Vrauec an kommt bei den städtischen Brauereien zu Greiz und Zeulenroda die

zeitherige Erhebung der Abgabe von Bier nach Gebräuden gänzlich in Wegfall.

2

Dagegen ist von dem gedachten Zeitpunkte an vor der Hand und unter
Vorbehalt einer Revision auf den Grund weiterer Erfahrungen von jedem Leipziger
Centner gemetzten Malzschroies, welches zum Brauen verwendet wird,

von der städeischen Braureei zu qs eine Me von Einem
Thaler Achtzehn Silbergroschen

2) von der städtischen Brauerei zu Zeulenroda eine Abgabe von Zwei
halern

an die resp. Steuerämter zu Greiz und Zeulenroda zu entrichten.



Es versteht sich hierbei von selbst, daß zu jedem Gebräude dieselbe Quantität
Gerste, wie zeither, zu verwenden ist.

3.

Bei Vertheilung der eingehenden Abgabenbeträge sind — bis auf weitere, im
Hinblick auf die gegenwärtige Bevorzugung der städtischen Aerarien vorzubehaltende
Anordnung — die den biöherigen Antheilen der betreffenden Kassen genau ent-
sprechenden Verhältnißzahlen zu Grunde zu legen, und wird deböhalb specielle
Weisung an die resp. Steuerbehörden ergehen.

4.

Rücksichtlich des Betriebs und der Controle der städtischen Brauereien treten
die betreffenden Bestimmungen deo oben angczogenen Gesezes vom 17. Dktober
1838 ein und ist überhaupt dessen ganzer Inhalt von Eintrict der veränderten
Einrichtung an insoweit als maßgebend zu betrachten, als die darin enthaltenen
Vorschriften nicht durch die gegenwärtige Verordnung abgeändert sind.

Uebrigenc wird Fürstliche Regierung dafür Sorge tragen, daß den Betheiligten
von dem betreffenden Steneraussichtöpersonal, die bezüglich der Anwendung und des
Verständnisses jenes Gesetze# etwa gewünschtwerdende Auskunft bereitwillig ertheilt
werde.

Greiz, den 25. Juli1854.

Fürstl. Reuß- Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern, Erispendors.
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53. Bekanntmachung,
den zweiten Rechnungsabschluß der städtischen Sparcasse zu Greiz

belreffend.

von der Verwaltung der städtischen Sparcasse zu Greiz eingereichte —
in Gemäßheit deS §. 19. des höchstlandesherrlich bestätigten Statuts zu veröffent-
lichende — Abschluß der Rechnung auf das Jahr 1853 wird zur Nachricht aller
Bethelligten hierdurch bekannt gemacht.

Greiz, den 20. Juli 1854.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern, Erispendork.
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Zweiter Rechnungsabschluß
der flädtischen Sparcasse zu Hreiz, Ende December 1853.

Einuahme.
Cassa-Bestand aus vorigem Jahrer 2. 11
Einlagen (i9009
Zahlung für 15 eingelöste VBücher àu2½ e
Zinsen von außenstehenden Capitalien

S

Ausgabe.
Ausgeliehene Capitalien 5010 — —

Zurückgezahlte Einlagenincl. Zinaäsen · : 1846 8 = 9 =
Paaahiu- unkosten .. - 526- —

6908

Cassa-Bestand .. 89

Haupt-Abschluß.

8

Außenstehende Capitalien . . 7. 9765
Zinsen davon ....- 261
284 laufendeVocher àu 2½ S ....: 23

Vorräthige Biche, *m e .....- 82Cassa-Bestand .·..: 89

. 10223

10 %
5
7
1

14.
14%

27
20
15
14

14.

27.0%

2

1
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Einlagen laut mitfolgenden Verzeichnisses
7 9943 9  2 .Zinsen davon laut i

esselben. . 189 20 3

E zu kunhineUnkosten —

 . 10133 7.: 5 2

Ueberschuß 3 90 6 ½ 8 ’
Ende vorigen Jahres ergab sich ein Ueberschuß von 24 — 10

und * within dder Gewinn in dem abgelaufenenJah m. 66 5 h 10 #
enna den 20. Juni 1854.

Die Verwaltung der städtischen Sparcassc.

Joh. Aug. Schneider, 6CnralorenFriedrich Kugust Eduard Penndorf, 1 aloren.
Heinrich Eduard Schilbach, Controlenr.
Friedrich Wilhelm Heller, Cassirer.
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Verzeichniß
sämmtlicher Ende De 1853 in der städtischen Sparcasse befindlichen Einlagen

t den darauf berechneten Zinsen.

Zinsen. Capitalhl] Summa. Finsen. Capilal. Summa.
. J FA

49 6 13 5T #ô OCD C 3B2 72
„ 2 — 1— 59 1 10 41 –21.11380 7 3028 —
„ 3 212 3 90 2233, 42 1—.— 4511 3
„ —18 9 2127 9. 4 3J3 6 51 4 6

„ 6—21 9 221 951 7 6 3 4 6 12—„ „4 12 s» 226752637289
,,8 2— 8225 «» 2---.-
»9 l«.)3»1 ll22—
»0 til-»O 6 3
„ 11 51 I „ 28 6
„ 12 111 3 —i » 43—.—
» 1.9 2 33. 53 30 16 9
„ —239 3023 1 „ 55 16 9

» tst 3.-:»6 3229 6
» —24 6 332. „ 1924 6
» 7— 726 0. 5 —

„ 127 6 — 13 15 —
„ 21 5228 » 15—
„ 2 — 5— 7 „ 5.9

„ 22— —20 » 2139

,,· —«Js— — 7 „ —– —
„ —11 1220 » 1124 3
„2 — 8 9 —. 5 80 18 18 —

„ 2 5 9 — 6 50% 2726 6
„ 28 2. 23 2 53|/, 69 36
„ 210 1. 14 11: „ 70 —827 3
* 1— 10 911 71 38—44%% 1027. 3
« — 2 6 11 3 l1: „ 72 5 6 8 2 3 79
« —« 12 6 L „ 73 3 6 — 9 43

„ — 293— 32 „ 7—22— —2

» 59 39 6 ½ „ 75 — 3022 6 3122 6
» —1— --« 11 „ 76 1 10. 402132 1 3
,,· —«-«.--21()-«25 ,,-7—:s — 4
" 1— 59419½ 3 2344 59
„ 390 — 1.— — 9 1 199. V79 27 6 3 2 6 32—,

« l
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Zinsen.
. fA

25P
5190

Capital.

93 11 9

Summa.

* W A
102 12—.W1#7
150 13—.1
2719 33% 129
—— 130
15219831

10228 6, 132
42 2 3, 133
8° 76., 135

133 73, 136
190. 137

20 60% 138
1523 3.140
1426 61
5120%142

5 8 5. 143

23 6 144
—–— 5— 145

9223 146
7 10 3 147
——.

16 15 4 149
u—.
67 7 6, 152
— 155

5 12 3, 154
169J15
25 156

720 157
116 , 168
20 160
261561
17.90% l63
— #"
19565
19.166
1 9. 167
1916463
199

106 15# 1

1511 3% 1
33— 6, 173
7828 0„, 174

Finsen. Capital.

 [D1m

25 4 95
— 5—

d

 ·—— ... E

P5 ——t——ppp.
—

28

Summa.

SES-ZSSDEZESS FESESE

K .

2522 3
— 5—

5z„



Ziusen. Capitalu.Summa. Finsen. Capikal.] Summa.

 A. n AoGA à
— 22—. 22—— 222— 10 76
17 6 50——4517 6 76

– 3— 1 7½6
51 7½ 6

102 15—
41—.—

364 7. 6

88 13. 6
3

3819—

"0 —–.

3—
6

11125—

— — 10120 —

–– 4 6 §—–— — 18 4 6 10 6
J—12 9 7— 1712.0 — —:
– 11927T 27119 25 —

—– 7 6 1 10 7 6 15—
7 6 1— 10 7 6 3 6

1 15 0 —. — 6l 15 40322 6
1 7 6 — —5176 6 — —

11.3 5— 1511 3 4015—
— 7 6 0—– — 10 7 6 60 25—
— 2 3 3—— 32 0 5—

1 6 215—1 2 16 6 2512 6
2 3 — — 32 b0 10—

24 93 3 2 332711 30 8—
139 45 4746 3 4 1 —

2 3 3—.— 323 8 1 6
— 10 62 — 2110 6 45417 6

15! 25—— 2518 9 212 5—.
11325—— 21 7.2—

vW9 13 — 13.59 7.19
— 7 6 10—— 10 7 6 50 12 6
.15 21 11.2 9

— 12 9 – 1120 25 6 3
7 6 10.— 10 7 6 80 20

12075.– 7620 15 18, 9
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Finsen.
—

Capital.

 A

12 — —.

Summa.

*—.z

12 3—.E
8 1 6%

70 17 6
45 85
36 9 —

20
5

Zinsen. Capital.] Summa.
 —N "A

100—4%
300—— 300—– —

6 % 3 416 3

8—-—
30 —— 0——
 320 30——
60 —— 60 —.—

– –
10— 40—–—

200 ——– 200——

2–— 2——

—1
3 2 6 2 6

2 6 2 6
– — 16 — —

— — 25 —2 2 —

#SMW-TNWNMIIEW



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linic.

M. 20.
(Ausgegeben den 16. August 1854.)

51. Anthentische Interpretation
der in dem Innungöbrief des hiesigen Zimmerhandwerks vom gten
Mai 1784 in K. J. Art. XI. enthaltenen Bestimmung wegen der zum

jährlichen Hauptquartal von den Gesellen zu entrichtenden Auflage.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden älterer
Linie souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu

Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. ic. ac.

urkunden und bekennen hierdurch für Uns und Unsere Nachfolger an der Regie-
rung:

Nachdem Uns von Unserer Regierung vorgetragen worden, daß bei dem
Zimmerhandwerk alhier daruber Differenzen entstanden seien, daß einige
zu dem hiesigen Innungsverbande gehörige Zimmergesellen, welche meh-
rere Jahre außer Landes gearbeitet, sich geweigert hätten, auf diese
Zeit diejenige Gesellenauflage von 3 gr. Conv. 3 sgr. 10 pf. K.
W., welche nach §. 3. dreo Artikel XI. des Innungöbriefs des hiesigen
Zimmerhandwerks vom 4ten Mai 1784, jeder Geselle zum jährlichen
Hauptquartal in die Innungolade zu erlegen hat, zu brzahlen, als
wollen Wir, da die in dem nurerwähnten Paragraphen enthaltene Be-
stimmung eiwas zu allgemein gefaßt ist, zur Vermeidung jeder fernern
Ungewißheit und in Rucksicht darauf, daß diese Gesellenauflage mit der

von den Meistern gedachter Junung Geicheing. zu bewirkenden Auflagevon 4 gr. Conv. 5 shr.2pf. #. W. vornehmlich auf Beerdigungarmer Meister und Gesellen oder *en Frauen und Kinder angewendet
werden soll, Kraft der Und imwvohnenden Mach-volltommendet bezüglich
dieser artikelmähigen Bestimmung eine authentische Interpretation hier-
mit dahin ertheilen: daß fernerhin auch alle im Aublande in Arbeit
stehende zum hiesigen Innungsverbande gehörige Zimmergesellen die Art.

1
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XI. 9. 3. des Innungsbriefs vom Aten Mai 1784 vorgeschriebene Auf-
lage dann fortzuzahlen haben, wenn sie verheirathet siad, im entgegen-
gesetzten Fall aber davon freibleiben sollen.

Urkundlich Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift, und Vordruckung Unseres
Fürstlichen Regierungssiegels.

Greiz, den 20. Juli 1854

(L. S.) Heinrich XX.

Okto.
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55. Bekanntmachung,

die Portssreidel: der Correspondenz mit Königlich Sachsischen Be-hörden in Kriminal= und Polizeiuntersuchungen.

Unter Bezugnahme auf die Bekannemachung vom 23. März 1854, die mit
der Königlich Sächsischen Regierung wegen der in Kriminal= und ihiifecn
gen erwachsenden Kosten abgeschlossene Convention betreffend,
sammlung) werden die Justizbehörden zur Nachachtung hiermit iniKenkung gesetzt,
daß in Bezug auf die in Artikel 3 und 4 jener Convention gedachten Correspon-
denzen von der Fürstlich Thurn und Tarischen Postverwaltung die Porkofreiheit,
unter der in Art. 3 angegebenen Voraucsetzung, daß dieselben mit entsprechender Auf-
schrist versehen, und mit dem vorschriftmäßigen Dienstsiegel verschlossen seien, zuge-
standen und Seiten derselben dem gemäße Instruction an die betreffenden Poststellen
erfolgt ist.

Greiz, den 24. Juli 1854.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern Er#spendors.
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56. Bekanntmachung
der unter den Staaten des Thüringischen Zoll= und Handelsvereines
getroffenen Vereinbarung wegen gegenseitiger Befreiung der Steuer-

aussichtsbeamten von Chaussee= und Wegegeld-Abgaben.

ie Staaten des Thüringischen Zoll= und Handelsvereines, als Preußen,
Kurhessen, Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen, Sachsen Altenburg, Sachsen-
Coburg= Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg Sonderöhausen, Reuß
älterer und jungerer Linie sind wegen gegenseitiger Besreiung der Steueraufsichts-
beamten von Chaussee= und Wegegeld-Abgaben in Folgendem übereingekommen:

I. Jeder zum Steueraufsichts= und Controle-Personal eines der Vereins-
staaten gehörenden hehern oder niedern Beamten ist innerhalb des

ganzen ihm angewiesenen Aufsichto= und Controle-Bezirksé auf Dienst-
reisen von denjenigen Chaussee:, Brücken:-, Pflaster-, Damm: und Wege-
Abgaben, welche für Rechnung der Staatskasse erhoben werden, befreit,
mag er zu Pferde, zu Wagen oder zu Fuße reisen.

— — Hat ein Beamter der angefhrten Kategorie auf seinen Dienstreisen
nach und aus einzelnen Orten seines Inspectionöbezuks das Gebiet ei-
nes andern Vereinéstaales als desjenigen, in welchem er angestellt ist,
zu berühren, so genießt er auch in diesem die unter I. festgestellte Be-
freiung.

III. Der Beamte, welcher die Befreiung in Anspruch nehmen will, hat an
jeder Hebestelle anzuhalten und sich durch Vorzeigung seiner Freikarte
zu legitimiren. Leblgedachte Verbindlichkeit liegt ihm auch gegenüber
dem zur Gontrole der Chaussee = und Brückengeld-Erhebung nach der
Landeygesetzgebung berufenen Aufsichtöpersonale ob.
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Solches wird zur Nachachtung des Steueraufsichts- und Controlepersonals
sowohl, als der Chaussee- und Wegegeldeinnehmer, sowie der Chausseeaufseher hier-
mit bekannt gemacht.

Greiz, den 29. Juli 1854.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.

Otto.

v. Geldern, Erispendors.
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57. Consistorial. Verordnung,
die Haltung der Pfarr-Archive betreffend.

Da es nothwendig ist, daß die Archive der Pfarreien in guter Ordnung er-
halten werden, denselben aber biöher nicht überall die erforderliche Aufmerksamkeit
und Sorgfalt gewidmet worden ist, so verordnen Wir hiermit Folgendes:

1.

Jeder Pfarrer ist verpflichtet, ein geordnetes actenmäßig eingerichtetes Pfarr-
Archiv zu halten, daher solches, wenn er es berrito vorgefunden, gehörig fortzu-
führen, oder, wenn dies nicht der Fall war, neu anzulegen.

2.

Zu diesem Behuf sind die vorhandenen Papiere einer sorgfältigen Durchsicht
zu unterwerfen, das Wichtigste und der Erhaltung Werthe zu sammeln, in gehö-
riger Ordnung in Actenhefte zu bringen und über letztere, deren Inhalt auf dem
Titel zu bemerken ist, ein Repertorium anzulegen. Diese binnen Jahreöfrist späte-
stens zu bewirkende Archiv: Ordnung ist bei bunftigen Kirchenvisitationen ins Auge
zu fassen, der Befund zu Protocoll zu nehmen.

3.

Bei Amtsveränderungen haben der abtretende Pfarrer oder dessen Relicten dem
Nachfolger oder dem nächstbenachbarten Pfarrer und dieser dem Nachfolger das
Archiv nach dem zu vergleichenden Repertorium zu übergeben, daruber ein kurzes,
von beiden Theilen zu unterzeichnende6, Protocoll aufzunehmen und dasselbe an
Fürstliches Consistorium einzusenden. Fur die sich etwa ergebenden, im Protocoll
bemerkten Mängel bleiben der abgehende Pfarrer oder dessen Relicten haftbar.

4.

Kein Actenstück darf ohne Erlaubniß de5 Fürstlichen Consistoriumo an Privaten
gegeben werden. Einzelne Schreiben sind nur in beglaubigter Abschrift hinauszu-
geben.
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Ueber jedes aus der Hand gegebene Actenstück ist ein Empfangschein zu hin-
lerlegen, der Wiederempfang vorzubemerken.

Bei amtlichen Mittheilungen an vorgesetzte oder coordinirte Behörden ist das
Concept desSchreibens, womit die Abgabe erfolgte, an die Stelle des Heftes zu
legen.

Jedes einzelne Actenstuck wird chronologisch dem Actenhefte einverleibt. Vor

jeder Moferuigung ist das Concept eben so einzuheftenwandte Gegenstände, welche selten vorkemmen, können in Einem Hefte
vereiniger werden. Neltere Acten, die noch Bedeutung haben, sind mit den neuen
gleichen Betressc zu verbinden. Antiguirte Gegenstände konnen abgesondert aufbe-
wahrt werden. Wo verschiedene Actenhefte gegenseltigen Bezug haben oder sich er-
gänzen, wo Acten feblen u. s.w., sind Vorbemerkungen darüber zu machen. Bei
-bschriften ist zu bemerken, wo das Driginal befindlich.

6.

Jeder Pfarrer hat ein Amtsjournal nach dem unter A. beigefägten Schema
zu führen, in welchem 1) die fortlaufende Zahl der erpedirten Sachen, 2) der Tag
des Eingangs, 3) der Gegenstand und das Dalum desselben, 4) die Erledigung
und deren Datum, 5) das Acteuheft, zu welchem die Sache gehört, zu verzeich-
nen sind.

Von den ergehenden Circularverordnungen ist der wesentliche Inhalt zu den
betreffenden Acten abschriftlich zu bringen.

7.

Die Acten sind an einem trockenen und dem Staube nicht ausgesetzten Orte,
in einem verschließbaren Schranke aufzubewahren.

8.

Obgleich über die Anordnung der Actenhefte wegen Verschiedenheit des Um-
fangs der Archive bestimmte Vorschriften nichl gegeben werden konnen und dieselbe
haurtsächlich von dem ordnenden Sinne des Pfarrers abhangt, sv wird doch —

wo nicht ein schematisch geordnete Archiv schon x- ist, in welchem Falle es
in bißheriger Weise sorrgeführt werden mag, —dasnachstehende Schema dem
Ordner zum Fingerzeige dienen können.

A. Statutarisches.

1) Gesebe,
2) Verordnungen der vorgesetzten Behörden,
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3) Localstatuten (Pfarrmatrikel, Nachweisungen über Brauch und Her-
kommen).

B. Acten, das Pfarramt betreffend.

4) * Pfarramt überhaupt betreffend (Antritt, Niederlegung, Vertre-„,Conferenzen, Kirchenrevisionen 2c.5)) 2s Pastoratégeschäfte betreffend (Kicchendalher, Archiv, Chronik).
6) Den Kirchendienst betreffend (Liturgie, Predigten, Catechisationen 2c.).
7) Die specielle Seelsorge betreffend (Suhnerermin,, Admonitionen, Haus-besuche, Mission, Armenpflege 2c.).
8) Lrsalircheninspetion betreffend (Grundstcke, Gebäude, Inventarium,„Kirchenvorsteher2c.).

9) gokalschuliustrrtte betreffend (Grundstücke, Gebäude, Inventarium,
Schulcasse, Schullehrer, Schulleben 2c.)

C. Acten, das Pfarrlehen betreffend.

10) Das Pfarrlehen überhaupt betreffend
11) d½ Pfarrlehens- Zubcho betreffend (Grundstack, Gebäude, Inven-

tarium, Pfarr-Capiktal 2c.

12) 5# F4eien en effend (Ertheilung und Uebernahme, Ab-
trelung und Ueber:

13) Die L4utepenonlourg betreffend (Einkommen, Decem, Pfarrge-
rechtsame, Wittwencasse 2c.).

9.

Das über sämmtliche Acken anzulegende und fortzuführende Reperkorium muß
alle Actenhefte in der Ordnung enthalten, in welcher sie im Archiv aufbewahrt sind.
Ihm ist ein alphabetisches Register mit Angabe jedes Heftes beizufügen. Hinter
jedem Rubrum des Reperkoriums und hinter jedem Buchstaben des Registers ist
einiger Raum zu Nachträgen leer zu lassen.

Von dem Amtseifer der Pfarrer wird erwartet, daß sie sich der mit der ersten
Einrichtung der Archive verbundenen nicht geringen Mühe dennoch um der dadurch
zu erzielenden Geschäftserleichterung für sich und ihre Nachfolger und um des dar-
aus zu verhoffenden mehrseitigen Nutzens überhaupt willen gern und mit aller Sorg-
falt unterziehen werden.

Greiz, den 10. August 1854.

Fürstl. Reuß. Plauisches Consistorium das.
Otto.

v. Gelden-Crispe#dor#.





Schema eines

7. Februar

24.

d E

Eingangs-
##tag.

l
Registratur, das am 27./I. ahelgte Ableben der ledigen Henriette Weber

Betreff und Datum des Eingangs oder der Niederschrift.

!I. Januar Reseript des Farstlichen Consistoriums, die Reparatur des hiesigen
Kirchdaches betreffend, vom 3.,I.

alhier betreffend, vom 28.,/1

Protocoll über die auf der Pfarre stattgehabte Verhandlung mit der
Gemeindevorständen wegen Erweiterung des hiesigen Gotteßackers,
vom 7./II.

Erlaß des Ephorats, die Höchste Diepensation des Leinwebermeister
Heinrich Winter hier vom dreimaligen Aufgebot bei siibe Verheir
rathung mit Jungfrau Johanne Weiß hier, vom 24.“

#i, das Anbringen der Wilhelmine verehel. Schmidt geb. Rie
von hier, wegen Scheidung von* Ehemann, dem Tisch

lermeister Carl Schmidt, vom 2.



Amtsjournals.

Erledigung und Tag derselben.

Ist, in Folge der hohen Genehmigung der Reparatur, der Kastenvorsteher Phi-
lipp Meier am 12. Januar mit der Veraccordirung der Zimmer- und Schie-
ferdeckerarbeit an die betreffenden Gewerken, beauftragt worden.

Ist, da die 2c. Weber weder Deöcendenten noch Ascendenten zu Erben hinter-
lassen, dem GCollateralgeldersiccal die verordnungsmäßige Anzeige mittelst
Shreibens vom 5. Februar, abgegangen den 7. dess. Mon., gemacht wor-

Ist 14 Wunsch der Gemeinde wegen Ankaufé des Frankischen Wiesfleckchens
aus den Mitteln des Kirchenärars dem Fürstlichen Consistorium mittelst Be-
richts vom 19. Februar, abgesendet am 20. dess. Mon., vorgetragen wor-
den.

Sind die Verlobten am Sonntag Estomihi kirchlich ein für allemal aufgeboten
und am 27. Februar getraur, auch Solches in das Trauregister eingetragen
worden.

i
l

l

l
JstattfdsnthanärzSühnctckminunbekananundsinddieSchmidtifchm 6

Eheleute hierzu am 3. März mündlich vorbeschieden worden.

Actenstück.

nepertor. B.
4.Cap. 1 No. 2.

B. Cap. 5.
No. 5.

B. Cap. 8.
No. 7.

B. Cap. 6.
No. I.

B. Cap. 7.
No. 4.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. 21.
(Auögegeben den 25. August 1854.)

38. Gesetzliche Verordnung,
die Kaufmännischen Anweisungen betreffend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden älterer
Linie souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu

Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und bobenstein 2c. 2c. 2c.

haben, um in Bezug auf die Kaufm ännischen Amwveisungen und die aus ihnen her-
vorgehenden Rechtsverbindlichkeiten, eine Uebereinstimmung mit der Gesetzgebung der
benachbarten mit Unserm Fürstenthum in vielseitigem Handelsverbehr stehenden Staa-
ten herbeizuführen, zu verordnen Ung bewogen gefunden und verordnen hiermit:

S. I.

Kaufmännische Anweisungen, d. i. solche Papiere, welche in ihre Fasuns(nicht blos in einer Aufschrift) als Anweisung bezeichnet und sonst in der F.4
der deutschen Wechselordnung No. 2. bis 8. für Wechsel vorgeschriebenen # aus-
gestellt sind, stehen, insoweit nicht in den folgenden Bestimmungen etwas Abwei-
chendes festgeseht ist, dem gezogenen Wechsel allenthalben gleich.

*. 2.

Auf Uso (all’ uso) tahlbor gestellte Anweisungen verfallen am 14. Tage
nach ihrer Präsentation zur Sicht.

8. 3.

Anweisungen werden nicht zur Annahme präsentirt. Geschiehr dies, so ist der
Bezogene nicht verpslichter, sich darauf zu erklären, und der Inhaber ist nicht be-
sugt, wegen Verweigerung der Annahme oder einer Erklärung darüber Protest zu
erheben und Regreß zu nehmen.



Wird jedoch eine Anweisung acceptirt, so entsteht daraus dieselbe Verbindlich-
keit wie aus der Acceptation einer Tratte.

8. 5.

Anweisungen mit den vorstehend bezeichneten rechtlichen Wirkungen müssen min-
destens auf eine Summe von 50 Thalern lauten und dürfen als das weiteste Ziel
der Zahlbarkeit drei Monate nicht überschreiten. Sollten Anweisungen auf eine
niedrigere Summe oder auf eine längere Zahlungofrist gestellt sein, so sind dieselben
in dem einen, wie in dem anderen Falle, als gezogene Wechsel zu betrachten, kön-
nen daher sofort zum Accept präsentirt und wegen Mangel Annahme, wie auch
Mangel Zahlung, protestirt werden.

S. 6.

Im Wechselhandel werden unter Wechseln, ohne besondere Vereinbarung, An-weisungen nicht verstanden
Urkundlich haben Wir diese gesegliche Vererdnung eigenhändig vollzogen und

Unser grösteres Regierungosiegel beidrucken lassen.
Greiz, den 5. August 1854.

(L. S.) Heinrich XX.

Otto.



59. Nachtrag
zu den dem hicsigen Tuchmacherhandwerke unterm 1. November 1661

höchstlandeöherrlich verliehenen Innunge= Artikeln.

Wir Heinrich der Cwanzigste von Gottes Gnaden, älterer Linie
souverainer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greijz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.
urkunden hiermit für Uns und Unsere Nachfolger an der Regierung:

Im Artikel 33. des der Innung der Tuchmacher höchstlandeöherrlich verliehe-
nen Innungsbriefo vem I4. November 1661 ist verordnet, daß die Lehrlinge bei
dieser Innung eine vierjährige Lehrzeit zu besiehen haben. Unter dem Anführen,
das gegenwärtig die Meister der hiesigenTuchmacher-Innung kein Tuch, sondern
nur andere wollene Waaren, wie die Meister der hiesigen beineweber= und Jeug-
macher-Innungen fertigen, und dem Bemerken: daß, weil bei den zuletzt gedachteh
beiden Innungen nur eine dreijährige Lehrzeit slaktsinde, die Tuchmachermeister kelne
Lehrlinge bekamen, hat der derzeitige Obermeister der Juchmacher-Innung Karl

Friedrich Reißmann von hier, fur dieselbe in einer desfalls unterm 28. März 3.
April l. J. gemachten unterthänigsten Eingabe, sowohl darum: daß die vierjährige
Lehrzeit der Tuchmacherlehrlinge auf eine dreisährige abgekurzt werde, alé darum:
daß den Tuchmachermeistern, weil alle drei Innungen, die Lein= und Zeug-
weber-, die Zeugmacher: und die Tuchmacher-Innung — ganz dieselben Waaren

fertigren und ohnehin schon zwischen den Innungen der Zeugmacher und Tuchmacher
diejenige Absonderung bezüglich deo gegenseitigen Arbeitens der Gesellen, wie solche
die Leineweber-Innung noch aufrecht erhält, nicht so streng beobachtet würde, ge-
stattet werde, bei Anfertigung anderer wollener Waaren, als Tuche, auch Weber-
und Zeugmachergesellen in Arbeit nehmen zu dürfen, während den beineweber= und
Zeugmachermeisiern gegenüber in Rücksicht der Tuchmachergesellen ein ganz reciprokes
Verhältniß eintrete, gehorsamst gebeten und darum unterthänigst nachgesuchr, dies
in einem Nachtrag zu ihren Innungs Artikeln gnädigst auczusprechen.

Nachdem nun Unsere Landes= Regierung ver der an Und auf Erferdern zu
erstattenden Aeußerung bezüglich des letzteren Vunktec mit den betreffenden Innun-
gen verhandelt und eine Vereinigung wegen der gegenseitigen Gestattung der Ge-
sellenannahme nur zwischen der Tuch= und der Zeugmacher= nicht aber auch zwl-
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schen der Tuch- und der Leineweber-Innung erwirkt hat, so haben Wir nunmehr
auf den Uns des Falls erstatteten Vortrag, in gnädigster Berücksichtigung der
Verhältnisse sowohl wegen der Gesellenannahme, als wegen der gebetenen Verkür-
zung der vLehrzeit, verordnet, was folge:

1.

Die Lehrzeit soll von nun an bei der hiesigen Tuchmacherinnung wie
bei dem Lein- und Zeugweber- und bei dem Zeugmacherhandwerk alhier auf
zwei Jahre für einen Meisterosohn und auf drei Jahre für einen Frem-
den beschränkt und festgesetzt werden.

2
2.

Hinsichtlich der Gesellenannahme soll es den Tuchmacher= und Zeug-
machermeistern hinführo erlaubt sein, bei allen ihren Arbeiten, ohne daß
die erlernte Profession hierbei einen Unterschied geböte, ebenso Tuchmacher-
gesellen wie Zeugmachergesellen und umgekehrt verwenden zu dürfen, wohin-
gegen es der Annahme von beinewebergesellen gegenüber bei dem zeitherigen
artikelmäßigen Verbot sein Bewenden hat.

Urkundlich haben Wir diesen Nachtragsverordnungen unter Vordruckung
Unseres größeren Fürstlichen Insiegels und Beifügung Unserer eigenhändigen Un-
terschrift Unsere Landeöherrliche Sanction hiermit ertheilet.

So geschehen Greiz, den 1 1. August 1854.

(L. S.) Heinrich XX.

Otto.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

#

W. 22.
(Auêgegeben den 27. September 1854.)

60. Bekanntmachung,
die Beigabe von Frachtbriefen zu den Fahrpostsendungen und die

Signirung der lehteren betreffend.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß in Beziehung auf
die Beigabe von Frachtbriesen zu den Fahrpostsendungen und die Signirang der
lebteren vom 1. October d. J. an, msoweit nicht bei Sendungen nach dem Post-
vereins-Auc-land besondere Festseungen bestehen, die folgenden Bestimmungen zur
Anwendung kommen sollen.

1.

Jedem Packet (Kiste, Faß, Koffer c.) mit Geld, oder anderen Gegenständen
muß ein Begleitbrief beigegeben sein.

Der Vegleitbrief einer Sendung muß mindestens aus einem zusammengelegten
Viertelbogen Papier bestehen; derselbe kann auch aus einem förmlich verschlossenen
Brief bestehen, darf jedoch nicht mit Geld oder sonstigen Gegenständen von ange-
gebenen Werthe beschwert sein.

Auf dem Begleitbriefe muß die äußere Beschaffenheit der Sendung, ob es
eine Kisle bios (ohne Emballage), eine Kiste in Leinen, ein Koffer, ein Faß, ein
Kober u. s. w. ist, ferner die Signatur des Packet6 und, wenn der Werth und
Inhalt angegeben wird, die Wertho= und Inhalto-Declaration enthalten sein.

er Begleitbrief muß mit einem Abdruck des Petschafts, mit welchem die
Sendung verschlossen ist, versehen sein.

Zu einem Begleitbriese können mehrere Sendungen gehören.
Wenn der Werth von mehreren zugehörigen Packeten declarirt wird, so ist der-

selbve auf dem Frachtbriefe von jedem solchen Packete besonders anzugeben.



—180 —

2.

Die Signatur der Sendung muß aus mehreren großen lesbaren Buchstaben
oder Nummern oder Zeichen bestehen und den Bestimmungsort, übereinstimmend mit
der Bezeichnung desselben auf dem Begleitbriefe, ergeben.

Die Signatur muß dauerhaft und haltbar sein, sie muß bei Wild, bei Ge-
slügel in Neben, bei Fleischwaaren, welche leicht Fett absetzen, und bei Bärme-
oder Hefe: Sendungen in Beuceln auf einem hinlänglich großen und gut befestigten
Stäck Holz oder Leder angebracht sein. Ein Aufkleben von Signaturen mittelst
eines Stücks Papier u. s. w. auf Packete . ohne weitere Befestigung durch Ver-
schnürung rc. ist unzulässig. «

4.

Zu Gegenständen, welche in Briefform vorschriftsmäßig verpackt mit der
Fahrpost befördert werden (Geldbriefe, kleine Werthsiuche 2c.) ist die Beigabe von
Frachtbriefen nicht erforderlich.

Greiz, den 1. September 18534.

Fürstl. Rcuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern, Crispendors.
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61. Bekanntmachung,
den Beitritt des Großherzogthums Luremburg zu der Convention
wegen gegenseitiger Uebernahme der Auszuweisenden d. d. Gotha

iuzm 15. Juli 1851 betreffend.

Nach einer auf gesandeschaftlichem Wege anher gelangten Mittheilung hat die
Königlich Niederländische Regierung beim Bundeölage den Beitritt des Großherzog,
thumo Luxemburg zu dem Vertrage wegen gegenseitiger Uebernahme der Aus-
zuweisenden (1. J. Gotha, den 15. Juli 151, erklärt, den Beitritt des Herzog-
thums Limburg aber abgelehnt.

Solches wird mit dem Bemerken hierdurch bekannt gemacht, daß die in je-
nem Vertrage vereinbarten Grundsätze und Vorschriften nunmehr auch rücksichtlich
der Staatöangehörigen des Großherzogthums Luxremburg in den hiesigen Landen
zur Anwendung kommen.

Greiz, den 5. September 1854.

Fürstl. Reuß. Plauische Landcsregierung das.

Otto.

v. Geltern, Griépendorf.





Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

Ja.3.
(Ausgegeben den 27. Dktober 1854.)

62. Bekanntmachung,
die weitere Suopension der Getreidezölle betreffend.

(Puelizirt in Nr. 106 k#s Amts= und Verordnungeblattes.)

Bei der eilsten Genralkonserenz in Zollvereinsangelegenheiten ilt mie Räcksicht
aus die star findende Theuerung beschlossen worden, dasi die Einstellung der Erhebung
des Eingangs golles für Gerreide und Hulsenfrüchte, Mebl dar aus und ondere Müh=
lensabrikarc, nämlich: geschiotene und geschölte Körner, Geaupen, Gries und Gie,
gestompste oder geschälte Hiese bis Ende Dezember dieses Jahres ausgedehnt
werde.

Solches wird zur allgemeinen Nachachtung biermit bekannt gemacht.
Greiz, den 30. September 1854.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregicrung dafs.
Ollo.

v. Gelbern, Crispesbers.
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63. Fernerer Nachtrag
zu den unterm 8. Mai 1790 Landesherrlich erneuerten und veränder-
ten Innungs- Artikeln des gemischten Handwerkes der Tischler und

Glaser allhier.

Wir Heinrich der Zwanzigste von Gottes Gnaden, älterer Linie
souverainer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera), Schleiz und Lobenstein 2c. c. c.
urkunden hiermit:

Es har die Innung der Tischler und Glaser allhier unterm 25./27. Jull d. J.
bei Uns dorumnach gesucht, daß die in ihren Innungsa#elkeln vom 8. Moi 1790
bestimmren Gehübren beim Aufdingen, Lossprechen und bei der Melsterrechreertbeilung
in einer, mit den bezüglichen Gebührensätzen der übeigen biesigen Handwerksinnungen
in Verhaltniß stebenden Weise e# höht werden möckten, damit dem durch dos un-
gleiche Verhältniß berbeigesührten Andrange zu ibrem Handwerke einigermaßen Ein-
balt geschehe.

Nackdem Wir dieses Gesuch von 2* Landesreglerung haben prüsen undUns daruber Vortrag erstatten lassen, so hiben Wir dem Anttag entsprechend Fol-

gendes zu bestimmen Uns bewogen besanden:
Anstatt der im N'tikel I. 6. 3 * 5 des Landesherrlich erneuerten und ver-

anderten Innungsbrieses vom 8. Mol 1790 festgesetzten Ausding· uud Lossptech-
gebuhren hat von nun an ein auszudingender oder loszusprechender Lehrling folgende
Gebuhren zu entrichten:

3 Thlr. — Sgr. — Pf. in Unsere Rentkasse,
3 „ — „ — „, in die Innungelade,

1 „ 15 „ —„ in die Sctadekämmereikasse,
— „ 22 „ 6 „ in den Kieckkasten,

„ 15 „ — „sür den Rarhsdeputkr##e#n,

— „ 15 „ —„für den Obermeister,

— „ 10 „ — „ für den Ionungsschreiber,

— „ 7 „ 6 „sür den Jungmeister,
— „ 15 „ — „Forder= und Schließgebühren.

Eines Meisters Sohn hat mit Auspahme der Geböhr von 3 Thle. — Sgr.
— Df. in Unsere Rem'kasse nur die Hölste von jeder der vorstehenden Gebühren
zu enttichten.
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2.
An die Stelle der im Urtikel V. . 1, 2, 3, 4 und 6 des Innungsbrieses

bestimmten Melsterrechesgebbren #reten von nun an solgende erhöhe Gebührensäte:

A. Gebüh,en bei Erlongung des —-
a) der beim Ha urrden Gesellen10 Thl Ser. — P#f. in Unsere Renkkafse,

10 7“ sNui « « i

5 « « «

2 „ 15 „ — „„ in den Kucchkosten,

— „ 20 „ — „ ür= den Rathsdeputirten,

– „ 20 „ — „ ür den Obermeister,

„ 15 „ —„ lüe den Handwerkeschrelber,
— „%„ 7u „ 6 „ (ür den Jungmeister,

1 „ — „ — „, Jeorlder und Schliellgehühre

10 süc die Mohlzeit;
b.) eines Mrtlers Schn ober ein seemder Geselle, welcher einen Meillers Toch-

ter oder Wirwe beirathet, hat mit Ausnahme der Gebühren von 10 Kolc.
in Unsere Rentkosse und der 10 Tolr. ebh nur die Hälste
der unter a sestaesetzten Gebuhren ju entrichten;

o) eines sraden ss, welcher das Ssaoimelserech suche:
8 Thlr. — NMf in Unsere Renkkasse,
6 — „ In die Janungslade,

4 — „ — „in die Scadkkasse,

2 „ — „ —„in den Kirchkosten,

„ 20 „ — „ füc den Nuhsdepmtirten,

— „ 20 „ —„sür den Obermessier,

— „ 15 „ —„ sue den Handworkeschreiber,

— „ 7u 5 6 „ ür den Jungmeister,

„ — „ — „ Forder und Schliehgebühren,

10 — „ sMür die Mahlzeit;
) ein fremder Mosger, welcher eines Stad'meislers Tochter oder Witewe bei-

rathet, hat mit Ausnahme der Gebühr von 8 Thlr. in Unsere Rent-
kosse und der 10 Thlr. Mahlzeitgelder nur die Hälste der vorslehend
unter c beslimmten Gebühren zu enciichren.

B. Gebühren bei E.langung des Landmeisterrechts,
a) eines beim Handwerk sremden Gesellen

10 Thlr. —. Sgr.— Ds. in Unsere Rentkasse,
10 „ * — „, in die Innungslade,

— „ 20 „ — sür den Rathsdepmirten,

— 20 „ —„ ür den Opermeister,7.

**—.

2
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— Thle. 15 Sgr. — Pf. fur den Handwerksschreiber,
— „ 70 6 „ für den Jungmelsster,

n „ — „ — „ Forder- und Schließgebühren,
— — „, süc die Mahlzeie;

b) 47c0 Meisters Sohn oder ein Fremder, welcher eines Meilsters Tochter
oder Witiwe beirather, hat mit Ausnahme der Gebühr von 10 Tole-
in Unsere Renekasse und der 10 Thlr. für die Mahlzeic nur die Hälfte
von jeder der vorstehenden unter a festgesehten Gebühren zu erlegen;

) eines siemden Meisters, welcher das Landmeisterreche sucht:
8 Thlr. — Sgr. — Pf. in Unsere Renrkasse,
8 „ — „ —„ in die Innungslade,

— „" 20 „ — „ sür den Ratbsdepurtrten,

— „ 20 „ — „ südr den Obermeister,

— „ 15 „ —„für den Handwerkeschreiber,
— „ 7 %q 6 „ ür den Jungmeisler,

1 „ — „ — „ Forder= und Schließgebühren,

10 „ für die Mahlseic;
"1) ein solher fremder Meister, welcher eines Meisters Tocheer oder Witewe

beirathet, hat mic Ausnahme der Gebühr von 8 Tolr. in Unsere Rent-
kasse und 10 Thlr. für die Mahblzeit nur die Hälfte der vorstehend
unter c bestimmten Gebühren zu enrrichten.

Ueber die vorstehenden Abänderungen der in den Artikeln I. und V. des un-
kerm 8. Mai 1790 Landesherrlich erneuerten und veränderten Innungsbrieses des
biesigen Tischler, und Gloserhandwerks bestimmten Gebühren haben Wir allenthalben
mit Vorbebale des Landesherrlichen Dispensarionsrechtes und der Besugniß, diese nach-
traglichen Bestimmungen ebenso wie den ursprünglichen Innungsbrief Unseres Gefal-
lens zu ändern, zu mindern, zu mehren, zu erklären, auch ganz oder zum Theil wie-
der aufzuheben, gegenwäriige Urkunde unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und
Vordruckung Unseres Fürstlichen Insiegels ausfertigen lassen.

So geschehen Greiz, den 11. Oktober 1854.

(L. S.) Heinrich XI.
Otto.
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64. Bekanntmachung,

die Einschärfung des Verbots wegen Schießens und Fangens der
von Insekten lebenden Waldvögel

bekteffend.

(Publizirt in Nr. 107 des Amts= und Verordnungsblaltes.)

Da dem Vernehmen nach dem, durch das Publikondum vom 7. September
1800 erlossenen und durch die Publikanda vom 11. September 1828 und vom 12.
August 1840, sowie durch die provisotische Vererdnung, die Ausübung der Jogd
berressend, vom 3. November 1851 in §.227 erneuerten Verbot des Schiehens und
Fangens derjenigen Waldvögel, welche grösirentheils von Jnsekten leben, gegenwärtig
durch Wegsangen von Meisen zuwidergehondele witd, so wied in Hinblick ouf dle da-
durch zu besorgende Vemehrung der namentlich den Woldungen schädlichen Insekten,
das gedachte Verbor des Schieh#ens und Fangens

sämmtlicher Meisen. Arten, der Fink-, Blau., Hauben und Schwanz=
Meise,

aller Gattungen von Spechten, des Schwarz., Grün., großen und klel-
nen Bunt= Spechtis, des Blau-Spech'ts oder Specht-Meise, des Baum-
lausers oder Grau. Spechté,

vom Geschlechte der Mocaclllen, der Rachtigall, Grasmücke, Bochslelze,
des Rothkeblchens, Rothschwanzes, des Zaunkönigs und des Gold-
hahnchens,

des Finkengeschlechts, des Buch- oder Wald., Tannen-, Distel.Finkes,
des Hönstinge und Zeisigs, auch aller Gattungen von Schwalben

sowle dos Verbot der Meisenhütten, Leimruthen, Sprenkel 2c. bel einer Geldsttrase
von 1 bis 10 Tholern oder verhältolsimästiger Gelängnißillrose, biermit erneuert und
eingeschärst und die Fürstl. Jagvossizlanten wiedetholt angewtesen, Jedermann auch
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ausgesordert, Zuwiderhondlungen gegen dieses rbe ohne Ansehen der Peson, beidec betreffenden Behörde sosort zur Anzeige zu bringen.
Die Hälste der zuerkonnten und eingegangenen Geldbuße erhäle der De-

nunziane.

Grelz, den 13. Oktober 1834.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Gelden Erispe#do.
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65. Bekanntmachung,
die für ausgehenden Branntwein aus Getraide und andern mehligen

Stoffen zu gewährende Steuervergütung
betressend.

Mit Bezugnabme auf Nr. I. der Gesetzlichen Verordnung vom 18. Juli d. J.
die Berichtigung des bei Erhebung der Branntweinsteuer zur Anwendung kommenden
Moischsleuersabes betressend, wird biermie bekanne gemacht, dosi nach elner zwischen
den becheiligten Zollvereinsregierungen gekrossenen Vereinbarung die sür Bronntwein
aue Getcaide und anderen mehligen Stoffen bei der Auesuhr zu gewährende Seeuer=
hr süc dos Quart Brountwein von 50 Procent Alkohol noch Tealles vom

v. d. J. ab mit 10 Silberpsennigen geleillet werden soll.

Greiz, den 16. Okteber 1854.

Fürstl. Reuß·PlauischeLandesregierung das.Dito.
v. Geldern, Crispenderl.
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66. Bekanntmachung,
vie Freilassung der Angorahaare, Teftik und Kameelhaare vom

Eingangszoll
betreffend.

Noch der Bestlmmung unter Position 11 (1 Abebeilung II. des Vereins-Zoll=
karlse sind „Ziegenhaare“ vom Eingasgsjolle strel, während „Angorahaare“
und „Teftik“ (seines Ziegenfaar) als „Moterial“ nach dem amtlichen Waarenver-
zelchnisse zu jenem Tarif der allgemelnen Elngangs- Abgabe unterstelle ind.

Nachdem sich die Regierungen der Zollvereiné-Staaten dohin versändige haben,
das „Angorahgare“ der vorgedachten Taeis Posieion unterstellt werden sollen: (o
wird solches als Bericktigung und bezüglich Vervollständigung des gedachten amt-
lichen Waacenve zeichnisses hiermit Zuc ölsentlichen Kennmiß gebrochr.

Greiz, den 18. Oktobec 1854.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Otto.

v. Geldern, Erispenderl.



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

–

„W. 24.
(Ausgegeben den 17. November 1854.)

67. Vcrordnung,
die Abschätzung der gegen Feuersgefahr versicherten beweglichen Gegen-

stände auf dem Lande betreffend.

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß auf dem Lande das Mobillar
bleweilen auf sehr hohe, zu dessen wahrem Werthe außer Verhältaiß stehende Sum-

men #en eteh versichert werde.Es un zwar die Agemen der Feue versicherungsanstolten in Gemähheit
der Bepinenon in J. 0 der Laudesbetrlichen Verordnung vom 20. Februar 1852

verpflichter, bei Versicherung von Mobilien dorauf zu sehen, doß nicht auf Sum-
men, die ihnen noch den Verbältnissen des Anmeldenden oder soast zu poch erschei-
nen, versichert werde; do es jedoch denselben wegen Ortsen##sernung und Geschästs-
umsang allcht immer möglich ilt, sich durch eigene Ansicht von dem Werthe der zu
versichernden Gegenstönde zu ürce zeugen, auch die Wertbekenntniß bezüglich der, zur
Becceibung der Landwirthschaft oder der ländlichen Gewerbe dienenden oder aus den-
selben gewonnenen Gegenstände von ihnen nicht erwartet werden kann, so wird zu
möglichsler Verbütung übermästiger Versicherungen mit Serenissimi Söchsler Ge.
nehmigung verordnet, was solgt.

Die Gerlchtsbegörden haben die ön in Gemaßheit der Bessimmungin§. 5.
der Landesherrllchen Verordnung vom 20. Februar 1852 durch die Agenten der
auslandischen Feuer versicherungkanalien und den Vorsland des hierländilchen Brand-
ant ns, Vereins zugehenden Anzeigen über die durch ihte Gerichtsuntergetenen

dem Lande erso“ ½ Versickerungen mit den Gerichtepersonen der betceffendenSrschften von Zeit zuJeit und zwar wenigstens jähelich einmol durchzugehen und
deren pftichemähiges Oesirhat darüber, od die elnzelne Versicherung zu hoch er-
scheine, zu vernehmen.

Werden blerbei von den Orrichtepeesonen Bedenken über die Richtigeelt der
Werthsangaben gräußert, so hat die Gerichtebehözde das wohre Sachverhältniß durch
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Vernehmung der Betheiligten, und bejuglich derjenigen Personen, bei welchen eine
nahere Kenntniß desselben voraus zusetzen ist, zu erorteen, nach Befinden eine genaue
Ermittelung des Wertbes der vessichecten Gegenstände durch Sackversländige zu ver-
anlassen und wegen Einlettung der Criminaluntersuchung gegen den übermäßig Ver-
sicherten anber zu berichten, so wie die nach §. 7 der Landesberrlichen Verordnung
vom 20. Februar 1852 soast erfordeclichen Verfügungen zu kreffen.

3.
Die Gerichtspersonen sind, auch ohne besondere von der Gerichtsbehorde hierzu

erhaltene Veranlassung, sofern Merdacht vorliegt, daß ein Gemeindeglied seine be
wegliche Habe über deren wahren Werth versichert habe, im Interesse der Occesicher-
beit verpflichtet, ihre bezüglichen Wahrnehmungen Behuss weiterer Erörterung und
Ve“ fügung unverzüglich zur Anzeige zu beingen.

Greisz, den 14. October 1854.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.

Otto.

v. Geldern-Erispendork.
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68. Nepl 44 N##. **·—
die mit der Katserlich Oesterreichischen Regierung getroffene Ueber-
einkunst wegen Ausdehnung des Bundcböbeschlusses vom 26. Januar
1854 über die Auslieferung gemeiner Verbrecher auf die, nicht zum
Deutschen Bunde gehörigen Kronländer des Oesterreichischen Kaiser-

staates betreffend.

Zwischen der dießleielgen und der Kallerlich Oesterreichischen Regierung ist mit-
tellk ausgelauschter gegenseillger Minislerial-Erklärungen die Uebereinkunse getroffen
worden, die Bellimmungen des in der dritten Slung der Deuschen Bundeever,
sommlung vom 26. Januor dieses Johres gesasiten Beschlusses wegen gegenseitige-
Auelieserung gemeiner Verbrecher auf dem Deutschen Bundesgebiete ouch ouf die,
niche zum Deueschen Bunde go(hörigen Kronländer des Oesterreichischen Kaisersloates
aus judehnen, so daß olso die Bessimmungen des Bundesbeschlusses auch auf jene
Fälle volle Anwendung sinden sollen, in welchen das gemeine Verbrechken oder Ver-
gehen, wegen dessen durch eine Kuatserlich Oeslerreichiso Behörde von der deeksei.
tigen Regierung die Unolieserung eines Individuums begehrt wird, in einem nicht
zum Deueschen Bunde gehörigen Kionlande des Oeslerreichtschen Koisetsoots, oder
von dem Angehörigen eines solchen Kronlandes gegen den Kolseistaor begangen wurde,
sowie umgekehrt auch auf den Foll, wenn die dießseilige Regierung nach Maaßgabe

des erwähnten Bundeebeschlusses von der Kailerlich Oesterreichischen Regierung dieAuslieserung eines Indioiduums in Aulpruch nimmt, welches sich in einem, nl
zum Deutschen Bunde gehörigen Kronlande des Oesterrelchischen Kaaisesstaato anb

ält.
Auf Höchsten Besehl wird solches zur allgemelnen Nachachtung hiermit bekannr

gemache.
Grelz, den 10. October 1854.

Fürstl. Reuß Plauische Landesregierung das.
Otto.

o. Geldem Er#spendorf-
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9. Gesetzliche Verordnung,
den Erlaß einer Taxordnung für Thierärzte

belressend.

Da jur Zeit im bsesigen Fürhenthume noch keine gesetzlichken Bestlimmungen
besüglich der sür thierär llcteBemühungen in Anspruch zu nehmenden Gebühren be-
strben, so baben Wie zur Beseimngung der durch diesen Mangel bisweilen herbel-
gesührten Inconvenienten, die nan flebende beressende Toxordnung entwersen L#assen:
und wied solche daber mie Serenissimi böchster Genehmigung Behuss genauer Nach-
achtung der Berhetligten heerdurch zur öffentlichen Kenne#aist gebracht.

Geelz, den 27. October 1854.

Fürstl. Reuß Plauische Landesregicrung das.

Otto.



Tarordnung für Thierärzte.

A. für Nunsthülse und Bemühungen überbaupt.

1 Für den ersten Besuch bei Tage incl. einfacherrurn
2)„ jeden der folgenden Besuche „ „ «
3) „ einen nächtlichen Besuch » « »
4) „ ein Rezept .
5) „ eine iei unter 2 Stunden, für jede. balbe Stunde
6) „ dergl. von und über 2 Stunden, für jede Stunde inclk. desRoßlohns .
7) „ Aderlassen
8) „ Starifiziren
9) „ Haarseilziehen

10) „ Cloystiersetzen. ·
11) „ Oeffnen einer Eitergeschwusst ...
12) „ Brennen eines Pferdes oder Rindes
13) „ Ausschneiden einer Geschwulst .
14) „ Stillung einer Blutung .
15) „ Anwendung der blutigen Natb .
16) „ Heilung einer Verrenkung oder eines Beinbruches

Operationen an Pferden.

17) „ das Abstutzen oder Meiseln der Obren18) „ das Engutzenn sammt Nachbehandlun ..
19) „ Stutzen des Schweifes sammt Fhesenene
20) „ Nagelschneiden oder Abschneiden des Augenfells
21) „ Ausrottung von Nasenpolypen .

22) „ Ausschlagen eines angefressenen Zahnes oder iieterzahnet .
für jeden Zahn mehr

23) „ Odperation und Behandlung der Speigeinpel .
24) 7 7. 77 7. 7 der laßfistel "4

25) „ „ ,, » » Oeffnung der Luftsäcke

—
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26) für die Kur der Maulwurfsgeschwulst oder der Genickbeule
„ „des Satteldrucks mit Beinfäule

die Operation des Nabel= oderbobensachruche *Be-
handlung .

das Castriren eines Haes
„ llens ....

Operation und Kur der odensacksistel .
die Ausrottung des Stallschwammes und nippbalens

„ Aderkropfs beim Blutspae

Seffnung der Kern- und bufgeschwire .
Hellungdeöhoknspatö.. .

das Ausreißen der Sohle
die Heilung hines eiternden Nageltritts und Steingallender
den Beistand und Behandlung bei schwerenGeburten

Operationen und Verrichtungen beim Nindvieb.
den Bauchstich beim Aufblähen.
das Ochsenschneiden
„ Kälberschneiden . . .

„ Ausschneiden des Haruröhrensteins . .
die Operation des Bruchschnitts in der Hungergrube
den Blasenstich oder die Anwendung des Cathetersdie Zurückbringung des Tragsackes .
„ Oeffnung der Karbunkelbenlen.
„ Heilung des Sterzwurms

den Beistand beim Kalben

Pperationen und Verrichtungen bei Schafen und Ziegen.
49) Für die Operation bei Drehkrankheit
50) 1

51) t-
52) t-

den Bauchstich beim Zuftlähen:
die Pockenimpfung“ das Stück„ Heilung der Räude, jedes Stück

Operationen und Verrichtungen bei Schweinen.
das Oeffnen der Furunckeln beim Rankkorn
„ Castriren eines jungen Schweines .

„ Mutterschweines oder Ebers .
die erste untersuchung einer ganzen Heerde von Rindvieh
Hede spätere Untersuchung und Behandlung ohne Rezeptie erste Untersuchung einer Heerde Schafe, Ziegen oder
Schweieenr

jede spätere Untersuchung und Behandlung ohne Rezept

———
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Anmerkungen. a) Sämmtliche Ansätze verstehen sich ohne Arzneien, die, wo sie verabreicht wer-
den, nach der Apothekertaxe zu rergüten sind.

d) Wo zwei Ansäte gegeben sind, wird der höhere bei wohlhabenderen Viehbe-
sitzern, oder bei theurem, edleren Vieh, bei schwereren Krankheitsfällen, und
wenn die Hülfe dringend und schnell verlangt wird, verrechnet, in den entge-
gengesetzten Fällen der niedere.

c) Wenn mebrere erkrankte Thiere in demselben Stalle oder Gehöfte sich befinden.
so darf exclufive der Rezepte, bei denen auch für das zweite, dritte, vierte u. s. w
nur je 1 Sgr. verrechnet werden darf, für jedes zweite Thier die Hälfte der
Besuchstaxe, für jedes nachfolgende bis zu 6 Stück aber nur ½ bis 1 Sgr.
verlangt werden.

4) Sind mehrere Besuche an Einem Tage vonnöthen, so darf für jeden nachfol-
genden nur die Hälfte des kleinsten Ansatzes in Rechnung gebracht werden.

e) Bei vorzunehmenden Operationen am Wohnorte und außerhalb darf kein Be-
such, wohl aber etwaiges Rezert mit angesetzt werden.

) Bei Reisen unter 2 Stunden darf kein Roßlohn beansprucht, aber bei allen
Wegen über Land noch der Besuch angerechnet werden.

B. Zebühren für gerichtliche und polizeiliche Feschäfte.

a

lichen Fällen:

1)) Für Untersuchung wegen Haupt= und anderer Gewahrsfehler, Ver-
letzungen bei vermietheten Thieren, wenn sie zu Rechtsfreiigfeiten -Anaß geben:

eines Pferdes . 20 —
zweier Pferde 1.——
dreier und vier Pferde 1 19 —
mehr als vier Pferde, fur * — 8 —eines Rindes — 15 —
weier Rinder . . —722i 6
reier oder vier Rinder 1.—. —

mehr als vier Rinder, für jedes — 5—
eines Schafes oder einer Ziegge — 5—
zweier, dreier, vier Schafe und Zieden —! 8—
mebrere Schafe, fr jedes ·. —'13eines Hundes — 8—
zweier Hunde . —10.—
dreier oder mehrer Hunde, für jeden . .—2J6

2) für Untersuchung und Zergliederung todter Hausthiere in gericht- -

eines Pferdes... 1—
zweier Pferee 1 10—
eines Rindes.. . . .1 20 —

zweier Rinder 1–—
eines kleinen oder jungen Oant iieres 10 —
zweier dergleichen . 15 —

8) für Aussteluung eines einfachen Zeugnisses“ in geriwtlichen Silenüber Pferde und Ninder . . .—15—
„ kleine und junge Haustbiere .......—76



4) für Fertigung eines Fundscheines und Gutachtens in gerichtlichen
Fällen

über Pferde und Rinder .
„ kleine und junge Haustbiere

5) für bloße äußere Besichtigung oder Rekognition besalener oder t
stoblenr Thiere .6) für Taxation der Hausthiere in grrichlichen *eines Pferdes

zweier und dreier Pferde
vier und mehr Werde, fur iedeseines Rindes
zweier Rinder
mehrerer, für jedes .
eines kleinen oder jungen Thieres .
zweier dergl. .

mehrerer, bis 12 Stück, für jedes .
mehr als 12 Stück, im Ganzen

7) für Untersuchung des Schlachwiches. vor oder nach ddemSchlachten,oder bebded zu gleicher Zeit in polizeiwidrigen Fällen:
eines Rindes ..

mehrerer dergl., für jedes
eines kleinen oder jungen Schlachtviehes
in der Mehrzahl für jedes
des ausgehauenen Fleisches und der Fleischwaaren.

8) für Zeugnisse über Schlachtthiere, welche krankheits= oder unglücks-
halber im Hause geschlachtet werden sollen:

über Rinder .

kleine und junge Schlachtthiere .
9) für Tusstellung eines einfachen Zeugnisses über den vorhandenen

Gesundheitszustand unter den Hausthieren einer inländischen *= oderirgend einer Gegend des Inlandes
eines dergleichen, ausländische Hausthiere betreffend10) bei Requi

baaren Verlage für Fortkommen, wofür aber blos ein Reitpferd oder Ein-
spännig zu gebrauchen ist, an Tuslösung:

für einen halben Tag
„ ganzen „ ·

bei mehreren Tagen, für jeden. .

tation

tionen von Polizel= oder Gerichtsbehörden außer din

* für Erscheinen bei einer Behörde an Kebnorte iuf ersolgie74b

—!

—111111111l Imlloicsllll
I«IolII
ll



Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

W. 25.
(Ausgegeben den 20. November 1354.)

70. Landesherrliche Verordnung,
die Abänderung der bisher bei der Wahl der Mitglieder des größe-

ren Bürgerausschusses zu Greiz nach der dasigen Stadtordnung
bestandenen Wahlweise

betrefsend.

Wi Heinrich der Zwanzigste von Gottes Gnaden, älterer Linie
souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. . 1.
sügen hiermit zu wissen:

Bei Auoführung der im F. 92 unter c. und in den N. 103 ff. der Stadt-
ordnung Unserer Residenzstadt Greiz enthaltenen Vorschrift, wonach diejenigen durch
Urwahlen zu bestimmen sind, welche an Stelle des alljährlich zum Austritt aus
dem größeren Bürgerauêschusse, aus dem Collegium der Stadtverordneten und den
Ersabmännern der letzteren berufenen Driktheilc kreten sollen, haben sich seic Ein-

führung der Stadtordnung wegen Mangelê an genugender —— der wahl-
berechtigten Burgerschaft an den Wahlen wiederholt so grosie Schwierigkeiten enl-
gegengestellt, daß sich der hiesige Stadtrath, um besorglichen ernstlichen Störun-

gen im städtischen Gemeindewesen vorzubeugen, gegenwartig gedrungen gefuhlt hat,
mit hierzu erklärter Zustimmung des größeren Burgerauoschusseo um Unsere Lan-

deöherrliche Verfügung zu Anordnung von indirecten Wahlen an Stelle der bisher
bestandenen Urwahlen zu. bitt.ir nun eine unanksrbrochene legale Vertretung der Stadtgemeinde im
Interesse derselben für außerst wichtig erachten müssen und die desfallsigen Befürch-
tungen des Stadtrstho für eben so gegründet, als die zur Abhülfe geschehenen
Vorschläge für zweckmäßig erkennen, so haben Wir keinen Anstand genommen, die
Uns vorgetragene Bitte desselben zu berücksichtigen und verordnen daher im Ein-
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klange damit in Kraft statutarischer Bestimmung für Unsere Stadt Greiz Folgen-
des:

e Wahl derer, welche die Stelle des alljährlich zum Austrict berufenen
Drittheils des größeren Bürgerausschusses mit Inbegriff der Stadtverordneten und

er Stellvertreter der letzteren einzunehmen haben, erfolgt künftig nicht mehr wie
zeither durch die ganze Bürgerschaft (durch Urwahlen), sondern (mittelbar) durch
eine Wahlmannschaft, die auc dem größeren Bürgerauöschusse selbst und 36 andern
ihm zu diesem Behufe zuzuordnenden wahlberechtigten Bürgern besteht.

e zur Bildung des Wahlkörpers zuzuziehenden 36 Börger müssen zu einem
Drittheil auc Unangesessenen, zu zwei Drittheilen aus mit Wohnhäusern Angesessenen
bestehen.

Ihre Wahl kommt dem Bürgerauschusse zu. Dem Stadtrathe steht es zwar
frei, hierzu eine entsprechende Anzahl wählbarer Burger gutachtlich in Vorschlag
zu bringen; es ist der Bürgerausschuß jedoch an deofallsige Vorschläge keineswegs
gebunden und er wird dadurch in seiner Wahlfreiheit in keiner Weise beschränkt.

3.

Seine etwaigen desfallsigen Vorschläge hat der Stadtrath mindestens drei
Monate vor der Zeic, zu welcher der alljährliche Wechsel im Bürgerausschusse statt-

sinder also spätestens Mitte Januar jeden Jahres —, dem Vorsitenden der
Stadtverordneten unter entsprechender Aufforderung zu der wegen Ernennung der
zuzuziehenden Wahlmänner erforderlichen Verfügung zu eröffnen.

1.

Von den getroffenen Zuwahlen hat der Vorsteher den Stadtrath unter Zu-
sendung der darüber gehaltenen Acten unverzüglich in Kenntniß zu setzen.

Dieser bestimmt hierauf einen Tag, an welchem die Wahlkörperschaft zu Er-
ledigung ihrer Aufgabe zusammenzutreten hat, erläßt an die dem Bürgerauoschusse
zuzuordnenden Wahlmänner die nöthige Bekanntmachung und Aufforderung, und
veranlaßt gleichzeitig den Vorsteher der Stadtverordneten unter Zusendung der
Wahlliste zur Zusammenberufung der Mitglieder des Bürgerausschusses.

5.—

Der Wahlact des Wahlkörpers wird durch ein hierzu abzuordnendes Mirglied
des Stadtraths geleitet. Zu Gultigkeit der Wahl ist die Anwesenheit von wenig-
stens zwei Driktheilen der Mitglieder des Wahlkörpers erforderlich; vom Ergebniß
derselben muß der Stadtrath ohne Verzug in Kenntniß gesetzt werden und diesem
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liegt es ob, solches der Stadtgemeinde durch Veröffentlichung im Amts= und Ver-
ordnungsblatte bekannt zu machen.

6.

Da die Wahl, welche zu Ersetzung des bereits im April dieses Jahres zum
Austritt aus dem größeren Bürgerausschusse berufen gewesenen Drittheils vorzu-
nehmen war, wegen mangelnder Betheiligung der geseglich erforderlichen Zahl wahl-
berechtigter Bürger durchgehends den durch die Stadtordnung vorgeschriebenen Er-
fordernissen nicht entsprochen hat, so wird dieselbe hiermit für nichtig erklärt und
es ist nunmehr zu nachträglicher Herbeiführung des bis jetzt noch unterbliebenen
Wechsels im Bürgerausschusse eine anderweite Wahl, jedoch mit Anwendung des
in gegenwärtiger Verordnung vorgeschriebenen abgeänderten Wahlmodus — also

vom größeren Birgtrauschuh mit 36 anderen hierzu auszuersehenden Wahlmän-
nern — vorzunchm

*v7 St hat deshalb das Nöthige unverzüglich anzuordnen und ein-
juleite##6 unter 3. bestimmten Fristen bleiben in diesem Falle gänzlich außer Be-

t.

Uebrigeno wird durch diese verspätete Wahl der regelmäßige mit dem 16. April

jeden Jahreo wiederkehrende Termin zum Austritt des u Ausscheiden aus dem
grohern Burgerausschusse berufenen Drittheils nicht verrdessen Urkund haben Wir gegenwärtige Verrrdnung. eigenhändig vollzogen
und 5 dem Abdrucke Unsers größern Regierungssiegels versehen lassen.

Greiz, den 27. October 1854.

(I. S.) Heinrich XIX.
Otto.





Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß alterer Linie.

#—t—

W. 26.
(Ausgegeben den 1. December 1854.)

71. Gesetz
zum Schutz der Holzungen, Baumpflanzungen, Wiesen, Felder

und Gärten.

WirSeinrich der Zwanzigste von Gottes Gnaden, älterer Linie
souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.
haben Uns in Hinblick auf die in neuerer Zeit in bedauerlicher Weise überhand-
nehmenden Vergehungen gegen das der öffentlichen Sicherheit anvertraute Eigenthum
in Holzungen, Baumpflanzungen, Wiesen, Feldern und Gärten und bei dem fühl-
baren Mangel an umfassenden, den Zeitumständen angemessenen Strafbestimmungen
bewogen gefunden, mit Beirath Unserer getreuen Ritter= und Landschaft folgende
Bestimmungen eintceten zu lassen.

I.

Allgemeine Bestimmungen.
g. 1.

· 3 icht.Jede widerrechtliche Stiftung eines Schadens in Holzungen und Baum- Drs ung
pflanzungen, an einzeln stehenden Bäumen, ingleichen auf Wiesen, Feldern und in
Gärten verpflichtet den Urheber, es möge ihm nun Absicht oder blos Fahrlässigkeit
zur Last fallen, zum vollen Ersatz des Schadens. Von mehreren Theilnehmern
haftet jeder für das Ganze des Schadens.

S. 2.

aden-
ersah

Bei Ausmittelung des Schadens ist nicht blos Rücksicht zu nehmen auf den Unsang des
gegenwärtigen Verlust, sondern auch auf die — hinsichtlich der Waldungen und

1

chadener-
satts.
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Baumpflanzungen, insbesondere auch in Ansehung des gestörten Zusammenhanges
der Kulturen — vernichtete oder geschmälerte Hoffnung des Nachwuchses, insoweit
der hieraus hervorgehende Verlust sich mit Sicherheit berechnen läßt und nicht durch
neue Ansaat oder neue Pflanzung sefert gehoben werden n.

s aus Anlaß der Beschadigung auf die neue Saat oder Pflanzung ver—-
wendet werden muß, kommt mit in Anschlag.

d. 3.

Vastpfiicht. In Ansehung des Schadenersatzes haften Ehemänner für ihre Ehefrauen, El-
tern und Pflegreltern für ihre bei ihnen wohnenden und von ihnen Kost und Un
lerhalt empfangenden Kinder und Pllegekind

Ausbulflich haften für Hutschäden, i- ihre Hirten verursacht haben, die
Gemeinden und andere Dienstherren. Ferner haften auchulflich Lehrherren für ihre
Lehilinge, Meisier fur ihre Gesellen, Herrschaften für ihre Dienstboten, wenn und
insoweit das von den Lehrlingen, Gesellen oder Dienstboten widerrechtlich Erworbene
in dem Nuteen der Lehrherren, Meister und Dienstherren verwendet worden ist.

C. 4.

Beschädigung Ist durch Thiere, welche sich im Eigenthum besinden, ohne erweisliche Schuld
duich Eii#ns eines Menschen, geschader worden, so rrift die Verbindlichkeit zu dem Schadenersatze

einesMenschen. den Eigenthümer.
Es soll jedoch diese Verbindlichkeit niche über den Werth des ThiereS hin-

ausgehen und dem Eigenthümer freistehen, dasselbe dem Beschädigten anstatt des
Schadenersatzes zu überlassen.

8. 5.

Aawendtarkeit Neben der Verpflichtung zu dem Schadenersatze treten in den durch das ge-
ennr Sfr genwärlige Geseh vorgesehenen Fällen zugleich Strafen ein.
pflichtung zut

evondint
F. 6.

— Wenn mehrere, in Folge einer vorausgegangenen auödrücklichen Verabredung
. oder stillschweigenden Uebereinkunft ein in diesem Gesehe abgehandeltes Verbrechen

gemeinschaftlich begehen, so ist gegen jeden Theilnehmer die Strafe nach dem Ge-
sammtbetrag des Schadeno zu erkennen. -

Eine gleiche Strafe wie den Thäter trifft denjenigen, welcher ihn durch Be-
fehl, Drohung, Aufirag, Ueberredung oder auf andere Weise zu der That bestimmt,
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ihm vor oder bei der Ausführung zum Behuf derselben eine solche Hülfe, ohne
welche die That nicht moglich gewesen wäre, geleistet hat.

Wer sonst den Thäter uber Art, Mittel oder Gelegenheit der Ausführung
unterrichtet oder bei der lebtern auf irgend eine Weise Beistand geleistet, oder die
That begünstigt hal, z. B. durch Verbergen, wissentlichen Ankauf des entwendeteu
Holzes oder Zusicherung des Ankaufo vor dei Entwendung soll nach richterlichem
Ermessen nur um ein Drittheil oder um die Hölfte milder gestraft werden, als
der Thäter selbst.

S. 7.

Wenn der, welcher eine unter die Bestimmungen dieses Gesetzes fallende straf-
bare Handlung begeht, dubei Waffen oder gefahrliche, zur Verübung dieser Hand-
lung nicht erforderliche Werkzeuge bei sich fuhrt, oder wenn er auf der That be-
troffen, der Pfandung oder Wegnahme des Gestohlenen oder Gefrevellen, oder seiner
Fellnehmung, mit Gewalt oder Drohungen sich widersetzt, so trill, sofern seine
Handlungsweise nicht in ein schwereres Verbrechen ubergeht, neben der Stafe für
die Handlung, wegen deren er angehalten wurde, eine Strafe von drei Wochen

bis zu drei Mtn Gefängniß oder Arbeitehauöstrafe von zwei Monaten bis zu
einem Jahr

Als Erschverungegemno innerhalb dieses Strafmaßes ist es anzusehen, wenn
die Widersetung von mehreren Personen gemeinschaftlich begangen wird.

at bei der Widersebung nur eine Bedrohung mit Thätlichkeiten Statt ge-
funden, oder wurde die Gewalt nicht an der Person des den Thäter Anhaltenden
ausgeubt, oder ist der Widerstand durch ein ungesetzliches oder ordnungswidriges
Benehmen des Anhallenden hervorgerufen worden, so kann bei Zumessung der
Strafe bi# auf drei Tage Gefängniß herabgegangen werden.

8. 8.

Oewalitbaligt
Wannsteich

Bei allen in gewinnsüchtiger Absicht oder auch aus Nache, Bobbheit ovder us ,
Muthwillen verübten Verbrechen an Holzungen, Baumpflanzungen, Feldern, Wiesen
und Gärten ist es als ein besonderer Erschwerungsgrund innerhalb des Skraf-
maßeo zu betrachten:

a. wenn sich der Thäter bei der Auoführung einer Säge oder bei Entwendung
von Waldstreu eines eisernen Rechens bedient hat

D. wenn ein angestellter Arbeiler oder ein Verwaltungs= und Aufsichtsbeamter
die hierdurch erlangte Gelegenheit zu dem Verbrechen benutzt, bezüglich sich an den
seiner Verwaltung oder Aussicht anvertrauten Gegenständen verbrecherisch vergriffen
hat, vorbehältlich der Bestimmung im F. 13;

. wenn Eltern ihre Kinder, Pflegeeltern ihre Pflegekinder, Vormünder ihre
1 ·



Schärfungen
der Fretihells=

strafen.
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Mündel, Herrschaften ihre Dienstboten, Lehrherren ihre Lehrlinge zur Begehung
oder Mitbegehung der verbrecherischen Handlung gemißbraucht haben;

d. wenn das Verbrechen bei Nachtzeit d. h. nach Untergang und vor Auf-
gang der Sonne, ingleichen wenn es an Sonn-, Fest= oder Bußtagen verübt
worden ist;

e. wenn der Thäter bei der Unternehmung des Verbrecheus eine besondere
Geflissenheit z. B. durch Uebersteigen von Wald-, Feld= und Gartenbefriedigungen
oder eine besondere Frechheit an den Tag gelegt hatz

f. wenn das Verbrechen im Complott, d. h. nach genommener ausdrücklicher
Verabredung oder stillschweigender Uebereinkunft von Mehreren ausgeführt wurde
(K. 6);

k. wenn der auf der That Betroffene auf Anrufen nicht stehen geblieben ist,
oder sein Werkzeug auf Anrufen des Eigenthümers, des Försters oder sonstigen
Aufsehers nicht abgelegt oder durch Angabe eines falschen Namens zu täuschen oder
sonst sich unkenntlich zu machen gesucht hat;

h. wenn der Thäter zur Fortschaffung des Entwendeten eines Spannfuhr-
werks, eines Handwagens oder Handschlittens sich bedient hat;

i. wenn die fraglichen Gegenstände nicht unmittelbar zur Befriedigung eines
eigenen Bedürfnisses, sondern zum Verkauf oder zur Verarbeitung Behufs des
Handels entwendet oder wirklich veräußert worden sind;

k. wenn das Verbrechen an Obst-, Samen= oder Zierbäumen, Hägereisern
oder Baumpfählen begangen worden ist;

1. wenn widerrechtliches Grasen oder Samensuchen in jungen Schlägen oder
Anpflanzungen geschieht.

8. 9.

Schärfungen der Freiheitsstrafen treten nur ein, soweit dieselben im gegen-
wärtigen Gesetz ausdrücklich vorgeschrieben sind.

Dieselben bestehen:
1) in Dunkelarrest, welcher höchstens dreißig Tage dauern darf und dergestalt

zu verbußen ist, daß nach jedem vierten Tage des Dunkelarrestes ein achttägiger
Zwischenraum zu lassen und erst nach dessen Verlauf mit dem Dunkelarrest fort-
zufahren ist;

2) in hartem Lager, nicht über die Dauer von dreißig Tagen und in der
Weise, daß nach Verbüßung zweier Tage mit hartem Lager jedesmal ein Zwischenraum
von zwei Tagen zu lassen ist;

3) in Entziehung warmer Kost und Beschränkung derselben auf Wasser und
Brod, ununterbrochen nicht länger als zwei Tage hintereinander. Es können jedoch
höchstens dreißig solcher beschränkter Kosttage zuerkannt werden.

Schärfungen verschiedener Art können mit einander verbunden werden; in diesem
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Falle ist aber nur eine abwechselnde Verbüßung in Anwendung zu bringen und nie
an demselben Tage mit mehreren Schärfungen zu verfahren.

C. 10.

ImRückfall befindet sich derjenige, welcher, nachdem er wegen eines nach dem
gegenwärtigen Gesetz mit Strafe bedrohten Vergehens rechtskräftig verurtheilt worden,
innerhalb der nächsten fünf Jahre nach der Verurtheilung des nämlichen oder eines
gleichartigen Vergehens sich schuldig macht.

In Beziehung auf den Rückfall sind die im zweiten und dritten Abschnitt
des gegenwärtigen Gesetzes aufgeführten Verbrechen unter einander gleichartig.

Der Versuch, die ungleiche Theilnahme, Hehlerei und Parthiererei sind als
gleichartig mit dem Verbrechen selbst zu betrachten, nicht aber sonstige Begünstigung
und unterlassene Anzeige oder Verhinderung des Verbrechens.

Die im vierten Abschnitte dieses Gesetzes abgehandelten verschiedenen polizei-
lichen Uebertretungen sind auch unter einander nicht für gleichartig zu achten.

S. 11.

Rückfall.

Die Strafe für das im Rückfall verübte Vergehen kann selbst über das dafür Staffes bem
gesetzlich bestimmte höchste Strafmaß hinaus verlängert werden. Die Erhöhung
söll jedoch höchstens bis auf das dreifache derjenigen Strafe, welche ohne Rücksicht
auf den Rückfall Statt finden würde, steigen. Bei Abwägung des Strafmaßes
hat der Richter die Zahl und Größe der schon früher von dem Verbrecher erlittenen
Strafen und die Länge oder Kürze des Zeitraums zwischen den verschiedenen Ver-
brechen zu beachten.

Erreichen in solchen Fällen die verwirkten Gefängnißstrafen die Dauer von
vier Monaten, so können dieselben nach richterlichem Ermessen unter Verkürzung
auf die Hälfte der Dauer in Arbeitshausstrafe verwandelt werden.

Treten erschwerende Umstände (§. 8) hinzu, so ist den verwirkten Freihelts-
strafen eine Schärfung (§. 9) beizufügen.

Es kann jedoch der Richter auch sowohl in diesem Falle als sofern dies aus
sonstigen Gründen angemessen erscheint, namentlich aber dann, wenn der rückfällige
Dieb in der wider ihn geführten Untersuchung eine besondere Verstocktheit an den
Tag gelegt hat oder bei dem Charakter des Diebes mit Sicherheit anzunehmen ist, daß
eine bloße Freiheirsstrafe von kürzerer Dauer auf ihn die beabsichtigte Wirkung ver-
fehlen werde, die Freiheitsstrafe bei einer Dauer derselben von nicht mehr als acht
Tagen ganz, bei längerer Dauer wenigstens zum Theil mit einer entsprechenden
körperlichen Züchtigung vertauschen. Eine gesetzliche Schärfung der Freiheitsstrafe
(§. 9) darf jedoch mit der körperlichen Züchtigung nicht verbunden werden.
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. 12.

— Wenn mehrere, zu verschiedener Zeil aus Eigennud, Rache, Bocheit oder
tuechn. Muthwillen verübte, den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes unterliegende

Verbrechen gleichzeitig zur Untersuchung kommen, so ist der Betrag der mehreren
Verbrechen zusammen zu rechnen und der Verbrecher nach dem für diesen Gesammt-

betrag geltenden Strafsatze zu beurtheilen.
eim Zusammentreffen mehrerer, im vierten Abschnitte dieses Gesetzes behan-

delten polizeilichen Uebertretungen ist nur auf die Strafe des schwarsten Vergehensund bei den nämlichen Vergehen auf das höchste Strafmaß zu erkenne
Schließt ein der Bestrafung nach dem zweiten und dritten Abschnite dieses

Gesetzes unterliegendes Verbrechen eine Uebertretung einer blos polizeilichen Anord-
nung in sich: so ist die Uebertretung nicht besondero zu ahnden, sondern nur bei
Bestrafung des Verbrecheno als Erschwerungsgrund innerhalb des gesetzlichen Straf-
maßes zu beachten.

g. 13.

eigenVtueh Bei Verbrechen gegen das Eigenthum in Holzungen rc. naher Verwandten,
btumn * nämlich der Ehegarten, Blutsverwandten in auf= und absteigender Linie, Seiten-n verwandten und Verschwägerten bis mit dem wiren Grade, Adoptiv= oder Pilege-

eltern und Kinder ist die sonst gesebliche Strafe nach Besinden auf ein Drittheil
herabzuseben.

d. 14.
(Sellossgten Die Entnehmung oder Beschädigung von Holz im Freien, welche zur Abhülfe
in Nothlhtn.in augenblcklichen, durch unvorhergesehene Umstände herbeigeführten Nothfällen ge-

schehen ist (u. B. von Fuhrleuten, deren Geschirr umgeworfen, zerbrochen ist), son
nur dann straflos sein, wenn der Thäter dem Eigenthümer oder dessen Stellver=
treler oder auch dem Richter (Schulzen) des nächsten inländischen Orte bei erster
Gelegenheit, längstens aber binnen drei Tagen unter Darbietung baarer Vergutung
des Schadens Anzeige davon gemacht hat.

Wird diese Anzeige unterlassen, so ist dieses polizeilich mit einer Geldstrafe
bis zum doppelten Betrag des Schadens zu ahnden, vorbehaltlich des Ersatzes des
lehten.
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II.

Verbrechen aus Eigennutz
d. 15.

Wegen Diebstahls wird bestraft:
a. wer Holz, Harz, Kohlen, Rinde, Baumsast, Baumfrüchte, Laub, Gras,

Moos, Streu aller Art eder sonstige Haupt oder Nebenprodukte der Waldungen
im Freien, d. h. außer dem Gewahrsam eines Hauses oder befriedigten Hofraumes,
ferner wer landwirthschaftliche Erzeugnisse mit Einschluß von Obstfrüchten, oder
landwirthschaftliche Gerathschaften vom Felde, ingleichen derjenige, welcher Obst-
srüchte, andere Gartenerzeugnisse oder Geräthschaften auc Gärten, endlich derjenige,
welcher Feld= oder Gartenbefriedigungen oder in Feldern, Wiesen oder Gärten Baum-
pfähle, Bohnenstangen, Hopfenstangen, Dünger rc. entwendel;

b. wer unbefugter Weise Vieh in fremde Hotzungen, Baumpflanzungen, Fel-
der, Wiesen oder Gärten in gewinnsüchtiger Ubsicht treibtC. wer unbefugter Weise in fremden Grundstücken Vä## bricht, Lehm, Sand,
Torf oder Erde gräbt oder andere Fossilien entnimmt.

8. 16.

Der Holzdiebstahl an stehendem Holze ist für vollendet zu achten, auch wenn
der Baum nur erst gefällt, der Busch oder Strauch umgehauen, der Ast abgebrochen,
abgehauen oder abgeschnitten oder diesen Gegenständen bei beabsichtigter Entwendung
derselben eine solche Beschädigung zugefügt worden ist, daß deren Fortwachsen zu-
rückgehalten oder gehindert wird.

Harz, Rinde, Walderde, Moos, Gras, baub und Streu aller Art gilt als
entwendek, sobald es abgekratzt, abgeschält, abgeschnitten, abgezupft, ab= oder zu-
sommengerecht oder gekehrt ist. Ebenso ist der Diebstahl an Feld-, Garten= und

Wiesenerzeugnissen für vollendet zu achten, wenn diese vom Boden oder Baum “
trennt worden sind, den vom Boden oder Stamm schon getrennten forstelandwirthschaftlichen Erzeugnissen, so wie bei Feld= und Gartengeräthschaften 45

Befriedigungen hingegen, sobald der Dieb hüeselben an sich genommen, oder ausdem Grundstück deo Eigenthümers entfernthat.

S. 17.

me Strafen für die im §. 15 aufgeführten Entwendungen oder die denselben* 3 Handlungen sind:

Arten derselben.

Vollendung.

Snasen.
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u. bei einem Betrage bis zu einem Thaler: Gefängniß von drei bis vierzehn
Tage;

». bei einem Betrag uber einen Thaler aber nicht uber fünf Thaler: Ge-

fangnis über acht Tage bis zu sechs Wochen;
4 bei einem Betrag über fünf Thaler aber nicht öber zehn Thaler: Gefängniß

über einen Monat bis zu Arbeitohaus von zwei bis zu drei Monaten;
(I. bei einem Belrag uber zehn Thaler: Arbeitohauc von zwei Monaten bis

zu vier Jahren oder Zuchthaus bio zu zwei Jahren.
Bei Entwendung von Früchten und anderen Garten= und Felderzeugnissen,

verbunden mit dem unmitlelbaren Genuß kann unter — nicht erschwerenden —

Umständen statt der verwirkten Gefangnißstrafe auch aufGeldstrafe erkannt werden,
und sind solchenfalls funfiehn Groschen einem Tag Gefängnis gleich zu achten.

8. 18.

ube Personen, welche zur Verwaltung von Holzungen, Baumpflanzungen, Feldern,
und Russichte, Wiesen und Gärten oder zur Aussichtoführung daruber von einer öffentlichen Be-

beomten, hörde verpflichtet worden sind, sollen, wenn sie an einem, ihrer Verwaltung oder
Aufsicht anvertrauten Gegenstande ein Verbrechen aus Eigennno begehen, außer mit
Dienstentsebung bei einem Betrag des Veruntreuten von zehn Thalern oder weniger
mit Arbeitöhaus von zwei Monaten bic zu einem Jahr, bei einem Betrag über
zehn Thaler, aber nicht über fünfzig Thaler, mit Arbeitshauc von secho Monaten
bié zu zwei Jahren Zuchthaus; bei einem höheren Betrag mit Zuchthaus von zwei
bis zu sechs Jahren bestraft werden.

III.

Vergehen aus Muthwillen, bloßem Gefallen am Bösen, Bocheit oder
Nachsucht.

§. 19.

Gitasen Wer nicht in der Absicht, sich oder einem Andern einen Gewinn, einen Vor-
theil zu verschaffen, sondern nur aus Muthwillen, aus Gefallen am Bosen, um

einer bestimmten Person Uebles zuzufügen oder sich an solcher zu rächen, in Hol-
zungen, Baumpflanzungen, offentlichen Spaziergängen, einzeln stehenden Bäumen,
Feldern, Wiesen und Gärten, an im Freien stehenden forst= und landwirthschaftlichen
Erzeugnissen, Feld-- und Gartengeräthschaften, an Einfriedigungen, Ueberbrückungen 2c.
einen Schaden stiftet, ist mit den fur den Diebstahl (F. 17) beslimmten Strafen
zu belegen, welche insofern sie in Gefängnis, bestehen, durch Dunkelarrest, hartes
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bager oder Entziehung der warmen Kost in dem F. 9 vorgeschriebenen Maße zu ver-
schärfen, insofern sie in Arbeitshauc oder Zuchthausstrafen bestehen, um ein Drit-
theil zu erhohen sind.

In Fällen, wo die Verubung des Frevels nach Berechnung der Umstände und
planmäßig geschahy, oder wo ein hoher Grad von Bobeit an den Tag gelegt
worden, kann der Richter der Vollstreckung der verwirktlen Freiheilöstrafe eine kor-

perliche Zuchtigung voraucgeben lassen.
luch kann der Richter bei dergleichen Vergehen dem Denuncianten, auch wenn

barsiue nicht vermoge einer dienstlichen Stellung befugt ist, Denunciationsgebühren
zu verlangen, solche zu billigen.

FS. 20.

Das jugendliche Alter kann rucksichtlich der im vorigen F. behandelten Ver-
gehungen zur Milderung der Strafe nicht gereichen.

Do ch soll bei Versonen, welchedas achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, nie auf eine Zuchthausstrafe erkannt werden, sondern statt dessen eine Frei-
heitsstrafe geringerer Art eintreten.

Auch sollen Kinder, welche noch nicht confirmirt sind und die Schule noch
nicht verlassen haben, nach von der Untersuchungsbeherde desfallo dem Lehrer ge-
machter Eroffnung von diesem selbst gebuhrend bestraft, in Wiederholungofalle n aber
nach Ermessen des Gerichts durch den Gerichtsdiener mittelst einer Gerichté wegen
zu bestimmenden Zahl von Ruthenstreichen gezüchtigt werden.

8. 21.

Brandsliftungen in Forsten, Holzungen 2c., ingleichen Verrückung, Zerstorung,

l2ik detjugr enslichtAlltis.

Ausnabmen
von dit Bi-oder Beseitigung von Grenzzeichen, aus Mulhwwillen Bosheit eder Rache, unter strazung nach

liegen den fur sie als besondere Verbrechen bestehenden Strafbestimmungen.

In.

Uebertretung blos polizeilicher Anordunngen.
§. 22.

Es darf Niemand das in den Holzungen zur Abfuhre bereit liegende, erkaufte

diesim Gesey.

(V. iichri*-* ub-oder sonst erworbene, Bau-, Brenn= oder Nunholz ohne vorgängige Anweisung vonle un aufgt-
Seilen des Eigenthumer ober seines Stellvertreters (in Fürstlichen Waldungen des machiet Holzr.
zuständigen Forstbeamten) abfahren, oder abfahren lassen.

2
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Wer hiergegen handelt, fällt in eine Strafe von einem Thaler bis zu drel
Thalern, welche verdoppelt wird, wenndie Uebertretung zur Nachtzeit oder an Sonn-,
Fest= oder Bußtagen geschieht.

F. 23.

Ansunden von Wer in Holzungen ohne Erlaubniß des Eigenthümers oder dessen Vertreter
Jeuer im ###en. . .-

oder sonst im Freien auf eine fur das Eigenthum Dritter gefahrdrohende Weise
ein Feuer anzundet, oder ein mit Erlaubniß angezundeten Feuer unaucsgeloscht ver-
läßt, ist um zehn Groschen bis zu drei Thalern zu bestrafen. Ist hierbei durch
Unvorsichtigkelt ein wirklicher Schaden entstanden, so ist der Thäter mit Gefäng-
niß bis zu vier Jahre Arbeitöhauê zu bestrafen.

8. 24.

Handeln*# Wer, ohne Holzgrundstucke zu besiven, mit Schlag-, Nutz= oder Klafterholz
vzg 80Hrh,handeln will, hat hierzu Concession auczuwirken. Wer ohne erlangte Concession
baumen zund5 Holzhandel treibt, verfall in eine Strase von funf bis zu zwanzig Thalern.
2 Wer in den Ortschaften des platten Lande6 unter gleicher Voraussevung, jedoch

nicht gewerbmaßig,Schlag-,Nutz= oder Klafterholz an andere veraußern will, hat
zuvor den Ortörichter (Schulzen), kurzliche Anzeige daven zu machen und auf Er-

fordern über den- rechtlichen Erwerb sich auozuweisen. Wer dies zu thun unterläßt,
verfällt in eine Strase von einem biso zu sunf Thalern oder entsprechende Gefäng-
nißstrafe.

Wer außerhalb seines Wohnorto Holzpflanzen (Pflänzlinge) junge Obstbäume
oder ausgelirnttunne Baumgipfel, Christbäumchen, Pfngst= oder Kirmeß Maien oder

andere dergleschen Baume zum Verkauf bei sich führt, muß sich durch Zeugniß dre
Ortorichtero oder einer Behorde über den rechtlichen Erwerb ausweisen.

Gleicher Ausweic ist erforderlich, wenn Holz in kleinen Quantiläten auf Kör-
ben, Schirbekarren, Handschlitten, in Trachten, Burden u. l. w. zum Verkauf in
Slädte oder Derfer gebracht wird.

Denjenigen, welcher gegen diese Anordnung fehlt trifft neben Wegnahme der
Gegenstände, welche sie ohne jenen Ausweis zum Verkaufe bei sich führen, nach
Besinden noch eine Strase bis zu einem Thaler.

S. 25.

atts Wer sich mit zum Fällen des Holzes dienendem Werkzeuge in einer fremden

rWlusn Helzung außerhalb eines gewöhnlichen Fahrweges oder Fuhstriges, ingleichen wer
Wiesen sich mit Geräthschaften, welche zur Abbringung oder Fortschaffung von Feld-,

rk. Wiesen= oder Gartenerzeugnissen geeignet sind, auf fremden Feld-, Wiesen= oder
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Gartengrundstücken betreten läßt, ohne einen erlaubten Zweck nachweisen zu können,
soll mit Gefängniß bic zu zwei Tagen oder mit fünf bis zwanzig Groschen be-
straft werden.

8. 26.

Das unbefugte Betreten fremder Grundstcte wird mit einer Strafe bis zu e
fünf Groschen belegt. #

Das unbefugte Fahren auf fremden Grundstücken außerhalb erlaubter Wege
wird mit zehn bis zwanzig Groschen wenn es mit Geschirr, und mit fünf bis
zehn Groschen wenn es mit dem Schiebekarren geschieht, das und Fahren
durch Culturen und Schonungen aber mit fünfzehn Groschen bis drei Thalern wenn
e mit Geschirr, und mit zehn Groschen bis einem Thaler, wenn es mit dem

Schiebekarren 2c. geschieht, bestraft.
Gleicher Strafe, wie das Fahren mit dem Schiebekarren, unterliegt in beiden

Fällen das Reiten.
Die Strafen werden verdoppelt, wenn der Frevler zum Behuf des Fahrens

oder Reitens einen Schlagbaum aufgeschlagen, oder Gräben, Verhaue, Gehage
u. s. w. beseitigt hat.

Dagegen bleibt, wenn wegen Schneefall, Verschwemmung 2c., Communications=
wege und erlaubte Fußsteige nicht befahren oder begangen werden können, so lange,
als die Hindernisse nicht beseitigt sind, das Betreten und Befahren der anliegenden
Grundstücke straflos. De en in allen diesen Fällen die Verpflichtung zum
Schadenersav, (vergl. §. 1)Besondere 794 H#mmnonen bleiben vorbehalten.

K. 27.

Wer bei dem Abfahren von Holz dasselbe ganz oder zum Theil im Walde Zuräcklassen
liegen last, oder an anderen Orten als dem Orte seiner Bestimmung abwirft, um ud Swerssn
seinem Gespanne eine Erleichterung zu verschaffen, ist mitl Gefängniß bis zu vierTagen oder einer Geldbuße bis zweiThalern zu bestrafen, wenn er nicht sofort nach eich

seiner Ruckkunft dem Eigenthumer des Holzes davon Anzeige gemacht hat.

E2322.
5

S. 28.

Das Halten von Rindvieh, Schafoieh und Federvieh, so wie das Halten 7rm vonvon mehr als einer Ziege und einec Schweines ist bei einem Thaler Strafe Ruprieh.
Jedem untersagt, welcher Feldgrundstücke nicht für sich zu bewirthschaften hat, es
sei denn, daß ein solcher sich über die Mittel zur Anschaffung des nöthigen Futters
genügend auczuweisen vermochte.

2°
—
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Derjenige, welcher ohne Grundstucke zu bewirthschaften, sich eines Feld= oder
Gartendiebstahls schuldig mache, soll auster der sonst verwirkten Strase, nach Be-
sinden auch mit dem Verlust der Befugniß zum Halten von Nutvieh überhaupt
oder gewisser Gattungen desselben auf die Dauer von einem bio zu fünf Jahren
bestraft werden.

Auch bleiben die in Bezug auf das Viehhalten etwa in Gemeindestatuten,
Aerträgen 2c. enthaltenen oder auf Drtêherkommen beruhenden strengeren Be-
stimmungen auêdrucklich vorbehalten.

S. 29.

Deschädun= Wer durch Fahrlässigkeit verschulder, daß Vieh, welches von ihm zu beauf-
e sichtigen ist, auf fremde Grundstücke geht, die mit dem Vieh zu betreiben, er kein

uathunsnt Recht hat, ist, abgesehrnvon dem Schadenersabe, je nach dem Grade der Fahr-
ttnmn lässigkeit und des verursachten Schadeno mit einer Geldbuße biS zu zwanzig Tha=

ajien. lern zu belegen.
8. 30.

Aebienltsen Es darf das Aehrenlesen von den Feldbesiyern bei einem Thaler Strafe nicht
eher gestattet werden, alc bis dad Getreide vom Felde abgefahren ist.Derjenige, welcher vor Bersumen des Feldes ohne Erlaubnißß, um Aehren

zu lesen, dasselbe betritt, wird mit Gefängniß bis zu acht Tagen oder körperlicher
Zuchtigung, wer, obgleich das Getreide vom Felde abgefahren ist, ohne Erlaubniß
des Eigenthumero Aehren liest, eder die von diesem festgeserten Grenzen der Er-
lanbniß überschreiel, oder die sonst damit verbundene Bedingung nicht erfüllt, mit
Gesängniß bis zu vier Tagen oder korperlicher Zuchtigung bestraft.

8. 31.

W Wer bei Ausübung seines Beholzungorechtes oder eineb anderen Rechtes zu
Ao. Gewinnung von Haupt: und Nebenproducten eines fremdenWaldes die festgesetzten

Bedingungen und Schranken hinsichtlich des Ortes, der Zeit, des Maßsies oder der
Mittel überschreitel, wird um zehn Groschen bis zu zwei Thalern bestraft.

g. 32.

bolzlesen. Den Holzbesitzern bleibt überlassen, da, wo nicht erworbene Privatrechte ent-
gegenstehen, ihre Holzungen den Holzlesern gänzlich zu schließen oder die Erlaubniß
zum Holzlesen durch Bedingungen und Zeitbeliimmungen zu beschränken.

Wer die Erlaubniß hat, Raff= oder beseholz, ingleichen Streu, Moos oder
andere Waldpreducte zu holen und die verordnungêmähigen oder sonst festgesetzten
Grenzen dieser Erlaubniß, Zeit, Ort oder Maß derselben überschreitet, oder die
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verordnungsmäßigen oder von dem Eigenthümer festgesetzten Bedingungen aichter-
füllt, oder sich dabei nicht ausdrucklich gestatteter Werkzeuge bedient, ist mit
sängniß bis zu drei Tagen zu bestrafen

Ist die Erlaubniß zum Holzlesen schlechthin ohne nähere Bestimmungen hin-
sichtlich des Umfanges derselben ertheilt worden, so ist unter Raff= und e#eseholz

zu rsteene
) eringen, nicht uber drei Zoll starke dürre Baumtheile, welche vonselbst Fssnedte sind und zerstreut im Walde liegen
2)alle vereinzelt im Walde Corkommenden, im gewöhnlichen Wachsthumver=

lauf abgestorbenen völlig dürren Aeste, welche entweder mit der Hand oder nur

mittelst eines hölzernen Hackens und ohne Anwendung einer größeren Kraft, als
eine einweine Person zu bieten vermag, ab= und umgebracht werden könne3) der nach der Abfuhr des Holzee aus gangbaren Saligen oribliebene
Abraum an Sränen, Geniste und trocknen bereité aufgesprungenen Samenzapfen.

Wenn in Folge außergewöhnlicher Ereignisse, als durch Insectenfraß, Wald-
brand, Schneebruch 2. das Abständigwerden zusammenhängender Holzbestände ein-
tritt, so ist unter Ausschließung der Holzleser lediglich der Waldeigenthumer zur
Nuhung berechtigt.

TAuch ist dessen besondere Erlaubniß zum Sammeln der in den Holzbeständen
vorkommenden dürren Stöcke erforderlich.

Es darf ferner das Holzlesen, es möge bedingt oder unbedingt, stillschweigend
oder auödrücklich gestaltet sein, nur am Tage, d. h. nach Aufgang und vor Nie-
dergang der Sonne stattfinden.

Wer das in Folge erhaltenei Erlaubniß gelesene Holz, Streumaterial oder
gescharrte Mootz, zu deren Entnehmung er nur zu seinem Wirohschaftobedarf be-
rechtigt ist, an Andere veraußerk, unterliegt der Hälfte der auf den Diebstahl (E. 17)
gesetzten Strafen.

g. 33.

r Holz, welches ihm nur zum eigenen Bedarfe eder zum eigenen Geschäfts- FuNrlnbaniies obprgeten werden, verboteéwidrig veräußert, wirdum den einfachen, in #e #i
Wiederhekungssälen um den doppelten Werth des also veräußerlen Holzes beslraft. unen 5

ei dem zweiten Wiederholungofall und bei weiteren Rucksällen tritt dancben
die zeitweilige Entziehung der ekwaigen Berechtigung, jedoch nur für die Person
und nicht über fünf Jahre zur Strafe ein, sofern solches bei Zuerkennung der
Strafe des vorigen Rückfalles, wie dieses jedeömal geschehen soll, angedroht
worden ist.

S. 34.

Wer Holz, oder andere Wald-, Feld-, Wiesen= oder Gartenerzeugnisse, welche Ankauf ven
entwendel worden sind, oder welche nichl veräußert werden durften (S#. 32, 33) mrdt
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mit Kenntniß von der erfolgten Entwendung derselben oder von der Verbotowidrigkeit
ihrer Veräußerung durch Kauf, Tausch, Geschenknahme und dergleichen an sich
bringt, ist als Begunstiger dee Verbrecheno oder der Uebertretung (. 6) zu
bestrafen.

Geschieht die Erwerbung solcher Gegenstände unter Verhältnissen, welche den
Verdacht, daß dieselben entwendet worden seien oder nicht verkauft werden durflen,
in dem Erwerbenden erregen mußten, so wird derselbe mit einer, dem Werthe des
Gegenstandes gleichen Geldbuße belegt.

8. 45.

#Ancnlautes Wer im Walde außerhalb der besondero dazu angewiesenen Platze ohne vorher
n dazu eingeholte Erlaubniß Baumstämme behaut (beschlägt, berappt), unterliegt einer

zu Wolo. Geldstrase von zehn Groschen bio zu sechs Thalern.

F. 36.

Shmugen Wer auf fremden Grundstucken
ker- n a. dab ihm verstattete Streurechen u. s. w. aus Fahrlässigkeit an anderen,
v als dem hierzu angewiesenen Stellen unternimmt;

Shushng in. b. Cultur-Vermachungen, Häge= oder Enzwässerungograben einreißt oder be-
rnnN schädigt, oder Hagezeichen irgend einer Art, Abtheilungenummern, Distrikttafeln,

Seahuer 3, 4% Wegweiser, Warnungstafeln und dergleichen umwirft, entfernt, oder andere Un-
olcichen gebührnisse begeht, oder

. an siehendem oder gefälllem Holze das Waldzeichen, Amern oder sonstige
Fdieihnn aushaut, wegnimmt oder unkenntlich macht,l ichlcsklaslusyvckockcbaut-nJusmknsc Uns-St oder umwirft

hat,iaihe diese Handlungen nicht den allgemeinen strafrechtüchen Bestim-
mungen, bezuglich den Vorschriften im ersten, zweiten und drikien Abschnitt dieses
Gesetzes unterliegen, eine Strafe von fünf bis zwanzig Groschken, welche in dem
Falle unter # nach Maßgabe des gestifteten Schadens bio zu drei Thalern ansteigen
kann, verwirkt.

K. 37.

Sonstigt Vo· Andere, hier nicht namentlich aufgeführte Uebertretungen allgemeiner oder

lindna- ’- Verbote, welche den Schutz der Holzungen, –G Felder,Wiesen oder Gärten, die Ordnung des Forsthaushaltec, oder die Beforderung der
Forstcultur zum Zwecke haben, werden nach dem Ermessen der een mit #hun-

lichster Beachtung der in den 8§. 22—36 bestimmten Strafoerhalimisse geahndet.



— 217 —

. a8.

Die nach den Bestimmungen dicses Abschnittes zuerkannten Geldsirafen sind, —
wenn sie von dem?Verurtheilten innerhalb der von dem Richter unter Androhung gu derin Ge-
der Verwandlung derselben in Gefängnißstrafen bestimmten Frist, welche sechs Wochen füngmsstiafen
nicht ubersteigen darf, nicht entrichtet werden, in Gefängnißstrafe zu verwandeln,
dergestalt, daß auf den Betrag von funfzehn Silbergroschen ein Tag Gefängniß
gerechnet wird.

V.o

Verfahren bei Vergehen gegen dieses Gesetz.
8. 39.

Verpflichtet zur strengsten Aufmerksamkeit in ihrem Amtskreise auf alle straf- richg
baren Handlungen in Bezug auf Holzungen, Baumpfanzungen, Felder, Wiesen #
und Gärten und zur Anzeige in jedem Falle sind das gefammte Polizeidienstpersonal,
die Ortérichter und sonstigen Gemeindebeamten, ingleichen die Gerichtopersonen,
sowie diesenigen, welche bei dem Ferstwesen angestelt sind, oder welchen sonst die
Aufsicht über Holzungen, Baumpflanzungen, Felder, Wiesen oder Gärten ubertragen
ist, sie seien im öffentlichen Dienst oder im Privatdienst.

FS. 40.

Jeder, welcher um ein Verbrechen an Holzungen 2c. weiß und entweder den Gelzen ugnSchucdiger- kennt oder Miltel zur Entdeckung desselben an die Hand geben kann, *7 n
gleichwohl aber der Behorde Anzeige zu machen unterläßt, kann gegen sich den
Verdacht einer Begünstigung oder Theilnahme begründen und hat die für ihn
bierau entstehenden Unannehmlichkeiten und Kosten einer Untersuchung sich selbst
beizumessen.

S. 41.

Wenn Jemand über einem Verbrechen an Holzungen, Baumpslanzungen 2#c. balt ung.d
oder bei Ucebertretung der polizeilichen Vorschriften dieses Geseles betroffen wird, nzieben
so ist dem Betretenden gestattet, ihn anzuhalten, zu pfanden, und wenn es ein vler
Fremder, ein Unbekannter, oder ein sonst schon verrufener Frevler ist, sich seiner
Person zu bemächtigen und ihn sofort an die zustandige Behorde abzuliefern.

Die Betroffenen sind verbunden, die Werkzeuge und Geräthschaften, welche sie
bei den Vergehen benubt haben, oder welche zu führen verboten ist, dem sie An:
haltenden auf Erfordern abzugeben.
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Dieselben sind bei Verbrechen aus Eigennuh, Muthwillen, Bosheit oder Rache,
sosern sie dem Verbrecher gehören oder von dem Eigenthümer wissentlich zu dem
verbrecherischen Zweck geliehen worden, zu consisciren, bei Uebertretungen blos po-
lizeilicher Anordnungen erst nach abgeurtheilten Vergehen, bezuglich, wenn Ver-

urtheilung erfolgte, erst nach Zahlung des Schadenersatzes, der uafe und der
Kosten, wofür sie gleich einem gerichtlichen Pfand haften, zurückzugebe

die Zahlung binnen sechs Wochen nach der Verurtheilung kc erfolgt,
so werden die abgepfändeten Gegenstände versteigert und der Erlosg wird zur Be-
richtigung des Schadenersatzec, der Strafe und der Kosten verwendet.

Einem gleichezn Verfahren wie die gepfändeten Werkzeuge 2c. unterliegen die
abgepfändeten Transporkthiere.

8. 42.

Jede thatsächliche Widersetzlichkeit bei der Pfändung oder Festnahme berechtigt
den Forstbedienten, Aufseher, Eigenthumer oder sonstigen Interessenten, den Wider=
stand zu beseitigen und die zu dieser Beseitigung so wie zur eigenen Verthewigung
und Sicherung nothige Gewalt, jedoch innerhalb der Grenzen der Nothwehr an-
zuwenden.

Unnöthige Thatlichkeiten, wörtliche Beleidigungen und Anreizungen zur Wider-
seblichkeit, bei Ausubung der Befugniß zum Anhalten, Pfaänden und Festnehmen
sind nach Besinden als Injurie, Korperverletzung oder sonst mit Verweis, Ge-
Gefängniß oder verhältnißmäßiger Geldbuße zu bestrafen.

g. 43.

Die Ortsgerichtspersonen und Gensdarmen sut wenn sie geschehene Entwen-
dungen wahrnehmen, befugt, und bei dringendem Verdacht oder auf Verlangen
des Aufsehers, des beschädigten Eigenthumers oder eonnig Interessenten verpflich-
tet, bei den Personen, zu denen man sich des Vergehens oder der Hehlerei ver-

sehen kann, bezüglich unter Theilnahme de Aufsehers, Eigenthümers k. ohnentgelt-
lich Haussuchung vorzunehmen, die aufgefundenen verdächtigen Gegenstände, uber
deren rechtlichen Erwerb der Besitzer sich nicht sofort genügend ausweisen kann, in
Verwahrung zu nehmen und bezüglich, sofern dies nicht durch den Aufseher n.
geschieht, dem Gericht über den Erfolg Anzeige zu machen.

*
Haben mehrere Pesonen an der Verübung des Verbrechens Theil genommen,

so begründet die Zuständigkeit des Gerichté über den Hauptverbrecher auch die Zu-
ständigkeit über die ungleichen Theilnehmer und Begünstiger, auch wenn dieHand-
lungen der letzteren in anderen Gerichlobezirken verübt worden sind.
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F. 45.

Die lutesechungen 2 #iuw derhandlungn. gegen. dieses Gesetz sind außer Untersuchungt-in den, in den §.1 4, 22, 25, 26, 29, 30—33, 35, 36, n, c, d be- ilahien.
handelien Fallen, Poolno nur auf Anirag der Betheiligten zu untersuchen und zu
bestrafen sind, von Richteramtswegen einzuleiten und zwar in der Regel, mit Aus-
nahme der Fälle, wo die Strafe in thesi uber vier Wochen Gefangniß dauert,
moglichst summarisch zu führen und auf jede Weise zu beschleunigen. Namemtüich
soll weder ein Schlußverhor stattsinden, noch eine schriftliche Verkheidigung zuge-
lassen werden, auch bei sofort erlangtem Geslandniß das zeither schon in diesem
Faue bei Unsern Forstämtern beobachtete Verfahren des tabellarischen Eintrags
genügen.

C. 46.

Der Beweic des Vergehens und des Thaters ist herzusielten und zu beur- %hnnad
theilen nach den Grundsäuen und Regeln vom Criminalbeweise überhaupt.

Deoch ist den auf eigene Wahnehmungen gegründeten Anzeigen des über die
Holzung gesekzten Försters oder Jägers oder einrs verpflich teten Revierburschen
oder anderen Gehülfen, ingleichen des in Pflicht stehenden Aufsehero über Felder,
Wiesen und Gärten, sowie eines zur polizeilichen Aufsichtfuhrung im Allgemeinen
Angestellten und den auf Amtspflicht erstatteten Aussagen, wenn der erkennenden
Behörde dieosallé besondere Bedenken nicht beigehen, so lange Beweiskraft beizu-
legen, alo die Angaben *6 von den Angeschuldigten durch Nachweisung deo Ge-
gentheilo enttraftet sein wDasselbe gilt EM*svon ihren Angaben über den Betrag des Entwen-

deten oder des Schadens, und hat in lebterer Beziehung die an Eidesstatt abge-
legte Versicherung des Beschädigten oder desjenigen, dem die Sache zur Verwah-
rung anvertraut war, gleiche Wirkung.

Der Angeschuldigte kann, um die Angaben wegen des Betrages zu entkräften,
die Wurderung deeo Entwendeten oder deb Schadeno beantragen, und diese erfolgt
bei Forsifreveln durch einen Forstbedienten, bei sonstigen Vergehen durch die Gerichts-
personen, oder wenn diesen Sachkenntniß abgeht, durch einen besonders zuzuziehen-
den und mittelst Handschlags an Eideöstatt zu verpflichtenden Sachversländigen.

F. 47.

Das etwaige Vorgeben des Angeschuldigten, daß er die fraglichen Gegen= uns#anbaste

stände gefunden habe, ist nur dann zu berücksichtigen, wenn der Beweic der Egebenen Thatsache von ihm hergestellt wird. Außerdem, wenn es an diesem d

weise fehlt, ist der Angeschuldigte, um des ungerechtfertigten Besitzes willen, der
Entwendung für überführt zu achten, sobald derselbe eine Person ist, zu der man

3
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sich eines solchen Vergehens versehen kann, insbesondere, wenn derselbe wegen des
nämlichen oder gleichartigen Vergehens bereiks einmal bellraft worden ist

Ec soll diese Ueberführung aus dem angegebenen Grunde und unter der ange-
gebenen Voraussehzung selbst in den Fällen bestehen, in welchen der Beschädigte
nicht ausgemittelt werden kann, mithin der objective Thakbestandnicht festzustellen ist.

8. 48.

auschehu Bei Bestrafung der Vergehen gegen dieses Gesetz hat die erkennende Behorde,
deu#sod. sofern der Beschädigte nicht ein anderes beantragt, stets mit über den zu leistenden

Schadenersaßh zu entscheiden, den Beschädigten oder dessen Stellvertreler auch davon
kürzlich in Kenntniß zu setzen.

F. 40.

Schlußbeslim= Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tag der Publication desselben in
mung. Kraft und sund alle demselben entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben.

Die bestehenden straftrechtlichen Bestimmungen und Grundsätze leiden auch auf
die unter da gegenwärtige Geseb fallenden Verbrechen und llebertretungen, insoweit
durch das letztere besondere Bestimmungen nicht getrossen sind, Anwendung.

lirkundlich haben Wir dieses Gesehz eigenhändig vollzogen und Unser Fürst=liches Fbn beifügen lassen.
Greiz, den 22. November 185 4.

(I.S.) Heinrich XX.
Otto.
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Gesetzsammlung
des Furstenthums Reuß älterer Linie.

M. a.
(Ausgegeben den 6. December 1854.)

72. Verordnung,
den Schutz der Waarenbezeichnungen gegen Mißbrauch und Verfälschung

betreffend.

Wie Heinrich der Zwanzigste von Gottes Gnaden, alterer Linie
souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. v. 2c.

haben zur Aufrechthaltung und Forderung des Fabriksbetriebs und des Waaren-=
verkehrs auf Vortrag Unserer dandesregierung und in Uebereinstimmung mit an-
deren Staaten folgendes zu verordnen Uns bewogen gefunden.

Wer Waaren oder deren Verpackung falschlich mit dem Namen oder der
Firma und mit dem Wohn= oder Fabrikorte eines inländischen Fabrikunternehmers,
Produzenten oder Kanfmann bezeichnet, oder wissentlich dergleichen falschlich bezeich-
nete Waaren in den Verkehr bringt, hat, insofern damit nicht ein schwererec Ver-

brechen verbunden ist, Gefangnißstraft, welche die Dauer eines Jahres, und zu-
gleich eine Geldbuße, welche die Summe von Eintausend Thalern nicht übersteigen
darf, verwirkt, es kann jedoch in geringfügigen Fällen oder bei besondern mildern-
den Umständen blos auf Geldbuße erkannt werden.

1
2.

Diese Strafe (1.) wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß bei der Waarenbe-
zeichnung der Name oder die Firma und der Wohn= oder Fabrikort mit geringe-
ren Abänderungen wieder gegeben worden, welche nur durch Anwendung besonderer
Aufmerksamkeit wahrgenommen werden können.
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Ob ein solcher Fall vorhanden sei, hat der Richter zu ermessen, welchem über-
lassen bleibt, das Gutachten von Sachverständigen einzuholen.

3.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch zum Schutz derjenigen Staaten
Anwendung, mit denen über die Reciprocität Uebereinkünfte getroffen werden.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen und Unser
größeres Regierung-Insiegel beidrucken lassen.

Greiz, den 16. November 1854.

(L.S.) Heinrich XX.
Otlo.
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73. Landesherrliche Verordnung,
die bezügliche Gleichstellung der Leinweber= und Zeugmacher-Innung

betreffend.

Wir Heinrich der Zwanzigste, von Gottes Gnaden aälterer
Linie souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu

Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. w. ic.

urkunden hiermit:

Da die den Mitgliedern der deinweber= und der Zeugmacher Innung bezüg-
lich der von beiden zu fertigenden Arbeiten zustehenden gleichartigen Befugnisse,
auch die möglichste Gleichstellung der auf die beiderseitige Gewerböthätigkeit Ein-
fluß ubenden Verhältnisse wünschenowerth erscheinen lassen, so sinden Wir Uns be-
wogen, in Verücksichtigung der desfalls gesteilten Anträge und auf de
der von Unserer Regierung angestellten weitern Erörkerungen, hierdurch Folgendes“
zu verordnen:

Das in neuerer Zeit bei der Zeugmacherinnung eingeführte, mißbräuchliche
Verfahren, nach welchem #in gleicher Weise, wie dies fruher bei der Leinweber=
innung vor dem an diese erlassenen Verbote geschehen war den Lehrlingen an-
statt dei Bekostigung halber Gesellenlohn oder eine ähnliche Vergütung in baarem
Gelde verabreicht worden ist, wird hierdurch für die Zukunft auêdrücklich untersagt.
Uebertrelungen dieses Verboté werden nach Maßgabe der Vorschriften geahndet
werden, welche in dem unterm 20. Juni 1852 ergangenen, die Abstellung jenes
Mißbrauchs bei der beinweber-Innung bezweckenden Erlaß (No. 3, Stück 14 der
Gesezsammlung) enthalten sind.

Uebrigeno sollen bereits bestehende Lehrverträge der oben bezeichneten Art in
den Fällen, wo die behrlinge schon vor dem letztverslossenen Quartale aufgedingt
worden sind, von der gegenwärtigen Bestimmung nicht getroffen werden.

2

Die bis jetzt stattgefundene Einrichtung,
wonach es den Zeugmachermeistern nicht gestattet war, Leinwebergesellen
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in Arbeit zu nehmen, und andererseils den beinwebermeistern nicht die
Befugniß zustand, eugmachergesellen zu setzen,

welche bezüglich der einwandernden, einer vereinigten Innung der Leinweber
und Zeugmacher angehorenden ausländischen Gesellen schon bedeutungslos er-
schien — wird hiermit allgemein aufgehoben, und sind daher die Gesellen beider
Innungen in Zukunft gegenseitig unbedingt zuzulassen und in entsprechender Weise
zu fördern.

Gegeben zu Greiz, den 25. November 1354.

(L. S.) Heinrich XA.
Dtto.



Gesetzsammlung
des Fürstenthums Reuß älterer Linie.

W. 28.
(Ausgegeben den 30. December 1854.)

71. Patent,
die im Jahr 1855 zu entrichtenden Landes-Abgaben

betteffend.

Da die Erhebung der auf vorgängige Ständische Bewilligung mittelst Patents
vom 23. December 1853 ausgeschriebenen öffentlichen Abgaben mit Ablauf dieses
Jahres zu Ende geht, zu Deckung derLandesbedurfnisse aber die Sicherstellung der
unentbehrlichen regelmaßigen Zuslusse zur Landescasse unumgänglich nöthig ist, so
ist von Serenissimo auf Vortrag Fürstlicher Landeoregierung und mit ausdrück-
licher Landständischer Bewilligung die Forterhebung:

a) der biöherigen Contributionsabgaben,
D) der neben den alten ordinären bandeöslenern biöher entrichteken drei Susten-

tationcsteuern,
e) des Kartenstempels,(1) sämmtlicher besherig ran der Landstraßenbaucasse, einschließlich der

zur Landeöschulcasse überwiesenen Abgaben von neuen Ehepaaren, mit

landesherrlich zugestandener fortdauernder Widmung der Tanzdispensations-
ge

und zwar insgesanmt
bis Ende des Jahres 1855,

soweit nicht schon im Laufe desselben eine enderung im verfassungsmäßigen Wegeeintreten wird, beschlossen worden.
Demzufolge werden mit ebenbemerktem Vorbehalte, die erwähnten fünfzehn

ordinären Landessteuern, welche bei Einfuhrung des Vierzehn-Thalerfußes
laut des §. 20. des Munzgesenes vom 14. December 1841, mit Zurückführung
des Steuerbetrageö nach Conventiongroschen auf die gleiche Hohe in Silbergroschen
und mit Erlaß des Agio, an die Stelle der früheren zwolf ordinären Steuern des
Conventionéfußes getreten sind, und die erwähnten drei Sustentationssteuern,

1
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zusammen also achtzehn #andessteuern, wie bisher, auf das Jahr 1855
hiermit au5geschrieben und sind in folgenden Terminen zu entrichteu:

die drei ersten auf den 19. März,
die vierte und fünfte auf den 23. April,
die sechote und siebente auf den 21. Mai,
die achte und neunte auf den 25. Juni,
die zehnte und eilfte auf den 23. Juli,
die zwölfte und dreizehnte auf den 27. August,
die vierzehnte und fünfzehnte auf den 1. Oktober,
die sechozehnte auf den 29. October,
die siebenzehnte auf den 26. November,
die achtzehnte auf den 29. December.

Greiz, den 19. December 1854.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung das.
Oktto.

v. Geildien-Erispendork.



Chronologische Uebersicht
der in der Gesetzsammlung des Fürstenthums Reuß älterer Linie vom Jahr 1354

enthaltenen gesetzlichen Erlasse.

detaan antenen
21.Det. 1853. 5. Jan-

54.
21. Dec. 1858. «

s

22. Dec. 1353. „

23.Der. 1853. 17. Jan.

30. Dee. 1853. 5. Jan.

31. Dte. 1808. 24. Jan.

3. Jan. 1834. 7. Febr.

4. Jan. 17. Jan.
» las-bi-

5. Jan. 44. Febr.

7. Jan. 17. Jan.

Inhal.

mtt Verordnung, die Abbaltung mun
übnetermine in Ebescheidungsangelegenkeit,L#tennemacnn Furstlicher Land esregierung—8 in demGioß- «

hekwglbumhmmznZlndstkllimgron Dunnqumumt und

Otimathoreversen kunanthten Behö#dn so wie den Bei-: trilt der bandgräflich Hessischen Regs icruiga zu dem *
wegen gegenseitiger Lienein der Auezuweisenden d.
Gotba 15. Juli 185 ljBekenntchngreöerg ivischen Preußen und den
übrigen Stoaten des Zollvereins tinerseits d Walde
andererseits, die aerte des Anschlusses des ZürstenthumsVyrmont on das Zollsystem Preußens und der übrigen
 éEtaaten des Zollrereine tetr. «

Patent, die im Jahr 1854 * enwiichtenden Landesabgaben
etr.

e die Verosichtung der sammtlichen Eiadi- undrmeister und Contessionistenzum Mrodbacken, zurdntn eines Vorratbsvon allbackenem Vrod -
rend der hoben Kornrreise betr.

Gesetz wegen weiterer Wän trun a des Vereinszolliarife
Nachtrag zu den, dem aaee Einan erbandwerk unterm 28.Dezember 1607, deohetrrlich konseen Innungsaruteln
Geseriic n- 8 Ortsangebörigkeit der Inländer

und die daraufb e Vervslichtung zu Untbriuguns
Obdachloser und —VVerordnmng. die Verzollung des ouom en Syrups belr.

Gesehlicht Urterbanun * E0% Verbütung t bonee Eben
und die durd außerebtliche Echwangerung tedingten Rechts-verbältnisse betr.

zünns Gneterbintun * Gemeindelalien aul demten Lan

sienen ¾S die Auszablung der wns ver,
llorbener Penstonärs an deren Hinkerlassene ber.

1.

—

de

e



— 230 —

10

11

deSi#henAusgegeben Inhalt .
7. Jan. 17. Febr.[Gesetzliche Verordnung über die —1 des für Kirchen

1 und Schulen erforderlichen Aufwandes
9. Jan. 17. Jan. Bekanntmachung Fürstlicher Landesregierung, die Entrichung

einer Abgabe für die, die Saalbrücke bei Burgk passirenden
« Baubolsfldicl11. Jan. 1„ etgierunstwenernnung. einige erläuternde und —¬ Be

dinnt rücksichtlich des bei Trauungen zu bcobachtenden
1. Verfahrens betr. .

14. Jan. 24. Jan. zsuenichung den Deitritt der gonigilch Baherichen ne 
Fieruns zu dem Vertrag 4. d. Eisenach den 11. Juli 1953

18. Jan. « Bekmsntmachunq, die Aufhebung des untern 1. Sopt. 1
. mttBelgtenabgeschlofcnenhandclsiund Schtfffabktsveki

.mqssowtedckhsekauf bezüglichen Conventionen betr.26. Jan. zu Jan. Girmen¬ und Procura=Ordnun
26. Jan. 21. Febr. Bekanntmachung, die im Kurfhefenihum Hessen zu #osfelling

«- von Leimeczsschen und eimatherereren ermachtiotenBehörden28. Jan. 31. Jan. Be bon¬den Dertauf des Sozes ber.
» 21. Febr. E“E san (Linbinden und die Aufbewah=n r Geetzammlun1. Febr. „ drbeste Ukerdnungo 5½ #siebungdes Geindezivangs

dienstes und der Shutgeter in den Vatrin onal Gerichis aortchaten betr.
3. Febr. ½ ]sessS.3 die von den Gritlichen auf dem

nde zu eitattenden Anzeigen über Collateral= Erbfälle
44. Febr. 2. Febr. rin. die im Köntgreich Hannover belic hendengoll

und ter betr.
20. Febr. 7. März zu e . die Veröffenklichung des Vundes

s vom 26. Januar 1824 wegen gegeneiliger Ausu gemeiner Verbrecher betr.
26. Febr. » Bekanntmachunq nachträgliche Ausgabe bes in Geeb rom

5. Januar 1854 angezogenen Schema'sAbetr
28. Febr. D « Bekanntenqchueeq, dteWMhsdeelckestlonund Hqskimkkm bei

· demderPost übergebenen Gepäck der Reisenden betr.
2. März 47. März Dekanntmachung des Vertrags zwischen Preußen ind den

übrigen Staaten des Zollvereind einerseits und dem Groß¬
herzogthum Luxemburg= andererseits wegen Fortdauer des
Anschlusses des Großherzogthums Luremburg an das oll¬

system Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins

7. März. « Pekanntmachung, die Einschárfung der den Schut der Slöße: bezweckenden Strafbedingungen betr. „
18. März 26. März Bekanntmachung, die über das d . freienSiadt

I OenebueqqnhekeeqanqenenMlttheelu 1
15. Mirz „ [Bekann#tmachung, den Beltrltt der kpen, Godichen

Rr.
des Seile

Sids.

67

77
31

76

75
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N-r.
" —

— JAusgegeben Inbal k. e “*7

— Nenierung zu der Convention rW gegenseitiger Ueber-
t der Auszuweisenden d.d. Gotba den 15. J51 betr. 13 111

15. März 28. März unrnn die uchhdongtat rem Verlebi mit ier
utwein imischen den dem Steuerspstem Hannerer#

nr Araunschweigtschen Gebielstdeilen und Preußen

Wl 1 mmt diesem im er= und Branntweinsteuergemein-:stelenden Slaaten betr. , 112
23. März Frann die mut der# niglich Süchüscken Negterung ;

g lsmmnsls nnd Ilsolkmmmsucksintgm erwach-42½ abgeschlessenen Cenrenlion betr. 107

„ 14. Avril sn- dieureu neschhe Zurten zu
vielwaaren bet 14 115

24. Marz 28. März aerena die btnbienn der Zuinen- und Prolura,
rdnung betr. 13 114

14. Arril tnnnachn der von der g. g. Desleireidischen Arscung
zichns rnr# *ö 18 deo es- und Joll-ges 9. Retbru 853 getrofsenen Anerdnungen 14 119

» » ’"tldiis.ln«adsmm die — undB Nn—n“P“*
für die Sitze in bicsiger Pfarrkircht bt 14 121

29. April 20. Mai n- den Veitrilt des heitentegitnmne Vaden «

zutclnmuin weg. Wirst-ququetlnnllkkund-Itil ;
erdigung verstorben —- b 5 123

O. Moi Bekanntmachung, die l Vernacle im obierne Eibum Uaden anber ans Mutbeilungen betr. l „ 124

13. Mai Arkannimachung, die im Konigreiche raasen und im Vre-
mischen Staatdacbicte rücksichtlich ranung von Aus-,adern ergangenen gesekuchen renn II 1126

17. Mai Bekann#machung, den Gewerbsbetriet der zollrereinsländischen

und Oesterreichtschen Sa und Marktreisenden im Greß 1
berzonthum Oldenburgb. „ 127

In. Mai „ EXXE die 4 und Beforderung er ginder
· iswsenls 128

29. Mai 19. Juni Gesetzliche Verordnung. belreffend dienVirwaltung der Geineinde-
EEIILLEII.KQI 16 131

10. Juni 30. Juni Belaummuchung, *, Stunm ! Furstlich Shaumburg,vir.
re'schen Ne#ieru Convenen. een hegenseitiger8 hnit 207 I4. d. Gotha den 15. Juli

143
12. Jun sse dae Verbot des Lataufs vonrd Allets zur Weiter

M koid!don- Auswanderern von dem u1Rrrerien au-dungorlatze dem estimmungaorte im l „144
13. Juni nnnn 4ort tleitung auf ein ses Ver,

ltungzum Norven gewebter wollener offt 14519. Juni nlunnscie. die usstninseneimoscomun von Vriesen mit- »

LoltmeloftnnndkekenNitckqnbcandnsxloslsnflsltMk- „ 146
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Nr.
des hAuogtaiben Inhal! D des Stitt

(ise.
14. Oltbr. 17. Nor. Vtrorduung, die Abschtzung der #t% Jiurreuesairversicherten ·

beweglichen Gegenstände auf den 19110. Olibr. 27. Ol. Bekannimachung, die für rsieiennen nenntrein aus *. inride
nnd andern niebltqenqonenztAkbendeuenemks

ung bet 23 180
18. Oktbr. « Atlanntinatts1111g, die «(retls"stnq der "lngonhsake, eftik nnd l

tellssuketuuzsugszor. 190
10. Oktbr. 17. Nor. arnmiagereiemumachung, die mit der senich Oeserreich, 4

jchen Reg - getroffeneknt ueen Auodebnung
des Vundes Olusses 26. Januar 1854 über diefisrws gemnalte- Vererecher auf die, nicht zum deut-
sarn“ unt geberigen Kronländer des osterreichischen Kaiser, 124 193

27. Ollbr. 17. Rop. u. n den Groaß einer *- *“ Thier-
t · 104

20. Nov. nrmt sdini*-p die Abänerung der ticher bei ·
der Watl der Mitalteder des großeren Burgeraueschusses

zu Guz % der dasigen Stadtordnung beslandenenWabl-
bel 25 199

16. Rovbr. 6. Dit. E den - der Waarenbtzeichnungen gegenMig.
1 auch und Versälschung bekr. 27 223

22. Novbr. 1 1. Dec. Gesetz, zum Schut “ Holzungen, Baummonzungen, Wiesen, |
i «Feldeknndu ZZUZOZ

25-R0ka-«0.Dee.kantebenltnse Jst-ordnung. die bacgin· Gleicheellung der
Leinweber= und Zeugmachemnnung 27 224

10. Deebr. 20. Det. /1% die im dahr 1855 d Arnenn7 iti -
« «28»227

Sachregister
zur Gesehsammlung des Fürstenthums Reuß älterer Linie

LL

A. Stitenzahl
Abanderuns des Vertiubzolltarifs 17

— der bisher bei der Wabl d W des örößeren Frr
chusses zu Greiz besandenen * . 190Abgaden= Peacn die im Jahr 4zu Fuchientn candeaaben ken#4 -Palenk, die im Jahr kggs. zu entrichtenden Laudesabgaben beir. 227



det an Ausgegebe———
20. Jun-

. Juni

.Juli

Juli

.Juli

. Juli

. Juli

Juli

.Juli

. August
10.
11.

Augufl
August

4 Septbr.

. Septbr.

. Serdibr.

Olibr.

. Olibr.

20. Juni Bekanmmachung, die Behandlung und ToxiS

— 232—

 Nr.
In halt. Seite

e#
Vahwost

nach den mintgten Staaten ron Norkanenk
eder Bremen betr. 1

tr

t OHoamburg e 147
14. Inli " die über das Deimacdrecht des Landgrafen-

tbums Hessen anber ergangenen Milkbeilungen be. 154
» Dtsesvlmanwtlslnstaro-tubulandec-!usblbeidck ml -

Greiz zuelchlen Anstalt für Beschäftigung arbeitsscheuer,Indiriduen 1512. Aug. Gesetzlicht Verothnong. die Berichtigung des tei Erhebung der! |
Mranntwiinsteuer zur Anwendung kommenden Maischsteuer «-
frrkrm owtdrelsrlsdbnnnbestsrngnnqszollssur Vef-

155
» Bekrnnnnudmnq den znsetlen Nechnnnflssbmälnke der 2

139

16. Aug. Furrartaft *—ni der n dem' Inmungelruf ves bie-
# Zimmerbandwerks vem 8 EIE Artnthbaltenen Vesiimmung 9 n zum sühnlihen Hunyt= 6„
A von den Wesellen #unFilween Auflag— 1607Bekanntmachung, die Perlofreiben der C bntefronnen mit 5 4
Aüsie. sächüschen Behörden in innss und Velizeiunter·

ungen 1100
2. Aug. umt die Ginsühmmgder ..3 in ren, .

»«dten(rlittnbIenlenresa . 10 157
16. Aug. Bekanntmachung der unter den ** res Tburingilchen

Zoll, und Handelsrereines actroffenen Vereinbarung wegen

gegenseiliger Befreiung. kon Siene rauschtote amiten von Chaul- Ijte- und Wegegeld·Abga 20 170
25. Aug. Gefepliche Verordnung, die kufninntichen Anweisungen betr. 21 175
16. Aug. Cankstenal. Berortnu, die umg *v•7 bPbiser uechter. 20 1172
25. Aug. Nachtrag zu den dem biesigen Tuchmacherband -

November 1061 wuönrt nnnbene g
rtileln 177

27. Sert. garbrisaen K die Leintte ren Zrachtriesen z den gebr
posliendungen und die Signirung der lehleren betr. 22 179

" Bekanntmachung, den Beitrittdes Großberzogthumsburemturg:

u der (konvention t- — neber *21t— derAuszuweisenden d. d. a den 15. 1851 181
„ Bekanntmachung, die ete S ubrension 14 #rene

betr. 183

„ feem n zu den unterm 6. Miai 1790 Landtoberrlich
n und veränderten Ju# des F##ouknanerenes der Tischler und Glaser 184

etemtmachung, die Cinschärsung des 2 r en Schie,
bens und Zanwgen- ber von Inselten lebenden Waldedeelbeir.. 187
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Abgaben fur die, die Saalbrücke bei Burgk rafsirenden Baubolssleß
reinbarung wegen Ptenfeutder Befreiung der Fe

von Chausser and Wegegeldab

Abschätzung der gegen Feuicheschn iiun dereuten r!*mil 7den:L
Aehrenlesen, Besfimmungen daruber
Angorahaarc, Freilassung der Angorak aare vom Gmngangs zoell. .
Anweisungen, Gesepliche Berordnung, die laufmännischen Anwefungen rur.
Archire, die Oaltung des Bist UII
Arbeitens-tue Indivi — Dietiv linarredulaliv vbardtatuna rer dnn *½der in Greiz 9“ Anstalt für Arbeltorchemurnenroran s. teangeboAuferingung des für Kienr und Schulen erforderiichen Aufwandeo
Ausb kbung des Wesindezwaungsdiensten in den Patrimontalgerichtsor! schafsten

— des Hanktls und Schifffabrierertrages mu Belgien vom 1. Sept. 1844
*’ der hierauf bei##lichen onrentionen .

Außere beliche Schwängerung, die hierdurch ledunglen Nechtoverbaltnisse
Auslitferung geneiner Verbrechet — Uecbereinkunft wegen Ausdtbnung des Bun-

desbeschlusses rem 26. Jannar 1854 über die Auolieferung gemeiner #er

cher auf zuct zum deutschen Bund geborigen Kronländer des Oeheer-=
reichischen KalI

-——I"k Wittw- usmen kwtmttttgn äuslufunng gemeiner Verbrecker
Auswanderer —- Verkbot des Verkaufs von Billeto zur Weiterbelorderung von

Uncnnbeuern. von den 4u ri Lolne li nach demBestimuungeon
im Innern

Auszuweisende1) ver r*#n Hessischen Regierung
der Großberzeglich Badischen Negierung

3) Furstlich Schauniburg Lippe'z% ku
Groerersest u «der gn ntion d. -olhn 15. 3n 1851. wegen gegenseiliger Ueberme der *

B.

Vaben —— Heürit zu der GEonrentton“ d. d. Gotha, 15. Juli 1851§ Heimatbrechtin
— — Lrriltt zu dem an ziogen kere ertrankter undVeerdigung

nsne Augeborigenvaaernei — Verrslichtung der Viadermeisier #ur Fwit eines Vorreihs·on Akadenen Brode wälrrend der hoben Korupreif n ·

Baiern — Meutritt zu dem Vertrag d. 4. Eisenach 1 5n i

Baumpflanzungen — Gesetz zumn us- das bGuriucun in undn, Baum,
slanzungen 2c.

ntelnsn oße — G# zricimre einer Atgabe fur die,rie Saalbruckt bei nnsirenden #a#nbe l .
VUINMM HONka "l"i1M"iW -—’"eiti-ilIB-iieriiii zu deiii Dem-as del

Eisenach, 11. Juli .

Sei-Wahl
13
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Belgien, Ausbebung des mit Belgien unterm 1. Sertbr. 1844 abgeschlossenen Han-

dels, und Schiffsahrtsrertrages, sewie der hierauf btünltcn ConrentionAeschäftigung arbeitsschener Indiriduen s. Arbeitsschen
Besreiung der r——— ron Chaussee, und Weett —Ver-

einbarnngunterden Staaten des Thuüringischen Zoll- und HandtlévereinsBier — enng W 8 Verkehr mit Afer= und Rranntwein zwischen den dem
Steuersustem Hannerers angeschlossenen Mrauuschweigischen Gedietstbeilen und

Wwen und den mit diesem in Aier und Brannheeingemeinsctainsithenol
Villtlsj Dlttdkusi m

Aremen, die daselbst ucksichlich der Arainngen ron Ausländern ergangenen 2
ichen Deemmgen . ..

i

,

Vunnklvun—llelse »Nein-It voni Verkebr mii Vrauntwein s. Bie
— Seemeriinn für ausgebenden Branntwein aus (Vetreide lun Anderen
mehligen Stoffen

rennwieeen vie Berichtigung res bei corhn ver Branuiwenseuerzu Anwendung kommenden Maischsteuersatzes
Braunschweig — i

Fanhssckenhen — Eiushrung der Braumalzschretsteuer in 4½ und
Jeulenrod,

Briese — sur nn ron e mit kelertcienund derenjichue
n dese7Brod —

W vau Zanur 1854, r* begenseitiger #ssliefernggemeiner
— s * Bundeobeschlusses auf die nichi zum reuischen Bund

geboörigen Kronlander des Desterreichischen Kaiserslaats
rgeaushn 6 — Abän rung der bisber bei der a pui ov

ardßeren ärhanssanl es zu Greit knann aburtBurgr, s. Saalbrücke bei Burgk, s. Ranbolzflo

C.

Chaussee= und Wegteldar gabe. n VereinbarungunlerdenSlsntnNTbüringischen Joll= DHau vereins wegen gegenseitiger Befrelung derStunkuffcololccmiet 5 i- und Wegegelbabgaben
Collateralerb fälelie —die von den Geistlichen auf d vande zu asaitenden

Anzeigen über die Cellateralerdfslle

ones#ten zum Bredbacken ’ zur enon eines Vor-von altbackenem Brod während d iu KornpreiseKrisnsbn,ersuchung onrention s —ie der in Eriminal. und
Wosizeinmtersuckuugen“ trwachsenden Koslen

— Portofreibeit der Corresvondenz mit adiia eatiitnBeborben inEriminal· und Pongeiunterskohonde. .

D.

Eht — Perhütung sogen. wilder Chen

Geitengahl

24

170

112
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— — Abhaltung psarramtlicher Sühnetermine in Ehelcheidungaange
Gigenlzente m Qolsungm Baumvflaazuagesh Wiesen, Feldern und- Garten .
Einsanaa für Hese. gulassung der rrassnen Tesiit und Aamtelhaare rom Gingangszolk
2—ar "n7 -p — Beitritl Badens*4# der47 on

u. isenach, 1*w Balne ! i Genvension .
s

Fahkpostitaduaq, Behandlung und runsderrBhnp nach den Ver.
miglen Staalen von Zonan

Sianirung nsete: .zangen? er von Insect 47 Waldvogel
§Wili ——— geitnrheltas—käbteche 8 hu Aundeilolcivarei
Felder —SchußdesGihent in Felde3urogesa- — * schätzun *- Frlnsiis runien rn i

genstände auf dem Land «

Girmen- un eeursn.Wrdnnn .......ftbnnfl
Fldfe -- Strafbsstsammungea 4 4½ derrdioßt

gaben von der dit Saal bei Burgl valsirenden Zloße.·
Idkdetuuq bit Leu-und3tus chkch ...
Frachtbriese, Beigabe von Frachtbriesen 14 den Gahrwohsendungen ...

G.
Gärten — Schutz des Eigenthums in Gärt
Geistliche — die von Geistlichen aus dem barie 4 erhaltende Anzeigen *“ Cot-

lateralerbsälle . ..

indeei th und q% indelassen vi dem 7 T %
Gemeinheitstbeiluig
Gemeindcangelegenheiten — Zecwalluis derbrntrbeh in den

Ortschasten des plalten Lan

Ge "44“ – guseeslarstee 555 **m ** rem der * steenn **
der Rei

e #e amun— Einbinden und usbewabren deiselben ....
Gefandbutsschsidltzuließ-zaqu
* Wl —. Einfübrung der kurnaliirge in G.

— Rechnungsabschluß der gätucen s ! Greisdetreidetelt:: F deren weitere Susrensiol
Getreide — Steuerrückrernulung für ausgehendenBrannlweinaus helreid .
Gewerbsvetknbm zollmunsldndischkn und Oesterreichischeu Handels= und —2

reisenden in OldenGlaser—Nachtrag uuttnn/ des oimiscien vendneris der onhund Tischler



B.
Hamburg —. Heimaihsrechi in Hamb .....
Hannover, * in Hannover bastrenden gonl undSteuerämter. .-
Handel mit

Handels, * ollrert#. die von der Oesterreichischen Nehicrung u Voll-
ziehung des Ant. 18 des Haudels, und Jollrentrags vom 19. Febr. 1858

getroffenen nenHandels= und S cifffahrterertr#g. mit Belgien, Nuftetung vesselben
#oe Gewerbtetrieb den olltereine landischen und sferchic

delsreisenden in OldenburgHese., Enzungegen für Hese
Lestbereche tn domburs .——

vont urg
% — die im Großberzogtbum dessen ...

die im Aursucstehu Hessen emächtigten Bebdorden . ·
Helft-l —dtt Ansstelluan von Heimakbscheinen im trre Desfen tr-

4stn Bebor
— eiltitt der Landgraflchsst pesseusoombukq demBenias a. d.—i- 15. Juli
— — . imin, gerten .

Dolsuageik Schusdeo Eigenthum in Holzungen
Holzlesen, Bestimmunge— errgng derHültedürstihen“ — esehiiche Verordnunz,

J. «
Annnngsarltlel des Schneiderhandwerks zu Greiz — Na ....

TuchleruudGlaserhnndlrstrcozu Greiz — aln .....
— — Tuchmacherhandwerks zu Greiz — Nn tag *

K.

Kameelbaare — die Freilassung der Kameelbaare rom Eingangszeeel

Kaufmännische Anweisungen — 19Acchtelt,eVerordnung Nrube.·.
Kinder — deren Annahme und Beforderungdei den
Kindrs#naa#en —die Verwendung besenobentsschren Forten u —2

spielwaKirche — buftiingng des 2Kirchen erforderlichen Aufwands
L.

bandesabgaben Patent die im Jahr 1354 zu entrichtenden.
tet die im Jabr 1955 zu entrichtendenbeinwetergesel en —-isrkerugderfellsenrou Seiten der Jeugmaachtr

Lippe — Beitritt guchennin Schaumburg / Livre. zu der Conrenkion.wUebernahme *5 Auszewiesenen
Lösungselder —F#147 ie Sitze in er Stadutirche zu GriLotterieloose — e von VBriesen mit t terlieeln ac tecen

Rckgabe an die Postanstall 2

Geitenzahl

100
79

212

10
184
177

10
175
128

115
07

227
224

143
121

146
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Luxemburg — Vertrag wegen Fortdauer des Anschlusses des Großherzogthums
Lupxemburg an den Zollverein.

— —Beitritt ureuung= zu der Convention veren ubeeh der ½%
gewiesenen

Maischsteuersatz — Berichtigung des bei Erhebung der Branntweinsteuer zur
Anwendung kommenben Maischsteuersatzgez.

Marktreisende — Gewerbbetrieb der ollvcreinelindisthen undDeseneihshen
Markreisenden in Oldenburg

Mißbrauch der Waarenbezeichnungen

N.

Nachtrag zu den Innungsartikeln des gemischten Handwerks der Tischler und Elufzu Greiz .
——ztdm Innungsartireln des Tuchmacherhandwerke“ zuGreiz .
— —zu den Innungsartikeln des Schneiderhandwerls zu Greiz ..

Noppen gewebter wollener Stoffe — Patentertheilung an Jean David Labbez

Nordamerika —Behandlung und TaxirungdederZehrposendung noch RordametritaNutzvieh, Halten desselben .

O.

Obdachlose — Unterbringung derselben — s. Ortoangebörigreit.Obstbäume — Handel mit Obstbäumen Z„
Oesterreich — Uebereinkunft mit Oesterreichwegen Ausdehnung. des Bundesteschluffes

vom 26. Januar 1854 über die Auslieferung gemeiner Verbrecher auf die
nmicht zum deutschen Bund gehörigen Kronländer ..

— — Gewerbbetrieb Oesterreichischer Handelsreisender in Ob#enburg ..Ortsangehörigkeit — Gesetzliche Verordnung — die Smtsangehönörei der v.

länder und die darauf beruhende Verpflichtung zu Unterbringung -loser und Versorgung Hülfsbedürftiger betr.

p.
Patemt, s. Landesabgaben und Noppen.
Pensiodnen — Auszahlung der Penfionen verstorbener Venstonare an deren din-

terlassene 1
Pfarramtliche Sühnetermine — Abbaltung derselben in Eieldedangosahen
#artnchr e, Haltung derselbenPfarikirche zu Greiz, (. Lösungsgel#er in der Pfarwirche und Bersqhrei

Seitenzahl

103

181

155

127
223

212

193
127

33

12
1

172
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Seitenzahl
Post, s. Frachtbriefe, Gepäck, Nordamerika, Lotterieloose und Kinder.
Polizeiuntersuchungen — Convention mit Sachsen wegen der in Criminal-

und Polizeiuntersuchungen erwachsenden Kosten .. . 107
— — Portofreiheit der Correspondenz mit Sächfischen Behörden 1690

Preußen, die in Preußen rücksichtlich der Trauungen auelandischer Vianaeersenen
ergangenen geseblichen Bestimmungen ... · 126Procura-Ordnung .g 25

— —deren Ausführung 114

Py * at — Fortdauer 50 Anschlusses des * ** an den*# 6
Vo#moffcethen, | Polizeiuntersuchungen.

N.

Rittergüter — Mitleidenheit derselben bei Kirchen= und Säul und beieeiGemeindelaften 70 u. 58Beiträge zu den Armenversorgungslasten 38

S.

Saalbrücke bei Burgk — Abgabe für die die Saalbrücke vesfireaden Bauhobsset= 13Salz — Verkauf des Salzes . 31
Sachsen, s. Criminal= und Polizeiuntersuchungen.
Schaumburg-Lippe,s.Auszuweisende.
Schiffahrtsrertrag — (. Belgien.
Schießen und Fangen der von Insecten lebenden Waldvznzlele 187
Schneiderhandwerk — Nachtrag zu dessen Innungsartikeln. 19
Schutzgelder —deren Aufhebung in den Patrimonialgerichtsortschaften 75

Schwängerung — die durch ouberehelihe Schwangerung dedingten saesur
hältnisse . .,. 45

Signirung der Fabrvostsendungen .. ......... 179
Sparkasse zu Greiz — zweiter Rechnungsabschluß .. 159
Stadtordnung zu Greiz, s. Bürgerausschuß.
Steuerämter —die in Hannover bestehenden 79

Steuervergütung für ausgehenden Branntwein aus Getreide und andern mehligenStosfern . 9

Stenuaufscchtsbeanttc — Befreiung derselben von Vege= und Chausseegeldab-
gaben in den Staaten des Thüringischen seu. undBandelsvereins- .170Streurechen —orduungswidrigeegs ... ..1216

SuspensiondetGettetdezolle.. 163
Schulen —gesetzliche Verordnung über die 2desin nundbrehnerforderlichen Aufvands .. 67
Syrup, Verzollung des ausländischen Spyrups 11



S###ah#- l
Tarotdnung für. Thicrärzte ......·. 104
Tariruhgder 5 krrn, a FrneTefstik, Freilassung vom Eingan 100
Tischler,f.NachtrThierärzte, (. Innn
Trauungen — erlänternde oemns M Bestimmungen rücksichklich des bei Trauungen

zu beobachtenden Verfahren 14— — gesehliche Paen in Wirerhen und Bremen riendinih derTrauigen von Aus 120
Tuchmacher, s. a an

u.

Umwerfen aufgesetzter Klastenn 216

B.

Verbrecher .— Bundesbeschluß wegen Auslieserung gemeiner Verbrecher us
Verirag wegen Ausdehnung des Bundtsbeschlusses aul die ½% ½

brutschen T gebörigen Oesterreichischen Kronländer 103
Verbotene Wege —Beftr,asunz des Belrelens von Wejtden .. 413Verkauf des *— rPi .......« 31

Versorgung aulsebepursftger, j. Sititenertontsht- «
InnmszolllatlbDllsjndmmgdessel ..; 17Verschreibungsgebübren sür die DSize in der Ufanlircht zu Grei ... 12s1
Berpflegung Fulrankter '1 o riger, 1.
Verwaltung der Gem aibennnelnheie in den ODrischasen des rlalten kandee.

gesetzliche Verordnung 1341
Verzollung des r—ies Syrus . 11
Vogel, s. Waldvd s

l
s. ,

Wutenbezuchaseaqen Schutz der Waaren 2 Bißtrauch und ELsalichun . 223
Bahl der Muhnueren des bürgerausschusses. #. 1ieses.
Waldvögel — Verbot des dangene und Shicteno der von Insecten lebenden

irögel. 187
Waldeck — Vertrage mii 4r wegen goridauer des ishisi. des gcstenihumo

nn n den Jollv 5Wegegelda — *ug —in den Siaaien ½nant Fel- und rante .. 170
Werthdeclaration bei dem der Poßt keunttenen enssder zellenden 100
Wiesen — Schutz des Eigenthums in Wiesen 24. 203
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Zeulenroda — Finführung der Vraumalzsteuer in Zeulenroda
Zeugmachergesellen — Zörderung von Seiten der veinweber
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	Gesetzsammlung für das Fürstenthum Reuß Älterer Linie. 1854.
	Stück No. 1.
	Landesherrliche Verordnung, die Abhaltung Pfarramtlicher Sühnetermine in Ehescheidungsangelegenheiten betreffend.
	2. Bekanntmachung Fürstlicher Landesregierung, die in dem Großherzogthume Hessen zu Ausstellung von Heimathscheinen und Heimathsreversen ermächtigten Behörden, sowie den Beitritt der Landgräflich Hessischen Regierung zu dem Vertrage wegen gegenseitiger Uebernahme der Auszuweisenden d.d. Gotha 15. Juli 1851 betreffend.
	3. Bekanntmachung des Vertrages zwischen Preußen und den übrigen Staaten des Zollvereins einerseits und Waldeck andererseits, die Fortdauer des Anschlusses des Fürstenthums Pyrmont an das Zollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins betreffend.
	4. Verordnung, die Verpflichtung der sämmtlichen Stadt- und Landbäckermeister und Concessionisten zum Brodbacken, zur Bereithaltung eines Vorraths von altbackenem Brod während der hohen Kornpreise betreffend.

	Stück No. 2.
	5. Patent, die im Jahr 1854 zu entrichtenden Landesabgaben betreffend.
	6. Verordnung, die Verzollung des ausländischen Syrups betreffend.
	7. Regierungs-Verordnung, die Auszahlung der Pensionen verstorbener Pensionärs an deren Hinterlassene betreffend.
	8. Bekanntmachung Fürstlicher Landesregierung, die Entrichtung einer Abgabe für die , die Saalbrücke bei Burgk passirenden Bauholzflöße betreffend.
	9. Regierungs-Verordnung, einige erläuternde und ergänzende Bestimmungen rücksichtlich des bei Trauungen zu beobachtenden Verfahrens betreffend.

	Stück No. 3.
	10. Gesetz wegen weiterer Abänderung des Vereinszolltarifs.
	11. Nachtrag zu den dem hiesigen Schneiderhandwerk unterm 28. Dezember 1807 Landesherrlich verliehenen Innungsartikeln.
	12. Bekanntmachung, den Beitritt der Königlich Bayerischen Regierung zu dem Vertrag d.d. Eisenach den 11. Juli 1853 betreffend.
	13. Bekanntmachung, die Aufhebung des unterm 1. September 1844 mit Belgien abgeschlossenen Handels- und Schifffahrtsvertrag, sowie der hierauf bezüglichen Conventionen betreffend.

	Stück No. 4.
	14. Firmen- und Procura-Ordnung.
	14. Bekanntmachung, den Verkauf des Salzes betreffend.

	Stück No. 5.
	16. Gesetzliche Verordnung, die Ortsangehörigkeit der Inländer und die darauf beruhende Verpflichtung zu Unterbringung Obdachloser und Versorgung Hülfsbedürftiger betreffend.

	Stück No. 6.
	17. Gesetzliche Verordnung, die Verhütung sogenannter wilder Ehen und die durch außereheliche Schwängerung bedingten Rechtsverhältnisse betreffend.

	Stück No. 7.
	18. Gesetz über Gemeindeeigenthum und Gemeindelasten auf dem platten Lande.
	A. Register der Gemeindeanlagen.


	Stück No. 8.
	19. Gesetzliche Verordnung über die Aufbringung des für Kirchen und Schulen erforderlichen Aufwandes.

	Stück No. 9.
	20. Landesherrliche Verordnung, die Aufhebung des Gesindezwangsdienstes und der Schutzgelder in den Patrimonial-Gerichtsortschaften betreffend.
	21. Regierungs-Verordnung, das Einbinden und die Aufbewahrung der Gesetzsammlung betreffend.
	22. Bekanntmachung, die im Kurfürstenthum Hessen zu Ausstellung von Heimathsscheinen und Heimathsreversen ermächtigten Behörden betreffend.
	23. Regierungs-Bekanntmachung, die von den Geistlichen auf dem Lande zu erstattenden Anzeigen über Collateral-Erbfälle betreffend.

	Stück No. 10.
	24. Bekanntmachung, die im Königreich Hannover bestehenden Zoll- und Steuerämter betreffend.
	A. Nachweisung derZollerhebungs- und Controlestellen an den Grenzen des Königreichs Hannover.
	B. Nachweisung der für die innere Verwaltung der Zölle errichteten Haupt-Steuerämter und Steuerämter.


	Stück No. 11.
	25. Regierungs-Bekanntmachung, die Veröffentlichung des Bundesbeschlusses vom 26. Januar 1854 wegen gegenseitiger Auslieferung gemeiner Verbrecher betreffend.
	26. Bekanntmachung, nachträgliche Ausgabe des im Gesetz vom 5. Januar 1854 angezogenen Schema´s A. betreffend.
	27. Bekanntmachung, die Werthsdeclaration und Haftbarkeit bei dem der Post übergebenen Gepäck der Reisenden betreffend.

	Stück No. 12.
	28. Bekanntmachung des Vertrages zwischen Preußen und den übrigen Staaten des Zollvereins einerseits und dem Großherzogthum Luxemburg andererseits wegen Fortdauer des Anschlusses des Großherzogthums Luxemburg an das Zollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins.
	29. Bekanntmachung, die Einschärfung der den Schutz der Flöße bezweckenden Starfbestimmungen betreffend.

	Stück No. 13.
	30. Bekanntmachung, die mit der Königlich Sächsischen Regierung wegen der in Criminal- und Polizeiuntersuchungen erwachsenden Kosten abgeschlossene Convention betreffend.
	31. Bekanntmachung, die über das Heimathsrecht der freien Stadt Hamburg anher ergangenen Mittheilungen betreffend.
	32. Bekanntmachung, den Beitritt der Großherzoglich Badischen Regierung zu der Convention wegen gegenseitiger Uebernahme der Auszuweisenden d.d. Gotha den 15. Juli 1851 betreffend.
	33. Bekanntmachung, die Uebergangsabgabe vom Verkehr mit Bier und Branntwein zwischen den dem Steuersystem Hannovers angeschlossenen Braunschweigischen Gebietstheilen und Preußen und den mit diesem in Bier- und Branntweinsteuergemeinschaft stehenden Staaten betreffend.
	34. Bekanntmachung, die Ausführung der Firmen- und Prokura-Ordnung betreffend.

	Stück No. 14.
	35. Verordnung, die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben zu Kinderspielwaaren betreffend.
	A. Zur Nachachtung bei dem Verfertigen von Kinderspielwaaren und von für Kinder bestimmten Tusch- und Malerkasten.

	36. Bekanntmachung, der von der K. K. Oesterreichischen Regierung zur Vollziehung des Artikels 18 des Handels- und Zollvertrages vom 19. Februar 1853 getroffenen Anordnungen.
	37. Bekanntmachung, die Lösungsgelder und Verschreibungsgebühren für die Sitze in hiesiger Pfarrkirche betreffend.

	Stück No. 15.
	38. Bekanntmachung, den Beitritt des Großherzogthums Baden zu der Convention wegen Verpflegung erkrankter und Beerdigung verstorbener Angehöriger betreffend.
	39. Bekanntmachung, die über das Heimathrecht im Großherzogthum Baden anher ergangenen Mittheilungen betreffend.
	40. Bekanntmachung, die im Königreiche Preußen und im Bremischen Staatsgebiet rücksichtlich der Trauung von Ausländern ergangenen gesetzlichen Bestimmungen betreffend.
	41. Bekanntmachung, den Gewerbsbetrieb der zollvereinsländischen und Oesterreichischen Handels- und Marktreisenden im Großherzogthum Oldenburg betreffend.
	42. Bekanntmachung, die Annahme und Beförderung der Kinder bei den Posten betreffend.

	Stück No. 16.
	43. Gesetzliche Verordnung, betreffend die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten in den Ortschaften des platten Landes.

	Stück No. 17.
	44. Bekanntmachung, den Beitritt der Fürstlich Schaumburg-Lippe´schen Regierung zu der Convention wegen gegenseitiger Uebernahme der Auszuweisenden d.d. Gotha, den 15. Juli 1851.
	45. Verordnung, das Verbot des Verkaufs von Billets zur Weiterbeförderung von Auswanderern von dem überseeischen Landungsplatze nach dem Bestimmungsorte im Inneren betreffend.
	46. Bekanntmachung, Patentertheilung auf eine eigenthümliche Vorrichtung zum Noppen gewebter wollener Stoffe.
	47. Bekanntmachung, die Annahmeverweigerung von Briefen mit Lotterieloosen und deren Rückgabe an die Postanstalt betreffend.
	48. Bekanntmachung, die Behandlung und Taxirung der Fahrpostsendung nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika über Hamburg oder Bremen betreffend.

	Stück No. 18.
	49. Disciplinarregulativ für die Handhabung der Zucht bei der in Greiz errichteten Anstalt für Beschäftigung arbeitsscheuer Individuen.
	50. Bekanntmachung, die über das Heimathsrecht des Landgrafenthums Hessen anher ergangenen Mittheilungen betreffend.

	Stück No. 19.
	51. Gesetzliche Verordnung, die Berichtigung des bei Erhebung der Branntweinsteuer zur Anwendung kommenden Maischsteuersatzes, so wie die Erhöhung des Eingangszolls für Hefe betreffend.
	52. Verordnung, die Einführung der Braumalzschrotsteuer in den Städten Greiz und Zeulenroda betreffend.
	53. Bekanntmachung, den zweiten Rechnungsabschluß der städischen Sparkasse zu Greiz betreffend.
	Verzeichniß sämmtlicher Ende December 1853 in der städischen Sparkasse befindlichen Einlagen mit den darauf berechneten Zinsen.


	Stück No. 20.
	54. Authentische Interpretation der in dem Innungsbrief des hiesigen Zimmerhandwerks vom 4ten Mai 1784 in §. 3. Art. XI. enthaltenen Bestimmung wegen der zum jährlichen Hauptquartal von den Gesellen zu entrichtenden Auflage.
	55. Bekanntmachung, die Portofreiheit der Correspondenz mit Königlich Sächsischen Behörden in Kriminal- und Polizeiuntersuchungen.
	56. Bekanntmachung der unter den Staaten des Thüringischen Zoll- und Handelsvereins getroffenen Vereinbarung wegen gegenseitiger Befreiung der Steueraufsichtsbeamten von Chaussee- und Wegegeld-Abgaben.
	57. Consistorial-Verordnung, die Haltung der Pfarr-Archive betreffend.
	Schema eines Amtsjournals.


	Stück No. 21.
	58. Gesetzliche Verordnung, die Kaufmännischen Anweisungen betreffend.
	59. Nachtrag zu den dem hiesigen Tuchmacherhandwerke unterm 14. November 1661 höchstlandesherrlich verliehenen Innungs-Artikeln.

	Stück No. 22.
	60. Bekanntmachung, die Beigabe von Frachtbriefen zu den Fahrpostsendungen und die Signirung der letzteren betreffend.
	61. Bekanntmachung, den Beitritt des Großherzogtums Luxemburg zu der Convention wegen gegenseitiger Uebernahme der Auszuweisenden d. d.  Gotha den 15. Juli 1851 betreffend.

	Stück No. 23.
	62. Bekanntmachung, die weitere Suspension der Getreidezölle betreffend.
	63. Fernerer Nachtarg zu den unterm 8. Mai 1790 Landesherrlich erneuerten und veränderten Innungs-Artikeln des gemischten Handwerks der Tischler und Glaser allhier.
	64. Bekanntmachung, die Einschärfung des Verbots wegen Schießens und Fangens der von Insekten lebenden Waldvögel betreffend.
	65. Bekanntmachung, die für ausgehenden Branntwein aus Getraide und anderen mehligen Stoffen zu gewährende Steuervergütung betreffend.
	66. Bekanntmachung, die Freilassung der Angorahaare, Teftik und Kameelhaare vom Eingangszoll betreffend.

	Stück No. 24.
	67. Verordnung, die Abschätzung der gegen Feuersgefahr versicherten beweglichen Gegenstände auf dem Lande betreffend.
	68. Regierungs-Bekanntmachung, die mit der Kaiserlich Oesterreichischen Regierung getroffene Uebereinkunft wegen Ausdehnung des Bundesbeschlusses vom 26. Januar 1854 über die Auslieferung gemeiner Verbrecher auf die, nicht zum Deutschen Bunde gehörigen Kronländer des Oesterreichischen Kaiserstaates betreffend.
	69. Gesetzliche Verordnung, den Erlaß einer Taxordnung für Thierärzte betreffend.
	Taxordnung für Thierärzte.


	Stück No. 25.
	70. Landesherrliche Verordnung, die Abänderung der bisher bei der Wahl der Mitglieder des größeren Bürgerausschusses zu Greiz nach der dasigen Stadtordnung bestandenen Wahlweise betreffend.

	Stück No. 26.
	71. Gesetz zum Schutz der Holzungen, Baumpflanzungen, Wiesen, Felder und Gärten.

	Stück No. 27.
	72. Verordnung, den Schutz der Waarenbezeichnungen gegen Mißbrauch und Verfälschung betreffend.
	73. Landesherrliche Verordnung, die bezügliche Gleichstellung der Leinweber- und Zeugmacher-Innung betreffend.

	Stück No. 28.
	74. Patent, die im Jahre 1855 zu entrichtenden Landes-Abgaben betreffend.
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